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91. Sitzung 

Bonn, den 12. Mai 1978 

Beginn: 9.00 Uhr 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren! Die Sitzung ist eröffnet. 

Amtliche Mitteilungen ohne Verlesung 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Be-
schluß des Bundestages vom 23. Februar 1962 die nachstehende 
Vorlage überwiesen: 

Aufhebbare verkündete Sechsunddreißigste Verordnung zur 
Änderung der Ausfuhrliste — Anlage AL zur Außenwirt-
schaftsverordnung — (Drucksache 8/1778) 

Überweisung an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
rechtzeitige Vorlage des Berichts dem Plenum am 22. Juni 1978. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit hat mit dem Schreiben vom 
9. Mai 1978 im Einvernehmen mit dem Bundesminister des In-
nern die Kleine Anfage der Abgeordneten Glos, Strauß, Dr. 
Zimmermann, Dr. Marx, Röhner, Dr. Riedl (München), Dr. Wai-
gel, Dr. Häfele, Haase (Kassel), Spranger, Stücklen, Dr. Rose, 
Lintner, Dr. Bötsch, Kiechle, Graf Huyn, Haberl, Biehle, Niegel, 
Dr. Wittmann (München), Kraus, Dr. Kunz (Weiden), Gerster 
(Mainz), Wohlrabe, Klein (München) und Genossen und der Frak-
tion der CDU/CSU betr. 11. Weltjugendfestspiele in Kuba 1978 
— Drucksache 8/1718 — beantwortet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache 8/1786 verteilt. 

Der Bundesminister für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen hat mit Schreiben vom 9. Mai 1978 die Kleine An-
frage der Abgeordneten Dr. von. Geldern, Dr. Narjes, Blumen-
feld, Sick, Dreyer, Dr. Köhler (Wolfsburg), Dr. Müller-Hermann, 
Metz, Dr. Hüsch, Dr. Hoffacker, Schröder (Wilhelminenhof), Nord-
lohne, Kittelmann, Dr. Reimers, Lagershausen, Frau Tübler, Dr. 
Hubrig, Krey und der Fraktion der CDU/CSU betr. Küstensicher-
heit und Tankerunfälle — Drucksache 8/1706 — beanwortet. Sein 
Schreiben wird als Drucksache 8/1793 verteilt. 

Der Bundesminister der Finanzen hat mit Schreiben vom 10. Mai 
1978 im Einvernehmen mit dem Bundesminister des - Innern die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Batz, Büchner (Speyer), Klein 
(Dieburg), Müller (Bayreuth), Dr. Müller-Emmert, Dr. Staudt, 
Scheffler, Schirmer, Dr. Penner, Dr. Schmitt-Vockenhausen, Gob-
recht, Baack, Huonker, Kühbacher, Meinike (Oberhausen), Dr. 
Spöri, Wiefel, Mischnick, Hoffie und der Fraktionen der SPD, 
FDP betr. Auswirkungen der Abgabenordnung 1977, der Körper-
schaftsteuerreform und des Gemeinnützigkeitsrechts für den Ama-
teursport — Drucksache 8/1745 — beantwortet. Sein Schreiben 
wird als Drucksache 8/1800 verteilt. 

Der Präsident des Deutschen Bundestages hat entsprechend 
dem Beschluß des Deutschen Bundestages am 15. Dezember 1977 
die in der Zeit vom 26. April bis 9. Mai 1978 eingegangenen 
EG-Vorlagen an die aus Drucksache 8/1802 ersichtlichen Aus-
schüsse überwiesen. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Große Anfrage der Abgeordneten Dr. Jahn 
(Münster), Dr. Schneider, Dr. Dollinger, Nord-
lohne, Dr. van Aerssen, Eymer (Lübeck), 
Francke (Hamburg), Kolb, Link, Lintner, Lu-
ster, Dr. Möller, Niegel, Frau Pack, Prangen-
berg, Pieroth, Dr. Waffenschmidt, Dr. Kunz 
(Weiden), Dr. Schulte (Schwäbisch Gmünd), 
Schmitz (Baesweiler), Bühler (Bruchsal), 
Kiechle und der Fraktion der CDU/CSU 

Neuorientierung der Wohnungsbaupolitik 

— Drucksachen 8/1123, 8/1436 — 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Jahn 
(Münster). 

Dr. Jahn (Münster) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Drei sozialdemokratische 
Wohnungsbauminister kamen und gingen; das Di-
lemma blieb. Die derzeitige Wohnungspolitik ist 
zum öffentlichen Ärgernis geworden. Sie verdient 
in vielen Bereichen nicht mehr die Bezeichnung 
„sozial", von „liberal" mangels Marktorientierung 
ganz zu schweigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner [SPD]: 
Ein Glück, daß wir Sie haben!) 

Als früher verantwortlicher Minister hat Herr 
Ravens — den wir leider hier heute morgen ver-
missen — einem beispiellosen Niedergang des frei-
finanzierten Mietwohnungsbaus ohnmächtig zuge-
sehen und die überhandnehmende Bürokratie nicht 
stoppen können. Überhaupt ist ihm vorzuwerfen, 
daß er seinem Nachfolger ein äußerst gestörtes Ver-
hältnis zwischen Bund und Ländern hinterlassen hat. 

(Wehner [SPD] : Hört! Hört!) 

Der neue Wohnungsbauminister, Dr. Haack, hat 
in verschiedenen Interviews zu erkennen gegeben, 
daß er zumindest guten Willens ist. Das erkennen 
wir an. 

(Wehner [SPD] : Das ist sehr verdächtig!) 

— Nein; das erkennen wir an, Herr Kollege Weh-
ner. Aber, Herr Kollege Wehner, vom Wollen zum 
Dürfen, von der Idee bis zur Realität ist bei Ihnen 
ein weiter Weg. 

(Wehner [SPD] : Auch noch können!) 

Der vierte in der Reihe sozialdemokratischer Woh-
nungsbauminister darf weder über seinen eigenen 
Schatten als Parlamentarischer Staatssekretär noch 
über den seiner eigenen Partei springen. 

(Wehner [SPD] : Es ist zuwenig Sonne!) 

Die Beratungen, Herr Kollege Wehner, der No-
velle zum Modernisierungsgesetz haben gezeigt, daß 
der eigene Minister zum Prügelknaben Ihrer Frak-
tion geworden ist. Welch ein Bild war dies! Herr 
Paterna, Sie werden es bestätigen können; Sie 
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waren es, der den Bericht des Ministers so' kom-
mentiert hat: Es ist ein Trauerspiel! 

(Wehner [SPD]: Was haben Sie  gegen Herrn 
Paterna?) 

Was sind die Ärgernisse, die wir Ihnen vorhalten? 

Erstens. SPD-Parteiprogramme sprechen nicht von 
einer breiteren Streuung privaten Eigentums, son-
dern lediglich von der Einräumung bloßer Nut-
zungsrechte. Die verstärkte Bildung von Wohnungs-
eigentum ist für die Bundesregierung neben der Er-
haltung und der Erneuerung des vorhandenen Woh-
nungsbestandes sowie der• Stärkung der Wohnkauf-
kraft von Haushalten ausweislich der eigenen Be-
antwortung der Großen Anfrage nur eine von drei 
gleichrangigen Zielsetzungen. 

Sicher — da sind wir mit Ihnen in Übereinstim-
mung — sind Wohnungsneubau, Wohnungsmoderni-
sierung und Sanierung gleichwertige städtebauliche 
und wohnungspolitische Aufgaben der Zukunft. Das 
aber darf nicht dazu führen, daß die Bedeutung des 
privaten Eigentums relativiert wird. Für die CDU/ 
CSU bleibt idle  Bildung privaten Eigentums ein vor-
rangiges Ziel. Denn die breitere Streuung privaten 
Eigentums ist die freiheitliche Alternative zur Ein-
räumung bloßer Nutzungsrechte. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die SPD als Partei, Herr Kollege Wehner, muß 
sich fragen lassen, wie sie ihr verbales Bekenntnis 
zum privaten Eigentum mit ihren eigenen Partei-
programmen vereinbaren will. Wir haben noch 
sehr wohl in Erinnerung, daß Herr Koschnick, als 
er ein Modell zur Aufspaltung des Eigentums in 
Verfügungseigentum und Nutzungseigentum ent-
warf, an den Parteivorstand einen Brief schrieb, 
Herr Kollege Wehner, in dem er wörtlich folgendes 
mitteilte: 

Liebe Genossinnen und Genossen! 

(Immer [Altenkirchen] [SPD]: Bravo!) 

Die Kommission ist sich bewußt, daß zur Zeit 
und wahrscheinlich auch in der näheren Zu-
kunft 

(Zuruf des Abg. Wehner [SPD])  

das Thema „Neuordnung der Eigentumsstruktur 
an Grund und Boden für städtebauliche Pro-
blembereiche" politische Brisanz in sich birgt, 
die sich im Wahlkampf auch gegen die SPD 
auswirken könnte. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU]: Hört! Hört!) 

Die Kommission war jedoch gehalten, den Auf-
trag des Parteitages 1973 zu erfüllen. 

Die Mitglieder der Kommission halten die poli-
tische Bewußtseinslage der Öffentlichkeit in 
diesem Fragenkomplex nicht für so vorberei-
tet, daß ,der politische Gegner 

— damit sind offensichtlich wir gemeint — 

(Lachen bei ,der SPD) 

daraus nicht im Augenblick die alte Verteufe-
lungsmasche herleiten würde. 

Herr Kollege Wehner, das heißt doch im Klartext: 
Die deutsche Öffentlichkeit darf auf dem Gebiete 
der Eigentumspolitik immer nur das erfahren, was , 

 gerade mehrheitsfähig ist. Und wenn die Bewußt-
seinslage in der deutschen Bevölkerung noch nicht 
so weit ist, daß sie es zuläßt, dem Volk die Wahr-
heit zu sagen — siehe Bahr hier vor ,dem Deutschen 
Bundestag —, nehmen Sie Abstand davon, uns das 
zu sagen, was Sie wirklich wollen. Das  werfen wir 
Ihnen auf dem Gebiete der Eigentumspolitik vor. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner (SPD): 
Dem Herrn Koschnick werden die Ohren 

klingen! Er ist gerade im Bundesrat!) 

Alle Ihre Modelle zur Eigentumspolitik führen 
nicht zu mehr Bodenrecht, sondern zu mehr Boden 
ohne Recht. Nicht die Kommunalisierung, sondern 
die Privatisierung von Grund und Boden entspricht 
den Wünschen unserer Bürger. 

Herr Minister Haack, Sie legen in ,der letzten Zeit 
flammende Bekenntnisse für eine breitere Streuung 
privaten Eigentums ab. Aber die Frage lautet eben, 
wie Sie das in Einklang bringen mit dem, was Sie 
als „Genosse Dieter" in der Partei mitbeschlossen 
haben. 

Meine Damen und Herren, Ärgernis Nr. 2: Die 
SPD lehnt es bislang ab, verstärkt Anreize für die 
Privatisierung von Sozialwohnungen zu gewähren. 

(Zuruf des Abg. Wolfram [Recklinghausen] 
[SPD]) 

— Möglichst viele Mieter, Herr Kollege Wolfram, 
die dies wollen, sollen in ,die Lage versetzt werden, 
Eigentümer ihrer jetzigen Sozialwohnung zu wer-
den; denn Eigentum an der eigengenutzten Woh-
nung ist und bleibt nun einmal der beste Mieter-
schutz. Ist es aber nicht so, Herr Minister Haack, 
daß Ihre politischen Freunde im Ausschuß für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau einen An-
trag eingebracht haben, in dem es u. a. heißt: 

Wegen der  speziellen Zweckbestimmung „für 
die allgemeine Wohnungsversorgung" soll die 
Veräußerung umgewandelter Wohnungen nicht 
forciert werden. 

(Zustimmung des Abg. Paterna [SPD]) 

— Damit, Herr Paterna, haben Sie schon wieder den 
Widerspruch aufgezeigt, der in Ihren eigenen Rei-
hen besteht, und gezeigt, daß das, was (der Minister 
heutzutage sagt, in Ihrer eigenen Fraktion nicht un-
bedingt mehr mehrheitsfähig ist. Dieser Antrag, 
Herr Kollege Paterna, an dem Sie beteiligt waren, 
bezweckt — das müssen Sie zugeben — nicht die 
Förderung ,der Privatisierung; vielmehr sollten der 
Privatisierung Korsettstangen (eingezogen werden. 
Auch dies sollte einmal von hier aus gesagt werden, 
damit die Kollegen, die draußen das Lied von der 
breiteren Streuung des Eigentums und von der Um-
wandlung . von Sozialwohnungen in Eigentumswoh-
nungen singen, wissen, daß sie eben nicht einmütig 
für ihre Partei sprechen können. 

Ärgernis Nr. 3: Die Vorstellung von dem ausbeu-
tenden Vermieter und dem ausgebeuteten Mieter 
steht in Widerspruch zur Realität. Das Klima wurde 
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verdorben durch eine Abwertung der Mietshausbe-
sitzer generell, als wären sie alle skrupellose Bau-
löwen. Wenn wir uns einmal ,die Statistik ansehen, 
stellen wir fest, daß ,die Hälfte des Altwohnungsbe-
standes Rentnern gehört. Wenn das aber stimmt, 
meine Damen und Herren, ist eben die Vorstellung 
vom ausbeutenden Vermieter und ausgebeuteten 
Mieter in dieser Generallinie, wie sie uns immer zu 
Ohren kommt, einfach nicht haltbar. 

(Paterna [SPD] : Dann ist die Steuerlösung 
auch falsch!) 

Ärgernis Nr. 4., ein Ärgernis, das in der Presse ge-
rade in den letzten Wochen sehr zum Tragen kam: 
die mangelnde Wirtschaftlichkeit des Gutes Woh-
nen. Die mangelnde Wirtschaftlichkeit des Gutes 
Wohnen führt zu Wohnungsmangel. In der amt-
lichen Begründung der Bundesregierung zum Miet-
höhengesetz steht der Satz, daß marktorientierte 
Mieten zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftlichkeit 
möglich sein müssen. Diese Zielsetzung ist durch das 
Gesetz nicht erreicht. 

Meine Damen und Herren, in aller Offenheit: 

(Wehner [SPD] : War das bisher nicht offen? 
— Heiterkeit bei der SPD) 

Die Bundesregierung, Herr Kollege Wehner, handelt 
wider besseres Wissen, wenn sie die investitions-
hemmende Wirkung des Wohnraumkündigungs-
schutzgesetzes ignoriert und in Beantwortung unse-
rer Großen Anfrage ausdruckt, der Nachweis hierfür 
stehe noch aus. 

Herr Kollege Wehner, der Minister Ravens — er 
will es heute vielleicht nicht mehr wissen — hat im 
Mai 1977 an den Bundeskanzler einen Brief geschrie-
ben, in dem er sich für Mieterhöhungen ausgespro-
chen hat. Damit ich das nicht falsch interpretiere, 
möchte ich Ihnen wenigstens diese Passage vorlesen. 
Der damalige Minister Ravens hat im Mai 1977 dem 
Bundeskanzler folgenden Brief geschrieben: 

Im frei finanzierten Mietwohnungsbau decken 
selbst bei vergleichsweise hohem Eigenkapital-
einsatz seit Anfang der 70er Jahre die Neubau-
mieten nicht mehr die laufenden Ausgaben. Da-
mit wurde offenbar die kritische Schwelle für 
Investitionsentscheidungen in diesem Bereich 
überschritten. Einer erneuten Belebung der In-
vestitionstätigkeit müßte demnach selbst bei 
einem weiterhin sinkenden Zinsniveau erst eine 
stärkere Mieterhöhung vorausgehen. Sie würde 
zugleich den Investoren günstigere Möglichkei-
ten für spätere Rentabilitätsanpassungen signa-
lisieren. 

Dies hat der verantwortliche Minister dem Bundes-
kanzler, der die Gesamtverantwortung trägt, mitge-
teilt. Und dann sagen Sie selbst in Beantwortung der 
Großen Anfrage, der Nachweis stehe überhaupt 
noch aus. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Minister, ich wäre Ihnen als Nachfolger von 
Herrn Ravens dankbar, wenn Sie diesen Wider-
spruch heute vor diesem Hohen Hause aufklärten. 
Herr Minister Haack, wie stehen Sie selbst zu der 
Empfehlung des Sachverständigenrates im Jahres

-

gutachten 1977/78, wonach das wohnungsbaufeind-
liche Mietrecht geändert werden müsse? Wie stehen 
Sie zur Stellungnahme des Wissenschaftlichen Bei-
rats beim Bundesministerium für Wirtschaft, der 
eine Lockerung der Rechtsvorschriften vorgeschlagen 
hat? In der Fragestunde des Deutschen Bundestages 
haben Sie das Gutachten beiseite geschoben. Aber 
es bedarf der Redlichkeit, daß Sie hier einmal prä-
zise zu diesen beiden Gutachten Stellung nehmen. 

Wir sind der Meinung, meine Damen und Herren, 
daß angesichts dieses Dilemmas auf dem Wohnungs-
markt der Bericht über die Auswirkungen des 
Wohnraumkündigungsschutzes nicht erst 1979, son-
dern bereits zum 1. Juli 1978 vorgelegt werden 
sollte. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wie steht die FDP dazu? Herr Kollege Gattermann, 
Sie selbst haben sich öffentlich dazu geäußert. Sie 
wollten sich politisch dafür einsetzen, daß dieser 
Bericht vorgezogen wird. Als wir den Antrag stell-
ten, haben Sie im Ausschuß dagegen gestimmt. Das 
ist der Widerspruch zwischen öffentlicher Darstel-
lung und Abstimmungsverhalten, den wir auch ein-
mal hier nennen möchten. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Jenninger 
[CDU/CSU] : So etwas nennt man heute 

liberal!) 

Meine Damen und Herren, da nicht alle Bürger, 
aus welche Grunde auch immer, Eigentum an der 
Wohnung erwerben wollen oder können und für sie 
die Mietwohnung Mittelpunkt ihres Lebens ist, ist 
ein gesetzlich festgelegter Schutz des Mieters ge-
genüber nicht gerechtfertigten Kündigungen unab-
dingbar. Hier gibt es keinen Dissens zwischen Ihnen 
und uns. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bejaht 
deshalb die Regelung, daß der Vermieter ein Miet-
verhältnis über Wohnraum nur kündigen darf, wenn 
er ein berechtigtes Interesse an der Aufhebung des 
Mietverhältnisses hat und daß vor allem die Kün-
digung zum Zwecke der Mieterhöhung ausgeschlos-
sen ist. 

Auf der anderen Seite aber muß dann dem Ver-
mieter die Möglichkeit gegeben werden, Mieten zu 
erzielen, welche die Wirtschaftlichkeit des Haus-
besitzes auch gewährleisten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Was die CSU schon in der Öffentlichkeit dargestellt 
hat, deckt sich weitgehend mit unseren Meinungen. 
Wir müssen prüfen, ob die Mietspiegel geeignet 
sind. Diese Forderung muß nun endlich und schnell 
zum Tragen kommen. Ein freiwillig aufgestellter 
Mietspiegel sollte alljährlich fortgeschrieben und 
der jährlichen Entwicklung angepaßt werden. Bei 
Aufstellung eines Mietspiegels sollen nur die Mie-
ten berücksichtigt werden, die zeitnah sind, die sich 
also in den letzten Jahren auf dem Markt gebildet 
haben. 

Herr Kollege Krockert, ich darf Sie direkt anspre-
chen. Sie haben gesagt, der Bericht über die Aus-
wirkungen des Wohnraumkündigungsschutzgeset-
zes brauche nicht vorher vorgelegt zu werden. Es 
genüge, wenn das im Jahre 1979 geschehe. Sie 
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haben hinzugefügt — ich meine mich nicht zu 
irren —: „Den Bericht brauchen wir nicht, wir wol-
len ohnehin nichts ändern." So habe ich Sie im Aus-
schuß verstanden. Herr Kollege Krockert, ich habe 
daraufhin die Beschlüsse Ihrer Partei für den letz-
ten Bundesparteitag durchgelesen und habe genau 
das bestätigt gefunden. Es gibt nämlich eine Emp-
fehlung der Antragskommission. Die Antragskom-
mission hat einstimmig dem Parteivorstand die Emp-
fehlung zugeleitet, daß auf diesem Gebiete nichts 
geändert werden solle. Herr Minister, ich frage Sie 
heute vor diesem Hause: Was gilt für Sie? Die ein-
stimmige Empfehlung der Antragskommission auf 
dem Parteitag — Sie sind ja immerhin auch Partei-
mitglied — oder das, was Sie selbst hier sagen? 

(Lachen bei der SPD — Dr. Schäfer [Tübin

-

gen] [SPD]: So'ne Frage!) 

— Herr Kollege Schäfer, Sie ignorieren Ihre eigenen 
Parteitagsbeschlüsse. Das ist sehr interessant. Was 
wird eigentlich das Mitglied von der Basis sagen, 
das oben auf der Tribüne sitzt, wenn Sie hier so 
mit Parteitagsbeschlüssen umspringen? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, offensichtlich soll sich 
hier nicht viel tun. Wenn man dann einmal auf-
merksam das Buch des früheren SPD-Wohnungsex-
perten Neufer, den Sie ja besser kennen als wir, 
„Entscheidungsfeld Stadt", liest, dann kommt man 
zu der Schlußfolgerung, daß privater Mietwohnungs-
bau ideologisch gar nicht mehr gewollt ist. Dort 
heißt es: 

Mietwohnungsbau sollte endlich zur ausschließ-
lich öffentlichen Aufgabe erklärt und dafür ge-
bildeten gemeinnützigen und öffentlichen Trä-
gern übertragen werden. Die bisher im Privat-
eigentum stehenden Miethäuser sollten auf 
einer angemessenen Rentenbasis enteignet wer-
den. Der Neubau ist ausschließlich öffentlich zu 
finanzieren. 

(Haase [Kassel] [CDU/CSU] : Das ist wahrer 
Sozialismus!) 

Meine Damen und Herren, was heißt das? Öffent-
liche Gelder für Mietwohnungsbau, Mietwohnungen 
also vorrangig nur noch in öffentlicher Hand; Ver-
mieter soll langfristig kein Privatmann mehr sein. 
Herr Minister, wir sind auf diesem unheilvollen 
Wege, es sei denn, Sie bringen den Mut zu mehr 
Marktwirtschaft im Wohnungsbau auf. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ärgernis Nr. 5: 40 °/o aller Wohnungen des sozia-
len Wohnungsbaus sind fehlbelegt. Deshalb fordern 
wir, daß die öffentliche Förderung des Wohnungs-
baus bei Wahrung der unbedingt notwendigen ob-
jektbezogenen Förderung stärker auf die subjekt-
bezogene Förderung verlagert wird. Eine subjekt-
bezogene Förderung gewährleistet, daß die laufen-
de Förderung dem Mieter selbst zugute kommt, und 
vermeidet künftige Fehlbelegungen. 

Ärgernis Nr. 6: Der soziale Wohnungsbau benach-
teiligt die Wohnungsuchenden und begünstigt die 
Wohnungsinhaber. Wer heute Mieter im sozialen 

Wohnungsbau werden will, muß für die  gleiche 
Wohnlage und die gleiche Wohnausstattung eine 
wesentlich höhere Miete zahlen als der, der unter 
gleichen Voraussetzungen vor Jahren eingezogen 
ist. Diese Mietpreisverzerrungen führen zu sozialen 
Ungleichheiten. Der Schutz ist willkürlich und zu-
fällig. Er wird auch jenen gewährt, die darauf nicht 
angewiesen sind. Ein solches System schafft Be-
nachteiligte und Privilegierte. Die Benachteiligten 
sind in der Regel die Leistungsschwachen, nämlich 
vor allem die jungen Ehepaare, und privilegiert, ich 
sagte es, sind die, die bereits in diesen Wohnungen 
sind. 

Deshalb fordern wir, daß die knappen Mittel der 
staatlichen Wohnungsförderung mehr als bisher für 
die wirklichen Bedürftigen im Lande, die Kinder-
reichen, die armen und älteren Bürger reserviert 
werden; denn wenn wir Sozialpolitik betreiben, 
dann sollen es die bekommen, die es auch wirklich 
benötigen, und nicht die, die auch sonst ohne eine 
Sozialleistung gut auskommen können. Das ist un-
sere Politik.  

Kinderreiche Familien sollen das Recht erhalten, 
die Sonderabschreibungsmöglichkeiten gerade im 
Rahmen des § 7 b zu kumulieren. Wir werden Ihnen 
ein eigenes Konzept für kinderreiche Familien vor-
legen, und dann werden wir Sie fragen, ob Sie Ihre 
Lippenbekenntnisse wahr machen, indem auch Sie 
gerade für die Kinderreichen mehr tun, als bisher 
geschehen ist. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Wann 
kommt das Konzept?) 

Ärgernis Nr. 7: Sozialmieten liegen oftmals höher 
als die Marktmieten. Hier sagen wir, daß Sozialmie-
ten nicht zur Preisführern am Wohnungsmarkt wer-
den dürfen. Sozialmieten haben nur dann einen 
Sinn, wenn sie, beschränkt auf die wirklich Bedürfti-
gen, ganz deutlich unterhalb des Marktniveaus lie-
gen. Was sollen wir sagen, wenn draußen der sozial 
Schwache eine Sozialwohnung angeboten bekommt 
und sie heute gar nicht mehr nimmt, sondern auf den 
frei finanzierten Mietwohnungsbau ausweicht, weil 
dort die Miete niedriger ist als im sozialen Woh-
nungsbau? Wenn das ein Faktum ist — und das ist 
es leider —, dann müssen wir etwas ändern. Sie soll-
ten sich dem nicht verschließen. 

Ärgernis Nr. 8: Die Bundesregierung gibt zuwenig 
Anreize für die Mobilisierung öffentlicher Förde-
rungsmittel. Die öffentlichen Kassen, Herr Kollege 
Schäfer, sind leer. Andererseits sind 50 bis 60 Mil-
liarden DM an öffentlichen Förderungsmitteln ausge-
gegeben worden. 

Was liegt eigentlich näher, als die Investoren an-
gesichts der derzeitig günstigen Kapitalmarktkondi-
tionen zur vorzeitigen Rückzahlung zu bewegen, da-
für die Bindungsfristen zu verkürzen und gleichzei-
tig einen Ablösebonus zu gewähren? 

Wir haben einen Entwurf des Landes Nordrhein-
Westfalen auf dem Tisch, und die Bundesregierung 
tut sich schwer, diese Linie von Nordrhein-Westfalen 
durchzuhalten; ja, das eigene Kabinett hat bereits 
Abstriche davon gemacht. 

(Zuruf des Abg. Möllemann [FDP]) 
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Als wir in ,der Fragestunde die Bitte äußerten: „Wol-
len wir nicht gemeinsam einen Ablösebonus zusätz-
lich gewähren, damit die Gelder schneller zurückflie-
ßen?", hatte die Bundesregierung dies hier noch in 
den letzten Wochen verneint. 

Herr Minister, die Probleme der Wohnungsbin-
dung, die interfraktionell noch viel schwieriger sind 
als das, was wir beim Modernisierungsgesetz erlebt 
haben, wollen Sie nun auf die Länderebene verschie-
ben, weil Sie nicht den Mut haben, sich den Angrif-
fen aus den eigenen Reihen entgegenzustellen. Wir 
sind der Auffassung, daß die Probleme der Woh-
nungsbindung von uns und nicht von den Ländern 
zu lösen sind nach dem Motto „Teile und herrsche". 
Diese Probleme sollten auch in diesem Hause ausge-
tragen werden. 

Meine Damen und Herren, das Ärgernis Nr. 9 ist 
die Bürokratie im Wohnungsbau. Der Paragraphen-
dschungel ist ein abschreckendes Beispiel für den 
Ruf nach mehr Staat. Selbst der Fachmann hat es 
schwer, sich durchzufinden. Gesetze sollen aber eben 
nicht nur für Fachleute, sondern für den Bürger 
verständlich sein. Deshalb muß es aufhören mit 
staatlicher Bürokratie. Im Grunde brauchen wir auf 
dem Gebiet der Wohnungsbaupolitik ein Gesetz zum 
Abbau von Gesetzen. 

(Zuruf des Abg. Immer [Altenkirchen] 
[SPD]) 

Sozialisten — jawohl, Herr Immer — hören das nicht 
gern. Sie knüpfen nach ihrem Selbstverständnis im 
Mißtrauen auf die heilenden Kräfte des Marktes an 
jede Mangelsituation an, um einen Vorwand zu be-
kommen, den Mangel staatlich regeln zu können. 

(Erneuter Zuruf des Abg. Immer [Alten

-

kirchen] [SPD]) 

Dies ist nicht unsere Politik, Herr Kollege Immer. 
Was private Initiative leisten kann, darf nach unse

-

rem Selbstverständnis der Staat nicht an sich ziehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, Bürokratie muß auch 
im Baugenehmigungsverfahren abgebaut werden. 
Der Bürger hat einen Anspruch darauf, zu wissen, 
daß grundsätzlich Baufreiheit besteht, die allerdings 
durch gesetzliche Bestimmungen eingeschränkt wer-
den kann. Das bedeutet aber konkret, daß nicht der 
Bauherr den Nachweis erbringen muß, daß er bauen 
darf, sondern daß die Baugenehmigungsbehörde die 
Beweislast trifft, daß im Einzelfall nicht gebaut wer-
den darf. 

Ein Zweites: Baugenehmigungsbehörden, die kei-
ne Bauverhinderungsbehörden sein wollen, dürfen 
nicht nur auf Antrag tätig werden. 

(Immer [Altenkirchen] [SPD]: Das sind auch 
keine Bundesbehörden!) 

Zu ihren Aufgaben gehört es auch, den Bürger zu 
beraten, unter welchen Voraussetzungen ein an 
sich abzulehnender Bauantrag genehmigt werden 
kann. 

Schließlich soll Bürokratie auch für das Bauen im 
Außenbereich abgebaut werden. Auf Grund der bei 

der Bereisung durch Norddeutschland gesammelten 
Erfahrungen kündigen wir hiermit an, daß wir eine 
Novelle zu § 35 des Bundesbaugesetzes alsbald im 
Deutschen Bundestag einbringen. 

Meine Damen und Herren, wer im ländlichen 
Raum wohnt, sollte dort auch Arbeit finden. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Schäfer 
[Tübingen] [SPD]: Noch ein Gesetz!) 

Ein letztes von mir aufgezeigtes Ärgernis betrifft 
unsere Kollegen von der FDP. Wir haben die große 
Bitte,  daß das, was Sie draußen im Lande verkün-
den, mit ihrem Abstimmungsverhalten kongruent 
gemacht wird. Ich habe eben das Beispiel von Herrn 
Kollegen Gattermann genannt. Es gibt andere Bei-
spiele: Herr Kollege Wurbs, als wir die Bonusgewäh-
rung forderten, kommentierten Sie: „Das ist ein 
alter Hut, das habe ich seit langem gefordert." Als 
wir bei den Haushaltsberatungen den Antrag stell-
ten, mit in dieses Boot zu gehen, den Bonus zu ge-
währen, stimmten Sie persönlich im Ausschuß da-
gegen. Auch das muß einmal deutlich gesagt werden. 

(Haase [Kassel] [CDU/CSU] : Das kann doch 
nicht wahr sein!) 

Das sind Kostproben des ständigen Widerspruchs 
zwischen Presseerklärung und Abstimmungsver-
halten. 

Herr Kollege Wurbs, durch Ihr Bündnis verhin-
dern Sie keine Fehler in der Wohnungsbaupolitik; 
durch Ihr Bündnis mit der SPD ermöglichen Sie erst 
diese Politik. Was liegt näher, als daß Herr Gilles 
heute in der „Welt" kommentiert: „Ihr Verspre-
chen" — damit sind Sie gemeint — „ist ein Wechsel 
ohne Unterschrift"? 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. 

Erstens. Für die CDU/CSU bleibt die Bildung pri-
vaten Eigentums ein vorrangiges Ziel, denn die 
breitere Streuung privaten Eigentums ist die frei-
heitliche Alternative zur Einräumung bloßer Nut-
zungsrechte. 

Zweitens. Möglichst viele Mieter, die dies wol-
len, sollen in die Lage versetzt werden, Eigentümer 
ihrer jetzigen Sozialwohnung zu werden; denn Ei-
gentum an der eigengenutzten Wohnung ist und 
bleibt der beste Mieterschutz. 

Drittens. Die Wohnungswirtschaft sollte bis auf 
einen für Problemgruppen benötigten Mindestbe-
stand — und den benötigen wir — unter verstärkter 
individueller Absicherung der einkommensschwa-
chen Bevölkerungskreise schrittweise in die Soziale 
Marktwirtschaft eingebunden werden. Die sozial be-
dürftigen Mitbürger würden sich bei gleichem 
zweckgebundenen Förderungsvolumen besser ste-
hen, als sie sich heute stehen. 

Viertens. Schon mehren sich die Stimmen, meine 
Damen und Herren, die für die nächste Zeit neue 
Engpässe am Wohnungsmarkt voraussagen. Statt 
des freien Marktes, auf dem wachsendes Angebot 
die Preise in Schach hält, bekämen wir dann den 
grauen Markt, auf dem sich Mangel und Not über 
verordnete Preise hinwegsetzen. 
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Fünftens. Ohne den Abbau von Hemmnissen für 

private Investitionen wird es im frei finanzierten 
Mietwohnungsbau bald nicht mehr aufwärtsgehen. 
Ein Mietshaus zu bauen, meine Damen und Herren, 
muß auch weiterhin attraktiver gestaltet werden. Es 
muß weiterhin zum Selbstverständnis eines Frei-
beruflers gehören dürfen, seinen Lebensabend von 
dem zu bestreiten, was er im Leben erarbeitet hat, 
und nicht der Sozialhilfe anheimzufallen. 

Meine Schlußbemerkung: Private Investitionsbe-
reitschaft ist der Schlüssel zum Erfolg in der Woh-
nungspoltik und zugleich ein wichtiger Beitrag für 
private Daseins- und Zukunftsvorsorge. Investitions-
bereitschaft setzt Vertrauen voraus. Dieses Ver-
trauen, meine Damen und Herren, hat diese Bundes-
regierung verspielt. Wer dem Dirigismus im Woh-
nungsbau mehr zutraut als dem marktwirtschaft-
lichen Prinzip, wird dieses Vertrauen nicht zurückge-
winnen. Auch auf dem Gebiet der Wohnungsbau-
politik ist es deshalb Zeit zum Wechsel — höchste 
Zeit! 

(Beifall bei der CDU/CSU — Möllemann 
[FDP] : Hinsetzen!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Das Wort 
hat Herr Abgeordneter Henke. 

Henke (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Wir haben wieder einmal einen echten 
Jahn gehört. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Es wäre sehr erstaunlich gewesen, wenn er die alte 
Platte mit den Nutzungsrechten hier nicht wieder 
abgespielt hätte. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Das ist 
Ihre Platte! — Zuruf von der CDU/CSU: Das 

ist Ihr altes Parteiprogramm!) 

Ich will jetzt nicht all das wiederholen, Herr Kol-
lege Jahn, was ich anläßlich der dritten Lesung, der 
Beratungen zum Bundesbaugesetz dazu gesagt habe. 
Aber Sie sollten das nachlesen. Ich habe Ihnen näm-
lich damals nachgewiesen, daß unsere Vorstellungen 
von einem erweiterten städtebaulichen Erbbaurecht, 
das, was Sie mit Nutzungsrechten und Verfügungs-
rechten umschreiben, immer auf einem besonderen 
Rechtssatz beruhen muß, nämlich daß hier Enteig-
nungsvoraussetzungen gegeben sein müssen, und 
daß exakt dieses auch auf einem CDU-Parteitag be-
schlossen worden ist. 

(Immer [Altenkirchen] [SPD]: So ist es!) 

Ich habe Ihnen das damals nachgewiesen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie hier vom Ignorieren von Parteitagsbe-
schlüssen reden, sollten Sie auch Ihre eigenen ein-
mal durchsehen. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Sie haben etwas zu § 35 des Bundesbaugesetzes 
gesagt. Wir sind auf Ihre Formulierungsvorschläge 
gespannt. Wir werden sie dann in aller Ruhe bera

-

ten, Herr Kollege Jahn. Aber es wäre nützlich, wenn 
Sie sie recht bald einbrächten, vielleicht noch vor 
dem Wahltermin in Niedersachsen, 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Sehr gut! — 
Nordlohne [CDU/CSU]: Keine Sorge!) 

damit die Leute auch wissen, was Sie eigentlich wol-
len. Ich denke, darauf zielt das Ganze ab. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Schauen Sie mal, 
wie Herr Ravens im Lande herumreist!) 

Meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns 
heute anläßlich dieser Debatte mit einem ganzen 
Bündel von Initiativen der Opposition, z. B. mit der 
Großen Anfrage Neuorientierung der Wohnungsbau-
politik; ferner gibt es eine Kleine Anfrage Liberali-
sierung des Sozialwohnungsbestandes und Mobili

-

sierung öffentlicher Förderungsmittel, einen Antrag 
Privatisierung von Grund und Boden und von So-
zialmietwohnungen und letztlich den Entschlie-
ßungsantrag zum Einzelplan 25 des Bundeshaushalts, 
über den wir ja später auch noch beraten und ab-
stimmen werden. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: Alles von 
uns, Herr Henke!) 

Alle diese Anträge beschäftigen sich mit Struktur-
problemen auf dem Wohnungsmarkt und mit Über-
legungen, wie man die Finanzreserve im Wohnungs-
bereich mobilisieren kann. Lassen Sie mich mit den' 
Strukturproblemen beginnen, und zwar mit dem 
Thema Mietverzerrung, das auch in  Ihren Ausfüh-
rungen eine Rolle gespielt hat. 

Wir alle wissen, daß auf Grund der Kostenent-
wicklung am Bodenmarkt, am Baumarkt, am Kapital-
markt, aber auch hinsichtlich veränderter Qualitäts-
vorstellungen in den letzten Jahrzehnten die Kosten 
und damit auch die Mieten gestiegen sind. Diese 
Entwicklung war bis etwa 1970 aus unserer Sicht 
der Dinge nicht sehr dramatisch, denn die Miet-
unterschiede finden ihre Begründung zum Teil in 
unterschiedlichen Wohnwerten. Wir wissen, daß 
dieser Bestand zu einem erheblichen Teil moderni-
sierungsbedürftig ist — eine Tatsache, die neue 
Mietsteigerungen auslösen wird. Letztlich — Sie 
kennen die Vorschläge der Bundesregierung — kön-
nen wir das, was in diesem Bereich noch an Miet-
verzerrungen vorhanden ist, durch eine Anhebung 
der Zinsen für die öffentlichen Darlehen ausglei-
chen. Es handelt sich um einen Block von gut 4 Mil-
lionen öffentlich geförderten Wohnungen, also um 
den Löwenanteil. Ich denke, daß das, was bis 1970 
erfaßt wird, nicht besonders dramatisch ist und 
von uns geregelt werden kann. 

Problematischer wird es für den Teil öffentlich 
geförderter Wohnungen, die ab 1970 gefördert wur-
den. Hier handelt es sich um einen Block von etwa 
0,6 Millionen Wohnungen, also um den weitaus 
kleineren Teil. Es gibt deshalb keinen Anlaß, beim 
Thema Mietverzerrung alles in einen Topf zu wer-
fen, wie das hier zum Teil und jetzt auch wieder 
bei Ihnen, Herr Kollege Jahn, geschehen ist. Dieser 
Block von 0,6 Millionen Wohnungen zeigt unbefrie-
digende Entwicklungen. Der Hintergrund ist die 
degressive Förderungsmethode der Länder, bei dem 
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einen Land nicht ganz so schlimm wie bei dem an-
deren; hier gibt es Unterschiede. Aber insgesamt 
besteht eine unerfreuliche Programmierung hinsicht-
lich der Miethöhenentwicklung. 

Zum zweiten nenne ich etwas, was Sie eigent-
lich begrüßen müßten, nämlich unsere erfolgreiche 
Inflationsbekämpfung; denn ohne diese erfolgreiche 
Inflationsbekämpfung wäre dies alles weniger dra-
matisch, würde jedenfalls nicht so empfunden. Wir 
haben auf jeden Fall zu konstatieren, daß wir bei 
diesem Block von 0,6 Millionen Sozialwohnungen 
überdurchschnittliche Mietsteigerungen haben. Ver-
weisungen auf das Wohngeldsystem reichen nicht 
aus. Das Wohngeldsystem kann sich von  der  Sy-
stematik her immer nur am Durchschnitt und nicht 
an den Spitzenwerten orientieren. Dort ist also die 
Lösung nicht zu finden. 

Die Länder sind die eigentlichen Verursacher 
dieses Problems. Wie Sie wissen, ist der Wohnungs-
bau nach der Verfassungslage in erster Linie Län-
dersache. Sie wissen auch, daß die Länder diese 
Förderungsprogramme, die zu solchen Mietsprün-
gen geführt haben, in eigener Verantwortung be-
schlossen haben. Die Länder sind aber leider aus 
finanziellen Gründen nicht in der Lage, das Pro-
blem zu lösen. Es wäre in erster Linie allerdings 
ihre Aufgabe und nicht Aufgabe des Bundes. 

Ich denke aber, wir können uns alle darüber einig 
werden, daß wir diesen Block von 600 000 Sozial-
wohnungen, insbesondere wenn wir die absehbaren 
Entwicklungen der nächsten Jahre berücksichtigen, 
nicht so liegen lassen, sondern nach Lösungen su-
chen müssen. Eine Lösung ist unseres Erachtens nur 
über Formen ,der Nachsubventionierung möglich. 

Herr Kollege Jahn, nun will ich es mir nicht so 
einfach machen, wie es die Opposition häufig tut, 
wenn sie hier Forderungen aufstellt, aber keinen 
Deckungsvorschlag mitliefert, sondern davon aus-
geht: Der Finanzminister soll sehen, wie er damit 
fertig wird. — Ich will auch nicht verschweigen, 
daß mein Deckungsvorschlag in meiner Partei und 
auch in meiner Fraktion noch nicht abgestimmt ist. 

 Er stellt vielmehr eine persönliche Überlegung dar. 
Ich denke, wir müssen — dies  ist auch der Sinn 
einer solchen Diskussion — auch einmal vor dem 
Plenum des Bundestages neue Gedanken in die woh-
nungspolitische Diskussion einführen können. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Zeit hatten 
Sie genug!) 

Herr Kollege Jahn, wir haben das Regionalpro-
gramm seit mehreren Jahren mit grobem Erfolg be-
trieben. Sie wissen', ,daß wir es ,entgegen allen Un-
kenrufen auch wieder für einige Jahre verlängern 
konnten. Hintergrund war die gemeinsame Überle-
gung, daß die Eigentumsbildung im Wohnungsbau 
ein wichtiges' Thema ist. Es gab auch noch eine Er-
wägung bauwirtschaftlicher Art, nämlich in  Rich-
tung auf die Förderung der Baukonjunktur, um 
brachliegende Kapazitäten in der Bauwirtschaft wie-
der zu beleben'. Ich meine aber, daß ,dieses Regional-
programm, da wir im Bereich der Eigentumsbildung 
zur Zeit Rekordzahlen erreichen' und da die Frage 
der Baukonjunktur, wenigstens in 'dieser Sparte des 
Wohnungsbaus, überhaupt kein Thema ist, zumin-

dest zur Diskussion gestellt werden sollte, wenn es 
darum geht, Probleme im Bereich der 600 000 So-
zialwohnungen, über die wir ständig diskutieren, 
wenn es um die Mietverzerrung geht, zu bereini-
gen. 

Die Frage, ob eine kurzfristige Streckung oder 
Aussetzung des Regionalprogramms zur Überwin-
dung der Probleme bei den 600 000 Sozialwohnun-
gen in Erwägung gezogen werden sollte, müßte, wie 
ich meine, in nächster Zeit ernsthaft diskutiert wer-
den. Es handelt sich, wie Sie selbst gesagt haben, 
Herr Kollege Jahn, um ein Gerechtigkeitsproblem. 
In .diesen Förderungsjahrgängen wurden junge Fa-
milien, ältere Menschen, Behinderte berücksichtigt. 
Sie sind sehr gezielt eigentlich erst in den Jahren 
seit 1969/30, seitdem Sozialdemokraten ganz beson-
dere Verantwortung für die Wohnungspolitik tragen, 
im Wohnungsbau berücksichtigt worden. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

Es ist nicht einzusehen, daß diese Gruppe von 
den Mietsprüngen in besonderer Weise betroffen 
wird. wir müssen deshalb die Frage stellen dürfen, 
ob zur Lösung des Problems eine andere Gruppe, 
die förderungswürdig ist, die bei Güterabwägung 
aber eben an zweiter Stelle steht, nicht vorüberge-
hend zurückgestellt werden sollte. 

Herr Kollege Jahn, ich fasse zusammen, was das 
Thema der Mietverzerrung angeht. Ich denke, der 
Block von 4,1 Millionen Sozialwohnungen aus der 
Zeit bis 1970 ist mit der Zinsanpassung und dem not-
wendigen Modernisierungsbedarf, der in diesem 
Block steckt, zu regulieren. Dies ist kein Ärgernis. 
Die 600 000 Sozialwohnungen aus der Zeit nach 1970 
müssen durch Nachfinanzierung auf ein vernünftiges 
Mietniveau gebracht werden. Ich habe einen per-
sönlichen Deckungsvorschlag eingebracht. Sie sind 
herzlich aufgefordert, andere zu unterbreiten, wenn 
Ihnen Besseres einfällt. 

Als zweiten Punkt möchte ich das Thema der 
Fehlsubventionierung ansprechen. Ich will dabei 
nicht die Unterbelegung von Sozialwohnungen — 
dies  ist nicht der entscheidende Punkt —, sondern 
die Frage der zu hohen Einkommen von Mietern 
vieler Sozialwohnungen ansprechen. Dies ist in der 
Tat ein Ärgernis, über das wir uns alle seit langem 
unterhalten. Es fehlt uns — Sie wissen es — eine 
genaue Statistik. Präzise Daten liegen uns nicht 
vor. Wir müssen uns letztlich auf die Werte, die 
1974 ermittelt worden sind, zurückziehen. Immerhin 
sind diese Werte aber einigermaßen aussagefähig. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: 40 %!) 

— Ich würde nun nicht die 40 % akzeptieren, die 
Sie eben in die Diskussion gebracht haben, Herr 
Kollege Jahn, sondern doch unterstellen, daß wir — 
ich weiß, daß dies auch Ihre Meinung ist — eine 
gewisse Toleranzschwelle vorsehen müssen. Sie 
wollen ja auch nicht bei Überschreitung der Ein-
kommensgrenzen nach § 25 um eine Mark ge-
wissermaßen mit dem Schwert zuschlagen. Sie wis-
sen auch, daß wir Toleranzen einbauen müssen. 
Nach Ansicht aller, die sich mit diesem Problem be-
schäftigt haben, müßte diese Grenze etwa bei 25 % 
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liegen. Wenn wir eine solche Toleranzgrenze unter-
stellen, sinkt  die Zahl erheblich ab. Ich will einmal 
eine Hochrechnung vornehmen: Damals, 1974, waren 
es zirka 8 °/o. Lassen Sie uns davon ausgehen, daß 
es sich um rund 10 °/o aller Mieter handelt, die heute 
— bei Berücksichtigung einer solchen Toleranz-
schwelle — mit zu hohem Einkommen in Sozialwoh-
nungen wohnen. Die Zahl ist also weniger drama-
tisch, als Sie vermuten. Aber immerhin — dies ist 
völlig unbestritten —, wir haben es hier mit einem 
Ärgernis zu tun. Es wäre an sich wünschenswert, 
dieses Problem zu lösen. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Die Zahl 
kommt aus dem Bauministerium!) 

— Ja, Sie haben die  Toleranzzahl nicht dazugerech-
net, Herr Jahn. Die Zahl ist klar; ich habe sie gerade 
eben erläutert. 

Nun wissen wir, daß das kein ganz neues Pro-
blem ist. Seit 15 Jahren gibt es Versuche, das Pro-
blem zu lösen. Es gab so skurrile Vorstellungen wie 
die mit Plaketten an den Häusern: Dieses Haus ist 
öffentlich gefördert. Die Erwartung war dann, daß 
diejenigen, die über der Einkommensgrenze liegen, 
ausziehen. So etwas hat es in den 50er Jahren auch 
gegeben. Das ging bis zu ernst zu nehmenden Ge-
schichten: zwangsweise Umsetzung, Fehlbesetzungs-
abgabe, negatives Wohngeld. Schließlich gab es die 
Diskussion um die Wohnwertmiete. 

Wie wir wissen, kranken alle diese Modelle daran, 
daß sie erheblichen bis riesigen Verwaltungsauf-
wand verursachen; denn wir müssen — das ist ja 
anders nicht machbar — die Einkommen sämtlicher 
Wohnungsinhaber im öffentlich geförderten Woh-
nungsbau überprüfen. Man kann darüber reden, in 
welchen Zeitabständen man das macht. Aber an der 
Einkommensprüfung kommen Sie einfach nicht vor-
bei. Diese Überprüfung ist mit all diesen Modellen 
verbunden. Wenn Sie eben schon das Zuviel an 
Bürokratie in der Debatte erwähnt haben — die 
Union hat dazu vor kurzem ja auch eine Fachtagung 
veranstaltet —, 

(Wehner [SPD] : Dafür ist er Fachmann!) 

denke ich, Herr Kollege Jahn, sollten Sie diesen 
Aspekt besonders hoch einschätzen. Wir tun das. 

Daneben gibt es auch noch Rechtsprobleme. Zum 
Beispiel stellt sich die Frage: Wie kann man in be-
stehende privatrechtliche Verträge eingreifen? Hier 
gibt es sicher Lösungsmöglichkeiten. Aber das zwei-
te, schwerwiegendere Problem ist: Wie halten wir 
es denn mit den Eigentümern? 

(Immer [Altenkirchen] [SPD]: So ist es!) 

Keiner weiß, wie dieses Problem gelöst werden soll. 
Es würden nur wieder neue Ungerechtigkeiten ge-
schaffen. 

Angesichts dieser ungelösten Rechtsprobleme so-
wie des riesigen Verwaltungsaufwandes, aber auch 
unter Berücksichtigung der Tatsache — das müßte 
in der Diskussion auch erörtert werden —, daß die 
Fehlsubventionierung für die Sozialstruktur unserer 
Wohngebiete und Wohnhäuser natürlich eine ganze 
Menge Gutes mit sich gebracht hat — ich brauche 

das nicht zu vertiefen; Sie sind selbst Fachmann, um 
das zu verstehen —, meinen wir, daß ein überzeu-
gender Lösungsvorschlag nicht vorgelegt werden 
kann. Die SPD-Fraktion begrüßt deshalb die klare 
Entscheidung, die der zuständige Bundesminister 
getroffen hat — und die durch das Kabinett abge-
segnet worden ist —, dieses Thema zur Zeit vom 
Tisch zu nehmen. 

Ich meine, Herr Kollege Jahn, das Ziel Ihrer fort-
währenden Anträge zu diesem Problemkreis liegt 
auch weniger darin, das Problem an sich zu lösen, 
sondern darin, uns auf den Leim einer öffentlichen 
Diskussion zu führen, die riesige Unruhe in große 
Wählerschichten brächte. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie ernsthaft an der Lösung des Problems 
interessiert sind, so ist es Ihnen anheimgestellt, eine 
Gesetzesinitiative zu ergreifen — entweder als 
Oppositionsfraktion oder über den Bundesrat — 
und Ihre Vorstellungen präzise auf den Tisch zu 
legen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wir sehen dieser Initiative mit Interesse entgegen; 
aber ich prophezeie Ihnen schon jetzt: Sie werden 
eine solche Initiative aus eben den Gründen, die ich 
dargelegt habe, nicht ergreifen. 

Nächster Punkt: Mobilisierung von Finanzmitteln 
und Liberalisierung des Wohnungsmarktes. Dahinter 
stecken ja, wie Sie es immer nennen, Ihre ordnungs-
politischen Vorstellungen. Wenn man sich diesem 
Thema zuwendet, muß man natürlich — Sie haben 
das auch getan — schon die Novelle zum Wohnungs-
bindungsgesetz, die der Bundesrat eingebracht hat 
und die uns demnächst beschäftigen wird, in die 
Diskussion einbeziehen. 

Lockerungen immer da, wo gewisse Regelungen 
durch Zeitablauf unvernünftig geworden sind. Das 
mag sich auf die Anhebung der Bagatellgrenzen bei 
Ablösung beziehen. Wir denken auch, daß man in 
Einzelfällen durchaus über die Bindungszeit nach-
denken kann, wenn mieterschützende Voraussetzun-
gen eingeplant werden. Dieses Thema werden wir 
demnächst eingehend beraten. 

Prinzipielle Freigabe? Nein. Der Wohnungsbe-
stand dieses öffentlich geförderten Blocks, über den 
ich eben gesprochen habe, ist wohnungs- und so-
zialpolitisch zu wichtig; er ist für uns unverzichtbar. 
Wir brauchen ihn, um den Gesamtwohnungsmarkt 
mietmäßig zu stabilisieren. Wir brauchen ihn für die 
Versorgung von Sondergruppen, die zu dem Bereich 
der berühmten breiten Bevölkerungsschichten, wie 
es in den einschlägigen Bestimmungen heißt, gehö-
ren und noch unzulänglich versorgt werden. Wenn 
man den künftigen Bedarf, aber auch die aktuelle 
Situation am Wohnungsmarkt betrachtet, besteht 
ein großes öffentliches Interesse, diesen Bestand zu 
erhalten. 

Sie haben eben die Finanzreserven erwähnt. Man 
muß nicht unbedingt das Beispiel des Deutschen 
Mieterbundes heranziehen — Sie kennen es —, der 
vorgerechnet hat, daß 60 abgelöste, freigemachte 
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Sozialwohnungen heute das Geld bringen, um eine 
neue Sozialwohnung zu bauen. 

(Zuruf von der SPD: Die hatten den Bonus 
noch nicht abgezogen!) 

Über die Berechnung kann man streiten. Ich denke, 
die Zahlen sind ein bißchen hoch angesetzt. Aber 
prinzipiell ist diese Aussage richtig. Wenn man 
diese Zahl als grundsätzlich richtig unterstellt, 
gibt es keinen vernünftigen finanzwirtschaftlichen 
Grund, den Überlegungen der Opposition zu folgen. 

Ich denke, man muß auch den Einwand berück-
sichtigen, den die gemeinnützige Wohnungswirt-
schaft und — wiederum verständlicherweise — der 
Mieterbund eingebracht haben, daß eine Ablösung 
von Sozialwohnungen — welchen Sinn sollte diese 
Maßnahme sonst auch haben? — auf breiter Front 
zu einer Mietbewegung, zu  Mieterhöhungen führen 
wird. Möglicherweise wird das, was wir über die 
zurückfließenden öffentlichen Förderungsmittel an 
Einnahmen kassieren, in der nächsten Etappe über 
Wohngeld wieder ausgegeben werden müssen. Dies 
ist ein weiteres Argument gegen ein solches Ver-
fahren. 

Man muß hier auch einmal kurz darauf hinweisen, 
daß die öffentliche Förderung niemandem aufge-
zwungen worden ist. Sie hat eine Menge von Vor-
teilen nach sich gezogen: kostendeckende Mieten, 
wenig Mietausfall, geringes Eigenkapital, Steuervor

-

teile, Entschuldungsgewinn. Unter diesen Aspekten 
meinen wir, daß die zehnjährige Bindungsfrist ge-
rechtfertigt ist. 

Herr Kollege Jahn, meine Damen und Herren von 
der Opposition, wir meinen, daß die Addition Ihrer 
Vorstellungen zu diesem Komplex fast abenteuer-
lich ist: Für wenig Geld wollen Sie einen großen 
Bestand an Sozialwohnungen freigeben. Wir brau-
chen den vielfachen Aufwand, um den notwendigen 
Ersatzbau betreiben zu können. Mieterhöhungen 
werden in breiter Welle auf uns zukommen und 
müssen — zumindest teilweise — durch das Wohn-
geld wieder ausgeglichen werden. Um diesen Wider-
sinn auch noch so richtig schmackhaft zu machen 
und auf breiter Front durchzusetzen, wollen Sie 
trotz aller Vorteile, die ich soeben aufgezeigt habe, 
auch noch einen Bonus bei vorzeitiger Rückzah-
lung gewähren. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: Was sagt 
denn Herr Ristock dazu?) 

Wenn Sie das alles noch einmal richtig durcharbei-
ten, werden Sie selbst zu dem Ergebnis kommen, 
daß das nicht der richtige Weg ist. 

Für uns kommt der Ausverkauf von preiswerten 
Sozialwohnungen nicht in Frage. Die Wohnungs-
versorgung breiter Schichten der Bevölkerung muß 
angemessen gesichert bleiben. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Jahn [Münster] 
[CDU/CSU] : Vom Ausverkauf haben Sie 

gesprochen!) 

Zum Mietrecht, Herr Kollege Jahn: Sie und andere 
behaupten, das Mietrecht sei ein Investitionshemm

-

nis. Wenn es das ist, dann nur durch die Art und 
Weise, wie Sie es diskutieren. Da ist in der Tat ei-
ne psychologische Schwelle aufgebaut worden. 

(Beifall bei der SPD — Nordlohne [CDU/ 
CSU] : Dann fragen Sie einmal den neuen 

Minister Haack!) 

Entscheidend, meine Damen und Herren, ist doch 
das — und Sie sind doch Marktwirtschaftler, Sie sa-
gen es zumindest —, was der Markt uns ständig 
dazu sagt. 

(Glocke des Präsidenten) 

— Ich habe eine verlängerte Redezeit, Herr Präsi-
dent. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr Kol-
lege, die Fraktion hat 20 Minuten angemeldet; dann 
sind Sie am Ende. 

Henke (SPD) : Dann muß ich mich kurz fassen. 

Lassen Sie mich, Herr Kollege Jahn, nur so viel 
sagen: Bei Neuvermietungen gibt es keine Mietbe-
grenzung. Der Markt urteilt ständig darüber, was er-
zielbar ist. Nichtsdestotrotz sind Vermieter nicht in 
der Lage, kostendeckende Mieten zu erreichen. Dies 
hat also mit dem Mietrecht überhaupt nichts zu tun. 

Zum Mietrecht will ich Ihnen — dazu brauchen 
wir nicht den Bericht abzuwarten — nur so viel 
sagen: Für uns ist der Kündigungsschutz völlig un-
antastbar. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sagen auch aus, daß sich die Vergleichsmiete 
prinzipiell bewährt hat; im übrigen gibt es ja dazu 
auch keine Alternativmodelle. Wenn es darum geht, 
Verfahrensfragen zu prüfen, inwieweit man bei-
spielsweise das Mietspiegelsystem vernünftiger ge-
stalten kann — nach unserer Ansicht soll das so 
aussehen, daß er am Markt noch mehr zur Anwen-
dung kommt —, wenn es darum geht, Mieteinigungs-
stellen und dergleichen mehr einzurichten, lassen 
wir mit uns reden. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: Aha!) 

Das Thema Privatisierung von Grund und Boden 
und Wohnungen kann ich leider nicht mehr anspre-
chen. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Das kommt 
ja noch, Herr Kollege Henke!) 

Dies wird mein Kollege Müntefering in der zweiten 
Runde übernehmen. Er wird Ihnen dazu die notwen-
dige Antwort geben. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen. Ihre Gro-
ße Anfrage zur Neuorientierung der Wohnungspoli-
tik hat gezeigt, daß eine Neuorientierung, eine 
grundsätzliche Neuorientierung der Wohnungspoli-
tik nicht notwendig ist. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Jahn [Münster] 
[CDU/CSU] : Da unterscheiden wir uns eben 

von Ihnen!) 

In Fragen der Eigentumsbildung übernehmen Sie un

-

sere Politik, im Mietrecht zeigen Sie Irrwege auf. 
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Was die Preisführerschaft der Sozialmieten angeht, 
so machen Sie eine falsche Aussage. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Lesen Sie einmal 
den Finanzplan vom Februar 1977 nach, 
Herr Kollege Henke! Da steht deutlich drin, 
daß die Bestandsaufnahme in der Woh

-

nungspolitik notwendig ist!) 

Unsere Wohnungspolitik war trotz aller Probleme 
prinzipiell erfolgreich. Die Wohnungsversorgung der 
Bevölkerung wurde zumindest zahlenmäßig bewäl-
tigt. Die Eigentumsquote ist deutlich gewachsen: Das 
Mietrecht hat für sozialen Frieden zwischen Vermie-
tern und Mietern gesorgt. Für uns gibt es keinen 
Grund, nach neuen Orientierungen zu suchen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Nord

-

lohne [CDU/CSU] : Wursteln Sie mal so 
weiter! — Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : 

Es bleibt alles beim alten!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Wurbs. 

Wurbs (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Obwohl die  Bundesre-
gierung die Große Anfrage der Opposition zur Neu-
orientierung der Wohnungsbaupolitik ausführlich 
beantwortet hat, versucht die CDU/CSU mit ihrem 
heutigen Debattenbeitrag dennoch, den Eindruck zu 
erwecken, als hätte sie bahnbrechende neue Er-
kenntnisse in der Wohnungsbaupolitik anzubieten. 
Bei näherem Hinsehen ist dies jedoch keineswegs 
der Fall. Unter Bezugnahme auf das Zitat, das Sie, 
Herr Dr. Jahn, soeben brachten, und auf Ihren Hin-
weis, daß es auf dem Gebiet der Wohnungsbaupoli-
tik Zeit für einen Wechsel sei, möchte ich nur sa-
gen: Wir werden die Worte von Ihnen beherzigen, 
aber in einem anderen Sinne; wir werden keinen 
Wechsel unterschreiben, der zur Änderung der Ver-
antwortung in der Wohnungsbaupolitik führt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Zu

-

rufe von der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, 
im übrigen bin  ich ein wenig verwundert, wie 
schnell Sie sich neu orientiert haben. In der De-
batte vom 10. April 1975 über das Gesetz zur För-
derung von Wohnungseigentum und Wohnbesitz 
im sozialen Wohnungsbau hat Herr Dr. Jahn in 
seinem Beitrag die Wohnungshalden als alarmierend 
bezeichnet und nach einem wohnungsbaupolitischen 
Konzept der Bundesregierung gefragt. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: Ich frage 
bis heute!) 

Nun verweisen Sie auf die ausgeglichene Zahl von 
Haushaltungen und Wohnungen und verlangen er-
neut ein Konzept. Heute sprachen Sie von dieser 
Stelle aus sogar von einem Wohnungsmangel. Wie 
soll es bei dem Ruf nach ständiger Neuorientierung 
noch eine gute Politik für den Bürger geben? Nein, 
meine Damen und Herren von der Opposition, die 

sozialliberale Koalition hat es nicht nötig, sich stän-
dig neu- oder umzuorientieren. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Sie ist nicht einmal 
in der Lage, Finanzpläne über eine Distanz 
von sieben Monaten auf der gleichen Linie 

zu halten!) 

Die Regierungserklärungen von 1969 und 1976 ent-
halten klare wohnungspolitische Zielsetzungen. 
Dort  sind die Schwerpunkte der sozialliberalen 
Wohnungsbaupolitik festgelegt, die sich allerdings 
immer wieder an den tatsächlichen Marktverhält-
nissen zu orientieren haben. 

Die sozialliberale Koalition will die Eigentums-
bildung im Wohnungsbau weiterhin verstärkt fort-
führen. Sie, Herr Kollege Jahn, haben in der bereits 
zitierten Debatte vom 10. April 1975 erklärt, durch 
die von Ihnen verlangte Umschichtung der Mittel 
nähmen Sie einen Rückgang der Förderungszahlen 
bewußt in Kauf. In Ihren 14 Thesen vom 16. Fe-
bruar 1978 zur Neuorientierung der Wohnungsbau-
politik verlangen Sie nunmehr eine Mobilisierung 
weiterer öffentlicher Mittel für den Wohnungsbau. 
Das ist Ihre Art, Politik zu machen. 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle aber einen Hin-
weis. Sie wollen öffentliche Mittel mobilisieren, 

(Nordlohne [CDU/CSU]: Jawohl!) 

indem Sie bei vorzeitiger Rückzahlung öffentlicher 
Mittel einen Bonus gewähren wollen. Ohne einen 
Streit über das Erstgeburtsrecht entfachen zu wol-
len, weise ich darauf hin, daß ich diese Möglich-
keiten hier im Deutschen Bundestag bereits vorge-
schlagen und diesen Vorschlag zuletzt am 25. Fe-
bruar 1977 wiederholt habe. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Die Regie

-

rung ist aber dagegen! — Nordlohne [CDU/ 
CSU] : Er ist heute auch dagegen!) 

So wandeln sich die Zeiten: Einmal wollen Sie mit 
vollen Händen Geld ausgeben, ohne die Frage nach 
der Deckung zu beantworten. Heute fragen Sie, in-
wieweit die öffentlichen Hände sich die notwendige 
Finanzierungsausstattung verschaffen können und 
entdecken dabei das Bonussystem. 

Herr Dr. Jahn, zur Klarstellung möchte ich hier 
eines sagen. Sie behaupteten hier, wir hätten Ihren 
Antrag über das Bonussystem abgelehnt. Ich darf 
zur Klarstellung sagen, daß dieser Antrag im Aus-
schuß nicht abgelehnt worden ist, sondern zurückge-
stellt wurde und daß die Behandlung in den näch-
sten Wochen erfolgen soll. So ist der Tatbestand. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Sie ver

-

wechselten die Anträge!) 

So zu tun, als gelten für den Wohnungsbau die 
Marktgesetze nicht, ist abwegig. Qualität hat auch 
im Wohnungsbau ihren Preis. Mancher Mieter, der 
in einer gut ausgestatteten preiswerten Wohnung 
wohnt, denkt nicht daran, Eigentum um jeden 
Preis zu erwerben, solange er nicht auch seinen 
Wohnungsstandard halten kann. Außerhalb dieses 
Bereichs, in dem den Staat auf Grund seiner Für-
sorgepflicht unmittelbare Verpflichtungen treffen, 
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kann er nur die Rahmenbedingungen setzen, die 
vom Markt selbst auszufüllen sind. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch 
auf das Gesetz zur Regelung der Miethöhe einge-
hen; ich vermeide es, vom „Zweiten Wohnraumkün-
digungsschutzgesetz" zu sprechen, denn diese fal-
sche Terminologie trägt erheblich zur Verwirrung 
und Verunsicherung der Mieter bei. Es kann über-
haupt keine Rede davon sein, daß an den Grundzü-
gen des sozialen Mietrechts herumgedoktert wer-
den soll; auf unser soziales Mietrecht können wir 
stolz sein, denn es trägt erheblich zum sozialen Frie-
den in unserem Lande bei. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, keiner in diesem Hau-
se denkt wohl daran, den Kündigungsschutz zu än-
dern; 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: So ist es!) 

ich glaube, darüber sind wir uns einig. Durchaus 
legitim und berechtigt ist es, die Frage zu stellen, 
ob sich das Vergleichsmietenprinzip als solches be-
währt hat und ob diese Regelung nicht auch investi-
tionshemmend wirkt. Und doch muß sinnvollerweise 
der Anfang nächsten Jahres fällige Bericht der Bun-
desregierung abgewartet werden. Meine Damen und 
Herren von der Opposition, an diesen Termin hat 
sich, so meine ich, auch die Opposition zu halten, 
denn schließlich hat sie dem Gesetzentwurf sowie 
der Entschließung mit einer Ausnahme zugestimmt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Herr Dr. Jahn, ich kann die Angriffe nicht verste-
hen. Die Auffassung der FDP zur Vergleichsmieten-
regelung habe ich bereits in der Debatte vom 16. Ju-
ni 1977 dargelegt; ich bitte, im Protokoll nachzule-
sen. Was das Vorziehen ,des Berichts anlangt, so 
muß ich doch feststellen, daß im Ausschuß durchge-
setzt wurde, daß mit der Vorlage ,des Berichts zu-
gleich auch Lösungsmöglichkeiten angeboten wer-
den. 

(Dr. Jahn .[Münster] [CDU/CSU] : Sie haben 
sich gegen das Vorziehen ausgesprochen!) 

Im übrigen, meine Damen und Herren, pflegen, 
sich Koalitionspartner an einmal getroffene Verein-
barungen zu halten, und wir werden  die Frist ein-
halten. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Dann dür

-

fen Sie aber draußen auch nichts anderes 
sagen!) 

— Entschuldigung, das ist wohl unsere Auffassung, 
aber wir pflegen uns an Koalitionsvereinbarungen 
zu halten, 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

und Sie selbst werden ja während Ihrer Koalitions-
tätigkeit wohl auch einschlägige Erfahrungen ge-
macht haben. 

Im übrigen verweise ich auch auf den For-
schungsbericht über die Auswirkungen des zweiten 
Gesetzes zur Regelung der Miethöhe, der im Auftrag 
der Bundesregierung vom Institut für empirische 
Wirtschaftsforschung der Universität Saarbrücken 
erarbeitet worden ist. In diesem Bericht heißt es 

auf Seite 56, daß es gegenwärtig noch nicht mög-
lich ist, die Ursachen für die Investitionsschwäche 
im frei finanzierten Wohnungsbau klar abzugrenzen; 
es zeichne sich aber zumindest ab, daß .der seiner-
zeit volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigte Bau-
boom und die heutige konjunkturelle Lage als Er-
klärungsfaktoren allein nicht ausreichen. — Dem ist 
nichts hinzuzufügen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zur Pro-
blem des sozialen Wohnungsbaus, dem, wie ich 
meine, zur Zeit drückendsten Problem im Woh-
nungsbau überhaupt. Über die in der Antwort auf 
die Große Anfrage gemachten Ausführungen hin-
aus hat die Bundesregierung mit dem Kabinettsbe-
schluß vom 26. April 1978 eindeutig Position bezo-
gen. Sie hat klare Aussagen über Wege zur Verrin-
gerung der Mietverzerrung sowie der Fehl- und Un-
terbelegung im sozialen Wohnungsbau, zur Frage 
desschrittweisen Übergangs zu einer marktgerech-
ten Miete im Sozialwohnungsbestand mit angemes-
sener sozialer Absicherung und zur Senkung der 
durch degressive Subventionen bedingten Miet-
steigerungen in  den jüngsten Förderjahrgängen 
ohne finanzielle Zusatzbelastungen ,des Bundes ge-
macht. 

Dabei ist die Bundesregierung zu dem Ergebnis 
gekommen, daß sie die gemachten Vorschläge zur 
Erhebung von Fehlsubventionierungsabgaben, d. h., 
individuelle Mieterhöhungen für Mehrverdiener, 
pauschalierte Fehlbelegungsabgaben verschiedener 
Konstruktion sowie das negative Wohngeld — alles 
Maßnahmen, die darauf abzielen, die für Mehrver-
diener bestehenden Mietvorteile abzubauen bzw. die 
Unterbelegung von Sozialwohnungen zu verrin-
gern —, nicht aufgreift, und dies zu Recht. Der hohe 
Verwaltungsaufwand sowie die teilweise bestehen-
den verfassungsrechtlichen Probleme lassen eine 
andere Regelung im Grunde nicht zu. 

Ich möchte die Vorwürfe der Opposition, die 
Bundesregierung habe zu wenig für den sozialen 
Wohnungsbau getan, energisch zurückweisen und 
die Leistung der Bundesregierung an ein paar Zah-
lenbeispielen verdeutlichen. Mit ein Grund für den 
Rückgang des Wohnungsbaues insgesamt dürften 
folgende Faktoren sein: 

Erstens. Die reinen Baukosten für eine Wohn-
einheit beliefen sich im Jahr 1968 auf rund 50 600 
DM. 1976 betrug dieser Anteil rund 122 400 DM. 
Das entspricht einer Erhöhung um fast 140 %. 

Zweitens. Aus der Gegenüberstellung der fertig-
gestellten Wohnungen der Jahre 1968 und 1976 
und aus der Höhe der für den sozialen Wohnungs-
bau aufgewendeten Mittel ist zu ersehen, daß der 
Bau von Sozialwohnungen von rund 177 700 im Jahr 
1968 auf rund 127 800 im Jahr 1976 zurückgegangen 
ist. Wenn man aber die Kosten, die für den Bau 
einer Wohnung aufgewendet werden müssen — die 
Zahlen wurden soeben von mir genannt —, berück-
sichtigt, stellt der Neubau der Sozialwohnungen ein 
beachtliches Ergebnis dar. 

In diesem Zusammenhang muß auch der laufend 
gestiegene Bundesanteil an Wohngeld erwähnt wer-
den. Er stieg von 260 Millionen DM in Jahre 1968 
auf 800 Millionen DM im Jahr 1976. 
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Wurbs 
Im übrigen muß man mit der Bundesregierung 

davon ausgehen, daß durch bisherige Maßnahmen 
wie die Höherverzinsung öffentlicher Baudarlehen 
bei den bis 1962 geförderten Sozialwohnungen, 
durch die Bildung größerer Wirtschaftseinheiten und 
durch die Modernisierung älterer Sozialwohnungen 
ein erster Schritt zur Entzerrung des Mietgefüges 
unternommen wurde. 

Die FDP begrüßt es, daß die Bundesregierung 
allen Modellen, wonach die bisherigen Kostenmie-
ten durch Mieten ersetzt werden sollen, die nach 
Wohnwertkriterien gestaffelt sind, eine Absage er-
teilt hat. Nach diesen Modellen sollten, je nachdem, 
ob die bisherige Kostenmiete über oder unter der 
Wohnwertmiete liegt, eine Ausgleichsabgabe erho-
ben oder Mietausgleichszuschüsse gezahlt werden. 

Dennoch ist den Bemühungen der Bundesregie-
rung zuzustimmen, nach weiteren Möglichkeiten zu 
suchen, die noch in dieser Legislaturperiode reali-
sierbar sind. Aus diesem Grund hat sie — und dies 
ist zu begrüßen — dem Gesetzentwurf des Bundes-
rats zur Änderung des Wohnungsbindungsgesetzes 
und des 2. Wohnungsbaugesetzes im Grundsatz zu-
gestimmt. Dort ist vorgesehen, die Länder zu er-
mächtigen, weitere Förderungsjahrgänge in eine 
Zinserhöhung bis zu 4 °/o einzubeziehen. Dabei ist es 
durchaus zutreffend, wenn das Ausmaß der Zins-
anhebung an die qualitativen Wohnmerkmale ge-
koppelt wird. Dem stimmt auch die FDP zu. Er-
scheint doch eine Erhöhung der Bagatellgrenze 
öffentlicher Baudarlehen, bei der vorzeitige Rück-
zahlung zur sofortigen Freigabe führt, geboten, 
ebenso die Eingrenzung der zehnjährigen Nachwir-
kung der Bindung bei vorzeitiger Rückzahlung auf 
fortbestehende Mietverhältnisse unter Ausnahme 
der Gebiete mit fortbestehendem erhöhtem Wohn-
bedarf. 

Dies, meine Damen und Herren von der Opposi-
tion, sind konkrete Vorschläge und ein Weg in die 
richtige Richtung. 

Vergeblich habe ich in Ihren 14 Thesen zur Neu-
orientierung der Wohnungsbaupolitik nach solchen 
konkreten Vorschlägen gesucht. Sie setzen sich mit 
der Problematik des sozialen Wohnungsbaues nur 
in Ihren Thesen 8 und 9 auseinander. Dabei begnü-
gen Sie sich mit so plakativen Hinweisen wie einer 
Umstellung von Objekt- auf Subjektförderung. Die 
ganze damit verbundene Problematik, wie sie in der 
Beschlußvorlage der Bundesregierung für die Kabi-
nettssitzung vom 26. September zum Ausdruck 
kommt, loten Sie gar nicht erst aus. Ich meine, hier 
machen Sie es sich etwas zu leicht. Es reicht nicht, 
zu kritisieren, man muß sich auch einmal an der 
eigenen Elle messen lassen. Die Bundesregierung 
hat ihre Vorschläge gemacht; sie hat sich intensiv 
mit allen anstehenden Problemen auseinandergesetzt 
und Wege aufgezeigt. Sie tun das nicht. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Aber Sie 
haben keine Lösungen gezeigt!) 

An dieser Stelle müßte eigentlich auch noch ein 
Wort zur Änderung des Wohnungsmodernisierungs-
gesetzes gesagt werden. Ich will mir dies im Detail 
ersparen, da dieser Punkt ja noch auf der heutigen 

Tagesordnung steht. Ich kann mir jedoch den Hin-
weis nicht ersparen, daß Sie bei diesem Gesetz be-
weisen können, wie ernst es Ihnen mit der Woh-
nungsbaupolitik wirklich ist. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte 
ich meiner Hoffnung Ausdruck geben, daß Sie, die 
Sie ständig nach mehr Markt auch im Bereich des 
Wohnungsbaus rufen 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Sie denn 
nicht?) 

— lassen Sie mich das einmal im Zusammenhang mit 
den Forderungen in Ihrem Thesenpapier sagen —, 
sich einmal vor Augen zu halten, wie dirigistisch 
eigentlich Ihre Große Anfrage angelegt ist. Sie fra-
gen ständig nach genauen Zahlen, nach dem jährli-
chen Wohnraumverlust, nach Förderungszahlen im 
sozialen Wohnungsbau, nach Fertigstellungsziffern 
und nach dem prognostizierten Wohnungsbedarf. 
Sie wollen die Bundesregierung festlegen, um sie 
hinterher mit ihren Prognosen festzunageln. Sicher, 
ich will gar nicht verkennen, daß neben der Analyse 
auch die Prognose notwendiger Bestandteil einer 
vorausschauenden Wohnungspolitik ist. Es stellt 
sich jedoch die Frage, warum die Opposition die 
Regierung zwingen will, sich ganz eng an prognosti-
zierte Zahlen zu halten, wenn wir doch alle wissen, 
daß der Markt eigene Gesetze hat. Ich meine, auch 
hier gilt es, nur Rahmenbedingungen zu setzen und 
das Übrige dem Spiel der Kräfte am Markt zu über-
lassen. 

Die FDP-Bundestagsfraktion wird den Bundeswoh-
nungsbauminister tatkräftig in seinen Bemühungen 
unterstützen, einen den Bedürfnissen aller Bevölke-
rungsschichten gerecht werdenden Wohnungsbau zu 
betreiben. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau, Dr. Haack. 

Dr. Haack, Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Wohnungspolitik des Bundes orien-
tiert sich an den Interessen unserer Bürger. Dies ist 
besonders durch die Regierungserklärung des Bun-
deskanzlers vom Dezember 1976 betont worden. 
Verstärkte Eigentumsbildung, eine Ausweitung der 
Maßnahmen zur Stadterneuerung sowie eine Kon-
zentration der Wohnungsbauförderung auf die be-
nachteiligten Gruppen sehen wir als Schwerpunkte 
dieser Wohnungspolitik. Die Bundesregierung hat 
in ihrer Antwort auf die Große Anfrage die Ent-
wicklungslinien und den Prozeß der  notwendigen 
Orientierung auf die Aufgaben der Gegenwart und 
der Zukunft in unserer Wohnungspolitik deutlich 
gemacht. Ich will die Grundlinien dieser Wohnungs-
politik, über die es in Wirklichkeit — das  hat ja 
auch Ihre Rede gezeigt, Herr Jahn — kaum Ausein-
andersetzungen gibt, nochmals kurz umreißen. 

Ich möchte zu Ihrer Rede einleitend folgendes 
sagen, Herr Kollege Jahn. Ich würde Ihnen vor-
schlagen, den Versuch zu unterlassen — nicht nur 
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heute, sondern auch in Zukunft —, mich gegen 
meine eigene Partei auszuspielen. Sie müssen sogar 
sehr achtgeben. Sie haben mir einen guten Willen 
in meiner Politik attestiert. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Jawohl!) 

Sie kommen hier in große Gegensätze mit Ihrer 
Schwesterpartei, der CSU. Denn wenn ich mir den 
„Bayernkurier" vom 20. April 1978 vornehme, dann 
lese ich dort in einem größeren Bericht über meine 
Baupolitik abschließend: 

Dieser scheinbar fachlich-bürokratische Beam-
tenkarrierist ist gefährlicher für das soziale 
freiheitliche System als mancher andere. 

Es ist für Sie also sogar gefährlich, mir guten Willen 
bei der „Abschaffung unserer freiheitlichen Ord-
nung" zu attestieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Was Ihre elf Ärgernisse anbelangt, Herr Kollege 
Jahn 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: Es waren 
nur zehn!) 

— oder waren es nur zehn? —, habe ich das Gefühl, 
daß Ihr eigentliches Ärgernis ist, nicht in der Bun-
desregierung zu sein. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Woh-
nungspolitik ist heute — ich habe das Gefühl, daß 
es hier keine Unterschiede gibt — mehr denn je 
Vermögenspolitik. Noch nie ist in der Bundesrepu-
blik so viel für die Bildung von Wohneigentum . ge-
tan worden wie unter den sozialliberalen Bundes-
regierungen. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

1977 machten allein die Ausgaben nach dem Woh-
nungsbauprämiengesetz, die Steuermindereinnah-
men aus der Bausparförderung und auf Grund der 
Abschreibungen nach § 7 b rund 6 Milliarden DM 
aus. Noch nie war der Anteil der Eigenheime am 
Wohnungsbau so hoch wie jetzt. Auch innerhalb des 
sozialen Wohnungsbaus ist der Anteil der Eigen-
heime und Eigentumswohnungen kräftig gestiegen. 
Der entscheidende Anstoß hierzu kam, wie Sie ge-
nau wissen, auch wesentlich vom Regionalprogramm 
des Bundes. Eine langfristig wahrscheinlich noch 
wichtigere Weichenstellung zugunsten einer schnel-
leren Erhöhung der Eigentumsquote im Wohnungs-
bestand wurde mit der Ausdehnung des § 7 b und 
der Grunderwerbsteuerbefreiung auf den Erwerb 
vorhandenen Wohnraums getan. 

Auch wenn es über die Wirkungen dieser Maß-
nahmen — sie wirken ja erst relativ kurz — noch 
keine statistischen Daten gibt, spricht doch heute 
schon viel dafür, daß diese Maßnahmen länger-
fristig Wirkungen haben werden, die sowohl ver-
mögenspolitisch als auch unter dem Gesichtspunkt 
der Stadterhaltung nicht hoch genug eingeschätzt 
werden können. 

Ziel der Bundesregierung ist eine möglichst 
breite Streuung des Eigentums und eine möglichst 
rasche Steigerung der Eigentumsquote. Der Test der 
Eigentumsfreundlichkeit, Herr Kollege Jahn, wird  

jedoch nicht durch in Form einer Gebetsmühle sich 
immer wiederholende, ideologisch gefärbte Reden 
bestanden, sondern durch wirksame Maßnahmen, 
die den Menschen helfen. Wer z. B. nach wie vor 
einen Bodenmarkt verteidigt, auf dem die Grund-
stückveräußerer eine übermächtige Stellung haben, 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

mit dem Ergebnis, daß vielfach das gesamte müh-
sam ersparte Eigenkapital eines Bausparers allein 
für den Grundstückserwerb verbraucht wird, der 
erschwert die Bildung von Eigentum und stellt sich 
gegen die Interessen der Mehrheit unserer Bevölke-
rung, die ja noch kein Grundvermögen besitzt. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Jahn [Münster] 
[CDU/CSU]: Sie sind also für den Planungs

-

wertausgleich?!) 

Ich würde Sie also sehr bitten, wenn Sie über 
Eigentumsbildung sprechen, sich auch einmal an die 
eigene Brust zu schlagen und zu überlegen, wo Ihre 
Konzepte sind, die wirklich einer Eigentumsbildung 
dienen würden, die allerdings dann in Interessen 
anderer eingreifen würden, die Sie aber schützen 
wollen. 

Wer die Investitionsbremse Bodenmarkt — auch 
das gehört in den Zusammenhang — mit dem Hin-
weis auf angeblich nicht beschränkbare Rechte der 
Baulandeigentümer rechtfertigt, schlägt sich auf die 
Seite derer, die an der Eigentumsförderung und dem 
Eigentumsstreben von Millionen Haushalten profi-
tieren wollen. Ich kann Sie deshalb nur auffordern: 
Stellen Sie Ihre Eigentumsfreundlichkeit unter Be-
weis, indem Sie mit uns für Maßnahmen zur Auf-
lockerung des Bodenmarktes eintreten! 

(Beifall bei der SPD) 

Denn das Horten von und das Spekulieren mit 
Grund und Boden ist eigentumsfeindlich. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Jahn [Münster] 
[CDU/CSU] : Sind Sie für den Planungs

-

wertausgleich?) 

Meine Damen und Herren, wir werden künftig in 
der Eigentumspolitik noch stärker die jungen Fami-
lien mit Kindern berücksichtigen müssen. Es geht 
nicht an, daß eine Eigentumsbildung im Wohnungs-
bau vielfach erst dann möglich ist, wenn die Kinder 
bereits das Haus verlassen. 

(Abg. Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] mel

-

det sich zu einer Zwischenfrage) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Bundesminister, Sie gestatten die Zwischenfrage? 

Dr. Haack, Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau: Bitte schön. 

Dr. Jahn (Münster) (CDU/CSU) : Herr Minister, 
wenn ich Ihre Ausführungen richtig werte, darf ich 
Sie dann fragen, ob Sie neuerdings 

(Zuruf von der SPD: Wieso neuerdings?) 

für einen Planungswertausgleich eintreten? 
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Dr. Haack, Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau: Ich bin nicht neuerdings für 
einen Planungswertausgleich. Ich war schon in der 
letzten Wahlperiode für einen Planungswertaus-
gleich, der dann aber aus den Ihnen bekannten 
Gründen gescheitert ist, und zwar auch an Ihnen. 
Darum sage ich: Wenn Sie konsequent von Eigen-
tumsbildung sprechen wollen, dann müssen Sie sich 
darüber klarwerden, daß Sie wesentliche Schritte 
für eine bessere Eigentumsbildung für die einkom-
menschwächeren Bevölkerungskreise mit verhin-
dert haben. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Jahn [Münster] 
[CDU/CSU] : Den Vorschlag haben wir vor-

gelegt!) 

Meine Damen und Herren, wir müssen in der 
Eigentumsbildung — ich darf das noch einmal unter-
streichen, weil das für mich ein Schwerpunkt ist — 
noch stärker den jungen Familien mit Kindern hel-
fen. Wir müssen uns auch um neue Finanzierungs-
methoden bemühen. Der heute übliche Eigenkapital-
anteil darf oder muß nicht auf Dauer festgeschrieben 
sein. Aus der Kreditwirtschaft gibt es, wie Sie wis-
sen, bereits eine Reihe interessanter Verbesserungs-
vorschläge. Allerdings ist es nicht mit einer 100 %-
Finanzierung getan. Vielmehr müssen die hohen An-
fangsbelastungen, die sich natürlich bei verminder-
tem Eigenkapitaleinsatz noch erhöhen, auf ein trag-
bares Niveau vermindert und die Annuität insge-
samt besser der Einkommensentwicklung der Fami-
lie angepaßt werden. Hier sollten nach meiner Auf-
fassung die Überlegungen ansetzen. Ich bin sicher, 
daß die Kreditwirtschaft Lösungen aus eigener Kraft 
entwickeln kann, nicht zuletzt, weil sie über einen 
hohen Liquiditätsspielraum verfügt. Einer Auswei-
tung der öffentlichen Bürgschaften bedarf es gene-
rell nicht. 

Zweiter Punkt neben der verstärkten Eigentums-
bildung: Die Bundesregierung betreibt seit geraumer 
Zeit eine Politik der Verzahnung von Wohnungs-
baupolitik und Städtebaupolitik. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Der Ver

-

zerrung!) 

In Zukunft muß unsere Eigentumspolitik noch stär-
ker den städtebaupolitischen Problemen Rechnung 
tragen. Unser größtes stadtentwicklungspolitisches 
Problem ist gegenwärtig die starke Stadt-Umland-
Wanderung, verbunden mit der Gefahr einer Zer-
siedelung der Landschaft und der Bildung starker 
Ungleichgewichte in der Sozialstruktur der Wohn-
bevölkerung. Die Stadtflucht bringt einen zusätz-
lichen Anstieg des Pendlerverkehrs mit sich, infolge-
dessen sich die Wohnumfeldverhältnisse in den 
Städten zusätzlich verschlechtern. Dieser Ver-
schlechterung der Wohnumfeldverhältnisse können 
die Städte finanziell aus eigener Kraft kaum noch 
begegnen, weil sie mit den abwandernden Familien 
erheblich an Finanzkraft verlieren. Wer Wohn-
eigentum bilden will, tut dies vor allem im Stadt-
umland. Hohe Bodenpreise und vergleichsweise 
schlechte Wohnumfeldqualität in den Kernstädten 
zwingen dazu. 

Eine Wohnungseigentumspolitik im Dienste des 
Städtebaus muß also an diesen beiden Punkten an

-

setzen: Grundstücksparendes und stadtgerechtes 
Bauen einerseits und gleichzeitige Wohnumfeldver-
besserungen in den Städten andererseits. Deshalb 
haben wir bereits vor einigen Wochen ein Stadt-
hauskonzept vorgelegt, um durch Forschung, Wett-
bewerbe und praktische Modellversuche zu zeigen, 
wie auch in Innenstadtbereichen für breite Schichten 
der Bevölkerung die Bildung von Wohnungseigen-
turn  möglich und erstrebenswert sein kann. Schon 
im kommenden Jahr werden wir im experimentellen 
Städtebau des Bundes etwa 100 derartige Stadthäu-
ser in verschiedenen Städten der Bundesrepublik 
bauen. 

Bis vor kurzem war es wenig attraktiv, Wohn-
eigentum im vorhandenen Bestand zu bilden. Die 
einseitige Bevorzugung der Eigentumsbildung im 
Neubau mit öffentlichen Mitteln hat nicht zuletzt 
auch zu dieser eben geschilderten Stadt-Umland-
Problematik mit beigetragen. Heute sind Alt- und 
Neubau gleichberechtigt. Der erweiterte § 7 b des 
Einkommensteuergesetzes und der in seinem An-
wendungsbereich erweiterte § 82 a der Einkommen-
steuerdurchführungsverordnung, die Erweiterung 
der Grunderwerbsteuerbefreiung auf Altbaukäufe 
bringen nicht nur erhebliche neue Anreize zur Ei-
gentumsbildung, sondern dienen auch der Wieder-
belebung unserer Städte. Da alte Wohneinheiten in 
der Regel billiger sind als neue, begünstigt der neue 
§ 7 b auch Familien, die das finanzielle Risiko eines 
Neubauvorhabens scheuen. 

Nach den bisherigen Erfahrungen jedenfalls hat 
diese Politik Bevölkerungsschichten zu Wohneigen

-

tum  verholfen, die wir mit keiner anderen Maßnah-
me hätten erreichen könen. Auch die Opposition 
wird wohl anerkennen, daß mit dem Stadtsanie-
rungsprogramm des Jahres 1975 und mit dem Pro-
grammteil „Verbesserung der Lebensbedingungen in 
Städten und Gemeinden" des Zukunftsinvestitions-
programms ein wesentlicher Beitrag zur Stadterhal-
tung geleistet worden ist und auch noch in den näch-
sten Jahren geleistet werden wird, weil sich dieses 
Programm in der Praxis besonders günstig aus-
wirkt und auch die Mittel sehr schnell fließen. Ganz 
erfreulich ist es, daß es mit Hilfe dieser Programme 
gelungen ist, in größerem Umfange auch Maßnah-
men zur Erhaltung und Erneuerung historischer 
Stadtkerne in Gang zu bringen, die sonst, wenn 
überhaupt, erst sehr viel später hätten durchgeführt 
werden können. 

Zur Politik der Stadterhaltung und Stadterneue-
rung gehört selbstverständlich auch die Förderung 
der Wohnungsmodernisierung nach dem entspre-
chenden Wohnungsmodernisierungsgesetz. Jeder 
von uns weiß, daß mit den bisher verfügbaren Mit-
teln nur ein Teil aller Modernisierungsmaßnahmen 
gefördert werden kann, wozu allerdings gesagt wer-
den muß, daß für viele Hauseigentümer, zumal wenn 
sie über entschuldetes Hauseigentum verfügen, die 
indirekten Hilfen des Steuerrechts ausreichen. Mit-
telfristig, so meine ich — und hier habe ich das Ge-
fühl, daß es da keine Unterschiede gibt —, muß es 
unser Ziel sein, die verschiedenen Förderungsinstru-
mente des Staates in der Stadtsanierung und in der 
Modernisierungsförderung zusammenzuführen und 
vor allem auch Maßnahmen im Wohnumfeld in die- 
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se Förderung noch stärker, als das bisher möglich 
war, mit einzubeziehen. 

Ein dritter Punkt neben der Eigentumsbildung und 
der Verzahnung von Wohnungsbau- und Stadtent-
wicklungspolitik ist die nach wie vor zentrale Auf-
gabe staatlicher Wohnungspolitik, nämlich die Ver-
sorgung einkommensschwächerer Bevölkerungsgrup -
pen. Wir müssen, um diese Aufgabe, die in einem 
Sozialstaat selbstverständlich ist, erfüllen zu kön-
nen, unsere Politik stärker auf einkommensschwä-
chere alte Menschen, auf Familien mit Kindern und 
auf Schwerbehinderte konzentrieren. Über die Not-
wendigkeit eines sich zum Teil mit dem Stadt-
erneuerungswohnungsbau überschneidenden Pro-
gramms für bestimmte Zielgruppen sollte es keine 
Meinungsunterschiede geben. Das muß auch gelten 
für die nach wie vor notwendige Fortführung der 
Erhaltung unseres Wohngeldsystems als eine Er-
gänzung und als ein wesentlicher Punkt unserer 
staatlichen Wohnungsbaupolitik. 

Ich komme also zu dem Ergebnis — auch die Re-
de des Herrn Kollegen Jahn hat dies gezeigt, wenn 
ich die übliche, bei ihm gewohnte Polemik und die 
dauernde Behauptung unrichtiger Dinge abziehe —: 
In Wirklichkeit gibt es keine nennenswerten Mei-
nungsverschiedenheiten über die Ausrichtung der 
staatlichen Politik auf die Aufgaben der Eigentums-
bildung, auf die Stadterhaltung und auf die sozial-
politisch gebotene Unterbringung bestimmter Per-
sonengruppen. Das sind nämlich die drei Schwer-
punkte in unserer Wohnungspolitik. 

Einige kurze Bemerkungen — weil es auch die 
Vorredner der Fraktionen bereits angeschnitten ha-
ben und weil wir ja im Kabinett vor wenigen Wo-
chen eine entsprechende Entscheidung getroffen ha-
ben — zu den Strukturproblemen des Sozialwoh-
nungsbestands, also zu den Problemen Mietverzer-
rung, Fehlsubventionierung und Fehlbelegung. 

Ich meine, daß die Entscheidungen, die das Bun-
deskabinett vor wenigen Wochen getroffen hat, den 
Notwendigkeiten gerecht werden. Wir haben unse-
re Position zu den Strukturproblemen des Sozial-
wohnungsbestands deutlich gemacht. Wir halten 
eine Anhebung der Verzinsung der öffentlichen Bau-
darlehen für die Förderungsjahrgänge ab 1962 
schrittweise bis auf 4 %  für sinnvoll. Wir sehen dar-
in eine Ergänzung der bereits in früheren Jahren 
durchgeführten Zinserhöhungen für die öffentlichen 
Baudarlehen. 

Die Bundesregierung strebt dabei jedoch an, die 
Höherverzinsung mit einer zumindest teilweisen Lö-
sung der Mietverzerrungen im Sozialwohnungsbe -
stand zu verbinden. Hierzu könnten nach unserer 
Auffassung gerade bei der Zinsanhebung qualitative 
Wohnungsmerkmale berücksichtigt werden. Damit 
wäre es möglich, einerseits mehr als bisher Wohn-
wertunterschiede zum Tragen zu bringen, anderer-
seits zusätzliche Mittel zu gewinnen. Dadurch wer-
den die Länder — Herr Henke hat darauf hingewie-
sen auch bei der Nachsubventionierung zu teuer 
gewordener Sozialwohnungen aus den frühen 70er 
Jahren entlastet. 

Herr Kollege Jahn, das, was wir hier beschlossen 
haben, das, was ich aus diesem Bereich vortrage, 

ist in völliger Übereinstimmung mit den Ländern. Es 
geht sogar auf einen einstimmigen Vorschlag der 
Bundesländer zurück. Insofern ist es mir völlig un-
verständlich, wie Sie vorhin feststellen konnten, die 
Bundesregierung drücke sich und wolle die Verant-
wortung auf die Länder abschieben. Es ist ein Vor-
schlag der Länder, daß sie diese Entscheidungen in 
eigener Zuständigkeit treffen sollen. Ich sehe gar 
nicht ein, warum wir, wenn die Länder etwas an-
deres wünschen, in deren Zuständigkeitsbereiche mit 
eingreifen sollen, zumal ich auch in Zukunft die Po-
litik verfolge, den Ländern möglichst viele Entschei-
dungen zu geben, aber von daher auch das Zuge-
ständnis der Länder zu bekommen, daß der Bund 
ein Mitspracherecht in den zentralen wohnungspo-
litischen und städtebaupolitischen Problemen hat, die 
über die Interessen eines Landes hinausgehen. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Sie ma

-

chen sich überflüssig!) 

Eine auch an qualitativen Merkmalen orientierte 
Zinsanhebung im älteren Sozialwohnungsbestand 
ist zugleich ein gewisser Beitrag zur Lösung des 
Fehlsubventionierungsproblems. Auch das, was wir 
zur Fehlbelegung gesagt haben, ist in völliger Über

-

einstimmung mit den Bundesländern. Ich habe vor 
wenigen Wochen im zuständigen Bundesratsaus-
schuß in Anwesenheit mehrerer Minister und Sena-
toren darüber berichtet: völlige Zustimmung der 
Länder, wie wir auch aus den Vorarbeiten wissen, 
daß keine neuen Modelle im Bereich der Fehlbele-
gung von den Ländern aufgegriffen werden. Denn 
alle bisherigen berechtigten Überlegungen haben 
gezeigt, daß wir das Problem nicht praktikabel lösen 
können. 

Auch wir sind uns selbstverständlich bewußt, daß 
es aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit wün-
schenswert wäre, bei besonders gravierenden Fällen 
hier eine Lösung zu finden. Es ist aber noch nieman-
dem gelungen, ein praktikables Modell vorzuschla-
gen. Eine generelle Lösung des Problems der Fehl-
subventionierung wäre nur zu verwirklichen, wenn 
man den Aufbau neuer Bürokratien und hohe Ver-
waltungsaufwendungen in Kauf nähme. 

(Zustimmung des Abg. Immer [Altenkir

-

chen] [SPD]) 

Auch das von der Konzeption her an sich sachge-
rechte negative Wohngeld würde einen hohen Ver-
waltungsaufwand durch regelmäßige Einkommens-
überprüfungen erfordern, dem ein im Verhältnis da-
zu nur sehr geringer finanzieller Ertrag gegenüber-
stünde. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Lesen Sie mal Ihre 
Aussagen in den letzten Wahlkämpfen 

nach!) 

Im übrigen wird das Problem dadurch geringer, 
daß einerseits in den neueren, teureren Sozialwoh-
nungen nur in sehr geringem Umfang Fehlsubven-
tionierungstatbestände entstehen und zum anderen 
viele bisherige Fehlbeleger aus den älteren Sozial-
wohnungen bereits ausgezogen sind. 

Herr Henke hat vorhin völlig mit Recht darauf 
hingewiesen, daß sich keine Lösung an die Ein-
kommensgrenzen binden könnte, sondern daß jede 



7202 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 91. Sitzung. Bonn, Freitag, den 12. Mai 1978 

Bundesminister Dr. Haack 
Lösung einen bestimmten Betrag über die Einkom-
mensgrenzen hinweg zugestehen müsse, um nicht 
zu einer noch stärkeren Bürokratisierung zu führen. 
Wenn Sie einen solchen Bonus einräumten, würde 
das dazu führen, daß Sie die Zahl der wirklichen 
Fehlbeleger noch mehr reduzieren. Deshalb würde 
das Endergebnis diesen hohen bürokratischen Auf-
wand erst recht nicht rechtfertigen. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: Die FDP 
ist für einen Bonus!) 

Deshalb ist es nach meiner Auffassung logisch und 
konsequent, von weiteren Bemühungen, dieses Pro-
blem zu lösen, Abschied zu nehmen 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Die FDP 
will das aber! — Immer [Altenkirchen] 

[SPD] : Nein!) 

und uns auf die Probleme zu konzentrieren, die in 
Zukunft auch lösbar sind. 

Eine abschließende Bemerkung zum Wohnraum-
kündigungsschutzgesetz, weil das in Ihren Ausfüh-
rungen, Herr Kollege Jahn, eine große Rolle spielte. 
Mir scheint dies eigentlich der wesentliche kontro-
verse Punkt zu sein. Sie hatten mich gebeten, hierzu 
Stellung zu nehmen. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß sich 
die Zurückhaltung im frei finanzierten Mietwoh-
nungsbau entgegen einer weit verbreiteten Pau-
schalkritik am Wohnraumkündigungsschutzgesetz 
bereits mit folgenden Ursachen unabhängig von den 
bestehenden Gesetzen erklären läßt: mit den nega-
tiven Erfahrungen mit der Überproduktion von frei 
finanzierten Wohnungen in den Jahren 1972 bis 
1974 — Problem der Wohnungshalde; die Woh-
nungshalde ist mittlerweile abgeschmolzen —, mit 
der Schere zwischen tatsächlich anfallenden laufen-
den Aufwendungen und am Markt erzielbaren Miet-
erträgen und mit den sich gerade für Besserverdie-
nende bietenden Alternativen zur Nachfrage nach 
frei finanzierten Neubauwohnungen, nämlich mo-
dernisierte Altbauwohnungen, Eigentumswohnun-
gen oder Eigenheime. 

Wenn die Opposition fordert, daß wir durch ge-
setzliche Regelungen die Wirtschaftlichkeit des frei 
finanzierten Mietwohnungsbaues sicherstellen, so 
ist zu fragen, wie eine solche Forderung gegen die 
Marktsituation realisiert werden soll. Wer für eine 
möglichst weitgehende marktwirtschaftliche Woh-
nungsversorgung eintritt — das tun Sie doch im-
mer, und Sie kritisieren, daß wir die Liberalisierung 
in bezug auf den Wohnungsbestand noch nicht ha-
ben —, der muß doch dann auch in Kauf nehmen — 
das ist die Konsequenz aus der Marktwirtschaft — , 
daß in bestimmten Phasen der Entwicklung der 
Wunsch nach Sicherung der Wirtschaftlichkeit un-
erfüllt bleibt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aber nicht für 
immer! Das ist das Problem!) 

In einer Verlautbarung der öffentlichen Bauspar-
kassen — das ist sehr interessant — wird darauf 
hingewiesen, daß selbst bei einer Lockerung des 
Mietrechts größere Mietanpassungen kaum realisier-
bar sein werden. 

Von dieser Kontroverse über die Ursachen der 
sich im übrigen allmählich verringernden Investi-
tionsschwäche im frei finanzierten Mietwohnungs-
bau abgesehen, bleibt folgendes festzustellen. Am 
verbesserten Kündigungsschutz — das war doch 
Anfang der 70er Jahre ein berechtigter Wunsch aller 
im Bundestag vertretenen Parteien — und am Ver-
bot der Änderungskündigung ist ohne alle Abstriche 
festzuhalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch die Vergleichsmietenregelung steht nicht 
zur Disposition. Niemand hat bisher eine brauch-
bare Alternative gefunden. Meinungsverschieden-
heiten kann es allenfalls über die Ausgestaltung 
geben. Hier stimme ich völlig dem zu, was Herr 
Kollege Henke vorhin über mögliche Änderungen 
im Rahmen der Praktikabilität dieses Vergleichs-
mietenverfahrens gesagt hat, ohne daß am Grund-
satz dieses Verfahrens etwas geändert wird. Es ist 
völlig klar — auch hier stimme ich ihm zu; das ist 
ja ein Teil dieser Praktikabilität —, daß alle Mög-
lichkeiten einer Verbesserung des Instruments der 
Mietspiegel genutzt werden. 

Ich glaube, daß die Polemik auch von Interessen-
verbänden und von Teilen der Opposition gegen 
dieses Wohnraumkündigungsschutzgesetz nicht an-
gebracht ist. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : „Polemik" nennen 
Sie das?) 

Die neuesten Zahlen zeigen uns ganz deutlich — 
nehmen Sie etwa die Februar-Zahlen —, daß im 
Vergleich zum Februar 1977 die Zahl der Bauge-
nehmigungen im Geschoßwohnungsbau ohne Ände-
rung des Wohnraumkündigungsschutzgesetzes um 
27 % angestiegen sind. Warum? Weil sich die 
Marktbedingungen auch für den frei finanzierten 
Mietwohnungsbau bereits jetzt verbessert haben: 
verbesserte steuerliche Abschreibungsmöglichkei-
ten, Abschmelzung der Wohnungshalde und ver-
besserte Nachfragesituation jedenfalls im städti-
schen Bereich. Ich möchte Sie also bitten, diese 
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen stärker 
zu beachten und sich nicht ausschließlich mit dem 
Wohnraumkündigungsschutz zu befassen. Hier wird 
die Bundesregierung, wie angekündigt, den Parla-
mentsauftrag erfüllen und Anfang des Jahres 1979 
ihren Bericht vorlegen. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Was sagen 
Sie denn zur Kabinettsvorlage Ihres Vor

-

gängers?) 

Eine abschließende Bemerkung. Herr Kollege 
Jahn, Sie haben hier mit Recht auch von der Büro-
kratisierung gesprochen. Sie selbst sind ja Mitglied 
in einer entsprechenden Arbeitsgruppe, und Sie 
kennen die Probleme, auch die fachlichen Probleme. 
Ich warne Sie allerdings davor, auch dieses Pro-
blem in ein parteipolitisches Fahrwasser zu bringen. 
Das haben Sie heute früh auch wieder versucht, in-
dem Sie gesagt haben: Dort, wo mehr Staatseinfluß 
ist, dort, wo mehr Sozialismus angestrebt wird, ha-
ben wir mehr Bürokratie. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Das stimmt!) 
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— Darüber muß ich mich aber sehr wundern. Dann 
dürfte es in meinem schönen Freistaat Bayern über-
haupt keine Bürokratie geben, wenn diese These 
stimmte. 

(Beifall bei der SPD — Lachen bei der 
CDU/CSU — Dr. Jahn [Münster] [CDU/ 
CSU]: Dort gibt es ja auch Demokratie 

und nicht Bürokratie!) 

Das kann doch mit logischen Argumenten überhaupt 
nicht begründet werden. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Sie gehen doch 
wohl davon aus, daß im Freistaat Bayern 
auch die Bundesgesetze Gültigkeit haben, 

oder?) 

Im übrigen darf ich Sie fragen: Wer war denn 
derjenige, der — damals haben Sie das gar nicht 
beachtet; zu der Zeit waren Sie nämlich in der Re-
gierungsverantwortung in Bonn — die Entbürokra-
tisierungsdebatte begonnen hat? Das war der dama-
lige sozialdemokratische Oppositionsführer Erich 
O11enhauer, der darauf hingewiesen hat, daß wir 
eine bürgerfreundliche Verwaltung brauchen, daß 
sich eine Verwaltung in einem demokratischen 
Staat an den Interessen der Bürger orientieren muß. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Er hat leider nicht 
mehr erleben können, wie Sie vorgegangen 
sind! — Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : 
Und was ist von der Tradition übriggeblie

-

ben?) 

Darum geht es in Wirklichkeit. 

Sie sollten also Ihre Ideologie hier beiseite lassen, 
wie ich überhaupt vorschlagen möchte, daß wir uns 
auch in dieser Debatte auf die wirklichen Sach-
fragen konzentrieren und gemeinsam versuchen 
sollten, eine Politik zu machen, die im Interesse 
unserer Bürger ist. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Nord

-

lohne [CDU/CSU] : Und was Sachfragen 
sind, stellen Sie dann fest, oder?) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Dr. Schneider. 

Dr. Schneider (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wie nicht anders zu erwarten: 
viele alte Bekannte. Manche sind schon so alt, daß 
sie die neue gesetzliche Erwachsenengrenze, die 
Grenze der Geschäftsfähigkeit, weit überschritten 
haben. 

(Immer [Altenkirchen] [SPD] : Ist Alter 
schlimm?) 

Ich möchte nur an die letzte Debatte über eine 
Große Anfrage der Opposition erinnern. Sie liegt 
fast auf den Tag genau drei Jahre zurück. Es war 
der 15. Mai 1975. Schon damals waren die Pro-
bleme der Eigentumsbildung für die breiten Schich-
ten — die CDU/CSU hatte damals einen Entschlie-
ßungsantrag vorgelegt —, die Frage, wie in Zu-
kunft privates Kapital für den Wohnungsbau stär-
ker nutzbar gemacht werden kann, das Problem der 
Bausparförderung, das Problem der Mietenentzer-

rung, der soziale Wohnungsbau etc. Gegenstand der 
Debatte. 

Herr Minister Haack, ich räume ein, Sie haben 
es nicht leicht. Seit zwölf Jahren stellen die Sozial-
demokraten den Bauminister, und die Bilanz ist 
keine erfreuliche. 

(Waltemathe [SPD]: Für Sie nicht!) 

Sie ist eine höchst unerfreuliche. Warum? Weil 
es heute eine Reihe wohnungspolitischer und woh-
nungswirtschaftlicher Probleme gibt, die es 1966/67 
überhaupt nicht mehr gegeben hat, Probleme, die 
Sie erst erzeugt haben. 

Um einige Systematik in meine Äußerungen zu 
bringen, möchte ich zunächst auf die Ausführungen 
des Kollegen Henke eingehen. Der Kollege Henke 
hat uns nämlich — insbesondere lugte er hart gegen 
den Wind auf die Wahlen in Niedersachsen — her-
ausgefordert, wir sollten einmal sagen, wie wir 
denn § 34 oder § 35 des Bundesbaugesetzes ändern 
wollten. Verehrter Kollege Henke, ich möchte Ihnen, 
Ihrer Fraktion und der Bundesregierung im Namen 
der Fraktion der CDU/CSU die Antwort nicht schul-
dig bleiben. Wir haben darüber nicht nur gespro-
chen, sondern wir haben darüber nachgedacht. 

(Waltemathe [SPD] : Sie reden erst, ehe Sie 
denken! Das ist die richtige Reihenfolge!) 

Ich möchte Sie nun mit unseren Erkenntnissen ver-
traut machen. Wir werden hier im Parlament dem-
nächst folgenden A ntrag — in Paragraphen exakt 
formuliert — einbringen. 

Erstens. Die landschaftlich typische Marschbe-
bauung entlang von Wassergräben darf nicht als 
Zersiedlung der Landschaft, sondern muß vielmehr 
als eine Maßnahme zur Ersiedlung der Landschaft 
verstanden werden mit der Folge, daß abgängige 
Gebäude erneuert und Baulücken geschlossen wer-
den dürfen. 

Zweitens. Für den Außenbereich muß wie für die 
Bauleitplanung gelten, daß öffentliche Belange 
untereinander abgewogen werden dürfen. Das be-
deutet konkret, daß in Einzelfällen ein baurecht-
liches Nein durch ein , konjunkturpolitisches oder 
arbeitsmarktpolitisches Ja ersetzt werden darf, mit 
der Folge, daß eine Baugenehmigung im überwie-
genden Interesse der Erhaltung von Arbeitsplätzen 
im ländlichen Raum erteilt werden darf. 

Drittens. Einem Landwirt, der seine Existenz auf-
geben mußte, darf nicht verwehrt werden, an der 
gleichen Stelle Landesproduktenhandel zu betreiben 
und Kunstdünger an seine früheren Kollegen zu ver-
kaufen. 

(Zuruf von der SPD: Ein schöner Para

-

graph wird das!) 

Die Privilegientatbestände sollen entsprechend 
erweitert werden. 

(Waltemathe 	[SPD] : Kunstdüngerpara

-

graph! — Immer [Altenkirchen] [SPD] : Das 
ist ein tolles Gesetz!) 

— Ich sehe in Ihre pfingstfröhlichen Augen. Wenn 
ich allerdings den Minister höre, kommen mir öster- 
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liche Faust-Zweifel. Ihm muß ich nämlich sagen: 
Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der 
Glaube. Mir fehlt der Glaube daran, daß er recht 
hat, wenn er im Zusammenhang mit dem Problem 
des Wohnraumkündigungsschutzgesetzes auf die 
steigende Rendite hinweist und dann sagt: Im frei 
finanzierten Mietwohnungsbau sind dabei die Ge-
setze einer freien Marktwirtschaft entscheidend. 
Angebot und Nachfrage bestimmen hier den Preis. 
Keine Regierung kann einem Vermieter eine ko-
stendeckende Miete garantieren. — Das klingt so 
schlüssig, das klingt so klar und logisch. Ich möchte 
fast sagen, das klingt nach CDU/CSU, das klingt 
nach Ludwig Erhard. 

(Lachen bei der SPD und der FDP) 

Niemand von uns hat jemals den verwegenen Ge-
danken gefaßt, daß der Staat vielleicht eine Miet-
ausfallkasse für Vermieter bereithalten sollte. Der 
wesentliche Widerspruch in dem, was Sie hier ge-
sagt haben, besteht doch darin, daß Sie von einem 
Wohnungsmarkt sprechen, den es überhaupt nicht 
mehr gibt. Der Wohnungsmarkt wurde mit dem 
Zweiten Wohnraumkündigungsschutzgesetz, mit der 
Einführung der Vergleichsmiete aufgehoben. 

(Widerspruch bei der SPD — Zurufe von 
der CDU/CSU: Ja, sicher!) 

— Ich darf Ihnen dazu doch wohl etwas sagen. Wer 
möchte das bestreiten, was ich jetzt behaupte? Miet-
erhöhungsansprüche nach geltendem Mietrecht 

(Waltemathe [SPD] : Warum haben Sie da

-

mals eigentlich zugestimmt?) 

— das werde ich Ihnen gleich sagen — 

(Lachen bei der SPD) 

können nur durchgesetzt werden, wenn die neu 
zu erhebende Miete im Vergleich zu einer anderen 
Miete für eine vergleichbare Wohnung gerecht-
fertigt ist. Die Wirtschaftlichkeit, der wirtschaftliche 
Aspekt, den es beispielsweise noch bei der Kosten-
miete im sozialen Wohnungsbau gibt, begründet 
aber keinen selbständigen Mieterhöhungsanspruch 
mehr. Wenn der Vergleich Null ergibt, die Miete 
aber dennoch aus wirtschaftlichen Gründen erhöht 
werden müßte, kann die Miete nach geltendem 
Recht nicht erhöht werden. Dieses Prinzip wird so 
weit getrieben, daß das System tatsächlich ad ab-
surdum geführt wird. 

(Henke [SPD] : Eine schöne Marktwirt

-

schaft!) 

— Das ist eben nicht Marktwirtschaft. — Herr Mi-
nister, wenn nämlich ein Vermieter im Falle der 
Neuvermietung unter Anwendung der Maßstäbe 
im sozialen Wohnungsbau, der Zweiten Berech-
nungsverordnung die Miete festsetzt und diese 
Miete mehr als 10 % über der Vergleichsmiete liegt, 
tritt ein weiteres Bundesgesetz in Kraft, nämlich 
§ 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes. Er wird deswegen 
vor den Kadi gezogen. Dafür gibt es genügend 
Beispiele. Deswegen sind meine Freunde und ich 
der Meinung, daß § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes 
zu ändern ist; denn die Wohnungsgesetzgebung des 
Bundes ist in sich widersprüchlich und kann durch 

nichts schlüssig gemacht werden, es sei denn durch 
die Beseitigung dieser hemmenden Bestimmungen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich nehme an, daß Sie die Autoren des Jahres-
wirtschaftsgutachtens für Fachleute halten. Im Jah-
reswirtschaftsgutachten wird von dem mieterfeind-
lichen Wohnungsrecht gesprochen. 

(Waltemathe [SPD] : Von dem mieterfeind- 
lichen?) 

— Genau der Ausdruck wurde gebraucht, und die 
Herren Ökonomen haben sich das auch gut über-
legt: Derjenige, der durch eine falsche Gesetzgebung 
einen Wohnungsmangel verursacht, handelt mieter-
feindlich; denn nichts ist mieterfeindlicher als die 
Nichtbereitstellung ausreichenden Wohnraums. 

(Conradi [SPD] : Nun sagen Sie uns einmal, 
warum Sie dem Gesetz damals zugestimmt 
haben! — Waltemathe [SPD]: Herr Niegel 

hatte damals den Weitblick!) 

— Jetzt darf ich Ihnen sagen, warum wir zuge-
stimmt haben. Ich bin sehr froh, daß ich dieses Pro-
blem einmal so exakt darstellen kann. Sie wissen 
ganz genau, wie die Beratungen des Gesetzes im 
Ausschuß verlaufen sind. Wir haben uns an dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 23. April 
1974 orientiert — unsere Entscheidung fiel bekannt-
lich am 17. Oktober 1974 —, und aus diesem Urteil 
ging hervor, daß das Artikel-Gesetz, das Vergleichs-
mietengesetz prinzipiell nicht verfassungswidrig ist; 
denn es sei nicht hinreichend nachgewiesen, daß der 
Vermieter durch die gesetzlichen Bestimmungen dar-
an gehindert werde, kostendeckende Mieten zu ver-
langen. 

Weil wir Zweifel daran hegten, haben wir nur ein 
bedingtes Ja zu dem Gesetz gesagt. Wir haben näm-
lich die Bundesregierung aufgefordert, nach Ablauf 
von vier Jahren einen Erfahrungsbericht vorzulegen. 

(Waltemathe [SPD] : Warten Sie diesen Be

-

richt erst einmal ab!) 

Je nachdem, wie dieser Erfahrungsbericht ausfallen 
wird, werden wir unsere endgültige Entscheidung 
treffen: ob wir weiterhin ja oder nein zu dem Gesetz 
sagen. 

(Waltemathe [SPD] : Warten Sie doch erst 
einmal die vier Jahre ab!) 

Die Erfahrungen mit diesem Gesetz sind landauf, 
landab negativ. 

(Waltemathe [SPD]: Nein!) 

— In einem wohnungswirtschaftlichen Hearing, statt-
gefunden am 14. November 1977 in München, kamen 
alle Repräsentanten der deutschen Wohnungswirt-
schaft einschließlich des Deutschen Mieterbundes zu 
Wort. Alle — der Repräsentant des Mieterbundes 
hat sich dieser Auffassung nicht angeschlossen, ob-
wohl auch er von erkennbaren Mängeln des Geset-
zes gesprochen hat —, aber alle anderen haben un-
sere Einschätzung geteilt. 

(Waltemathe [SPD] : Doch nicht vom Prinzip 
her?!) 
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Die gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften, die in 
der Regel Ihrer politischen Couleur angehören, lie-
ber Herr Waltemathe, haben die bitterste Klage 
über dieses Gesetz geführt. Lesen Sie doch bitte auch 
einmal nach, was über dieses Gesetz auf dem Bau-
vereinstag im Oktober 1977 in Köln gesagt worden 
ist. Ich mache mich anheischig zu behaupten, daß der 
Bauvereinstag eine einzige Anklage gegen dieses 
Gesetz gewesen ist. Ich kenne keinen einzigen woh-
nungswirtschaftlichen Verband, der an diesem Ge-
setz ein gutes Haar ließe. 

Deswegen darf ich Ihnen sagen: Nicht derjenige 
ist ein schlechter Politiker, der aus Fehlern oder aus 
enttäuschten Hoffnungen die richtigen Schlüsse zieht, 
sondern derjenige macht die falsche Politik, der stur 
genug ist, wider bessere Einsicht seine fehlerhafte 
Politik beizubehalten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

In aller Kürze möchte ich darlegen, wie es mit un-
serer Wohnungspolitik strukturell eigentlich bestellt 
ist. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Schlecht!) 

Zwei wesentliche Ziele der deutschen Wohnungs-
politik sind nicht erreicht worden: 

Das erstrangige Ziel der staatlichen Wohnungs-
baupolitik nämlich, die bevorzugte Förderung der 
Bildung von Einzeleigentum, Familienheimen und 
eigengenutzten Eigentumswohnungen, ist bisher nur 
unzulänglich verwirklicht worden. 

Zweitens — das ist besonders betrüblich —: Die 
familienpolitische Zielsetzung der deutschen Woh-
nungspolitik ist bis heute nicht verwirklicht worden. 
Wohnungen, die die Entfaltung eines gesunden Fa-
milienlebens gewährleisten, namentlich kinderrei-
cher Familien, sind unzureichend gefördert worden 
und werden noch heute unzureichend gefördert. Le-
sen Sie doch bitte das Gutachten des Wissenschaft-
lichen Beirats beim Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit. Daraus geht ganz exakt 
hervor, daß die von mir vertretene These stimmt. 
Kinderreiche Familien können aus dem gegenwärti-
gen Wohnungsbestand nur bedingt versorgt werden, 
vielfach auch deshalb, weil geeignete Sozialwohnun-
gen fehlsubventioniert und unterbelegt in Anspruch 
genommen werden. Das zu ändern wäre Ihre Auf-
gabe — mein Vorwurf richtet sich an die sozialdemo-
kratischen Bundesminister der letzten zwölf Jahre — 
gewesen. 

Drittens. Die Zahl der Anspruchsberechtigten auf 
eine soziale Mietwohnung ist entschieden höher als 
die Zahl der verfügbaren Sozialwohnungen, als bei 
der gegebenen und künftigen Knappheit an Haus-
haltsmitteln darüber hinaus jemals gebaut werden 
kann. Diese Schere macht die eigentliche Problematik 
deutlich. Wir haben auch auf dem Gebiete der Woh-
nungspolitik eine Anspruchsinflation gesetzlich be-
gründet. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Das ist der entscheidende Punkt.  

Verehrter Herr Minister, auf eines habe ich wäh-
rend Ihrer ganzen Rede spitz gewartet, nämlich dar-

auf, daß Sie sagen, wie viele Wohnungen zur Zeit 
zu wenig gebaut werden. Sie wissen, alle Institute 
gehen davon aus, daß wir im Jahr mindestens 
100 000 frei finanzierte Wohnungen brauchen. Zur 
Zeit werden etwa 20 000 gebaut. Im übrigen kann 
Ihr Hinweis in der „Welt am Sonntag" vom letzten 
Sonntag überhaupt durch nichts überzeugen, weil 
nämlich die Prämisse falsch ist. Sie gehen von einem 
Wohnungsmarkt aus, den es nicht mehr gibt. Der 
Wohnungsmarkt ist vinkuliert, gefesselt; er hat 
Asthma, er hat Husten, er hat Lungenentzündung. 
Dieser Wohnungsmarkt ist nicht lebensfähig; wir 
müssen ihn wieder heilen. 

Viertens. Das Problem der fehlenden Unterbele-
gung ist mit bürokratischen, zwangswirtschaftlichen 
und administrativen Mitteln nicht zu lösen. 

(Conradi [SPD] : Sondern?) 

Hier können nur wirkungsvolle Lockerungen der 
Mietpreis- und Belegungsbindungen einen dauer-
haften strukturellen Wandel schaffen. Deswegen sa-
gen wir zu diesem etwas ängstlichen, kurzatmigen, 
scheuen und schüchternen Entwurf des Landes Nord-
rhein-Westfalen ja. 

Ich begrüße es ja durchaus, Herr Minister, daß 
etwas von diesem fränkischen Erhardschen Wind 
von Fürth nach Erlangen herübergeweht ist und Sie 
somit einige marktwirtschaftliche Luft aufgenommen 
haben und diese in sich tragen. Das macht Ihre öf-
fentlichen Äußerungen vom Hören her zwar sympa-
thisch, aber den Worten müssen Taten folgen. Ihre 
eigenen Freunde aus der bayerischen SPD — viel-
leicht sehe ich einen? Ich sehe keinen. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Kein einziger bayerischer Sozi bei der Wohnungs-
politik; die sollen mir bei der Landtagswahl einmal 
etwas sagen! ... 

(Erneute Heiterkeit bei der CDU/CSU — 
Zurufe von der SPD) 

was haben die Herren gemacht? Die haben sofort 
ein Telegramm geschickt und — so Herr Schmidt 
aus München — heftigst Protest gegen diesen zag-
haften, zögerlichen Versuch eingelegt, etwas Luft, 
etwas marktwirtschaftliche Kraft, etwas marktwirt-
schaftliche Dynamik in die Wohnungspolitik zu brin-
gen. Verehrter Herr Minister, ich kann nur sagen: 
Sie haben es schwer. 

Ein weiterer Punkt, der mir sehr wesentlich ist: 
Die Familien, die dann tatsächlich Eigentum, Fami-
lieneigentum an den eigenen vier Wänden erwerben, 
sind zu alt. Nach Erhebungen der Bausparkassen 
liegt ihr Alter bei etwa 40, 43 Jahren. Wir müssen 
das Lebensalter in diesem Zusammenhang herunter-
drücken; 30 Jahre wäre das Richtige. Ich stimme mit 
Ihnen überein: Die Kinder sollen noch in den Ge-
nuß der Familienwohnung kommen, wenn sie heran-
wachsen. Das ist eine familienpolitische, sozialpoli-
tische Aufgabe ersten Ranges, wie ich überhaupt der 
Meinung bin, daß nur der sinnvoll von Wohnungs-
politik reden kann, der die Wohnungspolitik in ihrer 
gesellschaftspolitischen Vielfalt, in ihrer wirtschafts-
politischen Dynamik, in ihrer arbeitsmarktpoli-
tischen Bedeutung und in ihrer vermögenspoliti- 



7206 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 91. Sitzung. Bonn, Freitag, den 12. Mai 1978 

Dr. Schneider 

schen Wirksamkeit sieht und richtig zu beurteilen 
versteht. 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU] : Das ist richtig!) 

Des weiteren: Wir müssen den Schwerpunkt der 
Wohnungsbauförderung, des Bausparens und der 
Hilfen wesentlich verstärken und auf das Ansparen 
verlagern, nicht auf das Nachsparen. Das Nachspa-
ren muß die Ausnahme sein. Sie aber haben die 
Konditionen beim Bausparen gerade gegenüber den 
jungen Familien, ,den ledigen Menschen durch das 
Haushaltsstrukturgesetz erheblich verschlechtert. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Soziale Demon-
tage haben die betrieben!) 

Warum? Die prämienberechtigte Ansparsumme des 
Ledigen beträgt heute 800 DM; früher - betrug sie 
1 600 DM. Ich trete entschieden dafür ein, diese An-
sparsumme von 800 DM wieder auf 1 600 DM zu 
erhöhen. 

Des weiteren gibt es Einkommensgrenzen. Für Le-
dige liegt die Grenze bei 24 000 DM, für Verheiratete 
bei 48 000 DM. Alle Bausparer und alle, die am Kre-
ditmarkt zu tun haben und davon etwas verstehen, 
alle, ,die zur Sache reden können — ohne ideolo-
gische Brille und ohne Angst, ,daß es in unserem 
Lande einen Bürger zuviel mit Eigentum geben 
könnte —, sagen: Diese Grenzen müssen fallen bzw. 
beträchtlich angehoben werden. 

(Henke [SPD] Was sagen denn Ihre Finanz

-

politiker dazu? — Conradi [SPD] : Die sind 
heute nicht da!) 

— Man kann das nicht selektiv sehen, 

(Lachen bei der SPD) 

sondern man muß dies in den großen ökonomischen 
Gesamtzusammenhang stellen. 

(Erneutes Lachen und Zurufe von der SPD) 

Dieser Vorschlag hat im Rahmen einer finanzpoli-
tischen, haushaltspolitischen Debatte durchaus eine 
Berechtigung; erst im Gesamtzusammenhang wird er 
schlüssig. 

(Conradi [SPD] : Da sind wir gespannt!) 

Es geht auch nicht darum, kumulative Vorschläge zu 
machen. Vielmehr müssen wir auch hier von Fall zu 
Fall alternativ denken und handeln. 

Alles in allem darf ich sagen: Das Bausparen für 
junge und kinderreiche Familien ist tariflich zu 
verbessern. Aber auch die Hilfen nach Bezug eines 
Familienheimes oder einer Eigentumswohnung, also 
die Hilfen bei der steuerlichen Abschreibung sowie 
beim Nachsparen, sind unter familienpolitischen Ge-
sichtspunkten zu verstärken und auszuweit en.  

Ich möchte ein Wort zum § 7 b des Einkommen-
steuergesetzes anfügen. Hier sind alternative Mög-
lichkeiten zu suchen, dieser Paragraph ist auszu-
bauen und umzugestalten. Desgleichen sollte man 
in der Bundesregierung verstärkt über die Mög-
lichkeiten der Gewährung von Bürgschaften nach-
denken. Ich bin ganz ehrlich zu sagen, daß ich we-
nig von dem Vorschlag halte, der von der Kredit

-

wirtschaft her gemacht wird, Objekte zu 100 % zu 
beleihen und das Problem durch das Nachsparen, 
durch Ratenkredite zu lösen. Die erste Devise muß 
Ansparen sein, und der Staat sollte beim Ansparen 
mehr helfen. 

Dann muß die Umwandlung von sozialen Miet-
wohnungen in Eigentumswohnungen und die an-
schließende Veräußerung an die darin lebenden 
Mieter — es versteht sich: auf freiwilliger Basis — 
verstärkt gefördert werden. Hier ergibt sich zwi-
schen den freien Wohnungswirtschaftlern und -ver-
bänden und den gemeinnützigen ein Konkurrenz-
problem. Hier muß eine Reinvestition durch eine 
entsprechende Änderung des § 6 b des Einkommen-
steuergesetzes gewährleistet werden, und es muß 
vermieden werden, daß der private Wohnungswirt-
schaftler entsprechende Einkommensteuer und vor 
allen Dingen Gewerbesteuer zu bezahlen hat, und 
zwar nur deshalb, weil er von einem größeren Be-
stand einige Wohnungen privatisiert. Diese Schran-
ken gegen eine stärkere Privatisierung, gegen eine 
stärkere Umwandlung von Mietwohnungen in Ei-
gentumswohnungen müssen fallen. 

Schließlich ist das Mietrecht unter Aufrechterhal-
tung des sozialen Mieterschutzes so neu zu ordnen, 
daß der vorhandene Wohnungsbestand erhalten 
und neue Wohnungen, insbesondere auch Mietwoh-
nungen, in ausreichendem Umfang unter Anwen-
dung wirtschaftlicher Maßstäbe gebaut werden kön-
nen. Die Wirtschaftlichkeit muß als selbststän-
diger Mieterhöhungsanspruch wieder gesetzlich 
verankert werden. Die verlorengegangene Symme-
trie zwischen dem Sozialgut Wohnung und dem 
Wirtschaftsgut Wohnung muß wiederhergestellt 
werden. 

Wir waren vor wenigen Tagen in Berlin. Ich darf 
den dortigen Bausenator Harry Ristock zitieren, der 
gesagt hat: Wir haben alle insoweit gesündigt, als 
wir den Mietern nicht gesagt haben, was die Woh-
nung tatsächlich kostet. Die meisten wissen es gar 
nicht. Es ist durchaus erfreulich, daß man in Berlin 
jetzt dazu übergeht, einem Mieter, der eine neue 
Sozialwohnung bezieht, zu sagen: Verehrter Herr 
X, die Kostenmiete deiner Wohnung beläuft sich 
auf 16,50 DM pro Quadratmeter; 

(Zuruf von der SPD: Das ist uralt!) 

du zahlst aber nur 4 DM, und den Rest gibt dir der 
Steuerzahler hinzu! 

Wenn es aber so ist, daß wir nicht genügend öf-
fentliche Mittel haben, die Haushaltsmittel zu knapp 
sind und wir dennoch neue Wohnungen bauen müs-
sen — im privaten Bereich sind es 80 000 mehr im 
Jahr —, muß auf den privaten Anleger zurückge-
griffen werden. Die heutige Politik der Bundes-
regierung hindert den privaten Anleger, unter An-
legung ökonomischer Maßstäbe sein Geld wieder 
im Wohnungsbau, am Wohnungsmarkt zu investie-
ren. Nur die Wohnungspolitik hat eine Zukunft, die 
die Chance erhöht, privates Kapital wieder ver-
stärkt auf den Wohnungsmarkt zu lenken. 

Die Investitions- und ökonomischen Probleme un-
serer Zeit sind nur marktwirtschaftlich zu lösen. Ich 
sage: Auch die sozialen Probleme, auch gerade die 
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sozialen Probleme des Wohnungsbaus, der Woh-
nungspolitik sind nur marktwirtschaftlich zu lösen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Demokratie, demokratische Staatsordnung, sozialer 
Rechtsstaat und soziale Marktwirtschaft gehören zu-
sammen. Soziale Marktwirtschaft und sozialer Woh-
nungsbau schließen einander nicht aus, sie bedingen 
sich sogar. Nur wenn wir darangehen, das Problem 
mit den Instrumenten der sozialen Marktwirtschaft 
zu lösen, hat unsere Wohnungspolitik heute eine 
Chance und Aussicht, morgen Erfolg zu haben. Dar-
an aber mangelt es. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, die Miete 
ist zum politischen Preis geworden. Nun muß es 
auch politische Preise geben; viele Tarife sind poli-
tische Tarife. Wer möchte von einem Großstädter 
verlangen, daß er für seine U-Bahn oder seine Stra-
ßenbahn oder seinen Omnibus einen kostendecken-
den Tarif zahlt? 

(Zuruf von der SPD: Die Agrarpreise nicht 
zu vergessen!) 

Wir wissen das, und niemand von uns ist so töricht, 
gegen den politischen Preis im Prinzip anzugehen. 

Nur, die Sozialmiete ist deswegen zu einem zum 
Teil sozialwidrigen politischen Preis geworden, weil 
die Wohnungspolitik dazu geführt hat, daß man 
vielen Gleiches und den Bedürftigen nicht das Ge-
mäße gibt. Wir können nur dann helfen, wenn wir 
mit den Haushaltsmitteln angemessen wirtschaften 
und wenn wir Gerechtigkeit walten lassen. Aber 
Gerechtigkeit heißt immer noch: suum cuique tri-
buere, jedem das Seine geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Müntefering. 

Müntefering (SPD) : Her Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die Opposition hatte als 
Überschrift ihrer Großen Anfrage das Wort „Neu-
orientierung" genommen, und bis heute morgen war 
ich noch davon ausgegangen, daß das so etwas wie 
Fortentwicklung bedeutet. Nachdem aber Herr Dr. 
Jahn und — etwas zögerlicher — Herr Dr. Schnei-
der hier nun so eine grundsätzliche Neuorientierung 
gefordert haben, muß doch, meine ich, folgendes zu-
nächst noch einmal klargestellt werden. 

In den vergangenen Jahren war es unter dem 
Minister Karl Ravens und auch unter dem Minister 
Dieter Haack so, daß die Opposition immer dann, 
wenn wir in den Haushaltsberatungen das, was 
Wohnungsbaupolitik ausmacht, konkretisierten, mit 
dafür war. Die Opposition war mit dafür, daß das 
Sozialprogramm auf einige Jahre unter besonderer 
Berücksichtigung der großen Familien sowie der be-
hinderten und der alten Menschen ungeschmälert 
fortgefahren wird. Die Opposition war mit dafür, 
daß das Regionalprogramm ungeschmälert, möglichst 
noch größer, insbesondere zugunsten der Eigenheim-
bauer, fortgefahren wird. Die Opposition war mit 
dafür, daß sich die Länder — mittelfristig und er-
kennbar festgeschrieben -- an diesen Programmen 
beteiligen. Die Opposition war mit dafür, daß der 

Ausbau der Modernisierungsförderung — ein-
schließlich des Heizenergieprogramms — erfolgt. 
Und die Opposition war mit dafür, daß der Aus-
siedlerwohnungsbau maximal gefördert wird. 

Bei allen diesen Einzelpunkten war die Oppo-
sition dafür. Heute nun sagt sie: All dies ist nicht 
gelungen, all dies ist eine Wohnungsbaupolitik, die 
so nicht überzeugen kann. — Ich fasse diese Oppo-
sitionslogik einmal so zusammen: Die CDU/CSU ist 
für jedes einzelne, was wir getan haben, aber sie ist 
gegen alles zusammen. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun, die Wohnungsbaupolitik der sozialliberalen 
Koalition und der Bundesregierung war richtig und 
erfolgreich. Das heißt nicht, daß wir die Augen vor 
der Notwendigkeit verschlössen, das Konzept fort-
zuentwickeln. Zu einigen Bereichen, die ja hier auch 
schon angesprochen worden sind, will ich kurz noch 
einige Anmerkungen machen. 

Stärker als jede Koalition zuvor hat die sozial-
liberale den Bau von Eigenheimen und Eigentums-
wohnungen und deren Erwerb gefördert und ge-
stützt. Sie befindet sich damit in Übereinstimmung 
mit den Bedürfnissen der Bürger unseres Landes 
und mit den Erfordernissen des Städtebaus, und das 
soll auch so bleiben. 

Zur Förderung im Rahmen der finanziellen Mög-
lichkeiten des Bundes in Form von Zuschüssen, Dar-
lehen und steuerlichen Vergünstigungen kommen 
aber, was den Eigenheimbau angeht, folgende Pro-
bleme hinzu. Zunächst müssen, ohne die Anforde-
rungen an Sicherheit und Solidität der Bauweise 
und an die städtebaulichen Erfordernisse zu ver-
nachlässigen, Wege zur Entbürokratisierung der 
Baugenehmigungsverfahren gesucht werden. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Das Problem ist angesprochen; ich will hier nur noch 
einmal deutlich sagen:  Wir begrüßen sehr, daß sich 
Wohnungsbauminister Dr. Haack gerade in diesem 
Punkt engagiert gezeigt hat und daß er dort Wege 
sucht, die im Interesse der Bürger liegen. 

Zum anderen: Leider ist in der vorigen Legisla-
turperiode die Bodenrechtsreform steckengeblieben. 
Diejenigen, die darauf stolz waren und stolz sind, 
müssen auch wissen, daß sie damit auch die Möglich-
keiten der Kommunen beschnitten haben, recht-
zeitig preisgünstig Baugrundstücke für Eigenheim

-

bauer bereitzustellen. 

(Zustimmung bei der SPD)  

Wenn man über Eigenheimbau als einen Aspekt 
der Wohnungsbaupolitik spricht, muß man auch 
sagen: Trotz dieser Bedeutung des Eigenheimbaus 
muß vor einer allzu einseitigen Fixierung unserer 
Wohnungsbaupolitik auf diesen Bereich gewarnt 
werden. 

Der § 1 Abs. 1 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
— Sie zitierten soeben eine bestimmte Passage des 
§ 2 — lautet nämlich: 

Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindever

-

bände haben den Wohnungsbau unter besonde

-

rer Bevorzugung des Baues von Wohnungen, 



7208 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 91. Sitzung. Bonn, Freitag, den 12. Mai 1978 

Müntefering 
die nach Größe, Ausstattung und Miete oder 
Belastung für die breiten Schichten des Volkes 
bestimmt und geeignet sind (sozialer Woh-
nungsbau), als vordringliche Aufgabe zu för-
dern. 

Hier ist der Eigenheimbau enthalten. Aber hier wird 
auch deutlich, daß es nicht nur um Eigenheimbau 
geht, daß also nicht allein auf diesem Weg alle 
Probleme zu lösen sind. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Da ist auch nicht 
einseitig vom Mietwohnungsbau die Rede!) 

Der soziale Wohnungsbau behält seine zentrale 
Funktion. Es gibt im sozialen Wohnungsbau Jahr-
gänge, die auf Grund überprüfungsbedürftiger För-
derungsmodalitäten teurer sind als vergleichbare 
Wohnungen auf dem offenen Markt, und  es  gibt 
deutlich ungleiche Mieten in vergleichbaren Sozial-
wohnungen. Beides ist wahr. Beide Probleme müs-
sen von den Ländern, teils auch vom Bund angegan-
gen und gelöst werden. Einige Bundesländer sind 
tatkräftig dabei. 

Diese Teilprobleme zu einer allgemeinen Kritik 
am sozialen Wohnungsbau zu nutzen wäre aber 
falsch. Leider ist es bei Verbänden und einigen 
Kollegen ,der Opposition, die sich als Ordnungs-
politiker — früher sagte man dazu: Ideologen — 
verstehen, Mode geworden, ,die Ischrittweise und 
rasche Überführung des sozialen Wohnungsbaues in 
die freie und sehr soziale Marktwirtschaft als Lö-
sung aller Probleme zu propagieren. Manchmal muß 
man den Eindruck haben — eigentlich hat sich das 
heute morgen bei dem Vortrag von Herrn Dr. Jahn 
für mich bestätigt —, daß all das Gerede um eine 
Neuorientierung der Wohnungsbaupolitik eigent-
lich auf nichts anderes zielt als darauf, den Bestand 
des sozialen Wohnungsbaues auf ,ein Minimum zu-
rückzuschneiden. 

(Beifall bei der  SPD und der FDP) 

Wer aber allzu leicht die Privatisierung des so-
zialen Wohnungsbaues betreibt, muß bedenken, 
Herr Dr. Jahn, daß der Wahn kurz und die Reue 
lang sein kann, wenn nämlich in den Städten und 
Gemeinden unseres Landes bald wieder Wohnun-
gen fehlen, die zumal angesichts ,der starken ins 
Heiratsalter nachwachsenden Generation unbedingt 
erforderlich sein werden. 

Es bleibt keine Zeit, auf Ihre Propagierung der 
Privatisierung intensiv einzugehen. Ich will nur 
einen Gedanken des Kollegen Henke aufnehmen, 
der fragte, wie Sie denn Ihre Aussage werten, daß 
der Verkaufspreis dem Verkehrswert entsprechen 
soll, und wieso sie denn eigentlich glauben, da dem 
potentiellen Käufer einen besonderen Gefallen zu 
tun. Denn bei dieser Art der Privatisierung verdient 
doch der bisherige Besitzer, der all die Vorteile 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Auch die Neu

-

erwerber!) 

auf sein Konto buchen kann, während der neue 
Käufer schlechter dasteht, als Sie es darzustellen 
versuchen. Der soziale Wohnungsbau hat und behält 
seine Funktion. 

Ich will ein weiteres Problem kurz ansprechen. 
Was lassen wir uns unsere Wohnungen kosten? Die 
Wohnung ist kein Gegenstand gehobenen Konsums, 
sondern neben Nahrung, Kleidung und Arbeit eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für ein mensch-
liches Leben. Anders ausgedrückt: Eine große Woh-
nung ist wichtiger als ein großes Auto, für den ein-
zelnen und besonders für die Kinder und für die 
Familie. Lebensqualität realisiert sich — oder reali-
siert sich eben nicht — mehr als anderswo in der 
Wohnung, dier Wohnumwelt und der Gemeinde. 
70 % unserer Freizeit verbringen wir Bundesbür-
ger laut Statistik in unserem Wohnbereich. 

Das Gut Wohnung ist aber auch ein teures Gut. 
Wer die Neubaukosten mit  einer Miete von 14 bis 
18 DM/qm und die Kasten für größere Modernisie-
rungen zu den verfügbaren Einkommen der Masse 
der Bürger in Relation setzt, stößt unweigerlich auf 
die wachsende Bedeutung der Subjektförderung. Das 
Wohngeld ist ein richtiger Ansatz. Doch auch hier 
gilt: Eine Neuorientierung steht nicht an, wohl aber 
eine Verfeinerung und Fortentwicklung mit dem 
Ziel,  so  individuell und so gerecht wie nur möglich 
zu unterstützen. 

Bei der Frage nach den Kosten für das  Gut Woh-
nung wird auch ganz deutlich, daß Mieterhöhun-
gen nicht den ungeregelten Mechanismen des freien 
Spiels der Kräfte am Markt überlassen werden dür-
fen. Überhöhte Mietforderungen dürfen nicht wie-
der zum Kündigungsgrund werden. Der Mieterschutz 
muß Bestand haben. 

Bei aller Notwendigkeit der Modernisierung 
müssen wir auch deren Auswirkungen auf die Mie-
ten im Auge behalten. Eine piekfein modernisierte 
Wohnung, die er nicht mehr bezahlen kann, nützt 
dem Familienvater nichts, der allerdings seine Alt-
bauwohnung auf einen besseren Standard angehoben 
haben möchte. 

Ein Letztes. Das Vertrauen in die Bundesregierung 
seitens der Opposition ist offensichtlich grenzenlos. 
Wir begrüßen das. Nicht anders kann ich das wer-
ten, was die Opposition heute morgen getan hat. 
Sie hat nämlich die Komplexität der ganzen Thema-
tik der Zuständigkeit der Länder und der Gemeinden 
außen vorgelassen und so getan, als ob all das von 
uns allein geklärt werden könnte. Ich will keine 
Verantwortung verschieben, aber doch sagen: Wir 
sind miteinander gut beraten, wenn wir die Fragen 
der Wohnungsbaupolitik zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden so intensiv wie nur möglich abstim-
men. Es wäre schlecht, wenn sich die Dinge in den 
Bundesländern so weit auseinanderentwickelten, 
daß sie von hier aus nicht mehr auf einen Nenner 
gebracht und in der nötigen Weise fortentwickelt 
werden können. Hier muß immer wieder eine Ab-
stimmung gesucht werden, auch — ich wiederhole 
es — mit den Städten und Gemeinden, denn Woh-
nungsbau ist nun einmal ein zentrales Instrument 
der Stadtentwicklung und hat deshalb von Ort zu 
Ort sein individuelles Gesicht. In diesem Lichte, 
meine Damen und Herren, bleibt die Fortentwick-
lung des Wohnungsbaus — und dies nicht erst seit 
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Ihrer Anfrage — auf der Tagesordnung dieses Ho-
hen Hauses, heute unter Punkt 22. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 22 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Ersten Gesetzes zur Änderung des Woh-
nungsmodernisierungsgesetzes 

—Drucksache 8/1692 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 8/1789 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Stöckl 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau (15. Ausschuß) 
— Drucksachen 8/1764, 8/1782, 8/1798 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Francke (Hamburg) 
Abgeordneter Krockert 

(Erste Beratung 84. Sitzung) 

Wünscht einer der Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. 

Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Schäuble. 

Dr. Schäuble (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wenn wir über 
das Erste Gesetz zur Änderung des Wohnungsmo-
dernisierungsgesetzes auf der Grundlage der Be-
schlußempfehlung des federführenden Ausschusses 
beraten, dann muß zunächst nachdrücklich darauf 
hingewiesen werden, daß die Einbeziehung des In-
struments der Steuervergünstigung zur Förderung 
der Energieeinsparung im Wohnungsbau aus-
schließlich der Initiative der CDU/CSU zu danken 
ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Diese Betonung ist um so notwendiger, als die 
Bundesregierung und die sie tragenden Parteien ja 
eine beneidenswerte Hartnäckigkeit an den Tag 
legen, wenn es darum geht, die wahrheitswidrige 
Behauptung zu verbreiten, die  Union habe keine 
Alternativen, um sich hernach, wenn wir unsere 
besseren Alternativen durchgesetzt haben, mit den 
Federn eben dieser unserer Initiativen zu schmük-
ken. Die Bundesregierung — dies muß festgehalten 
werden — hat noch bei der Einbringung ihres Ge-
setzentwurfs auf der Drucksache 8/1692 ausdrück-
lich Steuervergünstigungen zum Zwecke der Ener-
gieeinsparung im Wohnungsbau abgelehnt. Nur un-
ter dem Eindruck unserer besseren Argumente in 
diesem Hohen Hause wie im Bundesrat hat sich 
die Koalition mühsam dazu bequemt, unseren Vor

-

schlägen nach Einführung einer steuerlichen Kom-
ponente wenigstens teilweiseentgegenzukommen. 

(Waltemathe [SPD]: Wer hat Ihnen denn 
das aufgeschrieben?) 

— Dabei muß auch einmal erwähnt werden, Herr 
Waltemathe, daß der Gang einer seriösen Gesetzes-
beratung in den Ausschüssen durch das merkwür-
dige Verfahren dieser Koalition zunehmend er-
schwert wird, ein Verfahren, das darin besteht, daß 
im Laufe der Gesetzesberatung die ursprüngliche 
Vorlage zunächst ohne förmliche Anträge ganz we-
sentlich verändert wird, indem von der Bundesregie-
rung sogenannte Formulierungshilfen angeboten 
werden, die dann von den Koalitionsfraktionen mehr 
oder weniger verschämt übernommen werden. 
Wenn schon, meine Damen und Herren, die Koali-
tionsfraktionen nicht in der Lage sind, eigene Ini-
tiativen zu entwickeln, was ja oft so weit geht, daß 
Sie beim Kopieren der Vorlagen aus den Ministerien 
noch nicht einmal den Kopf der Vorlage ordent-
lich abdecken lassen, dann sollte die Bundesregie-
rung doch entweder von vornherein Gesetzentwürfe 
einbringen, die in der Nähe der zu verabschieden-
den Vorlage liegen, oder die Bundesregierung sollte 
den politischen Mut haben, die Änderung ihrer Ab-
sichten dadurch offenkundig zu machen, daß sie 
die ursprüngliche Vorlage zurückzieht und einen 
neuen Gesetzentwurf einbringt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das auch bei diesem Gesetzeswerk wieder ge-
übte Verfahren der Formulierungshilfen trägt je-
denfalls nicht zur Transparenz dies  Gesetzgebungs-
prozesses bei und belegt die Orientierungslosigkeit 
dieser Regierung. Das  kann im übrigen, meine Da-
men und Herren, kaum anders erklärt werden als 
damit, daß die Regierung aus Angst vor jenem Teil 
der Koalitionsfraktionen, Herr Waltemathe, der 
grundsätzlich gegen jede Steuersenkung und statt 
dessen für immer mehr staatlichen Dirigismus ist, 
nicht den Mut hatte, offen die Initiative für steuer-
liche Erleichterungen in Zusammenhang mit der No-
vellierung des Wohnungsmodernisierungsgesetzes 
einzutreten. 

Die Bundesregierung kann das von ihr gewählte 
Verfahren auch nicht mit dem Hinweis auf die 
Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat rechtfertigen. 
Diese Mehrheitsverhältnisse waren ja vor der Ein-
bringung des Regierungsentwurfs ebenso bekannt 
wie die Position der CDU/CSU, das Instrument der 
steuerlichen Erleichterungen mit Vorrang zur För-
derung der Energieeinsparung einzusetzen. Im übri-
gen würde es einem vernünftigen Miteinander im 
Bundestag besser entsprechen, wenn sich die Bun-
desregierung bei Gesetzesvorhaben, die nicht nur 
der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, sondern 
die in einem hohen Maße die eigene Zuständigkeit 
der Länder berühren, mit diesen Bundesländern vor 
der Einbringung ihrer Entwürfe partnerschaftlich 
zusammensetzen würde, 

(Waltemathe [SPD]: Das war ja wohl der 
Fall!) 
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anstatt zunächst einmal in gouvernementaler Bevor-
mundung über die Argumente der Länder hinweg-
zusehen. 

(Waltemathe [SPD] : Aber dann fragen Sie 
doch einmal an!) 

Die CDU/CSU hat jedenfalls von Anfang an klar 
gemacht, daß nach ihrer Auffassung zur Förderung 
heizenergiesparender Investitionen steuerliche Er-
leichterungen erforderlich sind. Dies entspricht un-
seren ordnungspolitischen Grundsätzen 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Sehr 
wahr!) 

Wir wissen, und wir haben seit Ludwig Erhard den 
Beweis dafür erbracht, daß die Aktivierung der 
Privatinitiative durch den Abbau von zu großen Be-
lastungen viel bessere Ergebnisse erbringt als jeder 
staatliche Dirigismus. Bei einer Staatsquote von an-
nähernd 48 % kann nur eine grundsätzliche Wei-
chenstellung hin zum allmählichen Abbau der viel 
zu hoch gewordenen Belastungen neue, stärkere 
Impulse setzen. So ist auch für Maßnahmen der 
Energieeinsparung von steuerlichen Erleichterungen 
eine besondere Aktivierung der Privatinitiative zu 
erwarten. Die Gewährung von steuerlichen Hilfen 
läßt derartige erwünschte Investitionen sofort und 
ohne bürokratischen Antragsweg auftragswirksam 
werden. Sie beschleunigt damit auch die erhofften 
konjunkturellen arbeitsmarktpolitischen Wirkungen. 
Nur dort, wo eine steuerliche Lösung keine ausrei-
chenden Wirkungen haben kann, wie bei den sozial 
schwächeren Schichten und bei den gemeinnützigen 
Wohnungsbauunternehmen, muß in Anknüpfung an 
das bestehende System zur Förderung wohnungs-
wirtschaftlicher Maßnahmen ein Zuschußprogramm 
eingesetzt werden. 

Weil wir um die vorrangige Bedeutung steuer-
licher Erleichterungen wissen, halten wir auch die 
von der Ausschußmehrheit beschlossene steuerliche 
Komponente für unzureichend. Nach Auffassung der 
CDU/CSU muß das für die Förderung der Energie-
einsparung im Wohnungsbau zur Verfügung ste-
hende Finanzvolumen, das wir für den Fünfjahres-
zeitraum bis 1982 in Übereinstimmung mit den Vor-
stellungen der Bundesregierung mit 4,35 Milliarden 
DM ansetzen wollen, angesichts des gegebenen För-
derungssystems hälftig auf steuerliche Erleichterun-
gen und auf Zuschüsse aufgeteilt werden. 

Die Bereitschaft der Koalition, anstelle der ur-
sprünglich vorgesehenen ausschließlichen Verwen-
dung der 4,35 Milliarden DM für Zuschußprogramme 
nunmehr 1,5 Milliarden DM für steuerliche Erleich-
terungen zur Verfügung zu halten, ist ein Schritt in 
die richtige Richtung. Aber dieser Schritt der Koali-
tion ist wie meist nicht zureichend ausgefallen. Des-
wegen müssen wir auch in dieser zweiten Lesung 
unsere weitergehenden Anträge auf steuerliche Er-
leichterungen erneut stellen. 

Die CDU/CSU hat ein ausgewogenes Konzept von 
steuerlichen Erleichterungen und Zuschüssen vor-
gelegt. Bei der Annahme unserer Anträge kann da-
von ausgegangen werden, daß das Finanzvolumen 
von 4,35 Milliarden DM nicht überschritten, aber 

gleichgewichtig für steuerliche Maßnahmen und für 
Zuschüsse verwendet wird. 

Ein entscheidender Punkt unserer steuerlichen 
Anträge ist, daß Maßnahmen zur Energieeinsparung 
und Wohnungsmodernisierung auch bei eigenge-
nutzten Einfamilienhäusern genauso steuerlich be-
günstigt werden wie bei Zwei- und Mehrfamilien-
häusern. Die von der Koalitionsmehrheit in Art. 1 a 
beschlossene Änderung des § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe q des Einkommensteuergesetzes bringt hin

-

sichtlich der energieeinsparenden Maßnahmen bei 
eigengenutzten Einfamilienhäusern und Eigentums-
wohnungen keine materielle Verbesserung gegen-
über der durch koordinierten Ländererlaß bestehen-
den Verwaltungspraxis. Sie bedeutet weiterhin eine 
Schlechterstellung energieeinsparender Maßnahmen 
bei eigengenutzten Einfamilienhäusern und Eigen-
tumswohnungen im Vergleich zu solchen Maßnah-
men bei Zwei- und Mehrfamilienhäusern. Während 
bei den letzteren der Erhaltungsaufwand im Jahre 
des Entstehens mit steuerlicher Wirkung voll abge-
setzt werden kann, soll dies nach den Vorstellungen 
der Koalitionsmehrheit bei den eigengenutzten Ein-
familienhäusern und Eigentumswohnungen auch in 
Zukunft nicht möglich sein. Statt dessen will sich 
die Koalition mit der Fiktion behelfen, über § 51 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe q des Einkommensteuerge-
setzes derartigen Erhaltungsaufwand bei eigenge-
nutzten Einfamilienhäusern und Eigentumswohnun-
gen als Herstellungsaufwand zu behandeln. Abge-
sehen davon, daß damit bei diesen Wohnobjekten 
nur eine geringere Begünstigung des Erhaltungsauf-
wandes auch zum Zwecke der Energieeinsparung 
möglich bleibt, muß auch daran erinnert werden, 
daß gesetzliche Fiktionen immer eine Verlegenheits-
lösung des Gesetzgebers darstellen. 

Unser Vorschlag, statt dessen dem § 21 a Abs. 3 
Einkommensteuergesetz eine Nr. 3 anzufügen, in der 
aus den gesetzgeberischen Motiven, die uns ja bei 
diesem Gesetz gemeinsam bewegen, der entspre-
chende Erhaltungsaufwand auch bei eigengenutzten 
Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen voll 
abzugsfähig wird, hat den Vorteil der Klarheit, der 
geringeren Kompliziertheit und der größeren Wirk-
samkeit. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, 
wenn wir mit diesem Gesetz wirklich Energie ein-
sparen wollen, dann gibt es keinen Grund, Energie 
nicht auch bei den eigengenutzten Einfamilienhäu-
sern und Eigentumswohnungen einzusparen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die in der Ausschußfassung vorgeschlagene Re-
gelung für die Einbeziehung von Gebäuden, die nach 
dem 31. Dezember 1956 - das ist der Stichtag der 
bisherigen Regelung — hergestellt sind, in der Re-
gelung des § 82 der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung ist ebenso unbefriedigend wie 
Ihre Regelung bezüglich der eigengenutzten Ein-
familienhäuser. Unser Vorschlag war und ist, die 
Stichtagbegrenzung des § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe q für alle zu begünstigenden Maßnahmen 
vom 1. Januar 1957 auf den 1. Januar 1978 auszu-
dehnen. Wenn statt dessen die Koalitionsmehrheit 
diese Verlagerung des Stichtages nur für einen Teil 
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der in § 51 begünstigten Maßnahmen mittragen will, 
dann führt sie damit eine außerordentlich kompli-
zierte und unübersichtliche Regelung im Steuerge-
setz herbei, wobei ich einfüge, daß sich die steuer-
liche Regelung ohnedies nicht durch besondere Ein-
fachheit auszeichnet. Aber diese unterschiedliche 
Stichtagregelung wird in der Praxis zwangsläufig 
zusätzlich zu großen Schwierigkeiten führen. Häu-
fig genug werden doch im Zuge der Wohnungs-
modernisierung verschiedenartige Maßnahmen, für 
die wir gemeinsam steuerliche Erleichterungen durch 
erhöhte Absetzungen bei Herstellungskosten an 
Gebäuden vorsehen wollen, in einem Zuge prak-
tisch ganz untrennbar miteinander vollzogen wer-
den. Man kann sich vorstellen, wie groß die büro-
kratische Belastung für Steuerpflichtige wie für die 
Steuerverwaltung werden wird, wenn für eine der-
artige im praktischen einheitliche Maßnahme unter-
schiedliche Stichtage und damit unterschiedliche Ab-
schreibungssätze gelten sollen. 

Im übrigen soll das Gesetz ja auch konjunkturel-
len Zielsetzungen dienen, und unter diesem Ge-
sichtspunkt ist die von der Koalitionsmehrheit vor-
gesehene Differenzierung der zu begünstigenden 
Objekte völlig unverständlich. Die CDU/CSU bean-
tragt deshalb, Gebäude, die nach dem 31. Dezember 
1956, aber vor dem 1. Januar 1978 hergestellt sind, 
in alle in § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe q genannten 
Maßnahmen einzubeziehen. 

Entsprechend beantragen wir auch eine Erwei-
terung des in dieser Ziffer angesprochenen Maß-
nahmenkatalogs über die Formulierungen in der 
Ausschußfassung hinaus. Nur wenn wir den Maß-
nahmenkatalog in § 51 Abs. 1 Nr. 2 mit dem des 
§ ' 4 Abs. 3 des Wohnungsmodernisierungsgesetzes 
in der zu beschließenden Fassung völlig harmoni-
sieren, verhindern wir eine weitere Komplizierung 
und Zersplitterung der ohnedies nicht allzu über-
sichtlichen Rechtsmaterie. Die von der Koalitions-
mehrheit beschlossene Ausschußfassung verströmt 
statt dessen kleinlichen bürokratischen Dirigismus, 
der den Verwaltungsaufwand entscheidend vermeh-
ren wird. 

Ein ganz wichtiger Punkt unseres Änderungsan-
trags zu Art. 1 a der Ausschußfassung ist die Erhö-
hung des Abschreibungssatzes. Während die Koali-
tion diese Maßnahmen nur mit einem Satz von jähr-
lich 10 °/o steuerlich berücksichtigt sehen will, sind 
wir der Überzeugung, daß der Impuls des Gesetzes 
zur Energieeinsparung und zur konjunkturellen Be-
lebung im Ausbaugewerbe durch einen Abschrei-
bungssatz von fünfmal 20 % deutlich gesteigert wird. 

Wenn Sie dem entgegenhalten, daß dadurch das 
Volumen der steuerlichen Ausfälle gesteigert werde, 
dann kann man dem nur mit dem Hinweis begegnen, 
daß man sich den Pelz nicht waschen lassen kann, 
ohne naß zu werden. Wer steuerliche Erleichterun-
gen zum Zwecke der Energieeinsparung will, der 
muß auch die entsprechenden Steuerausfälle in 
Kauf nehmen. Im übrigen handelt es sich ja nur um 
zeitliche Verschiebungen, die sich innerhalb von 
fünf weiteren Jahren wieder voll ausgleichen. Wir 
beantragen deshalb, das Abschreibungsvolumen in 

§ 51 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes auf 
jeweils 20 v. H. in fünf Jahren festzusetzen. 

(Dr. Hammans [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

Wir beantragen ferner, die erhöhten Absetzun-
gen in § 51 auch für sonstige Räume, die nicht über-
wiegend Wohnzwecken dienen, zu gewähren. Unter 
dem Gesichtspunkt der Energieeinsparung kann es 
entscheidend nicht darauf ankommen, ob die Ener-
gie in Räumen, die überwiegend Wohnzwecken 
dienen, oder in sonstigen Räumen eingespart wird. 
Wir begrüßen, daß die Koalition immerhin unse-
ren Antrag, auch Wohngebäude, die zu einem Be-
triebsvermögen gehören, zu begünstigen, übernom-
men hat. Auch dies ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, den Sie durch die Ausdehnung der Be-
günstigung auf alle sonstigen Räume zu Ende ge-
hen sollten. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, bei 
Annahme unserer Änderungsanträge zu Art. 1 a 
gewinnt das Konzept steuerlicher Erleichterungen 
zum Zwecke der Energieeinsparung und Wohnungs-
modernisierung Konsequenz, leichtere Vollzieh-
barkeit und vor allem eine wesentlich verbesserte 
Wirkungschance. Nachdem Sie dem Grundsatz, daß 
auf steuerliche Erleichterungen nicht verzichtet wer-
den kann, sich endlich angeschlossen haben, sollten 
Sie auch die Konsequenz und den Mut aufbringen, 
unseren Änderungsanträgen zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Abge-
ordnete Krockert. 

Krockert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die CDU/CSU hat als ersten Redner in 
dieser Debatte einen Finanzpolitiker sprechen lassen, 
wodurch wohl unterstrichen werden soll, daß ihre 
Priorität bei dem ganzen Unternehmen, über das 
heute gesprochen wird, eben auf der steuerlichen 
Regelung liegt. Daß wir es, auch was die Reihenfolge 
der Redner betrifft, anders halten, soll unsererseits 
unterstreichen, daß wir das in der Tat nach wie vor 
anders sehen. 

Ihre Darstellung zu der Vorgeschichte dieses Ge-
setzes war abenteuerlich, Herr Schäuble; denn jeder 
hier weiß, daß der Widerstand der Länder, an de-
nen das ursprüngliche Programm des Bundesmini-
sters gescheitert ist, nicht darin bestand, daß sie 
Steuererleichterungen anstelle dessen, was der Mi-
nister vorgetragen hat, wollten. Also sollten wir 
bitte diese Legende nicht weiter verbreiten. 

Richtig an dem, was Sie gesagt haben, ist aller-
dings folgendes. Das Gesetz in der heute vorliegen-
den Ausschußfassung ist zu verstehen als ein 
Schritt auf die Bundesländermehrheit zu. Es hat also 
insofern Kompromißcharakter. Angesichts der Hal-
tung der Ländermehrheit hat sich das Bundeskabi-
nett am 12. April dieses Jahres entschlossen, das Zu-
schußprogramm in Höhe von 4,35 Milliarden DM 
um mehr als ein Drittel zu kürzen, um damit den 
Ausfall an Steuereinnahmen durch zusätzliche Ab-
schreibungsvergünstigungen auszugleichen. 
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Für die SPD-Bundestagsfraktion habe ich bereits 

in der ersten . Lesung darauf hingewiesen, welche 
Nachteile mit dieser Teilung des Vorhabens zugun-
sten einer andersartigen — einer steuerlichen — För-
derung verbunden sind. Die steuerliche Förderung, 
immer als Alternative zur Direktsubvention gese-
hen, führt erstens zu ungerechtfertigten Unterschie-
den in der Begünstigung, wendet zweitens insgesamt 
mehr öffentliche Mittel für das gleiche Investitions-
volumen auf, bewirkt damit drittens, bezogen auf die 
eingesetzten Mittel, weniger Energieeinsparung, ist 
viertens mit einem schwer kalkulierbaren Haushalts-
risiko verbunden, läßt fünftens keinerlei Kontrolle 
über die Vertretbarkeit des öffentlichen Mittelein-
satzes im Einzelfall zu und führt sechstens zu höhe-
rer Belastung der Mieter. 

Ich durfte für die SPD-Fraktion ankündigen, daß 
wir den Kompromißweg der Bundesregierung trotz 
dieser Nachteile mitgehen werden, daß aber wegen 
dieser Nachteile die vorgeschlagene steuerliche Er-
gänzung in Grenzen gehalten werden muß. Im Er-
gebnis hat der Ausschuß mehrheitlich gegen die 
Stimmen der CDU/CSU die Ermächtigung des § 51 
Einkommensteuergesetz so geändert, daß künftig 
der Einbau von Wärmepumpen und Solaranlagen 
mit begünstigt wird, daß der Anschluß an die Fern-
wärmeversorgung in die Begünstigung einbezogen 
wird, daß die Vergünstigung auch auf solche Wohn-
gebäude ausgedehnt wird, die zu einem Betriebs-
vermögen gehören, daß die Gebäudefertigstellungs-
jahre 1957 bis einschließlich 1977 für heizenergieein-
sparenden Herstellungsaufwand abschreibungsbe-
günstigt werden und daß für Einfamilienhäuser oder 
Eigentumswohnungen mit Nutzungswertbesteuerung 
auch im Falle des Erhaltungsaufwands ein auf zehn 
Jahre verteilter Abzug gesetzlich eingeräumt wird, 
wenn es sich um Modernisierungs- oder Energie-
sparmaßnahmen handelt. Mit jeder weiteren Mark, 
die wir der Zuschußförderung zusätzlich entziehen 
würden, um noch mehr Steuerausfälle zu rechtferti-
gen, würden wir auch das Ausmaß dieser Nachteile 
vergrößern. Darum haben wir die Gegenkonzeption 
der CDU/CSU abgelehnt. 

Die CDU/CSU will ein sogenanntes Gleichgewicht 
— so nennt sie ja ihr Konzept — zwischen den bei-
den Förderungsarten zugrunde legen. Wir haben da-
bei nur herausgehört: noch weniger Zuschüsse, noch 
mehr Steuervergünstigungen. Denn was das soge-
nannte Gleichgewicht betrifft, so ist es zwischen 
zwei so unterschiedlichen Förderungsarten über-
haupt nicht herstellbar. Was soll denn da in gleich-
gewichtige Deckung gebracht werden? Etwa die 
Heizenergie, die je eingesetzter Förderungsmillion 
eingespart wird, oder das Volumen an privater In-
vestition, das pro eingesetzter Förderungsmillion auf 
dem einen wie auf dem anderen Wege erzielt wird? 
Nein, ich weiß, das alles ist nicht gemeint. So gleich-
gewichtig soll das Gleichgewicht ja nun doch wieder 
nicht sein. Es sollen nur die eingesetzten Mittel bei-
der Förderungswege gegeneinander gewogen wer-
den. Aber selbst das, Herr Kollege Schäuble, muß 
schiefgehen. Die Inanspruchnahme beider Förde-
rungsseiten hat so grundverschiedene Vorausset-
zungen und Auswirkungen, daß sich ein Gleichge

-

wicht in der Inanspruchnahme weder im ersten noch 
im fünften noch in irgendeinem Jahr der Förderung 
feststellen lassen wird. 

Was soll das also mit dem Gleichgewicht? Es 
scheint, als hätte die Opposition das alte Symbolbild 
von der Justitia mit der Waage mißverstanden: 
Gleichgewicht stellt sich her, wenn man nicht hin-
guckt. Das mögen die Unionsparteien ruhig auspro-
bieren, wo sie unter sich sind; aber sie sollten nicht 
erwarten, daß wir dabei mitmachen. 

(Beifall bei der SPD) 

Offenbar ist dieser hochtrabende Begriff von der 
Gleichgewichtigkeit nur gewählt worden, um dem 
Oppositionskonzept den Anschein zu verleihen, als 
ob da irgendeine höhere Gerechtigkeit mit im Spiel 
wäre. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Schäuble? 

Krockert (SPD) : Bitte, Herr Kollege Schäuble. 

Dr. Schäuble (CDU/CSU) : Herr Kollege, stimmen 
Sie mir zu, wenn ich sage, daß, wenn Ihre Theorie 
richtig ist, nämlich daß man im vorhinein nie wis-
sen kann, in welchem Umfang steuerliche Erleich-
terungen in Anspruch genommen werden, das dann 
auch für die Schätzung gilt, in welchem Ausmaß 
die von der Koalitionsmehrheit beschlossene steuer-
liche Komponente in Anspruch genommen wird, daß 
deswegen auch Ihre Berechnung mit den 1,5 Milliar-
den DM auf den tönernen Füßen steht, die Sie so-
eben beschrieben haben? 

Krockert (SPD) : Herr Kollege Schäuble, dieses 
Problem ergibt sich immer dann, wenn man ein zu-
nächst gemeinsames Förderungskonzept in einen 
steuerlichen und einen Zuschußbestandteil aufteilt. 
Hier ist also gar nichts groß zuzugeben. Nur, wir 
sind deshalb auch bescheidener und reden nicht von 
Gleichgewicht. Darüber rede ich gerade, nämlich, 
daß Sie mit dem Begriff „Gleichgewicht" etwas 
unternehmen, was bei denjenigen, die es mit ihren 
Augen und Ohren sehen und hören, ganz falsche 
Vorstellungen erwecken muß. Offenbar, so sagte 
ich, ist dieser Begriff bloß gewählt worden, um 
den Anschein einer höheren, ausgewogenen Ge-
rechtigkeit zu vermitteln, als ob im Unterschied 
zu dem Kompromiß, den die Bundesregierung ihrer-
seits mit den Ländern eingehen will, nicht etwa nur 
andere Zahlen, andere Quantitäten ins Spiel ge-
bracht wurden, sondern darüber hinaus eine Art 
übergeordnetes Maß, das seinen Sinn und seine 
Rechtfertigung in sich selber trägt: „Gleichgewicht"! 

Dadurch sollte sich also niemand verwirren las-
sen. Wenn die CDU/CSU die Ausschußvorlage heute 
ablehnt, dann will sie nur: noch weniger Zuschüsse, 
noch mehr Steuererleichterungen. Das ist alles. Da-
hinter steckt weder eine höhere Weisheit noch eine 
bessere Gerechtigkeit. Wegen der Nachteile, die 
mit der Umwandlung von noch mehr Zuschußmitteln 
in Steuermitteln verbunden sind und die wir heute 
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Krockert 
noch einmal beschrieben haben, lehnen wir genau 
dies nach wie vor ab. 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir 
haben mit der Bundesregierung darin übereinge-
stimmt, daß die Auswirkungen der steuerlichen Re-
gelung in Grenzen gehalten werden müssen. Des-
halb mußte sichergestellt werden, daß nicht für 
ein und dieselbe Maßnahme sowohl ein Zuschuß 
als auch eine steuerliche Vergünstigung in An-
spruch genommen wird. Wer für seine Investition 
die beachtlichen staatlichen Hilfen in Anspruch neh-
men will, muß sich für eines von beiden entschei-
den. Dieses Kumulierungsverbot und dieser Op-
tionszwang gelten nicht nur zwischen Zuschüssen 
und Abschreibung für Herstellungsaufwand, son-
dern schließen auch den Erhaltungsaufwand für 
nutzungswertbesteuertes Eigentum ein, der auf zehn 
Jahre verteilt abgezogen wird. Auch Investitions-
zulagen dürfen weder neben den Zuschüssen für 
Modernisierung noch neben den steuerlichen Ver-
günstigungen für die gleiche Maßnahme in An-
spruch genommen werden. Es versteht sich, daß 
diese Kumulierungsanschlüsse nicht auf die Person, 
nicht auf den Eigentümer, sondern auf die Maß-
nahme bezogen sind. Die Option ist dabei ausdrück-
lich nicht auf energieeinsparende Maßnahmen be-
schränkt, sondern gilt für alle geförderten Moder-
nisierungsmaßnahmen, weil der Versuch einer Dif-
ferenzierung mehr Nachteile als Vorteile bringen 
würde. 

Zur Einschränkung der nachteiligen Wirkungen, 
mit denen die Umschichtung von Zuschußmitteln zu 
steuerlichen Vergünstigungen verbunden ist, gehört 
auch die strikte Einhaltung dieses Kumulations-
ausschlusses. Die Koalition hat deshalb den Antrag 
der Opposition abgelehnt, die Kumulation beider 
Förderungsarten für einen begrenzten Personen-
kreis zuzulassen. Diese Addition beider Förderun-
gen würde nämlich eine unvertretbare Übersubven-
tionierung im Einzelfall und damit eine Minderung 
der Effektivität der eingesetzten Mittel insgesamt 
und schließlich auch die Belastung des Förderungs-
vorganges mit dem Problem, das mit jeder Ein-
kommensgrenzregelung verbunden ist, ergeben. 
Wer nämlich knapp oberhalb der Einkommens-
grenze liegt, bliebe von der Zuschußförderung ganz 
ausgeschlossen, auch wenn ihm die steuerliche Ab-
schreibung nichts oder nur wenig brächte. 

Nun versucht die Opposition, ihrem Kumulations-
begehren eine Art soziale Aura zu verleihen. Die 
Übersubvention soll nämlich innerhalb der Ein-
kommensgrenze des sozialen Wohnungsbaus erlaubt 
sein. Dazu wird sich mein Kollege Paterna noch 
äußern. Ich will dazu jetzt nur sagen: Diese Ein-
kommensgrenze hat mit der Energieeinsparung über-
haupt nichts zu tun. Man lasse vielmehr die 
volle Option zu; dann mag sich jeder, der über-
haupt in Frage kommt, den für ihn vorteilhafteren 
Weg ausrechnen. Wir halten es mit der Konsequenz: 
Für eine Investition nur ein Förderungsweg — und 
das für jedermann, der Steuern zahlt. 

Meine Damen und Herren, am unerträglichsten 
fanden wir Sozialdemokraten die Idee, daß bei der 
Umfunktionierung einiger Millionen DM geplan

-

ter Zuschüsse zu Steuervergünstigungen ganz an-
dere Auswirkungen auf die Mieten und auf den 
Mieter entstehen sollten. Natürlich, bei einer Miet-
wohnung, die mit Zuschuß gefördert wird, kann der 
Eigentümer bei der Umlage auf die Miete lediglich 
das wirklich von ihm selbst eingesetzte Investitions-
volumen berücksichtigen und umlegen. Der Zuschuß 
ist bei der Erhöhung abzuziehen. Bei steuerlicher 
Vergünstigung ist das bekanntlich nicht der Fall. 
Er kann seine Investition, die er zunächst ein-
mal bis zu 56 % im Laufe der Folgejahre vom 
Staat wieder hereinholt, außerdem auch noch voll 
mit den berühmten 14 % auf die Miete umlegen. 
So entstehen bei völlig gleichen Maßnahmen, bei 
völlig gleichem Kostenniveau wegen der unter-
schiedlichen Art und Weise der Förderung Unter-
schiede von im Höchstfall 35 DM. 

Die christlichen Unionsparteien hat das über-
haupt nicht gestört. Sie haben überhaupt keinen Ge-
danken an diese Ungerechtigkeit verschwendet. Wir 
dagegen fanden das unerträglich. Wir meinen, für 
jede Mark seiner Aufwendungen darf der Vermie-
ter nur einmal zugreifen; hat er es beim Staat 
getan, dann bitte nicht noch einmal für dasselbe 
auch beim Mieter. 

(Beifall bei der SPD) 

Was, nur einmal? — sagt die CDU/CSU. Das ist ja 
Sozialismus! 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Wir wollen Freiheit statt Sozialismus. Freiheit heißt 
doppelt zulangen dürfen, beim Staat und beim Ver-
mieter. 

(Beifall bei der SPD) 

Und überhaupt — sagt die CDU/CSU —, wenn der 
Vermieter nicht zweimal für die gleiche Wertver-
besserung seines Eigentums kassieren darf, dann 
ist das ein ganz schlimmes sozialistisches Investi-
tionshemmnis; dann wird er am Ende überhaupt 
nichts tun. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Das bißchen Miete ist doch nicht so schlimm, sagt 
Herr Jahn. Wer investieren soll, braucht schließlich 
den Gewinn, sagt Herr Jahn. 

(Heiterkeit der bei SPD) 

Daß man mit Mietern soviel Wesens machen kann, 
ist unbegreiflich, sagt Herr Jahn. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, die-
ser Herr Abgeordnete Jahn bittet, eine Frage stel-
len zu dürfen. 

Krockert (SPD) : Herr Dr. Jahn, zur nächsten Stro-
phe! 

Dr. Jahn (Münster) (CDU/CSU) : Ich muß Sie ent-
täuschen. Herr Kollege Krockert, sind Sie bereit, 
zuzugestehen, daß wir mit unserem Antrag einen 
sozialpolitischen Zweck verfolgen, nämlich den 
Zweck, nur denen, die unterhalb der Einkommens-
grenze des Zweiten Wohnungsbaugesetzes liegen, 
neben dem Zuschuß zusätzlich eine steuerliche Er- 
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leichterung einzuräumen, weil gerade sie es sind, 
die gerügt haben, daß die, die steuerliche Effekte 
haben und viel verdienen, das große Geschäft ma-
chen? Meinen Sie nicht auch, daß unser sozialpoli-
tischer Antrag deshalb gerechtfertigt erscheint? 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Das nennt er dann 
zweimal zugreifen!) 

Krockert (SPD) : Herr Kollege Jahn, ich war in-
zwischen schon an einer anderen Stelle. Sie sind 
nicht ganz mitgekommen. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 

Über die sogenannte soziale Aura bei der Doppel-
subvention, die Sie sozial nennen, haben wir schon 
gesprochen. Diesen  Punkt habe ich bereits abgehakt. 
Ich war schon bei dem nächsten Punkt, nämlich bei 
der Berücksichtigung der Interessen des Mieters bei 
der Abwälzung der Kosten infolge der beiden unter-
schiedlichen Förderungsarten. Ich habe gesagt: Weil 
Sie das Problem nicht erkennen oder nicht erkennen 
wollen, weil Sie diese Ungerechtigkeit überhaupt 
nicht gestört hat, sind Sie offensichtlich der Auffas-
sung, daß der Vermieter zweimal zulangen dürfe. 
Dies gehört offenbar zu der Freiheit, die Sie meinen. 
Zugang zum freien Markt, aber auch freier Zugang 
zum Steuersäckel des Vaters Staat — das ist die 
Freiheit, die Sie meinen. 

Meine Damen und Herren, wir sind in beiden 
Fällen anderer Ansicht, weil wir nämlich von dieser 
Art von Freiheit nichts halten. Sie leuchtet uns nicht 
ein. Deshalb soll nach unserer Auffassung bei ver-
mietetem Wohnraum auch der mit Steuervergünsti-
gung geförderte Investor nur einen Teil der Kosten 
für die Berechnung der Mieterhöhung zugrunde 
legen dürfen, nämlich dieselben 75 % wie der Zu-
schußempfänger. Damit werden die beiden Förde-
rungswege hinsichtlich der Auswirkung auf die 
Miete wenigstens im großen und ganzen gleichge-
stellt, so gut es eben bei der unterschiedlichen För-
derungssystematik überhaupt geht. 

Die Gleichstellung der Mieterhöhungsregelung, 
von der ich eben sprach, ist wiederum erst die Vor-
aussetzung dafür, daß auch die Duldungspflicht des 
Mieters guten Gewissens 'angepaßt werden kann. 
Jetzt kann dem Mieter im Falle energieeinsparender 
Verbesserungsmaßnahmen, die mit Steuervergünsti-
gung gefördert werden, grundsätzlich die Duldung 
der Maßnahme so zugemutet werden, wie das bisher 
schon bei Zuschußförderung der Fall ist. Dement-
sprechend hat der Ausschuß mit der Mehrheit der 
Koalitionsfraktionen den Duldungsparagraphen 20 
des Modernisierungsgesetzes geändert. 

Es kennzeichnet die Einstellung der Christdemo-
kraten zu den Mietern, daß sie deren Interessen im 
gesamten Zusammenhang der Steuervergünstigun-
gen nur als einen Störfaktor und als sonst gar nichts 
angesehen haben. Deshalb wollen Sie noch immer 
und auch heute, daß das Einspruchsrecht der Mieter 
gegen Verbesserungsmaßnahmen weit über die Er-
fordernisse dieses Gesetzes hinaus überhaupt ein-
geschränkt wird, nämlich im Rahmen des BGB, wo 
diese Frage grundsätzlich geregelt ist. Wie gesagt, 
nach Auffassung der CDU/CSU soll dagegen eine Ent

-

lastung des Mieters um den Förderungseffekt der 
steuerlichen Vergünstigung überhaupt nicht in Frage 
kommen. Es muß schon eine ganz verbogene Waage 
gewesen sein, mit der die Opposition ihr sogenann-
tes Gleichgewicht zwischen den beiden Förderungs-
arten gewogen hat! 

Damit bin ich wieder bei der Equilibristik unserer 
verehrlichen Gegner. Dem Bündel Änderungsan-
träge, die die Union heute vorlegt, spreche ich jedes 
Gleichgewicht ab; nicht nur hinsichtlich der Geld-
mittel, sondern ausdrücklich auch hinsichtlich der 
Folgen für Eigentümer und Mieter. Das Ausschuß-
ergebnis dagegen sehen wir als einen vertretbaren 
Kompromiß zwischen der Ausgangsposition der Re-
gierung und der Gegenforderung nach Steuerver-
zicht an. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Und das sagen 
Sie, wo Sie die 19 Anträge der Opposition 

abgelehnt haben!) 

Ich bitte das Haus, dieses Ausschußergebnis ohne 
weitere Änderungen anzunehmen. 

Nun möchte ich mir noch eine Bemerkung über 
die parlamentarische Lage in dieser Situation er-
lauben. Die Geschichte dieses Gesetzes geht heute 
noch nicht zu Ende. Sie wird da fortgesetzt, wo sie 
vor Monaten angefangen hat: im Spannungsfeld 
zwischen Bund und Ländern, zwischen der zentralen 
Kompetenz und der föderalen Instanz unserer bun-
desstaatlichen Ordnung. In Wirklichkeit handelt es 
sich aber schon längst nicht mehr darum, im Zusam-
menspiel der verschiedenen Verfassungsorgane des 
Bundes Gleichgewicht zwischen der zentralen und 
der Länderinstanz herzustellen. Das war beim Ener-
giesparprogramm allenfalls eine Zeitlang und nur 
teilweise das Problem. Nein, hier wird vielmehr er-
neut eine verfassungspolitisch höchst bedenkliche 
Entwicklung ein weiteres Stück vorangetrieben, und 
das verdient eine besondere Anmerkung. 

Der Bundesrat wird seit fast neun Jahren zuneh-
mend seines Charakters als eines föderalen Bundes-
organs — im Gegenüber zu den zentralen Kompe-
tenzen des Staates — entkleidet. 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

Er wird zum Oppositionsinstrument, manchmal zur 
Obstruktionsfuchtel der Bundestagsminderheit um-
funktioniert, 

(Beifall bei der SPD — Dr. Jahn [Münster] 
[CDU/CSU] : Unerhört, Herr Kollege! — 
Nordlohne [CDU/CSU] : Das kommt davon, 
wenn man nicht weiß, was im Finanzpla

-

nungsrat entschieden wird!) 

und das mit zunehmender Selbstverständlichkeit 
und Bedenkenlosigkeit, so daß aus dieser Deformie-
rung unserer bundesstaatlichen Ordnung eine Art 
Normalzustand zu werden droht, ohne daß darüber 
noch groß Aufhebens gemacht wird. Neun Jahre 
sind eben auch eine lange Zeit. 

Es ist Mode geworden in diesen späten 70er Jah-
ren, in allen möglichen Winkeln nach Verfassungs-
feinden zu stöbern, die in Wirklichkeit gar nicht im-
stande sind, unserer Grundordnung ein Leid anzutun. 
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Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage? 

Krockert (SPD) : Ich darf meinen Satz zu Ende füh-
ren. 

Es wäre besser, wenigstens einen Teil dieser 
Energie und einen Teil dieses Interesses den allmäh-
lichen Vorgängen zu widmen, durch die die Ver-
fassungswirklichkeit dieser zweiten deutschen Re-
publik, durch die das bundesstaatliche Gleichge-
wicht zwischen zentraler und dezentraler Kompetenz 
verändert wird. 

Herr Kollege Jahn, bitte schön. 

Dr. Jahn (Münster) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Krockert, was legitimiert Sie eigentlich, so über das 
Verfassungsorgan Bundesrat zu sprechen, 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Das Verhal

-

ten des Bundesrats!) 

wo doch der Innenminister des Landes Nordrhein-
Westfalen, der hier anwesend ist, das von der Bun-
desregierung vorgeschlagene Energieeinsparungs-
programm als schlampig ausgehandelt bezeichnet 
hat? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Krockert (SPD) : Herr Kollege Jahn, ich würde 
Ihnen konzedieren, daß der erste Teil Ihrer Frage mit 
dem zweiten etwas zu tun hat, wenn Sie nicht wie-
der davon ausgingen, daß der Widerspruch des Bun-
desrates seinerzeit in dem bestanden hätte, was Sie 
heute auf den Tisch gelegt haben. Das war nicht der 
Fall. 

Aber meine Antwort ist folgende. Sie haben ge-
fragt: Was legitimiert Sie dazu? Ich mache nicht 
dem Bundesrat irgendwelche Vorwürfe. Ich mache 
der Minderheit dieses Hauses den Vorwurf, daß sie 
von hier aus ihre unterlegene Politik über ein ande-
res Verfassungsorgan durchzusetzen versucht, 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Lesen Sie Ihre 
Sätze im Protokoll noch einmal nach!) 

und zwar — das dürfen Sie sich auch noch ruhig 
anhören zu der Frage, was mich dazu legitimiert — 
nachdem die CDU/CSU-Fraktion vor sieben Jah-
ren von dieser Stelle aus zu Protokoll des Bundes-
tages verkündet hat, wie die Rolle des Bundesrats 
künftig zu verstehen sei. Das ist eine interessante 
Fundstelle für Verfassungsgeschichtler, nämlich in 
der Debatte zum Städtebauförderungsgesetz 1971. 
Auch damals ging es kontrovers zu. Die regierende 
Mehrheit dieses Hauses wollte nicht so wie die 
CDU/CSU-Minderheit. Deshalb rief Herr Dr. Barzel 
als Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion der regie-
renden Mehrheit zu:' 

Hier müßte doch jedermann ,das Augenmaß für 
das haben, was es bedeutet, eine solche Ge-
setzgebung unkontrovers in diesem Hause ver-
abschieden zu können und dann den Bundesrat 
das sein zu lassen, was er sein soll: eine Kam-
mer, ein Bundesorgan, in dem die Länder zu-
sammenwirken. .Das ist eine staatspolitische 
Frage, um die es hier geht. 

Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU. Die aber hat 
gar nicht gemerkt, was damit gesagt wurde; wir 
haben es gemerkt. Das war in geradezu umwerfen-
der Offentheit — und das hier zu Protokoll des Hau-
ses gegeben — der Ausdruck für die Instrumentali-
sierung des Verfassungsorgans Bundesrat durch die 
Minderheit dieses Hauses. Jawohl, das war und ist 
eine staatspolitische Frage; sie ist es heute noch. 

Lassen Sie bitte, meine Damen und Herren von 
der CDU/CSU, den Bundesrat sein, was er sein soll, 
und zwar immer und nicht nur dann, wenn die 
Mehrheit hier Ihnen den Gefallen getan hat, den 
Sie ihr abverlangen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das wäre — sowohl was die Interessen der Län-
der als auch was die Interessen der Zentralgewalt 
betrifft — für unsere bundesstaatliche Ordnung bes-
ser. Denn Bund und Länder müssen sich einigen 
können, aber, bitte schön, über das, was wirklich 
verfassungspolitisch zwischen ihnen steht, und nicht 
über das, was die CDU/CSU-Oppositionspolitik in 
ihrem Fadenkreuz hat. 

(Beifall bei der SPD — Nordlohne [CDU/ 
CSU] : Lesen Sie einmal in dieser Angele- 
genheit die Schreiben aus Hessen nach! 
Das ist sehr wesentlich! Sie hätten besser 
einmal die Akten im Zusammenhang studie

-

ren sollen, mein lieber Mann!) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Gattermann. 

Gattermann (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Bei der ersten 
Lesung des Gesetzes zur Änderung des Wohnungs-
modernisierungsgesetzes habe ich für meine Frak-
tion folgende Absichtserklärungen abgegeben: Wir 
wollten alles in unseren Kräften Stehende tun, um 
dieses Gesetz schnell und zügig zu beraten, weil die 
Verwirklichung der Zielsetzung der Novelle, Heiz-
energie zu sparen und konjunkturpolitische Impulse 
zu geben, keinen Aufschub duldet. Wir wollten uns 
bemühen, die Gesetzesvorlage gemäß den — leider 
unpräzisen — Anregungen des Bundesrates und auf 
der Grundlage der Beschlüsse der Bundesregierung 
vom 12. April 1978 so umzugestalten, daß dabei ein 
abgestimmtes und ausgewogenes Programm zur An-
regung heizenergiesparender Baumaßnahmen durch 
direkte Förderzuschüsse und steuerliche Erleichte-
rungen herauskommt. Schließlich haben wir erklärt, 
daß die eine oder andere flankierende Maßnahme 
nachgeschoben werden müsse, wenn sich heraus-
stellt, daß in der Kürze der zur Beratung zur Verfü-
gung stehenden Zeit nicht alles das abgehakt wer-
den kann, was auf unserer Wunschliste steht. 

Meine Damen und Herren, ich kann heute mit Be-
friedigung feststellen, daß wir uns nicht zuviel vor-
genommen hatten. Die erste Beratung des Gesetz-
entwurfes war am 14. April; heute wollen wir ver-
abschieden. Das ist eine Beratungszeit von nicht ein-
mal einem Monat. Dies sollte Veranlassung sein, 
den Damen und Herren in den befaßten Ministerien, 
die uns ohne Rücksicht auf Dienstzeiten zur Verfü- 
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gung standen, und den Damen und Herren des Aus-
schußbüros zu danken. Aber ich möchte in diesen 
Dank ausdrücklich auch die Opposition einbeziehen, 
die durch ihr Verhalten in den Auschußberatungen 
den zeitlichen Ablauf nicht nur nicht behindert, son-
dern sogar gefördert hat, wenn wir auch am Ende 
inhaltlich nicht zu einem Konsens gelangt sind. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Wir be

-

danken uns!) 

Meine Damen und Heren, die jetzt vorliegende 
Fassung des Gesetzes enthält nach unserer Einschät-
zung jenes ausgewogene System der Kombination 
von Direktzuschüssen und steuerlichen Erleichterun-
gen für heizenergiesparende Baumaßnahmen, das 
wir angestrebt haben. Ich betone: heizenergiespa-
rende Maßnahmen. Diese energiepolitische Zielset-
zung muß aus der Sicht meiner Fraktion noch ein-
mal mit aller Deutlichkeit herausgestellt werden, 
weil man im Verlauf der Debatte die Gefahr sieht, 
daß diese Zielsetzung durch verteilungspolitische, 
wohnungspolitische, sozialpolitische, mietrechtliche 
Argumente ins Hintertreffen gerät. 

Die Bundesregierung sieht in Maßnahmen zur ra-
tionellen Energieverwendung einen wesentlichen 
Beitrag zur Bewältigung der auf uns zukommenden 
energiepolitischen Probleme. Dabei werden die 
energiewirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven 
von allen Fachleuten in gleicher Weise eingeschätzt. 
Schon heute leben wir im Übergang zum Nachölzeit-
alter. In etwa einem Jahrzehnt, vielleicht auch schon 
früher, wird es hier wegen steigender Nachfrage 
und begrenzter Angebotsmöglichkeiten zu Spannun-
gen kommen. Der Blick für eine realistische Ein-
schätzung dieser Situation darf dabei nicht durch 
das derzeit reichliche Energieangebot verstellt wer-
den. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Sparsamer Energieverbrauch kann die Sicherheit 
unserer Energieversorgung wesentlich erhöhen. Im 
Rahmen der zweiten Fortschreibung des Energiepro-
gramms kommt der rationellen Energieverwendung 
daher auch eine zentrale Bedeutung zu. Sie ist vor 
allem eine Aufgabe von Wirtschaft und Verbrau-
chern. Zusätzliche staatliche Maßnahmen sind not-
wendig. Gezielte Eingriffe müssen mit investitions-
fördernden Maßnahmen einhergehen, wenn die 
Steuerung über den Preis oder die Information der 
Verbraucher keine ausreichende Wirkung hat. Ra-
tionelle Enegieverwendung ist eine Daueraufgabe. 
Allerdings halten sich bei massiven Aktivitäten die 
kurz- und mittelfristig erreichbaren Einsparungen in 
relativ engen Grenzen. 

Notwendig sind auch — wir müssen dabei auch 
ein wenig über den Zaun der Bundesrepublik hin-
aussehen — gemeinsame Anstrengungen aller Län-
der, um spürbare Entlastungen der Energiemärkte 
zu erreichen. Die Bundesrepublik allein ist, wie Sie 
wissen, als Nachfrager am Weltenergiemarkt nur 
mit 4 % beteiligt. 

Für die internationale Bewertung der deutschen 
Energiepolitik im Rahmen der Internationalen Ener-
gieagentur ist die Effektivität unserer Einsparbe-
mühungen von außergewöhnlich großer Bedeutung. 

Dort wird sehr klar gesehen und sehr genau beob-
achtet, wie wir dieses Gesetz hier heute behandeln, 
in welcher Form, mit welchem Inhalt, mit welchem 
Tempo wir es verabschieden. Ohne dieses Gesetz — 
dies  wird international sehr deutlich gesehen — 
fehlt in unserer Energiepolitik ein wesentlicher Mo-
saikstein. 

Es steht fest, daß bei ,den von allen Teilen dieses 
Hauses getragenen verstärkten Bemühungen um 
Reduzierung unseres Energieverbrauchs der wir-
kungsvollste Ansatzpunkt ,der Bereich der Gebäude-
heizung ist. Etwa 40 % unseres Energieverbrauchs 
liegt in diesem Bereich. Die Bundesregierung hat 
daraus Schlüsse gezogen, die ihren Niederschlag 
nicht nur hier in unserem Gesetz gefunden haben. 
Durch das bereits 1976 wirksam gewordene Energie-
einspargesetz sowie die dazu in Kraft getretenen 
oder in Vorbereitung befindlichen Rechtsverord-
nungen werden Mindestanforderungen an energie-
sparende Bauweisen und Heizungsanlagen im we-
sentlichen bei zu errichtenden Gebäuden gestellt. 
Weitere gesetzliche Maßnahmen, wie die nachträg-
liche Ausrüstung von Heizungsanlagen mit Ther-
mostatventilen und Regelungseinrichtungen, sind be-
absichtigt. Aber für bestehende Gebäude wird der 
Weg über die gesetzliche Vorschrift zur Vornahme 
energiesparender Investitionen die große Ausnah-
me sein und bleiben müssen. Zu unterschiedlich ist 
die  bestehende Bausubstanz. Sie  entzieht sich weit-
gehend reglementierenden Eingriffen. Dazu kommt, 
wie allgemein bekannt, daß nachträgliche energie-
sparende Investitionen bei gegenwärtigem Energie-
preisniveau in der Regel nicht wirtschaftlich sind. 

Es kommt jetzt darauf an, die zur Verfügung ste-
henden Mittel — über den Umfang dieser Mittel 
sind wir uns in diesem Hause einig — richtig und 
zweckmäßig, rationell einzusetzen. Wenn auch bei 
der gegenwärtigen Energieversorgungssituation 
beim weniger beteiligten Beobachter leicht der An-
schein von Überfluß aufkommen kann, hat die recht-
zeitige Vorsorge nach wie vor erhebliches Gewicht 
für ,die zukünftige Sicherheit unserer Versorgung. 
Dies gilt um so mehr, als die Umstellung unseres 
Gebäudebestandes auf energiesparende Anforde-
rungen ein sehr, sehr langfristiger Prozeß ist. So 
verständlich auch die bei Gelegenheit der Förde-
rung von baulichen Maßnahmen von der Opposi-
tion aufgenommene Verfolgung wohnungspoliti-
scher Zielsetzungen sein kann, wir sollten uns — ich 
sage dies mit Nachdruck — zu diesem Zeitpunkt, 
der schnelle energiepolitische Aktionen erfordert, 
auch bei der Mittelvergabe wirklich auf die Ener-
giesparzielsetzung konzentrieren. 

Diese Konzentration macht drei Bemerkungen zu 
Ihren Änderungsanträgen, meine Damen und Her-
ren von der Opposition, notwendig. Die Auswei-
tung der Steuerförderung kann sich, wenn wir unser 
Ziel nicht aus den Augen verlieren wollen, nur auf 
energiesparende Maßnahmen konzentrieren. Aus-
weitungen, die auch allgemeine Modernisierungs-
maßnahmen mit erfassen, führen bei dem nur be-
grenzt verfügbaren Mittelvolumen zur Reduzierung 
der für die  Energieeinsparung  zur Verfügung ste- 
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henden Mittel und vermindern damit die energie-
sparende Wirkung der Förderung. 

Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern. 
Sie fordern die Anhebung der Jahrgangsgrenze des 
§ 82 a der Einkommensteuerdurchführungsverord-
nung für Modernisierungsmaßnahmen schlechthin. 
Dies allein würde nach den von uns angestellten 
Berechnungen Steuermindereinnahmen von rund 
600 Millionen DM bedeuten. Mit diesen 600 Mil-
lionen würden Sie — bei den 1,5 Milliarden, die die 
Bundesregierung in ihrer Konzeption hat — Ihre 
sogenannte gleichgewichtige Lösung bereits nahezu 
ausfüllen, ohne damit auch nur ein Jota Heizener-
giespareffekt zu erzielen. 

Ein weiteres: Überflüssiger Mittelabfluß kann 
auch durch eine nicht sachgerechte Verzahnung 
von Steuer- und Zuschußförderung entstehen. Die 
vorliegende Fassung des Regierungsentwurfes sieht 
zu diesem Zweck ein Recht  des  Investors, zwischen 
beiden Förderarten zu wählen, vor. Der Investor fin-
det damit eine flexible Lösung vor, die ihm die nach 
seinen persönlichen Verhältnissen optimale Ent-
scheidung für Zuschuß oder steuerliche Vergünsti-
gung ermöglicht. Gleichzeitig wird aber die Doppel-
förderung, die zu einem Mittelverbrauch ohne zu-
sätzlichen Energiespareffekt führen würde — und 
genau dies tritt bei der  von Ihnen vorgeschlagenen 
Einkommensgrenze ein —, ausgeschlossen. 

Erlauben Sie mir zu diesem Vorschlag „kein Ku-
mulationsverbot und Einkommensgrenze" noch eine 
Weitere Anmerkung. Es mag natürlich politisch 
reizvoll sein, aus einem solchen Vorschlag das be-
sondere soziale Engagement für die weniger Ver-
dienenden in  diesem Lande abzuleiten. Aber, meine 
Damen und Herren, hier geht es nicht um Sozialpoli-
tik; hier gilt es, Heizenergie einzusparen, 

(Sehr richtig! bei ,der CDU/CSU) 

die  nun  einmal ohne Rücksicht auf Einkommens-
grenzen verbraucht wird. 

Wir sollten uns überhaupt einmal überlegen, ob 
es eigentlich richtig ist — und ich meine, wir sollten 
uns davor hüten —, wirtschaftspolitische, insbe-
sondere konjunkturpolitische Notwendigkeiten je-
desmal wieder aufs neue zu sehr mit sozialpoliti-
schen und verteilungspolitischen Überlegungen zu 
befrachten, weil dies am Ende leicht dazu führen 
könnte, daß wir in beiden Sachbereichen Schiff-
bruch erleiden. 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU] : Wer macht das 
denn?) 

— Ich spreche über dieses Gesetz, Herr Kollege, 
und da kommen die Einkommensgrenzen von Ihnen, 
und die sozialpolitische Bedeutung hat Herr Kollege 
Jahn hier eben mit Nachdruck hervorgehoben. 

Dann aber, wenn man schon bei diesem Gesetz 
sozialpolitische und verteilungspolitische Überle-
gungen schwergewichtig berücksichtigt, lassen Sie 
mich für die Fraktion der Freien Demokraten fol-
gendes anmerken. In einer ganzen Fülle von Geset-
zen haben wir — durchaus mit guten Gründen — 
staatliche Leistungen an Einkommensgrenzen ge-
bunden, wobei wir diese Einkommensgrenzen zu-

meist summenmäßig festgeschrieben haben. Wir 
haben den begründeten Verdacht, daß zwischen-
zeitlich die Kumulation staatlicher Transferleistun-
gen bei den mittleren Einkommensgruppen dazu 
führt, daß es sich für den Bürger nicht mehr lohnt, 
diese Einkommensgrenzen mit seinem Einkommen 
zu überschreiten, wenn es nicht von vornherein eine 
beachtliche Überschreitung ist. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Das ist richtig!) 

In der Summierung einkommensabhängiger staat-
licher Transferleistungen liegt die Gefahr, leistungs-
feindlich zu wirken. 

(Zustimmung des Abg. Engelhard [FDP]) 

Wir warten jedenfalls mit besonderem Interesse auf 
das Arbeitsergebnis der Transferkommission, und 
wir haben uns vorgenommen, neue Gesetze mit Ein-
kommensgrenzen ohne zwingende Gründe nicht mit 
zu beschließen, bevor wir nicht die Auswirkungen 
dieses Kumulationseffekts insgesamt kennen. 

(Beifall bei der FDP) 

Die dritte Anmerkung. Energieeinsparung ist ein 
breit angelegtes gesamtvolkswirtschaftliches Anlie-
gen. Voraussetzung für die Förderung müssen die 
sachbezogenen Kriterien der Energieeinsparung 
sein, die eine breite Mittelstreuung in alle Ge-
bäudebereiche hinein ermöglichen. Die vorrangige 
Bereitstellung von Mitteln für Modernisierungs-
schwerpunkte oder die Berücksichtigung anderer 
Anliegen würde der Einsparzielsetzung nicht gerecht 
werden. 

Zur Verwirklichung eines umfassenden Einspar-
erfolgs ist auch, Herr Kollege Jahn, die Einbezie-
hung der sonstigen Räume in die Zuschußförderung 
erforderlich. Neben den Wohngebäuden liegt auch 
in diesem Gebäudebestand ein ganz erhebliches Ein-
sparpotential, dessen Nutzung zusätzliche Anreize 
erfordert. Die Begünstigung dieses Bereichs durch 
Ausweitung der steuerlichen Förderung, wie Sie es 
vorschlagen, würde diesem Anliegen nicht ausrei-
chend gerecht werden. Aus steuerrechtlichen Grün-
den sind hier Zuschüsse eher als die steuerliche För-
derung geeignet, die erwünschten zusätzlichen Ein-
sparinvestitionen in Gang zu bringen. 

Noch ein Blick über den Zaun. Die internationale 
Glaubwürdigkeit unserer Einsparbemühungen ver-
langt eine klare Ausrichtung des Förderkonzepts 
auf die energiesparende Zielsetzung. Das Schicksal 
unseres 4,35-Milliarden-Programms — die Legende 
ist hier heute morgen schon mehrmals angesprochen 
worden — wird im Ausland, besonders von den 
internationalen Organisationen in Brüssel und Paris, 
sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Wir können dieses 
unter dem Einspartitel vorgestellte Programm nur 
noch schlecht im Ausland verkaufen, wenn wir sel-
ber durch Umgestaltung zur Verwässerung der Ein-
sparzielsetzung beitragen. Ich sage dies auch schon 
im Hinblick auf das im Zweifel unausweichliche 
Vermittlungsverfahren. 

Andererseits brauchen wir eine überzeugende 
eigene Energiesparbemühung, um unsere Partner 
im internationalen Dialog auf die Notwendigkeit zu-
sätzlicher Maßnahmen hinweisen zu können. Nur 
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mit konzertierten Aktivitäten werden wir zu einer 
spürbaren Entlastung des Weltenergiemarkts kom-
men. 

Ich will auch den beiden kritischen Punkten der 
Duldungspflicht und ,des Miethöhengesetzes nicht 
ausweichen. 

Da gibt es, wie Sie wissen, die nur schwer ver-
ständliche unterschiedliche Regelung der Duldungs-
pflicht für Modernisierungsmaßnahmen alten Rechts 
in § 541 a BGB und § 20 des Wohnungsmodernisie-
rungsgesetzes, je nachdem, ob Modernisierungsmaß-
nahmen staatlich gefördert werden oder nicht. Wir 
Freien Demokraten hatten uns vorgenommen — und 
wir haben diese Absicht auch durchaus noch nicht 
aufgegeben —, hier einheitliches Recht zu schaffen. 
Dies ist aktuell nicht gelungen. Vielmehr haben wir 
uns darauf beschränken müssen, die Duldungspflicht 
nach § 20 des Wohnungsmodernisierungsgesetzes 
auf heizenergiesparende Maßnahmen im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 des Gesetzes allgemein auszuweiten. Für 
sonstige Modernisierungsmaßnahmen verbleibt es 
also nach wie vor bei der bisherigen Diskrepanz. 

Bei den Beratungen, dieses Problem ein für allemal 
durch Novellierung des § 541 a BGB zu lösen, haben 
sich nämlich Schwierigkeiten herausgestellt, die eine 
wirklich sehr sorgfältige Prüfung erfordern, bevor 
wir hier in das bürgerliche Recht insgesamt eingrei-
fen. Wie Sie wissen, ist der § 541 a BGB bisher 
dispositives Recht. Wenn man die Duldungspflicht 
erheblich ausweitet, wie das bei einer zu § 20 des 
Wohnungsmodernisierungsgesetzes analogen Rege-
lung notwendig wäre, kommt man nicht umhin, unter 
der Zielsetzung der Modernisierung die neue Rege-
lung unabdingbar zu machen. In Ihrem Änderungs-
antrag haben Sie dies ja auch getan. Haben Sie sich 
überlegt, daß dies dann für Mietverhältnisse aller 
Art Geltung hat, es also z. B. einem Geschäftsraum- 
mieter unmöglich macht, für die Dauer der Mietzeit 
bauliche Maßnahmen am Mietobjekt vertraglich 
auszuschließen — was geschäftspolitisch für diesen 
Geschäftsraummieter eine Notwendigkeit sein kann. 
Wir würden wieder einmal — ich meine, man sollte 
über diesen Tag hinaus denken — ein Stück Ver-
tragsfreiheit prinzipiell aufgeben. Dies sollte wirk-
lich nicht ohne zwingenden Grund geschehen. 

Deswegen müssen wir uns sehr, sehr sorgfältig 
überlegen, in welcher modifizierten Form wir der-
maleinst die Duldungspflichtregelung in das Bürger-
liche Gesetzbuch einbauen. Ich nehme an, wir wer-
den Zeit und Gelegenheit dazu haben, wenn wir zu 
Beginn des kommenden Jahres auf der Grundlage 
des Erfahrungsberichtes über die Auswirkungen des 
Zweiten Wohnraumkündigungsschutzgesetzes über 
mietrechtliche Probleme werden nachdenken und 
sprechen müssen. 

Was das Miethöhengesetz betrifft, so galt es für 
uns zunächst, hier eine Regelung zu finden, die über 
die Mieten die Weitergabe von Investitionen des 
Vermieters für energiesparende Baumaßnahmen in 
vertretbarem Umfang ermöglicht. Dabei sollte aus 
der Sicht des Mieters eine Gleichbehandlung ge-
währleistet sein, gleichgültig ob der Vermieter für 
seine Investitionen Direktzuschüsse oder steuerliche 

Erleichterungen in Anspruch genommen hat. Auch 
hier bleibt die unterschiedliche Regelung zwischen 
sonstigen Modernisierungsmaßnahmen und heiz-
energiesparenden Maßnahmen zur Zeit ungelöst, 
was gleichfalls im Zusammenhang mit den miet-
rechtlichen Überlegungen des kommenden Jahres 
angegangen werden muß. 

Meine Damen und Herren, ich merke auch selbst-
kritisch an, daß das, was wir in den Beratungen unter 
der Bezeichnung Überrollklausel oder Verhältnis -
mäßigkeitsklausel besprochen haben, nämlich die 
Schutzvorschrift gegen finanzielle Modernisierungs -
verdrängung in § 3 Abs. 1 Satz 2, möglicherweise 
noch nicht das Nonplusultra ist. Es bleibt abzuwar-
ten, wie die Rechtsprechung den unbestimmten 
Rechtsbegriff des erheblichen Mißverhältnisses in 
der unterschiedlichen Fallgestaltung: sonstige Mo-
dernisierung oder Energiesparmaßnahmen interpre-
tieren wird. Wir wollen hier aber mit aller Deutlich-
keit sagen, daß eine extensive Anwendung dieser 
Schutzklausel nicht das sein würde, was der Ge-
setzgeber gewollt hat. Schutz des Mieters vor ge-
zielter Modernisierungsverdrängung, insbesondere 
in Form energiesparender Baumaßnahmen, war und 
ist unser Anliegen und sonst nichts. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit ei-
nem kurzen Appell an den Bundesrat schließen. Die-
ses Gesetz soll noch vor der Sommerpause in Kraft 
treten. Falls eine Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses für unerläßlich gehalten wird, was wir be-
dauern würden, aber erwarten, 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Was wohl dem 
geschichtlichen Ablauf entsprechen würde!) 

so sollten die Änderungswünsche wirklich länder-
spezifischer und nicht allgemeinpolitischer Natur 
sein. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Was heißt das?) 

Wir alle wollen, wir alle müssen Energie sparen. 
Dieses gemeinsame Ziel sollte eine schnelle Zu-
stimmung des Bundesrates ermöglichen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Innen-
minister des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Minister Dr. Hirsch (Nordrhein-Westfalen) : Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Abge-
ordneter Jahn, Sie haben mich bei der vorigen De-
batte zu diesem Thema hier durch Zwischenrufe 
zitiert. Ich war damals nicht hier. Ich bin heute in 
der Erwartung hergekommen, daß Sie mich wieder 
ansprechen würden. Meine Erwartung hat mich nicht 
getäuscht. 

Ich habe in der Tat kritische Bemerkungen zu dem 
ersten Entwurf einer Verwaltungsvereinfachung zu 
einem Energiesparprogramm gemacht. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Richtig!) 

— Das ist überhaupt nicht bestreitbar. Diese Be

-

merkung bezog sich zum einen auf die Frage Ver

-

fassungsmäßigkeit solcher Verwaltungsvereinbarun- 
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gen und zum anderen auf Einzelheiten des damali-
gen ersten Entwurfs — Stichwort: der dezentrali-
sierte Windhund, aber auch auf einige andere Klei-
nigkeiten. 

Diese Probleme haben wir in einer sehr ange-
nehmen Verhandlung mit dem damaligen Parlamen-
tarischen Staatssekretär und heutigen Wohnungs-
bauminister sehr schnell ausräumen können, so daß 
wir bereit waren, den zweiten Entwurf zu zeichnen. 
Er ist nicht gezeichnet worden wegen der Bedenken 
zweier Bundesländer, Baden-Württemberg und Nie-
dersachsen, die in der Tat Probleme mit der Frage 
Zuschüsse oder Steuervergünstigungen hatten. Aber 
es spielten nicht ungewöhnliche und himmelschrei-
end überzeugende sozialpolitische Gesichtspunkte 
eine Rolle, sondern die schlichte Tatsache, daß wir 
bei Zuschüssen mit gebündeltem Baren an die Kasse 
treten müssen, d. h., Sie müssen echte, haushalts-
wirksame und sofort belegbare Leistungen erbrin-
gen. Diese beiden Bundesländer waren angesichts 
ihrer Haushaltslage nicht bereit oder vielleicht auch 
nicht in der Lage, das zu tun. 

Nun hat der Herr Abgeordnete Schäuble heute 
vorgetragen, was wir in einem anderen Zusammen-
hang im Bundesrat vor einer Stunde beredet haben, 
nämlich den Gesetzentwurf des Landes Baden-Würt-
temberg. Alles, was Sie heute vorgetragen haben, 
steht in dem Gesetzentwurf des Landes Baden-
Württemberg, der heute mit der Mehrheit des Bun-
desrates zur Einbringung in den Bundestag verab-
schiedet worden ist. Leider, sage ich, weil alles, 
was darin steht, natürlich eh in den Vermittlungs-
ausschuß kommt, wenn Sie heute in zweiter und 
dritter Lesung entscheiden. Das ist ein merkwür-
diger Vorgang. Wir haben das ja auch so darge-
stellt. Man kann sich lange Debatten ersparen, weil 
es heißt: mit allen Punkten auf Wiedersehen im 
Vermittlungsausschuß. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: So ist es!) 

Nun hat Herr Krockert die verfassungspolitische 
Problematik dargestellt. Herr Krockert, es hat gar 
keinen Sinn, sich darüber zu beklagen. Es ist ja eine 
verfassungspolitische Realität, und sie entspricht der 
Verfassung. Sie ist legitim. 

(Zurufe von der SPD: Genauso ist es!) 

Sie hat nur für die Koalitionsmehrheit in diesem 
Hause vermutlich die Wirkung, daß sie weniger 
kompromißbereit sein kann, als sie es vielleicht 
in einer Debatte sein könnte, damit sie nicht im 
Vermittlungsausschuß wieder und noch einmal ei-
nen draufgesattelt bekommt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ob das alles der Transparenz der Willensbildung 
entspricht, darüber kann man zweifeln. 

Ich möchte nur zwei Bemerkungen zu der Frage 
Zuschüsse oder Steuerbegünstigungen machen. Ein 
Gesichtspunkt ist vorgetragen worden, nämlich die 
Tatsache, daß man Steuervergünstigungen an den 
Mieter nicht weitergeben kann. Das ist absolut un-
streitig. 

Der zweite Gesichtspunkt ist, daß Steuervergün-
stigungen nur für diejenigen wirklich von Interesse  

sind, die einen entsprechend hohen Steuersatz zu 
zahlen haben. Hier ist die Rede von der Einkom-
mensgrenze des Zweiten Wohnungsbaugesetzes ge-
wesen, also von einem Steuersatz von 20 %. Wenn 
Sie 10 000 DM investieren und einen Steuersatz von 
20 % zu zahlen haben, dann haben Sie eine Steuer-
vergünstigung von 200 DM im Jahr. Ein ungewöhn-
licher Anreiz, 200 DM .im Jahr! 

Nun muß man sehen und fragen, wie es eigent-
lich kommt, daß bei allen Modernisierungsprogram-
men der Anteil der Wohnungen weit überwiegt, die 
sich im Besitz von juristischen Personen, also von 
Gesellschaften befinden. Das ist tatsächlich so. Bei 
den Modernisierungsprogrammen von Bund und 
Ländern — das wird Herr Haack bestätigen kön-
nen — stehen über 68 % der betroffenen Wohnun-
gen im Besitz von juristischen Personen. Das liegt 
daran, daß sich ein großer Teil der Altbauwohnun-
gen z. B. im Besitz von Erbengemeinschaften oder 
auch von Rentenbeziehern befindet, also von Leuten, 
die einen niedrigen Steuersatz zu zahlen haben. 
Gerade diese Wohnungen müßten wir eigentlich 
in den Städten in besonderem Maße modernisieren. 
Das können Sie eben nicht mit Steuervergünstigun-
gen, sondern das können Sie nur mit Zuschüssen. 

Letzte Bemerkung. Wir haben in Nordrhein-West-
falen ein Programm, sozusagen auf Vorrat, von rund 
130 Millionen DM. Ich sehe mit großem Bedauern, 
daß sich bei den möglichen Destinatären dieses Pro-
gramms ein Attentismus breitmacht, weil die Ge-
setzgebung zu dieser Frage einen Zeitraum in An-
spruch nimmt, den der normale Mensch nicht mehr 
verstehen kann. Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, 
wenn sich hier nicht große Widerstände an steuer-
lichen oder sonstigen Feinschmeckereien entzünde-
ten. Ich wäre dankbar, wenn wir doch in der Lage 
wären, dieses Gesetz wenigstens in dieser Legis-
laturperiode zu einem Ende zu bringen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Abge-
ordnete Francke (Hamburg). 

Francke (Hamburg) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Im Verlauf der Beratun-
gen im Ausschuß hat sich die Diskussion auf der 
Grundlage der Regierungsvorlage und dem in sich 
geschlossenen Gegenkonzept der CDU/CSU-Fraktion 
auf folgende wesentliche Punkte konzentriert: 

1. Die Frage einer ausgewogenen, d. h. gleich-
gewichtigen steuerlichen bzw. Subventionslösung. 
Hierzu hat mein Kollege Dr. Schäuble das Notwen-
dige gesagt. Ich wiederhole: Die Wirksamkeit die-
ses Gesetzes steht und fällt mit einer gleichgewich-
tigen steuerlichen wie auch Subventionslösung; 

2. die aus rechtssystematischen, aber auch prak-
tischen Gründen erforderliche Angleichung der 
Vorschriften über die Duldungspflicht des Mieters 
bei der Durchführung von energiesparenden Maß-
nahmen im Rahmen der Wohnungsmodernisierung; 

3. der Änderung des Gesetzes zur Regelung der 
Miethöhe sowie 
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4. der unserer Ansicht nach aus sozialpolitischen 

Gründen begrenzt erforderlichen Kumulierungsmög-
lichkeit zwischen einer :steuerlichen und einer Sub-
ventionslösung. 

Bei den Beratungen standen die Ansichten und 
Vorschläge der Regierung und der Opposition ge-
genüber, denn die Fraktionen von SPD und FDP wa-
ren zu eigenständigen selbst formulierten Vorschlä-
gen offensichtlich nicht nur nicht willens, sondern 
auch nicht in der Lage. Meine Einschätzung aus 
der ersten Lesung des Gesetzes, die SPD würde 
gegen ihre Überzeugung handeln, wenn sie doch 
noch Änderungen der ursprünglichen Regierungs-
vorlage zustimmen würde, haben Sie durch Ihr tat-
sächliches Verhalten voll bestätigt. 

Ich will mich in meinem heutigen Debattenbeitrag 
auf zwei Themen beschränken, jedoch eine gene-
relle Vorbemerkung machen. Das Wesen des politi-
schen Kompromisses besteht doch darin, daß man 
sich im Laufe einer sachgerechten Diskussion auf-
einander zubewegt und ohne Gesichtsverlust für 
die eine oder andere Seite in der Mitte trifft. Das 
heute vorliegende Ergebnis ist von diesem Wesen 
nicht gekennzeichnet. Die Regierung und die sie tra-
genden Fraktionen von SPD und FDP haben unse-
ren sachlich begründeten Kompromißvorschlag aus-
geschlagen. Von 20 eingebrachten, auch Ihre Ge-
sichtspunkte berücksichtigenden Vorschlägen haben 
Sie nicht einem einzigen zugestimmt. Ich frage mich, 
ob man dann wirklich ,sagen kann: „Ich biete Zu-
sammenarbeit an", wie Herr Dr. Haack formuliert 
hat. 

Zur Duldungspflicht. Alle Fraktionen des Hauses 
und  die  Regierung waren oder sind sich zwischen-
zeitlich darin einig, daß es sich bei diesem Gesetz 
zunächst lediglich um die Einfügung eines neuen 
Tatbestandes, nämlich der Energieeinsparung, in 
das bestehende Wohnungsmodernisierungsgesetz 
handelt. Also lautete die Aufgabe, im Zusammen-
hang damit stehende Rechtsvorschriften einander 
anzugleichen oder gleichzeitig bestehende Hemm-
nisse zur Erreichung des Zieles abzubauen. 

Wie ist die derzeitige Lage? Sofern die vorgese-
henen Modernisierungsmaßnahmen mit öffentlichen 
Geldern subventioniert, also gefördert werden, gilt 
§ 20 des Wohnungsmodernisierungsgesetzes. Er lau-
tet im Kern: Der Mieter hat eine Modernisierung, 
die nach diesem Gesetz oder anderen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften mit Mitteln öffentlicher 
Haushalte gefördert wird, zu dulden. In allen Kom-
mentaren, aber auch aus der ständigen Rechtspre-
chung ergibt sich, daß die Wohnungsmodernisierung 
eine Daueraufgabe darstellt, bei der maßgebend für 
die Durchführung die Initiative des Eigentümers 
sein soll. Der Gesetzgeber war daher auch bestrebt, 
die Förderungsmittel so einzusetzen, daß einerseits 
die modernisierten Wohnungen für den Eigentümer 
rentabel bleiben, andererseits die Mietbelastung für 
die Mieter tragbar ist.  Letzteres wird dadurch er-
reicht, daß die Förderungsmittel über eine Mietan-
bindung des Eigentümers den Mietern zugute 
kommt. 

Andererseits hat der Gesetzgeber den Mietern ge-
wollt eine erweiterte Duldungspflicht auferlegt. Erst 

diese Ausgewogenheit ermöglichte es im übrigen, 
bis heute eine nennenswerte Quote bei der Moder-
nisierung zu erreichen. 

Wie sieht es demgegenüber in den Fällen aus, in 
denen keine direkte Förderung durch Subventionen, 
aber über Steuererleichterungen, also eine indirekte 
staatliche Förderung, der gleichen Maßnahme er-
folgt? Hier gilt § 541 a BGB, der lautet: 

(1) Der Mieter von Räumen hat Einwirkungen 
auf die Mietsache zu dulden, die zur Erhaltung 
der Mieträume oder des' Gebäudes erforderlich 
sind. 

(4) Maßnahmen zur Verbesserung der gemie-
teten Räume oder sonstiger Teile des Gebäudes 
hat der Mieter zu dulden, soweit ihm dies zu-
gemutet werden kann ... 

Sowohl nach der ständigen Rechtsprechung wie 
auch nach den einschlägigen Kommentaren zum Ge-
setz ist diese Bestimmung eng auszulegen, nämlich 
in der Weise, daß die Einwirkungen zur Erhaltung 
des Raumes oder des Gebäudes, in dem der Miet-
raum liegt, „erforderlich" sein müssen; sie brauchen 
aber nicht unbedingt und unaufschiebar „notwendig" 
zu sein. Der Mieter braucht derartige Maßnahmen 
nur zu dulden, soweit ihm dies zugemutet werden 
kann. Was für ihn zumutbar ist, ist jedoch nach den 
gesamten Umständen des einzelnen Falles unter Be-
rücksichtigung aller Umstände, auch der persönlichen 
Verhältnisse des Mieters, zu sehen. 

Meine Damen und Herren, in der Praxis führt das 
dazu, daß ein Hauseigentümer im gleichen Gebäude 
Wohnungen mit staatlicher Subvention modernisie-
ren kann, weil berechtigterweise die Duldungspflicht 
des Mieters erweitert wurde, aber der Rest der 
Wohnungen, für die Gelder des Staates nicht in An-
spruch genommen werden, von einer Modernisie-
rung zunächst ausgeschlossen bleibt, da hier der 
Mieter, gestützt auf den geltenden § 541 a der Mo-
dernisierung widersprechen kann mit der Folge 
langwieriger Prozesse mit ungewissem Ausgang. 
Daß dies nicht theoretisch ist, möchte ich unter Hin-
weis auf ein beim Bundesverfassungsgericht anhän-
giges Verfahren ausdrücklich betonen. 

Dies, meine Damen und Herren, bedeutet zweier-
lei Recht und führt in der Konsequenz zur Rechts-
unsicherheit. Die Bundesregierung hat dies selber 
so gesehen; denn wie anders erklärt es sich, daß sie 
in der Fortschreibung des Energieprogramms für sich 
die Aufgabe formulierte: „Die Duldungspflicht des 
Mieters gegenüber energieeinsparenden Investitio-
nen muß erweitert werden"?  

Der Bundesrat hat die Bundesregierung ebenfalls 
einstimmig aufgefordert, in dieser Richtung tätig zu 
werden. 

Im übrigen: Herr Haack, wenn Sie politisch han-
deln würden, statt in Ihrer eigenen Fraktion stän-
dig Rückzugsgefechte bis zur Selbstaufgabe durchzu-
führen, dann hätten Sie sich auf die Regierungsvor-
lage zum Wohnungsmodernisierungsgesetz aus dem 
Jahre 1976 beziehen können, in der das Problem im 
,gleichen Sinne, wie wir es vorschlagen, schon ge-
regelt war. 
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Francke (Hamburg) 
Ja selbst kürzlich hat die Bundesregierung auf 

eine entsprechende Anfrage meines Kollegen Dr. 
Schneider noch geantwortet: 

Auch der Bundesregierung erscheint daher die 
Rückkehr zu einer für alle Modernisierungs-
fälle einheitlichen Lösung erstrebenswert, die 
zugleich der wohnungspolitischen Zielsetzung, 
die Modernisierung zu erleichtern, besser als 
§ 541 a BGB Rechnung trägt. 

Die von der Regierung jetzt gemachten Vorschlä-
ge zur Duldungspflicht stellen keinerlei Rechtsan-
gleichung dar, sondern schaffen nunmehr dreierlei 
Recht. Ihre Formulierung ist nämlich nichts anderes 
als eine Modifizierung des § 541 a BGB, aber nicht 
seine notwendige Gleichstellung mit § 20 des Woh-
nungsmodernisierungsgesetzes. Dies wird im übri-
gen verstärkt deutlich im Zusammenhang mit dem 
Änderungsvorschlag der Regierung zum Miethöhen-
gesetz. 

Wenn wir die Modernisierung als Daueraufgabe 
sehen, auch mit dem neuen Tatbestand der Energie-
einsparung, dann müssen wir die unterschiedlichen 
Duldungspflichten einander angleichen. Dann erfor-
dert dies die politisch zu ziehende Konsequenz, dem 
Antrag der CDU/CSU-Fraktion zuzustimmen. Daß 
dies in keiner Weise eine Aufhebung oder Ein-
schränkung des bestehenden Kündigungsschutzes 
darstellt, sei nur der Vollständigkeit halber und zur 
Vorbeugung gegen demagogische Äußerungen lin-
ker Träumer gesagt. 

Damit komme ich zum zweiten, von Ihnen falsch 
bzw. gar nicht gelösten Problem. Es tut mir leid, fest-
stellen zu müssen, Herr Krockert, daß Sie zu diesem 
zweiten Teil wie auch in Ihren Schlußbemerkungen 
nichts anderes geboten haben als billiges linkes 
Straßentheater. Als Modernisierung im Sinne des 
Wohnungsmodernisierungsgesetzes wird die Ver-
besserung von Wohnungen durch bauliche Maß-
nahmen bezeichnet, die den Gebrauchswert der 
Wohnung. nachhaltig erhöhen oder die allgemeinen 
Wohnverhältnisse auf die Dauer verbessern. Auf 
diese Grundaussage gestützt kann der Vermieter 
nach Durchführung dieser Maßnahme eine Erhöhung 
des Mietzinses verlangen, die sich aus einer Er-
höhung der jährlichen Miete um 14 % der für die 
Wohnung aufgewandten Kosten ergibt. Soweit die 
derzeitige Rechtslage in den Fällen, in denen mit 
öffentlichen Mitteln subventionierte Modernisierung 
stattgefunden hat. 

Mit dem vorliegenden Gesetz wird — ich wieder-
hole es — der neue Tatbestand der energieeinspa-
renden Maßnahmen eingeführt. Es muß uns also 
darum gehen, auch diese aufgewandten Mittel — 
seien sie nun im Wege der Subvention oder durch 
Steuererleichterungen erbracht — in eine Mieter-
höhung einzurechnen. Nach unserer Überzeugung 
geht es auch hier darum, eine Rechtsangleichung 
vorzunehmen. Sie haben unseren entsprechenden 
Vorschlag abgelehnt. Die Regierung ihrerseits hat 
einen eigenständigen Gedanken durch die Vertreter 
von SPD- und FDP-Fraktion vortragen lassen. 

Zwei Gesichtspunkte sind es, die unsererseits ein 
Nein dazu begründen. Erstens. Die Regierung will  

in Verbindung mit der Duldungspflicht Mieterhöhun-
gen nur zulassen, wenn kein erhebliches Mißver-
hältnis zwischen Mieterhöhung einerseits und er-
warteten Vorteilen für den Mieter andererseits be-
steht. Abgesehen davon, daß Sie entgegen Ihren 
sonstigen Beteuerungen, besonders mieterfreund-
lich zu sein, die Beweislast dem Mieter aufs Auge 
drücken wollen — was soll denn eigentlich bewiesen 
werden? Sie sind selbst nach anfänglichem Leugnen 
heute in der Lage, zugeben zu müssen, daß Sie eine 
Kosten-Nutzen-Analyse gar nicht vorlegen können. 
Was soll also diese Bestimmung? 

Wir meinen: Die Durchführung von heizenergie-
einsparenden Maßnahmen bedingt auch ein Miet-
erhöhungsverlangen im Rahmen der bestehenden 
Vorschriften, wobei es sich natürlich nicht nur um 
eine vorübergehende Einsparung handeln darf, 
sondern unabhängig von der Quantität der Ein-
sparung soll es entscheidend auf die Nachhaltigkeit 
ankommen. 

Sie sagen: 75 °/o der aufgewandten Investitions-
kosten sollen in die Berechnung einfließen. Warum? 
Die gesetzliche Vorschrift im Bereich des sozialen 
Wohnungsbaus, nämlich 14 °/o umlagern zu können, 
stellt doch einen Ermessensspielraum dar, der zur 
Zeit auf dem Markt gar nicht durchgesetzt werden 
kann. Gerade hier wäre für die FDP die Chance 
gewesen, statt immer nur von Sozialer Marktwirt-
schaft zu reden, sie am konkreten Beispiel durch Zu-
stimmung zu unserem Antrag anzuwenden. Sie 
haben diese Chance verpaßt. 

Das Gesetz soll nach Auffassung der Regierung 
auch konjunkturfördernd wirken. Gerade mit den 
Unsicherheiten dieser beiden von mir angesproche-
nen Vorschriften erreichen Sie, unabhängig von den 
rechtspolitischen und praktischen Ungereimtheiten, 
das genaue Gegenteil. Sie, Herr Dr. Haack, hatten 
Zusammenarbeit in einer wichtigen, von allen Frak-
tionen gemeinsam getragenen Aufgabe angeboten. 
Die Kunde hört' ich wohl, der Glaube war schwach. 
Sie haben ihn nicht nur nicht gestärkt, sondern das 
Gegenteil bewirkt. Statt vieler Interviews, die Sie 
in der letzten Zeit gegeben haben, wäre es besser 
gewesen, mit uns gemeinsam an einer vernünftigen 
Lösung zur Energieeinsparung mitzuarbeiten. Daß 
Ihre eigene Fraktion Sie dabei zusätzlich im Stich 
gelassen hat, läßt für die Zukunft nichts Gutes er-
warten. 

(Zuruf von der SPD: Unsinn!) 

Nun hat Herr Krockert gemeint, er müßte zur 
Vorgeschichte ein paar Bemerkungen machen, und 
er hat sich dann über die Stellung des Bundesrates 
im Verhältnis zum Bundestag ausgelassen. Lassen 
Sie mich darauf folgendes antworten. Die Vor-
geschichte haben Sie falsch dargestellt. 

(Krockert [SPD]: Nein!) 

Herr Minister Hirsch hat zu Recht darauf hingewie-
sen, daß die Länder aus verfassungspolitischen 
Gründen, aber auch auf Grund steuerlicher Gesichts-
punkte 

(Immer [Altenkirchen] [SPD] : Das ist doch 
gar nicht wahr!) 
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einstimmig — ich habe das schon bei der ersten Le-
sung gesagt — am 10. November 1977 in Berlin 
beschlossen hatten, 

(Immer [Altenkirchen] [SPD] : Es ist trotz

-

dem falsch!) 

die Verwaltungsvereinbarung nicht zur Grundlage 
der Lösung dieser Aufgabe zu machen. Insoweit ist 
also etwas zur Richtigstellung nachzutragen. 

Aber was ganz unerträglich ist — hierauf beziehe 
ich noch einmal das „billige linke Straßenthea-
ter" —, ist der Umstand, daß Sie sich hier hinge-
stellt haben — das ist ja eine kontinuierliche 
Linie —, um Schelte an einem Verfassungsorgan zu 
üben. Es hat sich bei Ihnen eingebürgert, daß Sie 
sich dann, wenn Sie schlechte Gesetze beschlossen 
haben und das Bundesverfassungsgericht diese auf-
hebt oder aber der Bundesrat aus einem berechtig-
ten Interesse der Länder und auch auf Grund all-
gemeinpolitischer Gesichtspunkte dem widerspricht, 
hier hinstellen und Schelte üben, statt vorher dar-
über nachzudenken, wie man im Sinne des Bürgers 
ein vernünftiges Gesetz überhaupt erst einmal auf 
den Weg bringt. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von 
der SPD) 

Insofern sind diese Ihre Schelte und die dazu vor-
getragenen Einlassungen mit aller Deutlichkeit zu-
rückzuweisen. Das Verfassungsorgan Bundesrat ist 
ein gleichberechtigtes Verfassungsorgan rieben dem 
Deutschen Bundestag. 

Die Schuld für die Mißverhältnisse, die sich hier 
ergeben haben, trägt Ihr Herr Ravens und trägt 
der seinerzeitige Parlamentarische Staatssekretär 
und heutige Minister, indem beide das Gebot der 
Fairneß und der gemeinsamen Arbeit deutlich miß-
achtet haben. 

Was die Zukunft des Gesetzes anbelangt, so ver-
traut meine Fraktion darauf, daß die besseren Ar-
gumente und die sachlichen Hinweise der CDU/CSU-
Fraktion in diesem Hause, aber auch der CDU/ 
CSU-geführten Länder im Vermittlungsausschuß da-
zu führen — insofern wage ich eine Voraussage —, 
daß am Ende des zugegebenermaßen zu langen We-
ges, den aber wir nicht verschuldet haben, doch 
noch im Sinne der Energieeinsparung und im Sinne 
einer vernünftigen Lösung für den Bürger eine 
adäquate Lösung gefunden wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Immer [Alten-
kirchen] [SPD]: Aber nicht für die Mieter!) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Paterna. 

Paterna (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! „Linkes Straßentheater", Herr Francke, ist 
sicher etwas unterhaltender als Ihre gequälte Vor-
lesung. 

(Beifall bei der SPD — Nordlohne [CDU/ 
CSU] : Na! — Dr. Häfele [CDU/CSU] : Das 

geht zu weit!) 

Was Ihre vorletzte Bemerkung zur Schelte des 
Verfassungsorgans anlangt, so geht es darum über-
haupt nicht, sondern es geht um das — dies hat 
Herr Krockert auch sehr deutlich gesagt —, 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Herr Francke hat 
doch recht gehabt!) 

was Sie mit diesem Verfassungsorgan aufstellen. 

(Immer [Altenkirchen] [SPD]: So ist es!) 

Wenn Sie in Strategiekommissionen beschließen, 
was im Bundesrat zu machen ist — das betrifft jetzt 
nicht dieses Gesetz, 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Das woll-
ten wir auch meinen! — Nordlohne [CDU/ 
CSU] : Sie sollten aber zu diesem Gesetz 

reden!) 

aber die Methode —, dann ist allerdings die Grenze 
der Verfassungsmäßigkeit erreicht 

(Beifall bei der SPD) 

oder nach meiner Auffassung bereits überschritten. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Sie sollten mal zu 
diesem Gesetz reden, Herr Paterna!) 

Hier werden auch manche Grenzen des guten Ge-
schmacks ein bißchen überschritten, 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Den Eindruck habe ich auch!) 

und zwar aus folgendem Grunde. Am Anfang, und 
zwar im September des vorigen Jahres, gab es 
eine Programmlösung. Darüber haben intensive Ge-
spräche mit den Bundesländern stattgefunden. Man 
war sich noch am 18. Januar dieses Jahres — nach-
zulesen im einschlägigen Protokoll unseres Aus-
schusses - über das einig, was gemacht werden 
sollte. Von Steuern, Herr Schäuble, war damals 
überhaupt noch nicht die Rede. Das ist eine nach-
trägliche Erfindung des Beipacks, um die Sache ein 
bißchen zu komplizieren oder um Sand ins Ge-
triebe bringen zu können. Also vier Monate lang 
ist über die Sache geredet worden. Warum ist sie 
dann aber nicht sofort in die Tat umgesetzt wor-
den, sondern lediglich die Frage Verwaltungsverein-
barung oder Gesetz erörtert worden? 

(Kolb [CDU/CSU] : Das ist sachlich un

-

richtig!) 

Die Bundesregierung mußte also noch im Januar, 
als sie sich an die Gesetzesfassung machte, davon 
ausgehen, daß in der Sache Übereinstimmung be-
stand und daß sie auch die Zustimmung des Landes 
Bayern und des Landes Niedersachsen bekommen 
würde. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Nur im November 
haben Sie nicht hingesehen, wie das Ergeb

-

nis der Abstimmung war!) 

— Wenn Sie aufgeregt sind, verstehe ich das. Wenn 
man beim Mogeln erwischt wird und dann noch 
schlechte Karten hat, ist das  natürlich eine pein-
liche Geschichte. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD — 
Nordlohne [CDU/CSU] : Wir haben Ihnen 
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das im Ausschuß schon zweimal belegt, aber 
Sie haben es nicht zur Kenntnis genom

-

men!) 

Wenn ich dann noch sehe, wie sich der Kollege 
Schäuble mit lässiger Eleganz über alles mögliche 
hinwegsetzt, was alle Fraktionen dieses Hauses mit 
allen Bundesländern sachlich übereinstimmend fest-
gestellt haben, muß ich mich doch sehr wundern. 
Wenn ich an die steuerliche Lösung denke, so gibt 
es doch nur eine Möglichkeit. Die steuerliche Lösung 
fördert mehr als 25 °/o; dann ist das nach Meinung 
der  Bundesländer eine Überförderung. In diesem 
Fall gibt es wieder nur eine Möglichkeit: Das ist 
reizvoll, daß sich sehr viele Leute dieses Anreizes 
bedienen; dann wächst es sich zum Haushaltsrisiko 
aus. Aber es gibt wiederum eine übereinstimmende 
Meinung zwischen allen Fraktionen und allen Bun-
desländern mit der Bundesregierung, daß das Ge-
samtprogramm in Höhe von 4,35 Milliarden DM 
nicht überschritten werden soll. Ich verstehe also 
gar nicht, wie man hier lässig einfach so erklären 
kann: Dann machen wir noch ein bißchen mehr; die 
Koalition soll sich nicht so anstellen. — Sie verfah-
ren hier nach der Methode: Wasch mir den Pelz, 
aber mach mich nicht naß. Wir nehmen die Haus-
haltsrisiken durchaus ernst und sind nicht bereit, 
der versteckten Drohung, die Herr Francke zum 
Schluß aus der Tasche lugen ließ, als er sagte, man 
werde schon sehen, was im Vermittlungsausschuß 
passiere, unbegrenzt weiter nachzugeben. 

Herr Francke, nun muß ich noch etwas zu Ihren 
20 Anträgen, die abgelehnt worden sind, sagen. Aus 
der Vorgeschichte ist folgendes klar. Erstens. Die 
Bundesregierung hat sich um ein von allen gemein-
sam getragenes Programm bemüht. Sie war diesbe-
züglich schon sehr weit fortgeschritten, ehe poli-
tische Strategen Unsachliches hineinmischten. Zwei-
tens. Nachdem erkennbar war, wohin der Hase lau-
fen würde, obwohl der Bundesrat sich noch nicht 
einmal präzise ausgedrückt hatte — der Bundesrat 
hatte nur gesagt, er wolle etwas machen; was es ge-
nau sei, wisse er noch nicht —, hat die Bundesre-
gierung von sich aus bereits eine Kompromißlinie 
aufgezeigt. Ich habe dies kritisiert, aber nicht etwa 
deshalb, weil ich den Versuch eines sachgerechten 
Kompromisses zu kritisieren habe, sondern deshalb, 
weil ich genau das befürchtet habe, was sich hier 
heute abspielt: Es findet nicht die Suche nach einem 
fairen Kompromiß statt, sondern ein Aushandeln 
von taktischen Standpunkten nach den Methoden 
des arabischen Teppichmarktes. Das sieht so aus: 
Die Bundesregierung kommt der Opposition über 
mehr als die  Hälfte des Weges entgegen, nämlich 
von 0 DM — steuerliche Lösung — bis 1,5 Milliar-
den DM. Nachher legt die Opposition ihre Anträge 
vor, nimmt dieses Kompromißangebot überhaupt 
nicht zur Kenntnis und zielt nur darauf ab, die ver-
bleibende Lücke auch noch auszufüllen. Uns sind 
dann nachher die Hände gebunden, in dem man uns 
nach Vorlage des Ermittlungsergebnisses vielleicht 
sagen wird: Was soll denn das Theater wegen der 
700 Millionen DM, die noch hinzugekommen sind? 
— Genau diese Methode des Umgehens miteinander 
wird uns nicht wieder dazu bewegen, Ihnen dann, 

wenn ein eilbedürftiges Gesetz auf dem Tisch liegt, 
so weit entgegenzukommen. 

Was nun all die Änderungen anbelangt, so möchte 
ich hier nur eine pauschale Qualifizierung vorneh-
men. Sie sind nach der Aschenputtelmethode erar-
beitet worden: Die guten ins Töpfchen der Vermie-
ter und die schlechten ins Kröpfchen der Mieter. 

(Immer [Altenkirchen] [SPD]: So ist es!) 

Hier schleicht sich eine eigenartige Sichtweise ein. 
Bei den Mietern werden immer die Querulanten her-
angezogen, während unter den Vermietern offen-
sichtlich alle Spekulanten längst ausgestorben sind 
und Herr Kaußen zur Heilsarmee übergetreten ist. 
Anders kann ich es mir gar nicht mehr erklären, 
wo Ihre Euphorie bezüglich des partnerschaftlichen 
Interessenausgleichs herrührt. Nun können wir Sie 
natürlich trösten. Wenn das Sozialpolitikmodell des 
Herrn Biedenkopf durchkommt und die Eigeninitia-
tive erst wieder so gestärkt sein wird, daß jeder 
sozial Schwache sich sein Mietshaus gebaut haben 
wird, um 'von den Einnahmen seine Alterssicherung 
zu bestreiten, wird dieses Problem allerdings gelöst 
sein. 

Meine Damen und Herren, wir Sozialdemokraten 
sind nicht bereit, gegenüber den Mietern zu vertre-
ten, daß es zu unterschiedlichen Mieterhöhungen 
kommt, entweder nach der steuerlichen Lösung oder 
nach der Programmlösung. Wir haben deswegen 
den Vorschlag gemacht — das ist ein Vorschlag aus 
der Mitte der sozialdemokratischen Fraktion —, 
dem Mieter bei der Umwälzung der Kosten zumin-
dest mit 25 % pauschal entgegenzukommen. Wir 
sind auch nicht bereit, hier bedingungslos die er-
weiterte Duldungspflicht einzuführen, und zwar aus 
dem Grunde, weil die erweiterte Duldungspflicht 
nach § 20 des Wohnungsmodernisierungsgesetzes 
allein mit einem besonderen öffentlichen Interesse 
begründet werden kann. Dieses öffentliche Interesse 
muß von Fachleuten im Vorwege beim Antragsver-
fahren nachprüfbar sein. Es darf nicht erst vielleicht 
zwei oder drei Jahre später von Finanzbeamten ge-
prüft werden, denen man eventuell noch alles Mög-
liche an Instandhaltungskosten untergemuschelt 
hat. Auch eine Begrenzung nach oben muß gegeben 
sein. Was sich hinter den 14 % überwälzbaren Ko-
sten in Mark und Pfennig verbirgt und ob diese 
Kosten vielleicht zu einer Mietverdoppelung füh

-

ren, kann der Mieter überhaupt nicht abschätzen. 
Deswegen schlagen wir die sogenannte Härteklausel 
vor und verbinden damit die Verpflichtung des Ver-
mieters, dem Mieter die Maßnahme vorher anzu-
kündigen und auch zu sagen, was sie kostet. 

Lassen Sie mich jetzt noch kurz ein pauschales 
Gegenargument auf die Hörner nehmen. Es wird ja 
immer gesagt, wenn man solche Bestimmungen ein-
führe, erziehe man zu Prozeßhanselei. Wir sind ge-
nau der umgekehrten Auffassung. Wir gehen davon 
aus, daß sich das Verhältnis zwischen Mieter und 
Vermieter ganz überwiegend partnerschaftlich 
regelt. Wir können nicht ausschließen, daß dies in 
Einzelfällen nicht klappt. Auch dafür muß man aller-
dings Kriterien schaffen. Diese Kriterien können 
nicht ganz genau aufgelistet sein, weil sie immer 
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die Würdigung des Einzelfalls voraussetzen. Die 
Straßenverkehrsordnung gibt es ja auch nicht des-
halb, weil wir davon ausgehen, jeder Kraftfahrer 
setze sich mit dem festen Willen an das Steuer, 
einen anderen zu überfahren. Wir erarbeiten Regeln 
und erlassen unter Umständen auch Strafbestimmun-
gen vielmehr deshalb, um auch den Ausnahmefall 
zu steuern, und zwar in einer Weise, daß dem Wie-
derholungsfalle möglichst vorgebeugt wird. Aus die-
sen Gründen unser Widerstand gegen eine bedin-
gungslose Erweiterung der Duldungspflicht. 

Ich will im Hinblick auf die Fahrpläne in das 
verdiente Pfingstwochenende hier Schluß machen 
und nur noch auf einen Punkt zurückkommen, der 
der Opposition offensichtlich ein besonderes Ver-
gnügen gemacht hat. Das ist die Geschichte vom 
Trauerspiel. Herr Francke hat es für nötig gehalten, 
mich in der ersten Lesung gleich dreimal zu zitieren. 
Ich komme darauf zurück, weil der Kollege Jahn es 
heute morgen auch nicht lassen konnte. Nun wollen 
wir die Geschichte mit dem Trauerspiel doch einmal 
aufklären. 

(Francke [Hamburg] [CDU/CSU] : Sie füh

-

ren es doch gerade vor!) 

Da hat der Kollege Paterna gesagt: „Er gibt sei-
nem Mißvergnügen über die bisherige Entwicklung 
des Energiesparprogramms Ausdruck und erklärt, 
das, was sich hier abspiele, sei ein Trauerspiel." 
Er skizziert dann genau das, was ich vorhin zur 
Vorgeschichte gesagt habe, nämlich die Haltung 
der CDU/CSU und der Bundesländer, die von ihr 
geführt werden. Mit der Haltung der Bundesregie-
rung hatte das überhaupt nichts zu tun. 

(Nordlohne [CDU/CSU]: Das ist die Un

-

wahrheit, Herr Paterna!) 

— Entschuldigen Sie, hier ist das Protokoll. Wollen 
Sie das bitte einmal eben nachlesen? 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Das haben wir ge

-

lesen! Wir waren auch dabei, als Sie das 
gesagt haben!) 

— Das Protokoll ist von dem verehrten Kollegen 
Dr. Schneider unterschrieben. Falls Sie meinen, das 
Protokoll sei in diesem Punkte nicht richtig, schlage 
ich Ihnen vor, eine Änderung zu beantragen. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Wir waren in der 
Sitzung dabei!) 

So lange Sie das nicht tun, gehe ich davon aus, daß 
alles das, was bei uns — jedenfalls sachlich, ruhig, 
unter der bewährten Federführung — im Ausschuß 
passiert, seine Ordnung hat und daß auch die Proto-
kolle stimmen. Sie werden mir nicht übelnehmen, 
wenn ich mich auf dieselben beziehe und sage: Mit 
Bezug auf das, was das Protokoll ausweist, ist das 
Zitat des Kollegen Francke eine Fälschung. 

Nun will ich auf eine Richtigstellung in der Hoff-
nung verzichten, daß die CDU/CSU den im feder-
führenden Ausschuß mehrheitlich beschlossenen 
Änderungen heute zustimmt, ihren Änderungsan-
trag zurückzieht und ihrer Strategiekommission 
empfiehlt, nicht in den Vermittlungsausschuß zu 
gehen, obwohl dieses merkwürdige Verfahren — so 
hat sich der Kollege Schäuble ausgedrückt, aller-

dings etwas anderes gemeint — heute mit Blick auf 
die Rechtsgeschichte sicher seinen Höhepunkt da-
durch erreicht hat, daß während unserer zweiten 
und dritten Lesung dazu parallel im Bundesrat ein 
Gesetzentwurf eingebracht wird. Das ist nun wirk-
lich ein dolles Ding. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Möller [CDU/ 
CSU] : Warum?) 

Ich meine, wir sollten das Gesetzgebungsverfah-
ren heute zu einem guten Ende bringen und deut-
lich machen: Erstens. Wir gehen davon aus, daß es 
ganz überwiegend zu einem partnerschaftlichen 
Interessenausgleich zwischen Mieter und Vermieter 
kommt. Zweitens. Anreize zu wohnungspolitisch 
wünschenswerten Investitionen dürfen nicht zu so-
zialpolitisch unvertretbaren Nebenwirkungen füh-
ren. Drittens. Im Falle einer Interessenkollision steht 
der Gesetzgeber auf der Seite der Schwächeren, und 
das sind für uns die Mieter. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Abge-
ordnete Kolb. 

Kolb (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In der 86. Sitzung des 8. Deutschen 
Bundestages erklärte der Wirtschaftsminister: 

Erhebliche Bedeutung kommt auch Initiativen 
und Anstößen für eine Verstärkung der Ener-
gieeinsparung und der Entwicklung alternativer 
Energien oder neuer Technologien ... zu. 

Und weiter: 

Schließlich gehen die Institute davon aus, daß 
im Jahre 2000 mit neuen Technologien, wie vor 
allem Wärmepumpen und Solarkollektoren, be-
reits ein Betrag von 25 bis 30 Millionen Ton-
nen SKE regenerativer Energie gewonnen wird: 

Wie aber schaut es im Augenblick aus? Lassen Sie 
mich zitieren, was die Industrie zur Zeit zur Wirt-
schaftlichkeit der Wärmepumpenheizung sagt: Die 
Investitionskosten sind für den Benutzer im Verhält-
nis zur 01- oder Gasheizung noch sehr hoch, zumal 
die Stückzahlen bei diesem neuen Heizsystem klein 
sind. Dies kann sich allein dadurch ändern, daß die 
Förderungsmaßnahmen der Bundesregierung einset-
zen. Die Energiekosten sind je nach den Tarifen der 
EVU insgesamt gleich oder niedriger als bei den 
vergleichbaren Energieträgern Öl, Gas, Fernwärme 
und Strom für Speicherheizgeräte. Da die Kosten 
für den Kapitaldienst und die Instandhaltung jedoch 
höher liegen als bei anderen Energieträgern, sind 
die Gesamtbetriebskosten in der Regel höher. Der 
Verbraucher ist deshalb aus wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zum Einbau eines energiesparenden 
Heizsystems nicht zu bewegen. 

Aus diesem Grunde haben wir von der Union, 
Herr Minister, immer wieder eine Kosten-Nutzen-
Rechnung gefordert. Wir haben diese Forderung vor 
allem aufgestellt, weil Sie in Ihrem Hause große 
Mathematiker haben. Nur auf Grund dieser Tatsache 
war es ja möglich, daß Sie am 10. Januar 1978 er- 
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klären konnten, die Ablehnung des Heizenergie-
sparprogramms durch Baden-Württemberg mit jähr-
lich 3,4 Milliarden DM habe 390 000 Arbeitsplätze 
gefährdet. Meine Frage, wie diese Rechnung eigent-
lich zustande gekommen ist, ist mir bis heute nicht 
beantwortet worden. Ich gehe davon aus, daß hier 
nach Eva Zwerg, aber nicht nach Adam Riese ge-
rechnet worden ist. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

Es ist sehr wohl eine statische Kosten-Nutzen-
Rechnung möglich, Herr Minister, so daß nur noch 
die dynamische Energieeinsparung abzusetzen wäre. 
Im Schnitt läßt sich heute sagen, daß durch eine bes-
sere Wärmedämmung bis zu 20 % gespart werden 
könnten. Häufig kommt es durch subjektives Fehl-
verhalten nur zur Einsprung von 5 bis 10 %. Die 
neuen Techniken können zu einer Gesamtenergie-
einsparung von bis zu 50 % führen. Ein echtes rech-
nerisches Mittel wird bei 30 % Energieeinsparung 
liegen. Wir wissen aber ebenso, daß der Einsatz 
dieser neuen Techniken — einschließlich der not-
wendigen Wärmedämmaßnahmen — pro Haushalt 
40 000 DM kostet. Nur mit solchen Investitionen 
kann entscheidend Energie eingespart werden, näm-
lich nur in der Kombination von Wärmepumpen, 
Solarkollektoren und Speichern mit der bestehen-
den Heizung. 

Herr Krockert, Herr Paterna und auch Herr Hirsch 
haben gesagt, daß bei den steuerlichen Maßnahmen 
die anderen zuviel verdienen würden. Der Nachteil 
ist, daß Sie sich nie hingesetzt und einmal gerechnet 
haben, was wirklich herauskommt. Bei diesen Auf-
wendungen zeigt die betriebswirtschaftliche Überle-
gung des Investors bei einer Monatsmiete von 600 
DM und einer 14 %igen Erhöhung dieser Miete, bei 
7 % Bankzins und einer in zehn Jahren erfolgten 
100 %igen Abschreibung — im Gegensatz zu Ihrer 
75 %igen Abschreibung — nach elf Jahren folgendes 
Ergebnis: Von 40 000 DM Investitionen bleibt bei 
einem Steuersatz von 22 %, einschließlich eines ein-
maligen Subventionszuschusses von 3 000 DM, ein 
Schuldenstand von 43 000 DM. Bei 40 % Steuern ohne 
Subventionszuschuß bleibt ein Schuldenstand von 
34 448 DM. Bei 56 % Steuern ohne Subventionszu-
schuß bleibt ein Schuldenstand von 23 572 DM. 

In allen diesen Fällen ist mit einer vollen und 
nicht mit einer gekürzten Abschreibung gerechnet 
worden. Die Kosten-Nutzen-Rechnung wäre stets 
möglich gewesen. Aber, meine Damen und Herren, 
ich habe die Vermutung, daß sie bewußt nicht ange-
stellt worden ist, damit Sie weiterhin sagen können: 
Diejenigen, die steuerlich absetzen, sind diejenigen, 
die verdienen; wenn wir aber Subventionen geben, 
werden wir gerecht handeln. 

(Dr. Möller [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

Sie werden beides nicht tun, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, weil nämlich das Ergebnis zu 
einem Attentismus führt. 

Herr Minister, lassen Sie mich hier einmal sarka-
stisch sagen: Es wäre zweckmäßig, wenn derjenige, 
der die 390 000 Arbeitsplätze ausgerechnet hat, beim 
Entwicklungsminister nachfragen würde. Der hat 

nämlich festgestellt, daß 2,4 Milliarden DM gleich 
42 000 Arbeitsplätze sind. Unter Anwendung einer 
Dreisatzrechnung sind 3,4 Milliarden DM gleich 
54 000 Arbeitsplätze. Ich bin gern bereit, Ihnen Nach-
hilfe in der Dreisatzrechnung zu geben. 

Wenn man bedenkt, welch großes Ziel sich dieses 
Programm setzen wollte und was es wirklich er-
reicht, muß man die Frage stellen: Wird dieses Pro-
gramm Haus- und Wohnbesitzer zum Energiesparen 
auffordern? Wenn — wie in diesem Gesetz — so oft 
der Neid auf diejenigen, die besitzen, durchkommt, 
wenn für den Investor nicht die Chance besteht, daß 
die Investitionen nach 15 Jahren — dies ist nämlich 
im Augenblick die durchschnittliche Lebensdauer der 
neuen Techniken — durch Energieeinsparung und 
Abschreibung wieder herauskommen, dann werden 
diese Investitionen nicht getätigt. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: So ist es!) 

Hier geht meine Frage an die FDP: Was soll Ihr 
Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft, wenn in 
diesem Gesetz keine einzige Initiative von Ihnen 
diesbezüglich zu erkennen ist? Leistung und Mut, 
etwas zu wagen, dürfen nicht nur in finanzieller 
Strafe enden. Sonst werden Sie in diesem Hause 
immer wieder über den Attentismus reden. Das 
Wollen qua Wort ist hervorragend, doch die Tat in 
der Praxis schwach. 

Wir von der CDU/CSU haben in  unseren Vor-
schlägen den Mut aufgebracht, den Bürger wieder 
zum Wagnis zu animieren. Wir wollen vor allem 
auch den sozial Schwachen in der Kombination von 
Subvention und steuerlichem Anreiz eine echte 
Chance zur Energieeinsparung  geben. So wie die 
Dinge jetzt liegen, wird nur der Drang, etwas. Neues 
haben zu wollen, zu Investitionen anregen. Vor al-
lem die vielen Menschen mit kleinen und mittleren 
Einkommen werden mit Ihrer Reduktion nicht mit-
ziehen können. Dieses Ihr Programm kann nicht 
den Anspruch erheben, eine gerechte soziale Seite 
zu haben, geschweige denn eine marktwirtschaft-
liche. 

Hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
nutzt auch die Aussage des Wirtschaftsministers in 
der 86. Sitzung nichts. Er hat dort erklärt: 

Zur rationellen und sparsamen Energieverwen-
dung hat  die  Bundesregierung ein breitgefächer-
tes Programm vorgelegt. Energieeinsparung ist 
kein Ziel, das kurzfristig und mit nur einem 
Programm erreichbar ist. Die Maßnahmen der 
Zweiten Fortschreibung sind als Schritt auf 
einem langen Weg zu sehen, und es wäre nicht 
gut, dem Bürger zu verschweigen, daß dieser 
Weg auch mit Opfern verbunden ist und sein 
muß, wenn man von Energieeinsparung nicht 
bloß reden will. 

Wo bleiben hier die entsprechenden Beiträge der 
Wohnungsbenutzer, die ja auch ihren entsprechen-
den  Vorteil von dieser Maßnahme haben? 

Die 30 Millionen t SKE regenerativer Energie 
sind bis zum Jahr 2000 möglich, wenn die Bundes-
regierung die gleichen jährlichen Anstrengungen 
wie bei der Kohle unternimmt. Hierfür notwendige 



7226 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 91. Sitzung. Bonn, Freitag, den 12. Mai 1978 

Kolb 
I Gesamtinvestitionen liegen bei einem derzeitigen 

Verbrauch von 100 Millionen t SKE in den Gesamt-
haushalten bei 290 Milliarden DM bis zum Jahre 
2000. Das können Sie an Hand ,der Querrechnung 
nachrechnen: 30 Millionen t SKE gleich 7,2 Mil-
lionen Wohnungen mit einer notwendigen Einrich-
tung à 40 000 DM. So kommen Sie zu diesem Betrag. 

Wenn wir diese von uns allen als so notwendig 
erkannte Aufgabe weiterhin mit nur so kleinen 
Schritten angehen, werden wir uns in diesem Haus 
noch häufig über dieses Thema unterhalten müssen. 
Wer so große Aufgaben meistern will, wie es der 
Wirtschaftsminister in ,seinem Energiebericht ange-
kündigt hat, der darf, auf schwäbisch gesagt, nicht 
nur ein Nasewasser reichen. 

(Stahl [Kempen] [SPD] : Der muß CDU wäh

-

len! Sagen Sie das doch einmal offen!) 

Herr Kollege Krockert, zu Ihrer Optionsabsicht 
kann ich nur mit dem Apostel Paulus sagen: 

(Wehner [SPD]: Hören Sie doch auf!) 

„Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute 
finde ich nicht." 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion 
der CDU/CSU auf Drucksache 8/1797. Zwischen den 
Fraktionen besteht Einverständnis, daß über diesen 
Änderungsantrag zuerst und im ganzen abgestimmt 
wird. Wird das Wort zur Begründung gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. Auch sonst wird das Wort 
nicht gewünscht. 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU auf Drucksache 8/1797 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Stimmenthaltungen? — Das letzte war 
die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Einzelabstimmung in der zwei-
ten Lesung des Gesetzentwurfs, und zwar über die 
vom Ausschuß empfohlene Fassung — Drucksache 
8/1764. 

Ich rufe Art. 1 Nr. 1 auf. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe Nr. 2 auf. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Mit  Mehrheit angenommen. 

Ich rufe Nr. 3 auf. Wer dafür ist, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobel!— Stimmenthal-
tungen? — Angenommen. 

Ich rufe Nr. 4 auf. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! —
Stimmenthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe Nr. 5 auf. Wer dafür ist, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Wer ist dagegen? — Wer 
enthält sich? — Angenommen. 

Ich rufe Nr. 6 auf. Wer dafür ist, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Wer ist dagegen? — Wer ent

-

sich? — Einstimmig angenommen. 

Bei Nr. 7 nehme ich die Abstimmung abschnitts-
weise vor. 

Ich rufe § 6 Abs. 1 auf. Wer dafür ist, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe in Nr. 7 § 6 Abs. 2 auf. Wer dafür ist, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Wer ist dage-
gen? — Wer enthält sich? — Angenommen. 

Ich rufe § 6 Abs. 3 in Nr. 7 auf. Wer dafür ist, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Wer ist dagegen? — 
Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe Nr. 8 auf. Wer dafür ist, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Wer ist dagegen? — Enthaltun-
gen? — Angenommen. 

Ich rufe Nr. 9 auf. Wer ist dafür? — Wer ist da-
gegen? — Wer enthält sich? — Angenommen. 

Ich rufe Nr. 10 auf. Wer ist dafür? — Wer ist da-
gegen? — Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe Nr. 11 auf. Wer dafür ist, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Wer ist dagegen? — Wer ent-
hält sich der Stimme? — Angenommen. 

Ich rufe Nr. 12 auf. Wer dafür ist, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Wer ist dagegen? — Wer ent-
hält sich der Stimme? — Mit Mehrheit angenommen. 

Nr. 13! Wer dafür ist, gebe bitte das Handzei-
chen. — Wer ist dagegen? — Stimmenthaltungen? — 
Einstimmig angenommen. 

Nr. 14! Wir stimmen wieder abschnittsweise ab. 
Wer dem Buchstaben a) zustimmt, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Wer ist dagegen? — Wer ent-
hält sich? — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe den Buchstaben b) auf. Wer dafür ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Wer ist dagegen? 
— Stimmenthaltungen? — Mit Mehrheit angenom

-

men. 

Wir kommen zu Nr. 15. Wer stimmt dem Buchsta-
ben a) zu? — Wer ist dagegen? — Stimmenthaltun-
gen? — Einstimmig angenommen. 

Wer ist für den Buchstaben b)? — Wer ist dage-
gen? — Stimmenthaltungen? — Mit Mehrheit ange-
nommen. 

Buchstabe c) ! Wer dafür ist, gebe bitte das Hand-
zeichen. — Wer ist dagegen? — Enthaltungen? — 
Angenommen. 

Buchstabe d) ! Wer dafür ist, gebe bitte das Hand-
zeichen. — Wer ist dagegen? — Enthaltungen? — 
Einstimmig angenommen. 

Ich rufe den Buchstaben e) auf. Wer zustimmt, 
gebe bitte das Handzeichen. — Wer ist dagegen? — 
Stimmenthaltungen? — Mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zu Nr. 16 und stimmen wieder ab-
schnittsweise ab. Buchstabe a) ! Wer dafür ist, gebe 
bitte das Handzeichen. — Wer ist dagegen? — Wer 
enthält sich der Stimme? — Mit Mehrheit angenom-
men. 
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Buchstabe b) ! Wer dafür ist, den bitte ich um das 

Handzeichen. — Wer ist dagegen? — Wer enthält 
sich der  Stimme? — Einstimmig angenommen. 

Kann ich die folgenden Nummern zusammenfas-
sen, oder gibt es hier Differenzen? Ich rufe auf die 
Nummern 17, 18, 19, 20, 20 a — — 

(Zurufe von der CDU/CSU: Nur bis 20, 
Herr Präsident!) 

— Gut, wer den Nummern 17, 18, 19 und 20 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Wer ist dagegen? — Wer enthält sich der Stirm

-

me? — Einstimmig so beschlossen. 

Wir kommen zu Nr. 20 a. Wer ist dafür? — Wer 
ist dagegen? — Stimmenthaltungen? — Mit Mehr-
heit angenommen. 

Nr. 21 ! Wer ist dafür? — Wer ist dagegen? — 
Wer enthält sich der Stimme? — Mehrheitlich an-
genommen. 

Nr. 22! Wer ist dafür? — Wer ist dagegen? —
Stimmenthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Nr. 23! Wer ist dafür? — Wer ist dagegen? — 
Wer enthält sich der Stimme? — Bei einer Stimm-
enthaltung angenommen. 

Wir kommen zu den folgenden Artikeln. Kann ich 
1 a, 1 b und 1 c zusammenfassen? 

(Zurufe von der CDU/CSU: Nur 1 a und 1 b!) 

— Gut. Wer den Artikeln 1 a und 1 b zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Wer 
ist dagegen? — Wer enthält sich der Stimme? — 
Mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zu Art. 1 c. Wer zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Wer ist 
dagegen? — Wer enthält sich der Stimme? — Ein-
stimmig angenommen. 

Wir kommen zu den Art. 2, 3 und 4. Wer ihnen 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Wer ist dagegen? — Stimmenthaltungen? 
— Einstimmig so beschlossen. 

Wer der Einleitung und der Überschrift zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um ein Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Keine. Mit Mehrheit angenommen. 

Damit ist das Gesetz in zweiter Beratung ange-
nommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort hat der Herr Abgeordneter Lintner. 

Lintner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Erlauben Sie mir, daß ich zunächst 
noch auf die Argumente des nordrhein-westfälischen 
Innenministers eingehe. Eigentlich hätte man von 
ihm als einem Landesminister mehr Verständnis 
für die Haltung der Länder bei der Ankündigung 
des Energiesparprogramms erwartet, als er hier 
heute an den Tag gelegt hat. 

Ich darf in Erinnerung rufen, warum die Länder 
in dem Energiesparprogramm der ersten Fassung 

nicht haben zustimmen können. Diese Argumente 
setzen natürlich zunächst voraus, daß man für den 
föderalistischen Aufbau dieses Staates überhaupt 
Verständnis aufbringt. 

(Wehner [SPD] : Darüber möchten Sie uns 
auch noch belehren!) 

Da war zunächst die Unzumutbarkeit zu verzeich-
nen, daß die Länder aus den Zeitungen haben er-
fahren müssen, was sich die Bundesregierung hier 
so vorstellt und was sie den Ländern vorzusetzen 
gedachte. 

(Wehner [SPD] : Das ist doch hier kein Ka
- barett! — Anhaltende Unruhe) 

Vizepräsident Stücklen: Einen Augenblick. — Ich 
bitte die Damen und Herren, 

(Zuruf von der SPD: Kürzer machen!) 

Platz zu nehmen und dein Redner die Aufmerksam-
keit zu schenken. 

(Wehner [SPD]: Den Unfug anhören!) 

Lintner (CDU/CSU) : Das zweite ist die Tatsache, 
daß sich der Bund die Finanzierung sehr einfach ge-
macht hat. Er hat nämlich die Mineralölsteuer ent-
sprechend erhöht, während die Länder diese be-
queme Möglichkeit der Refinanzierung nicht haben; 

(Stahl [Kempen] [SPD]: Das ist ja ganz 
neu!) 

Sie bleiben sozusagen im Regen stehen. — Man 
kann Ihnen das nicht oft genug sagen, muß ich 
hinzufügen, selbst wenn Sie es immer wieder als 
neu empfinden. 

Drittens gibt es ein grundsätzliches Argument. Da 
brauchen wir uns gar nicht auf die eigenen Reihen 
als Zeugen zu berufen. Dieses Argument betrifft 
die Mischfinanzierung, die überhand nehme. Hier 
kann ich Sie mit den Feststellungen eines Gut-
achtens des hessischen Finanzministers konfrontie-
ren, der bekanntlich nicht der Partei angehört, die 
hier die Opposition stellt. 

Herr Paterna, Sie haben hier wegen der soge-
nannten Härteklausel polemisiert — muß ich sagen 
— und gemeint, unser entscheidendes Argument 
gegen diese Härteklausel sei, daß wir sozusagen 
Prozeßhanselei dahinter vermuten. Hier haben Sie 
ein Nebenargument hochstilisiert. Das eigentliche 
Argument gegen diese Härteklausel ist — das wis-
sen Sie ja sehr genau aus den Ausschußberatun-
gen — , daß das dort fixierte Mischverhältnis nicht 
fixierbar ist, so daß im Endeffekt eine Unsicherheit 
das gesamte Programm erfassen kann, die die Ziel-
setzung gefährdet. 

Ich greife noch eines auf. Sie haben dem Kolle-
gen vorgeworfen, das Zitat mit dem Trauerspiel 
sei falsch. Ich muß sagen, ich habe das noch sehr 
genau im Ohr. Sie haben nämlich Ihre Rede damit 
eingeleitet. 

(Stahl [Kempen] [SPD] : Die Ohren haben 
Sie verstopft!) 
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Lintner 
Wörtlich haben Sie damals, an Ihren Minister ge-
richtet, gesagt: „Es ist ein Trauerspiel." 

(Zurufe von der SPD) 

Eigentlich wundert man sich ja, daß die Regie-
rungskoalition sich darüber beklagt, daß die CDU/ 
CSU-regierten Bundesländer und die CDU/CSU-
Fraktion in diesem Haus der energiepolitischen Ver-
nunft einen Weg gebahnt haben. Denn nur dadurch, 
daß in dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf eine 
steuerliche Komponente — widerwillig von der Bun-
desregierung und der SPD-Fraktion toleriert — ent-
halten ist, ist es überhaupt im Sinne eines Energie-
sparprogramms diskutabel geworden. 

Allerdings ist nur eine gleichgewichtige steuer-
liche Komponente — die im Gesetzentwurf ja nicht 
enthalten ist — geeignet, jenes Bündel von Maß-
nahmen für den Bürger attraktiv zu machen, das 
zu nennenswerten Energieeinsparungen bei Gebäu-
den und Wohnungen führen kann. Alle Experten, 
die wir angehört haben — da haben Sie ja zum Teil 
zugehört —, sind sich nämlich darüber einig, daß 
nur umfassende technische Maßnahmen überhaupt 
den gewünschten Einsparungseffekt erzielen kön-
nen. Das bedeutet. daß die von Ihnen vorgesehene 
Höchstgrenze von 12 000 DM für den Zuschuß dafür 
häufig nicht ausreichen wird. 

Daß sich die Bundesregierung dieses Sachverhalts 
bewußt ist, hat sie bei den Beratungen im feder-
führenden Ausschuß dadurch durchaus zugegeben, 
daß sie sich dauernd geweigert hat, eine Kosten-
Nutzen-Analyse für ihre Vorschläge vorzulegen. 

(Zuruf von der SPD: Und in Baden-Würt

-

temberg?) 

Angesichts dieser Lage und Brisanz hätten wir 
erwartet, daß die Bundesregierung und die Regie-
rungskoalitionsfraktionen den Vorstellungen und 
Vorschlägen der Opposition mehr Verständnis ent-
gegengebracht hätten, zumal sämtliche Vorschläge 
darauf abzielen, die Einsparung von Energie zu ver-
bessern und zu erhöhen. 

Den damaligen Regierungsentwurf hätte man viel-
leicht am besten charakterisieren können als — und 
das gilt zum Teil heute noch — Institutionalisierung 
eines Experiments zur Energieeinsparung mit höchst 
ungewissem Ausgang. 

(Immer [Altenkirchen] [SPD] : Sprich doch 
mal deutsch!) 

Es ist deshalb auch unsere Verantwortung gegen-
über dem Steuerzahler, die uns weiterhin auf unse-
ren Vorschlägen beharren läßt. 

(Zuruf von der SPD: Machen Sie mal nicht 
so fromme Sprüche!) 

Leider hat die Bundesregierung den steuerlich 
relevanten Teil in einem Höchstmaß bürokratisiert 
und damit größtenteils unpraktikabel gemacht. Das 
gilt z. B. für alle jene Differenzierungen, bei denen 
unterschiedliche Regelungen für Modernisierungs-
maßnahmen und Energieeinsparungsmaßnahmen ge-
troffen worden sind, obwohl sich diese Dinge in der 
Praxis faktisch nicht auseinanderdividieren lassen 

oder der Bürger zumindest gezwungen ist, dafür 
teure Experten zu beschäftigen. 

Die Opposition legt auf den steuerlichen Teil des 
Energiesparprogramms auch deshalb so entschei 
denden Wert, weil der Bürger hier einen Rechts-
anspruch erwirbt. Den braucht er auch dringend; 
denn von ihm wird erwartet, daß er erhebliche 
Eigenmittel aufbringt und sich finanziell langfristig 
festlegt. Die Zuschußregelung kann diesen Anfor-
derungen nicht gerecht werden; aber das wissen Sie 
ja selber. Der Bürger unterliegt nämlich hierbei dem 
sogenannten Windhund-Verfahren, bei dem er zu-
nächst einmal überhaupt nicht weiß, ob er zum Zuge 
kommt. Insbesondere ist auch zu befürchten, daß er 
den zuschußberechtigten Institutionen bei der An-
tragstellung unterlegen sein wird. 

Meine Damen und Herren, die Opposition sagt ja 
zu dem sachlichen Anliegen, Energie einzusparen. 
Sie hat aus dieser Zielsetzung heraus bei den Aus-
schußberatungen eine Fülle von Verbesserungs-
vorschlägen vorgetragen. Die Regierungskoalition 
hat bis auf eine einzige Ausnahme keinen dieser 
Vorschläge berücksichtigt. Deshalb sieht sich die 
Opposition auch nicht in der Lage, dem vorliegen-
den Gesetzentwurf zuzustimmen. Hätte man die 
Vorschläge der Opposition berücksichtigt, so wäre 
es zu einer besseren, unbürokratischeren und wirk-
sameren Gestaltung des Energiesparprogramms im 
Interesse des Bürgers gekommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Bundes-
minister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. 

Dr. Haack, Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte einige kurze Bemerkungen 
vor der endgültigen Abstimmung in der dritten 
Lesung machen. Mir war eine Redezeit von 25 Mi-
nuten zugebilligt worden. Die werde ich selbstver-
ständlich nicht in Anspruch nehmen — ein prakti-
scher Beitrag zur Energieeinsparung im übertrage-
nen Sinne. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Ich möchte mich zunächst bei allen Fraktionen für 
die zügige Beratung und für die Einhaltung des 
Fahrplans bedanken. Bei den beiden Koalitions-
fraktionen möchte ich mich dafür bedanken, daß sie 
den Gesetzentwurf der Bundesregierung — ange-
reichert mit einem Kompromißangebot der Bundes-
regierung — übernommen haben. Insofern, Herr 
Kollege Francke, ist es völlig unrichtig, wenn Sie 
vorhin gesagt haben, ich sei hier von meinen 
Freunden oder von der Koalition hängengelassen 
worden. Es ist genau das übernommen worden, was 
ich vorgeschlagen habe. Nach der Debatte von heute 
vormittag habe ich langsam das Gefühl, daß das für 
Sie ein Trauma ist und daß Sie — wie eine Gebets-
mühle — ständig wiederholen, ich würde von 
meinen eigenen Leuten nicht unterstützt. 

(Beifall bei der SPD — Zurufe von der 
CDU/CSU) 
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Bundesminister Dr. Haack 
Offensichtlich ist das so zu erklären, daß Ihnen 
mittlerweile die Argumente gegen meine Politik 
ausgegangen sind, sonst brauchten Sie nicht dau-
ernd zu einem solchen Hilfsargument zu greifen. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Zum Thema Wahrheit — auch hierzu ist wieder 
einiges gesagt worden — mache ich ganz knappe 
Bemerkungen. 

Die Bundesregierung mußte Anfang dieses Jahres 
davon ausgehen, daß sie auch von CDU/CSU-Län-
dern eine überwiegende Zustimmung zu ihrem Pro-
gramm bekommt, da wir monatelang über unser ur-
sprüngliches Programm verhandelt haben und Wi-
derstände nur von zwei Ländern hatten. Das war der 
Grund dafür, daß wir Anfang Februar dieses Jahres 
unseren Gesetzentwurf zur Änderung des Woh-
nungsmodernisierungsgesetzes vorgelegt haben. Wir 
mußten ganz klar davon ausgehen, daß wir dafür 
die überwiegende Zustimmung im Bundesrat bekom-
men. Noch bei einem Antrittsbesuch — ich will das 
nicht im einzelnen ausführen —, den ich bei einem 
Minister der CDU/CSU-Seite gemacht habe, wurde 
mir gesagt, daß Sie hinter diesem Konzept stehen. 
'Die steuerliche Regelung wurde erst ganz spät ein-
geführt. Das führt zu der jetzigen grotesken Situa-
tion, meine Damen und Herren, wie es sie nach 
meiner Prüfung noch nie in der Parlamentsge-
schichte gegeben hat. Bei der Beratung des Regie-
rungsentwurfs im Bundesrat im ersten Durchgang, 
am 17. März, gab es keine konkreten Änderungs-
wünsche von seiten der CDU/CSU-regierten Län-
der, sondern nur allgemeine Erklärungen. Erst 
heute, wo wir uns in zweiter und dritter Lesung mit 
diesem Gesetzentwurf befassen, wird drüben im Bun-
desrat im ersten Durchgang über einen Initiativge-
setzentwurf des Landes Baden-Württemberg be-
raten, der von uns gar nicht mehr, wie es eigentlich 
die Verfassung vorsieht, zugeleitet werden kann, 
weil wir im Bundestag mittlerweile am selben Tage 
schon die Beratungen beendet haben. Das zeigt die 
völlige Einmaligkeit auch im Gesetzgebungsverfah-
ren. 

Wir bleiben nach wie vor im Grundsatz bei unse-
rem ursprünglichen Konzept. Unser ursprüngliches 
Konzept ist a) sozial gerecht, und es ist b) prakti-
kabel. Es würde gerade einer Erleichterung auch im 
Verwaltungsverfahren dienen. Genau das müssen 
Sie sich auch sagen lassen, Herr Kollege Jahn, nach-
dem Sie heute früh wieder von der Eigentumsbil-
dung gesprochen haben. Sie wollen den Teil des 
Programms, der gerade den Eigenheimern mit ge-
ringerem Einkommen zugute kommt, drastisch kür-
zen. Das ist eben keine konsequente Eigentumspoli-
tik. Konsequente, sozial gerechte Eigentumspolitik 
im Wohnungsbau bedeutet nicht nur,  Menschen die 
Möglichkeit zu geben, Eigentum zu erwerben, son-
dern bedeutet auch, den Menschen, die bereits Ei-
gentum haben, die Möglichkeit zu geben, durch eine 
konzentrierte, sozial gerechte staatliche Wohnungs-
baupolitik dieses Eigentum zu erhalten und zu mo-
dernisieren, in diesem Falle investitionssparend zu 
modernisieren. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Zurufe 
von der CDU/CSU) 

Die steuerlichen Erleichterungen wurden also erst 
ganz spät in das Gesetzgebungsverfahren einge-
führt, ohne daß es bisher ein Beispiel dafür in der 
Parlamentsgeschichte gibt. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Sie haben 
ja auch zwei Kabinettsbeschlüsse!) 

Jetzt noch zwei Bemerkungen. Das Land Nieder-
sachsen hat im Laufe der Beratungen über unser 
Programm im letzten Jahr festgestellt, es könne sich 
nicht an Energiesparprogrammen mit einer Bela-
stung des Landeshaushaltes beteiligen, weil es an-
dere landespolitische Prioritäten habe. Daraufhin 
hat die Bundesregierung gesagt, das sei eine landes-
politische Entscheidung, die sie dem Land Nieder-
sachsen zugestehe, und hat den Vorschlag gemacht, 
daß sich Niedersachsen aus diesen Gründen nicht 
an der Verwaltungsvereinbarung und an einer Zu-
schußregelung beteiligt. Obwohl wir diese Chance 
eingeräumt haben, hat das Land Niedersachsen zum 
Programm nein gesagt und steht jetzt hinter einer 
steuerlichen Lösung, die den Landeshaushalt natür-
lich auch belastet, und zusätzlich noch die Ge-
meindehaushalte. 

(Zuruf von der SPD) 

Das ist nämlich auch ganz entscheidend, weil sonst 
immer gesagt wird, es gehe um eine gemeinde-
freundliche Politik. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Zweite Bemerkung. Ich komme damit zum Schluß, 
Herr Kollege Jenninger. Aber das ganze Verfahren 
ist so einmalig, daß das noch einmal festgehalten 
werden muß. Ich bitte um Entschuldigung. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Ministerpräsident Filbinger hat dann dieses 
Programm im wesentlichen mit der Begründung ver-
hindert: Hier schreibt uns der Bund etwas vor, und 
die Länder müssen sich einfach beteiligen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Genauso ist es!) 

Das wollen wir nicht. In demselben Moment, wo das 
Land Baden-Württemberg unser — wie alle Fach-
leute sagen — vernünftiges Programm zum Schei-
tern gebracht hat, hat es ein eigenes Programm auf-
gelegt. Da war auf einmal Geld da. Jetzt müssen 
wir, wenn unser Gesetz, was ich immer noch hoffe, 
im Endergebnis durchkommt, dem Land Baden-
Württemberg das sogar noch auf seinen Anteil an-
rechnen, was es vorher ausgegeben hat, nachdem es 
einige Monate vorher gesagt hat, es habe eigentlich 
gar kein Geld für solche Programme. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Es wollte die 
Verwaltungsvereinbarung nicht!) 

Ich bin der Auffassung, daß wir uns langsam, 
wenn wir von diesem Verfahren nicht Abstand neh-
men, einem Tollhaus nähern und keinerlei Berechti-
gung mehr haben — jedenfalls diejenigen, die so 
ein Spiel treiben —, vom Bürger auch als Politiker 
ernst genommen zu werden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Jahn [Münster] [CDU/CSU]: Was sagen Sie 
denn zum Beschluß des Haushaltsaus

-

schusses?) 
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Bundesminister Dr. Haack 
Eine allerletzte Bemerkung zu dem hier schon er-

örterten Kompromiß. Ich habe mich für diesen 
Kompromiß sehr stark gemacht. Darum werde ich 
auch ganz stark an diesem Kompromiß festhalten. 
Hätten wir das Spiel der CDU/CSU-Länder gemacht, 
dann hätten wir gesagt, wir bleiben bei unserem 
alten Entwurf, machen überhaupt keine Änderung 
und sehen uns im Vermittlungsausschuß wieder. 
Erst dann hätten wir über einen Kompromiß gespro-
chen. Ich sage Ihnen, daß eine solche Einstellung, 
alles in den Vermittlungsausschuß zu schieben, ein 
klarer Verstoß gegen die parlamentarischen Regeln 
unseres Staates ist. 

(Beifall bei der SPD — Zuruf von der 
CDU/CSU: Und wie ist es mit dem Abschluß 

der Verwaltungsvereinbarungen?) 

Zunächst hat im frei gewählten Parlament, in seinen 
Ausschüssen diskutiert zu werden. Unter Umständen 
kann man sich dann noch, wenn es nicht anders 
geht, über einen Kompromiß unterhalten. Aber alles 
in den Vermittlungsausschuß zu schieben, heute 
vormittag im Bundesrat einen Gesetzentwurf als 
Element für die Beratung im Vermittlungsausschuß 
zu verabschieden, 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Das ist das 
gute Recht der Länder!) 

der aus Zeitgründen im Bundestag überhaupt nicht 
mehr behandelt werden kann, 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: Wer sagt 
das 'denn?) 

ist nach meiner Auffassung ein ganz eigenartiges 
Verfahren, um es vornehm auszudrücken. Weil wir 
bereits einen Kompromiß angeboten haben, zu-
nächst als Regierung und dann als Koalition, kann 
es im Vermittlungsausschuß — das sage ich hier 
schon ganz deutlich — nicht darum gehen, einen 
Kompromiß zwischen diesem jetzt vorliegenden 
Kompromiß und Ihren Vorstellungen zu finden, son-
dern zwischen dem ursprünglichen Programm der 
Bundesregierung und der Koalition und Ihrem Pro-
gramm liegt der Kompromiß. Das ist völlig selbst-
verständlich. 

(Beifall bei der SPD — Lachen und Zurufe 
von der CDU/CSU) 

— Meine Damen und Herren, Ihre Reaktion auf 
diese an und für sich völlig klare und logische Fest-
stellung 

(Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

zeigt mir, daß Sie offensichtlich den Kompromiß als 
Wesenselement der Demokratie überhaupt in Frage 
stellen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD — Dr. 
Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Sie haben alle 
Anträge von uns abgelehnt! Wo ist denn 

da der Kompromiß? 20 von 21 abgelehnt!) 

Sonst könnten Sie überhaupt nicht auf diese Weise 
reagieren. 

Ich kann nur hoffen, meine Damen und Herren, 
daß alle wieder zur sachbezogenen Debatte zurück

-

finden, daß alle vom Bürger ernst genommen werden 
wollen 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Stehen 
Sie zu dem, was Sie sagen?) 

und daß wir endlich diesen unverständlichen Streit, 
der sich monatelang hingezogen hat, auch zu Lasten 
unserer Bürger und der Wirtschaft, beenden und zu 
einer Lösung finden, die bürgerfreundlich ist und 
die vor allem dem Ziel dieses Gesetzes dient, näm-
lich der Energieeinsparung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Nord

-
lohne [CDU/CSU] : Wie war das in der 
Finanzministerkonferenz? — Dr. Jahn [Mün-
ster] [CDU/CSU]: Wir kommen darauf zu

-

rück!) 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht mehr vor. 

Zu einer Erklärung zur Abstimmung nach § 59 der 
Geschäftsordnung hat Frau Abgeordnete Funcke 
das Wort. 

Frau Funcke (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In Abweichung von meiner Fraktion 
werde ich mich bei der Schlußabstimmung der Stim-
me enthalten, wie ich das bereits bei Art. 1 a in der 
Einzelabstimmung getan habe. Dabei bin ich durch-
aus der Meinung, daß die vorgesehenen Maßnah-
men zum Wärme- und Lärmschutz sowie der Ein-
bau von Wärmepumpen und Solaranlagen nach-
drücklich gefördert werden sollten. Doch sollte dies 
durch Direktmaßnahmen, und das heißt: durch Zu-
schüsse, erfolgen, 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

weil diese Maßnahmen sowohl für die Betroffenen 
wie auch für den bezüglich der dafür zur Verfü-
gung zu stellenden Geldmittel überschaubar blei-
ben und weil damit vor allen Dingen der Bürger 
vor einer neuen Flut unverständlicher Gesetze be-
wahrt wird. 

Meine Damen und Herren, der Art. 1 a, den wir 
auf Wunsch  des  Bundesrates eingefügt haben und 
das, was von der CDU/CSU weitergehend und mög-
licherweise später im Bundesrat gefordert wird, ge-
hört in § 51 des Einkommensteuergesetzes hinein. 
Man sollte meinen, diese Zahl sei nicht ganz zu-
fällig, 

(Heiterkeit) 

denn dieser § 51 des Einkommensteuergesetzes hat 
in der derzeitigen Fassung bereits eine Länge von 
605 Druckzeilen. Er zerfällt in Unterabteilungen, für 
die  das  Alphabet nicht ausreicht; wir haben nach 
a bis z inzwischen bei aa, bb neu anfangen müssen. 

(Nordlohne [CDU/CSU] : Woran liegt das 
wohl?) 

Dies alles sind Ermächtigungen für die Regierung 
z. B. zu Sonderabschreibungen bei sehr unterschied-
lichen Sätzen. — Nach Auffassung der CDU/CSU 
soll zusätzlich auch noch ein Satz von 20 °/o neu ein-
geführt werden. — Da sind Minderungen von An-
schaffungskosten, da sind Rücklagen für Preisstei- 
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Frau Funcke 
gerungen oder Abzüge von der Steuerschuld, da 
sind Hilfswerte statt Anschaffungswerte und vieles 
andere an Sondermaßnahmen und Vergünstigungen 
vorgesehen. Hier nun geht es heute um § 51 Abs. 1 
Nr. 2 q. Ich lese den Vorschlag einmal in der Text-
fassung .es Änderungsantrags der CDU/CSU auf 
Drucksache 8/1797 vor. Bitte haben Sie Geduld, daß 
ich Sie damit zwei Minuten in Anspruch nehme; 
aber mir liegt daran, daß einmal im Bundestags-
protokoll zu lesen ist, was wir dem Bürger an Para-
graphen zumuten. Da heißt es in der Fassung des 
Antrags der CDU/CSU — und ich füge gleich hinzu: 
die andere Fassung, die wir uns nach den Forde-
rungen des Bundesrates haben aufdrücken lassen, 

 ist auch nicht viel verständlicher —: 

q) Über erhöhte Absetzungen und den Abzug 
von Aufwendungen für ,den Einbau von Anlagen 
und Einrichtungen im Sinne des § 40 Abs. 1 
Buchst. a—d sowie f und g ,des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungs-Nr. 2330-2, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch das 

 Gesetz vom 23. März 1976 (BGB1. I S. 737), — 
im Saarland im Sinne !des § 21 Abs. i Buchst. 
c—d sowie f und g  des Wohnungsbaugesetzes 
für das Saarland in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. März 1972 (Amtsblatt des Saarlan-
des Seite 149), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 23. März 1976 (BGB1. I S. 737), — von 
Fahrstuhlanlagen bei Gebäuden mit mehr als 
4 Geschossen und von Heizungs- und Warm-
wasseranlagen sowie für ,den Umbau von Fen-
stern und Türen, für den Anschluß an die Kana-
lisation oder die Wasserversorgung, für den 
Einbau von Solaranlagen, Wärmepumpen, Anla-
gen zur Wärmerückgewinnung und Wärmespei-
cherung und für Maßnahmen, , die ausschließlich 
zum Zwecke des Lärmschutzes, des Wärme-
schutzes, der Verminderung des Energiever-
lustes und des Energieverbrauchs der zentralen 
Heizungs- und Warmwasseranlagen sowie zur 
Änderung von zentralen Heizungs- und Warm-
wasseranlagen für den Anschluß an die Fern-
wärmeversorgung vorgenommen werden. Vor-
aussetzung für die Gewährung der erhöhten 
Absetzungen ist, daß die Gebäude vor dem 
1. Januar 1978 fertiggestellt worden sind; diese 
Voraussetzung entfällt bei Aufwendungen für 
den Anschluß an die Kanalisation oder die 
Wasserversorgung, wenn der Anschluß nicht 
schon im Zusammenhang mit der Errichtung des 
Gebäudes möglich war. Die erhöhten Absetzun-
gen dürfen jährlich 20 vom Hundert der Auf-
wendungen nicht übersteigen. Nicht in An-
spruch genommene erhöhte Absetzungen kön-
nen nachgeholt werden. 

Meine Damen und Herren, wer da behauptet, ,das 
sei „Minderung von Bürokratie", der muß das doch 
einmal erläutern. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Dies ist im übrigen nur die Ermächtigung an die 
Regierung. Wenn die Regierung .die Ermächtigung 
ausschöpft, wird man hier noch ein paar Seiten mehr 
vorlesen können. 

Ich glaube, daß wir nicht nur auf Kongressen, wie 
Herr Barzel sie dieser Tage so schön eingeleitet hat, 
über die Frage von Gesetzesflut und Paragraphen

-

wirrwarr polemisieren sollten, sondern uns ernstlich 
um ihre Eingrenzung mühen, nicht aber  das  Gegen-
teil tun sollten. Ich kann einer solchen Fassung nicht 
zustimmen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Nord

-

lohne [CDU/CSU] : Die Vorsitzende des 
Finanzausschusses hätte ja im Finanzaus

-

schuß entsprechende Änderungen beantra

-

gen können!) 

Vizepräsident Stücklen: Wir kommen zur Schluß-
abstimmung. Wer dem Gesetz im ganzen zuzustim-
men wünscht, möge sich erheben. — Gegenprobe! —

(Immer [Altenkirchen] [SPD] : Hausbesitzer

-

lobby!) 
Enthaltungen? — Bei zwei Enthaltungen ist das 
Gesetz in dritter Lesung angenommen. 

Meine Damen und Herren, es liegt noch eine 
Beschlußempfehlung des Ausschusses vor. Der Aus-
schuß empfiehlt auf Drucksache 8/1764 unter Nr. 2, 
die zu dem Gesetzentwurf eingegangenen Eingaben 
und Petitionen für erledigt zu erklären. Ist das Haus 
damit einverstanden? — Ich sehe keinen Wider-
spruch. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und das Be-
richts des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) 
zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 
der CDU/CSU zur dritten Beratung des Ent-
wurfs des Haushaltsgesetzes 1978 hier: Ein-
zelplan 25 — Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau 
— Drucksachen 8/1469, 8/1693 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Stöckl 

Der Berichterstatter wünscht nicht das Wort. Wort-
meldungen liegen nicht vor. Ich schließe damit die 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluß-
empfehlung des Ausschusses. Der Ausschuß emp-
fiehlt, den Entschließungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU auf Drucksache 8/1469 abzulehnen. Wer 
dieser Beschlußempfehlung des Ausschusses zuzu-
stimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — 
Die  Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Der An-
trag ist angenommen. 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Innenausschusses (4. Ausschuß) 
zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung 
UNESCO-Empfehlung über den Schutz histo-
rischer Anlagen und ihre Rolle in der Ge-
genwart 
— Drucksachen 8/1294, 8/1712 —

Berichterstatter: Abgeordneter Broll 
Abgeordneter Dr. Nöbel 
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Vizepräsident Stücklen 

Die Berichterstatter wünschen nicht das Wort. Ich 
eröffne die Aussprache. — Keine Wortmeldung. Ich 
schließe die Aussprache. 

Der Ausschuß empfiehlt, von der Unterrichtung 
durch die Bundesregierung betr. UNESCO-Empfeh-
lung über den Schutz historischer Anlagen und ihre 
Rolle in der Gegenwart auf Drucksache 8/1294 
Kenntnis zu nehmen. Ist das Haus damit einverstan-
den? — Ich höre keinen Widerspruch. Es ist so be-
schlossen. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am 
Ende unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe 
die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages auf 
Mittwoch, den 31. Mai, 13 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 13.25 Uhr) 
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Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordneter) 	entschuldigt bis einschließlich 

Dr. Abelein 	 12. 5. 
Adams * 	 12. 5. 
Dr. Aigner* 	 12. 5. 
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Haase (Fürth) 	 12. 5. 
Haberl 	 12. 5. 
Handlos 	 12.5. 
Hartmann 	 12. 5. 
Hoffie 	 12. 5. 
Hoffmann (Saarbrücken)* 	12. 5. 
Ibrügger* 	 12. 5. 
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Jung* 	 12. 5. 
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Köster 	 12. 5. 
Kroll-Schlüter 	 12.5. 
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Lemp* 	 12. 5. 
Lücker* 	 12. 5. 
Luster* 	 12. 5. 
Mischnick 	 12. 5. 
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Neuhaus 	 12. 5. 
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Dr. Riedl (München) 	 12. 5. 
Roth 	 12. 5. 
Frau Schlei 	 12. 5. 
Schmidt (München)* 	 12.5. 
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Dr. Schwörer* 	 12. 5. 
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* für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Par-
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Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordneter) 	entschuldigt bis einschließlich 

Spranger 	 12. 5. 
Dr. Starke (Franken)* 	 12. 5. 
Frau Tübler 	 12. 5. 
Frau Dr. Walz* 	 12. 5. 
Wawrzik* 	 12. 5. 
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Zebisch 	 12. 5. 
Zeyer* 	 12. 5. 
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Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1773 Fragen A 1 und 2): 

Treffen Pressemitteilungen zu, wonach die Bundesregierung 
das Bundesbaugesetz hinsichtlich des Redits des Bodenverkehrs 
und des Bodenordnungsrechts sowie des Erschließungsrechts än

-

darn will, falls ja, zu welchem Zeitpunkt soll dies geschehen? 

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus den 
Ergebnissen der Bereisung des Bundestagsausschusses für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau durch Niedersachsen hinsicht-
lich der §§ 34 und 35 des Bundesbaugesetzes, und ist sie bereit, 
zur Lösung der Probleme eine Änderung der einschlägigen Vor-
schriften des Bundesbaugesetzes vorzulegen? 

Zu Frage A 1: 

Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau hat zwei Sachverständigengremien 
eingesetzt, die sich mit Problemen der Änderung 
des Bodenverkehrsrechts sowie des Umlegungs- und 
Grenzregelungsrechts befassen. Die Beratungen in 
diesen Gremien sind noch nicht abgeschlossen. Ziel 
der Arbeiten in diesen beiden Gremien ist es, das 
Bodenverkehrsrecht und das Bodenordnungsrecht 
praktikabler auszugestalten. 

Zum Erschließungsrecht liegt bereits ein Bericht 
der Arbeitsgruppe Erschließungsbeitragsrecht beim 
Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau, der Vorschläge für eine Novellierung des 
sechsten Teils des Bundesbaugesetzes enthält, vor. 
Diese Vorschläge sind den Ländern und den kom-
munalen Spitzenverbänden zur Stellungnahme zu-
geleitet worden. Die Vorlage eines Gesetzentwurfes 
zur Änderung des Bundesbaugesetzes in den ge-
nannten Bereichen ist in dieser Legislaturperiode 
nicht vorgesehen. Anderslautende Informationen 
treffen nicht zu. 

Zu Frage A 2: 

Die Bereisung Niedersachsens durch den Bundes-
tagsausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau hat ergeben, daß es in den bereisten Ge-
bieten Probleme bei der Genehmigung von Vorha-
ben im Außenbereich gibt. 
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Die während der Bereisung erörterten Einzelfälle 
haben aber vor allem deutlich gezeigt, daß die auf-
getretenen Schwierigkeiten im wesentlichen auf die 
besondere historisch gewachsene Siedlungsstruktur 
und damit auf Schwierigkeiten bei der Abgrenzung 
von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen und un-
erwünschten Splittersiedlungen sowie auf die weit-
gehend konkretisierten Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung, die die bauliche Entwicklung in den 
Gemeinden maßgebend bestimmen, zurückzuführen 
sind. Hierzu ist zunächst zu bemerken, daß die Fach-
kommission „Städtebau" der Arbeitsgemeinschaft 
der für das Bau- und Wohnungswesen zuständigen 
Minister und Senatoren der Länder (ARGEBAU) auf 
Initiative und unter Mitwirkung der Vertreter des 
Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau den Mustererlaß zu den §§ 29, 34 und 
35 BBauG überarbeitet und erweitert hat, auch um 
bestehende Zweifelsfragen hinsichtlich der Abgren-
zung von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
und unerwünschten Splittersiedlungen zu klären. 
Der Entwurf liegt dem allgemeinen Ausschuß der 
ARGEBAU zur Beschlußfassung vor. Einige Schwie-
rigkeiten, die bisher bei der Abgrenzung aufgetreten 
sind, können, wenn Niedersachsen die Darlegungen 
der Entwurfsfassung des Mustererlasses in den zu 
ändernden Landeserlaß übernimmt, vermieden wer-
den. Der fortentwickelte Entwurf des Mustererlasses 
definiert nämlich den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil und stellt zugleich Merkmale für die Ab-
grenzung gegenüber unerwünschten Splittersiedlun-
gen auf. 

Das weitere Problem sind die Auswirkungen der 
weitgehend konkretisierten Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung auf das Bauen im Außenbereich. 
Inhaltlich und räumlich ausreichend konkretisierte 
Ziele können nämlich einem sonstigen Vorhaben im 
Sinne des § 35 Abs. 2 BBauG entgegengehalten wer-
den. Wenn nun nach diesen Zielen die städtebau-
liche Entwicklung auf bestimmte Gebiete konzen-
triert wird, so werden damit der baulichen Entwick-
lung bestimmte Grenzen gesetzt. Hier hat das Land 
zu entscheiden, welche Entwicklung gewünscht und 
gewollt ist. 

Die Bundesregierung wird aber darüber hinaus 
den während der Bereisung aufgeworfenen Fragen 
sorgfältig nachgehen und sich dabei auch Kenntnisse 
darüber verschaffen, ob in anderen Bundesländern, 
in denen ähnlich gelagerte Probleme bestehen müß-
ten, Schwierigkeiten bei der Anwendung der §§ 34, 
35 BBauG aufgetreten sind. Vor einer Entscheidung 
zu weitreichenden Gesetzesänderungen muß deshalb 
geklärt werden, ob nicht die in Niedersachsen auf-
getretenen Probleme ihre landesspezifische Ursache 
haben. Andere Bundesländer und die kommunalen 
Spitzenverbände sind nämlich wegen einer Ände-
rung dieser Vorschriften bisher nicht an die Bundes-
regierung herangetreten. Der Bundesminister für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau hat bereits 
Schritte zur Klärung der in Niedersachsen aufgewor-
fenen Fragen eingeleitet. Über das Ergebnis wird 
dem 15. Bundestagsausschuß zu gegebener Zeit be-
richtet werden. 

Anlage 3 

Antwort 

des  Parl. Statssekretärs Brück auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1773 Frage A 3) : 

Wie hoch ist der multilaterale Anteil der deutschen Entwick-
lungshilfe 1977/78, und mit welchen großen Organisationen wird 
sie im wesentlichen mit welchem Anteil abgewickelt? 

1977 wurden 819 Millionen DM für multilaterale 
öffentliche Zusammenarbeit ausgegeben. Dies ent-
spricht 25,4 °/o der gesamten öffentlichen Leistungen 
der Bundesrepublik Deutschland in diesem Bereich. 
Die Hauptempfänger dieser Leistungen waren an 
erster Stelle die Europäischen Gemeinschaften mit 
gut 528 Millionen DM (64,5 °Io), an zweiter Stelle die 
VN-Sonderorganisationen und VN-Sonderfonds mit 
169 Millionen DM (20,7 0/o), an dritter Stelle folgten 
die Einzahlungen auf Subskriptionen zum Kapital 
der Weltbank und der regionalen Entwicklungsban-
ken sowie deren Sonderfonds mit 52 Millionen DM 
(6,3 °/o). 

Für 1978 sind Haushaltsansätze für multilaterale 
öffentliche Zusammenarbeit vorgesehen in Höhe von 
1 038 Millionen DM. Dies entspricht 23,4 °/o der ge-
planten öffentlichen Leistungen der  Bundesrepublik 

 Deutschland. Die Hauptempfänger werden voraus-
sichtlich die gleichen sein wie im Jahre 1977. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Cronenberg (FDP) 
(Drucksache 8/1773 Frage A 68): 

Trifft es zu, daß Arbeitnehmer, die — wie Stewardessen — 
beim Ausscheiden aus ihrem früheren Arbeitsverhältnis eine 
nicht unbeträchtliche Abfindung (z. B. bis zu 50 000 DM) erhal-
ten, bei Teilnahme an einer Maßnahme der beruflichen Um-
schulung von der Bundesanstalt für Arbeit das erhöhte Unter-
haltsgeld von 80 v. H. des früheren Nettogehalts erhalten, und 
zieht die Bundesregierung gegebenenfalls eine Änderung dieser 
Rechtslage in Betracht? 

Das erhöhte Unterhaltsgeld von 80 v. H. des frü-
heren durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts wird 
Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Fort-
bildung oder Umschulung unter folgenden Voraus-
setzungen gewährt: 

Die Teilnahme an der Bildungsmaßnahme muß 
notwendig sein, um eine bestehende Arbeitslosig-
keit zu beseitigen, eine drohende Arbeitslosigkeit 
zu verhindern oder eine bisher fehlende berufliche 
Qualifikation zu erwerben. Ebenso wie das Arbeits-
losengeld ist das Unterhaltsgeld von vorheriger Bei-
tragsleistung abhängig. Als Lohnersatzleistung wird 
es unabhängig von der Bedürftigkeit des Teilneh-
mers gewährt. Auf das Unterhaltsgeld wird aller-
dings Arbeitsentgeld aus einem bestehenden oder 
auslaufenden Arbeitsverhältnis, ebenso wie Ein-
kommen, das der Bezieher von Unterhaltsgeld aus 
einer Nebentätigkeit erzielt, angerechnet. Dies gilt 
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auch für Abfindungen, die bei vorzeitiger Beendi-
gung eines Arbeitsverhältnisses als Lohnersatz ge-
währt werden. Die Anrechnung vollzieht sich hier 
nach den gleichen Grundsätzen wie beim Arbeitslo-
sengeld nach § 117 Abs. 2 und 3 AFG. Dagegen wer-
den Abfindungen, die keine Lohnersatzfunktion ha-
ben, also insbesondere Leistungen, die zur Abgel-
tung des Arbeitplatzverlustes gewährt werden, auf 
das Unterhaltsgeld nicht angerechnet. Wegen ihres 
Entschädigungscharakters ist dies auch gerechtfer-
tigt. Die Bundesregierung zieht eine Änderung die-
ser Rechtslage nicht in Betracht. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Mündlichen Fragen des Abgeordneten Wohlrabe 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen A 81 und 82): 

Treffen Meldungen zu, wonach der ehemalige Bundesverteidi-
gungsminister, Georg Leber, in seiner früheren Eigenschaft als 
Minister und sein französischer Kollege Bourges Deklarationen 
unterzeichnet haben, die Protokolle bzw. Vereinbarungen zwi-
schen den Firmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm und Aerospatiale 
betreffen? 

Welche Bedeutung haben derartige Deklarationen gegebenen-
falls für eventuelle Exportgeschäfte Frankreichs bzw. der Firma 
Euromissile? 

Zu Frage A 81: 

Deklarationen zwischen dem ehemaligen Bundes-
minister der Verteidigung Georg Leber und seinem 
französischen Kollegen Bourges, die Protokolle 
bzw. Vereinbarungen zwischen den Firmen Messer-
schmitt-Bölkow-Blohm und Aerospatiale betreffen, 
sind nicht unterzeichnet worden. 

Gleichwohl bestehen zwischen Frankreich und der 
Bundesrepublik Deutschland Vereinbarungen über 
eine enge Rüstungszusammenarbeit, so beispiels-
weise auf dem Gebiete der Flugkörper und neuer-
dings auch im Bereich der bilateralen Entwicklung 
und Fertigung eines künftigen Panzerabwehrhub-
schraubers II. 

Zu Frage A 82: 

Die deutsch-französische Rüstungszusammenarbeit 
wie auch jede andere Kooperation mit NATO-Part-
nern fördert die Standardisierung und Interopera-
bilität im Atlantischen Bündnis. 

Sie hilft darüber hinaus, unter Ausnutzung der 
technologischen und industriellen Kapazitäten meh-
rerer Partner wirtschaftlichere Lösungen für die 
Ausrüstung der eigenen Streitkräfte zu finden. 

Die Firma Euromissile ist eine Firma französischen 
Rechts mit Sitz in Frankreich. Da über die Geneh-
migung von Rüstungsexporten in Drittländer die 
Regierung des Landes, dem der Exporteur ange-
hört, souverän entscheidet, hat die Bundesregierung 
keine Möglichkeit, Exportgeschäfte Frankreichs bzw. 
der Firma Euromissile zu verhindern. 

Anlage 6 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Stockleben (SPD) (Druck-
sache 8/1773 Frage A 83) : 

Was hat die Bundesregierung bisher getan, um die breite 
Öffentlichkeit im Land Niedersachsen, und insbesondere im 
Kreis Lüchow-Dannenberg, über das geplante Entsorgungszen-
trum in Gorleben zu informieren?  

Im Rahmen der Informationsaktion über Notwen-
digkeit und Sicherheit der Kernenergie wurden — 
neben der Verteilung aller allgemeinen Kernener-
gie-/Energiepublikationen besonders auch in Nie-
dersachsen — ab Anfang 1976 zunächst an den ur-
sprünglich in Aussicht genommenen Standorten für 
das Nukleare Entsorgungszentrum ca. 50 Informa-
tionsveranstaltungen und -fahrten für interessierte 
Zielgruppen und die allgemeine Öffentlichkeit 
durchgeführt. Außerdem haben sich mehrere Mit-
glieder der Bundesregierung auf öffentlichen Veran-
staltungen für die friedliche Nutzung der Kern-
energie und die Notwendigkeit der nuklearen Ent-
sorgung eingesetzt, zuletzt Bundesminister Hauff 
am 3. Mai 1978 auf einer öffentlichen Veranstaltung 
in Lüchow. 

Nach der vorläufigen Standortwahl hat der Bun-
desminister für Forschung und Technologie die Er-
arbeitung einer Informationsanzeige und von zwei 
Informationsbroschüren veranlaßt, die innerhalb der 
nächsten sechs Wochen fertiggestellt sein und in 
hoher Auflage in Niedersachsen verteilt werden. 
Die Veröffentlichung der Informationsanzeige wurde 
auf Vorschlag der niedersächsischen Landesregie-
rung auf einen Zeitpunkt nach dem 4. Juni ver-
schoben. 

Am 21./22. April 1978 wurde ein Informations-
seminar des Bundesministers für Forschung und 
Technologie für die Gorleben-Kommission, d. h. die 
Vertreter der betroffenen Gebietskörperschaften, 
veranstaltet. 

Der Bundesminister für Forschung und Technolo-
gie hat darüber hinaus ein umfassendes Konzept für 
die Durchführung von Informationsveranstaltungen 
in Niedersachsen und im Landkreis Lüchow-Dannen-
berg angeboten, dessen Verwirklichung noch nicht 
begonnen hat, weil die schriftliche Zustimmung der 
Landesregierung Niedersachsen zu diesem Konzept 
erst Anfang Mai eingegangen ist. Gleiches gilt für 
das Angebot zur Errichtung einer gemeinsamen In-
formationsstelle im Landkreis Lüchow-Dannenberg. 
Dieses Konzept sieht mindestens 25 bis 30 Informa-
tionsveranstaltungen für verschiedene Zielgruppen 
im Laufe des Jahres 1978 vor. 

Anlage 7 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Grunenberg. (SPD) (Druck-
sache 8/1773 Frage A 85): 
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Wie hat die niedersächsische Landesregierung bisher auf das 
Angebot des Bundesministeriums für Forschung und Technolo-
gie reagiert, für alle interessierten gesellschaftlichen Gruppen 
im Lande Niedersachsen und im Kreis Lüchow-Dannenberg Infor-
mationsveranstaltungen durchzuführen? 

Der Bundesminister für Forschung und Technolo-
gie hat auf Grund mehrerer vorangegangener Ge-
spräche mit der niedersächsischen Landesregierung 
mit Schreiben vom 20. Januar 1978 ein umfassendes 
Konzept über die Informationsarbeit zur nuklearen 
Entsorgung in Niedersachsen und im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg vorgeschlagen. 

Dieses Konzept beinhaltet: 

— das Angebot an alle gesellschaftlichen Gruppen 
und die Einrichtungen der Erwachsenenbildung, 
fachliche und finanzielle Unterstützung für 
Abend-, Tages- oder Wochenendveranstaltungen 
zum Thema Energie/nukleare Entsorgung anzu-
bieten; 

— das Angebot, auf Landes- oder Kreisebene die 
gesellschaftlichen Gruppen zu Informationsver-
anstaltungen einzuladen, deren Programm mit 
dem jeweiligen Partner abgesprochen wird; 

— das Angebot der Errichtung einer gemeinsamen 
Informations- und Kontaktstelle im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg, die am Ort für die bürger-
nahe Durchführung der vorgesehenen und ge-
wünschten Information sorgt. 

Die niedersächsische Landesregierung hat auf die-
sen Vorschlag erst Anfang Mai schriftlich geant-
wortet. 

Anlage 8 

Antwort 

des  Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Lattmann (SPD) 
(Drucksache 8/1773 Frage A 88) : 

Welche Konsequenzen kann die Bundesregierung aus der 
Nichtanerkennung eines an einer Gesamthochschule des Landes 
Nordrhein-Westfalen erworbenen Vordiploms durch die Tech-
nische Universität München mit der Begründung: „Nach Auf-
fassung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus können die Gesamthochschulen des Landes NRW nicht 
als wissenschaftliche Hochschule angesehen werden" ziehen? 

Die Bundesregierung kann aus dem dargestellten 
Sachverhalt keine unmittelbaren Folgerungen zie-
hen. 

Nach dem Hochschulrahmengesetz haben Länder 
und Hochschulen bei der Überprüfung und Weiter-
entwicklung der Studienangebote dafür zu sorgen, 
daß die Gleichwertigkeit einander entsprechender 
Hochschulabschlüsse gewährleistet und die Mög-
lichkeit des Hochschulwechsels erhalten bleiben; 
bei einem Übergang in Studiengänge gleicher oder 
verwandter Fachrichtung soll eine weitgehende An-
rechnung erbrachter vergleichbarer Studien- und 
Prüfungsleistungen ermöglicht werden. Die Umset-
zung und Anwendung ,dieser Grundsätze fällt in 
dien Aufgabenbereich der Länder. 

Die Gesamthochschulen in Nordrhein-Westfalen 
verbinden nach dem dafür maßgeblichen Landes-
recht die von den wissenschaftlichen Hochschulen 
und den Fachhochschulen wahrzunehmenden Auf-
gaben in Forschung, Lehre und Studium. Das Ab-
stellen auf den formalen Begriff „wissenschaftliche 
Hochschule" — wie dies in der von Ihnen zitierten 
Stellungnahme geschieht — kann dem differenzier-
ten Studienangebot einer Gesamthochschule des-
halb nicht gerecht werden. 

Es wird deshalb vor allem darauf ankommen die 
Studienangebote der einzelnen Gesamthochschulen 
in den verschiedenen Fachrichtungen inhaltlich zu 
bewerten. 

Auf Betreiben von Nordrhein-Westfalen innerhalb 
der Kultusministerkonferenz soll die neue Ständige 
Kommission der Länder für Fragen der Studienre-
form, die demnächst ihre Arbeit aufnehmen wird, 
über die Frage der Bewertung von Studien- und 
Prüfungsleistungen an Gesamthochschulen bei einem 
Überwechseln an Universitäten oder Technische 
Hochschulen mit Vordringlichkeit beraten. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Münd

-

lichen Fragen des Abgeordneten Kroll-Schlüter 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1778 Fragen A 89 und 90) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die bildungspolitische Tä-
tigkeit des Verbandes deutscher Studentenschaften (VdS)? 

Ist der in der Presse veröffentlichte Vorwurf eines Studen-
tenverbandes gerechtfertigt, wonach der VdS aus studentischen 
Geldern jährlich 400 000 DM an Personalkosten, etwa 60 000 DM 
an Reisekosten und 45 000 DM an Telefonkosten verschleudert, 
und was gedenkt die Bundesregierung gegebenenfalls dagegen 
zu unternehmen? 

Zu Frage A 89: 

Ich gehe davon aus, daß sich Ihre Frage auf die 
Vereinigten Deutschen Studentenschaften (VDS) be-
zieht; denn der Verband Deutscher Studentenschaf-
ten hat sich im Mai 1975 aufgelöst. 

Die Aktivitäten der VDS sind vielfältig: Neben 
rein hochschulpolitischen Fragen werden auch Pro-
bleme einbezogen, die über die hochschulpolitischen 
Belange hinaus Fragen allgemeinpolitischer Art be-
rühren. Darüber hinaus betrifft ein nicht unerheb-
licher Teil der VDS-Aktivitäten ausschließlich all-
gemeinpolitische Probleme. Zur Bewertung dieses 
Sachverhaltes durch die Bundesregierung verweise 
ich auf die Antwort auf die Kleine Anfrage der 
CDU/CSU-Fraktion betreffend die VDS vom 18. 7. 
1977 (Drucksache 8/760). 

Die bildungspolitischen Tätigkeiten der VDS rei-
chen von Veranstaltungen und Veröffentlichungen 
zur Hochschulentwicklung, zur Hochschulgesetzge-
bung und zur Studienreform bis hin zu Informatio-
nen und Forderungen zur Ausbildungsförderung und 
zur Studentenpolitik. Daneben sind Stellungnahmen 
gegenüber dem Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft und die Teilnahme an Anhörungen der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
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Forschungsförderung bzw. des Ausschusses für Bil-
dung und Wissenschaft im Deutschen Bundestag zu 
erwähnen. Nach Auffassung der Bundesregierung 
handelt es sich bei diesen Aktivitäten um die legiti-
me Wahrnehmung studentischer Interessen. Sie wür-
de es allerdings begrüßen, wenn sich die VDS ver-
stärkt und kontinuierlich dieser Aufgabe widmeten. 

Zu Frage A 90: 

Die Bundesregierung hat keine Möglichkeit, auf 
das Finanzgebaren der Vereinigten Deutschen Stu-
dentenschaften (VDS) einzuwirken. Die Finanzkon-
trolle der Hochschul-Asten, aus deren Beiträgen sich 
die VDS vornehmlich finanzieren, vollzieht sich 
nach Landesrecht. Einen eigenständigen Anlaß, sich 
mit der personellen, finanziellen und organisatori-
schen Ausstattung der VDS näher zu befassen, hat 
die Bundesregierung noch nicht gehabt, da sie über 
einen Antrag auf finanzielle Förderung bisher noch 
nicht zu entscheiden hatte (vgl. Antwort der Bun-
desregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion 
der CDU/CSU betreffend die VDS vom 18. Juli 
1977 [Drucksache 8/760]). 

Die Bundesregierung sieht sich daher nicht in der 
Lage, zu dem in Ihrer Frage genannten Vorwurf, 
der ihr nicht näher bekannt ist, Stellung zunehmen. 

Anlage 10 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Werner (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1773 Fragen A 94 und 95) : 

Womit will die Bundesregierung der sowjetischen Politik ge-
genüber der „Dritten und Vierten Welt" — soweit sie inter-
ventionistischen, imperialistischen und friedensgefährdenden 
Charakter hat — entgegentreten? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung des früheren ame-
rikanischen Außenministers Kissinger, daß man die Sowjet-
union zu einer eindeutigen Wahl zwischen Entspannung und 
Expansion bringen müsse, und — wenn ja — wird Bundes-
kanzler Schmidt diese Auffassung bei den sich bietenden Ge-
legenheiten der Sowjetunion darlegen? 

Zu Frage A 94: 

Durch Stärkung der Selbständigkeit aller Staaten, 
und zwar in jeder Beziehung. Durch Beiträge zum 
Abbau und zur Beseitigung von Konflikherden, ins-
besondere solchen, die anderen Mächten den Vor-
wand für Interventionen geben: Beispiel Namibia. 
Durch Beratungen und Begegnungen zwischen den 
sogenannten „Blöcken", wie dies bei dem Besuch 
von Generalsekretär Breschnew der Fall war. 

Zu Frage A 95: 

In der von Bundeskanzler Schmidt und General-
sekretär Breschnew unterzeichneten Gemeinsamen 
Deklaration vom 6. Mai wird ausgeführt, daß nach 
dem Willen beider Seiten der Prozeß der Entspan-
nung in Respektierung der Unteilbarkeit des Frie-
dens und der Sicherheit in allen Teilen der Welt 
weiterverfolgt werden soll. Damit wird in der Ge

-

meinsamen Deklaration zu einem wichtigen und 
wiederholt von der Bundesregierung vorgetragenen 
Anliegen eine bedeutende Aussage gemacht. 

Anlage 11 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Voss (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1773 Frage A 98) : 

Ist die Bundesregierung bereit, bei künftigen Verhandlungen 
mit den Staaten Osteuropas nachdrücklich darauf hinzuwirken, 
daß die Anzahl und Lage der Gräber der in den jeweiligen 
Ländern Gefallenen erfaßt und mitgeteilt, sowie die Anlegung, 
Instandhaltung und Pflege von Soldatenfriedhöfen und die Ein-
reise von Angehörigen zum Besuch dieser Gräber ermöglicht 
werden? 

Die Bundesregierung hat immer so verhandelt. 
Sie wird dies auch in Zukunft weiter versuchen. 
Die Erfolge werden allerdings nur schrittweise ein-
treten. Sie hängen auch von der Entwicklung der 
bilateralen Beziehungen ab. 

Anlage 12 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Spranger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1773 Frage A 100) : 

Trifft es nach dem Erkenntnisstand der Bundesregierung zu, 
daß — wie der Generalsekretär der prowestlichen angolani-
schen Befreiungsorganisation MFLA, Daniel Chibenda, öffent-
lich behauptet hat — die sowjetisch-kubanischen Besatzungs-
mächte in die Nordprovinzen Angolas in der 2. Märzhälfte 
1978 eine umfassende Strafexpedition unternommen haben, bei 
der mindestens 70 000 Angolaner umgebracht und wo KGB-
Offiziere die Menschen für Massengräber oder Deportationen 
ausgesondert haben sollen, und sieht die Bundesregierung ge-
gebenenfalls in diesen Aktionen sowjetisch-kubanischer  Trup-
pen einen Widerspruch zu der von der Sowjetunion verkün-
deten Entspannungspolitik? 

Die Bundesregierung kann die von Herrn Daniel 
Chibenda aufgestellten Behauptungen weder be-
stätigen noch dementieren. Sie verfügt hierzu über 
keine gesicherten eigenen Erkenntnisse. 

Anlage 13 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Graf Huyn 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/177.3 Frage B 1) : 

Ist die Bundesregierung bereit, sich anläßlich des Besuchs des 
sowjetischen Staatspräsidenten Leonid Breschnew in Gesprächen 
auch für die inhaftierten Bürgerrechtler und sonstigen politischen 
Gefangenen in der Sowjetunion einzusetzen, darunter unter ande-
rem für Vitold Abankin, Vladimir Afanasyev, Zinovy Antonyuk, 
Vladimir Balanhonov, Nikolai Bonder, Georg Davydov, Vasyl 
Frederenko, Yuri Grodetsky, Mykhaylo Osadchy, Zoryan Popa-
dyuk, Anatolj Schtscharanskij, Jurij Orlow, Danilo Shumuk, 
Vladimir Rotetsky, Stephan Sapeliak, Bargrad Shakhveryan, 
Yuri Shukhevich, Gabriel Superfin, Johann Waldmann, Anatoly 
Zdorovy, Eduard Kusnewzow, Alexej Murshenko, Alexander 
Ginsburg? 

In der Ihnen sicher bekannten Gemeinsamen Er-
klärung vom 6. Mai 1978 als auch im Kommuniqué 
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vom folgenden Tage über den Besuch von General-
sekretär Breschnew in der Bundesrepublik Deutsch-
land betonen beide Seiten, wie wichtig es ist, sich 
dafür einzusetzen, daß alle Prinzipien und Bestim-
mungen der Schlußakte der KSZE — also auch das 
Prinzip VII (Menschenrechte und Grundfreiheiten) 
— im Verhältnis zwischen allen Teilnehmerstaaten 
volle Wirksamkeit erlangen. Damit sind auch kon-
krete menschenrechtliche Anliegen, wie die in der 
UdSSR inhaftierten Bürgerrechtler, angesprochen. 

Die Bundesregierung läßt sich bei der Lösung 
von konkreten Einzelfällen von dem Grundsatz lei-
ten, daß nur diejenigen Maßnahmen ergriffen wer-
den, die rechtlich zulässig sind und politisch vertret-
bar erscheinen. Die Erfahrung zeigt, daß ein inten-
siver Druck, insbesondere von offizieller Seite, zu 
Verhärtungen der sowjetischen Haltung gegenüber 
den Betroffenen führen kann. 

Sie dürfen gewiß sein, daß die Bundesregierung 
— wie bisher — auch weiterhin bemüht sein wird, 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit — sowohl auf 
der internationalen als auch auf der bilateralen 
Gesprächsebene — für eine weltweite Verwirk-
lichung der Menschenrechte, insbesondere auch in 
der Sowjetunion, einzutreten. 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Engelhard (FDP) (Druck-
sache 8/1773 Frage B 2) : 

Könnte nach Ansicht der Bundesregierung die Terroristen-
bekämpfung durch ein Sprengstoff-Identifizierungssystem verbes-
sert werden, dergestalt, daß gewerbliche Sprengstoffe bei der 
Herstellung mit kennzeichnenden Zusätzen präpariert werden, 
die auf Grund ihrer codierten Zusammensetzung auch noch nach 
der Explosion die individuelle Feststellung erlauben, wann und 
wo der betreffende Sprengstoff produziert bzw. von wem er ge-
kauft worden ist, und ist die Bundesregierung gegebenenfalls 
bereit, die kriminaltechnischen Anwendungsmöglichkeiten eines 
solchen Sprengstoff-Identifizierungssystems untersuchen zu las-
sen? 

Ein Sprengstoff-Identifizierungssystem, welches 
auch noch nach der Explosion die individuelle Fest-
stellung des verwendeten Sprengstoffes und der 
verwendeten Zündmittel erlaubt, wäre ohne Zwei-
fel geeignet, durch die Feststellung der Herkunft 
und des Vertriebsweges der verwendeten explo-
sionsgefährlichen Stoffe die Verfolgung und Auf-
klärung von Straftaten zu erleichtern. Indes gibt es 
keine Materie, die bei den hohen Umsetzungs-
temperaturen beim Explosionsvorgang nicht in Gas 
übergeht und bei der Explosion so fein verteilt 
wird, daß selbst die Kondensationsprodukte nicht 
mehr nachweisbar sind. Selbst die chemisch sta-
bilsten Stoffe wie Quarz und Phosphor und seine 
Isotope, insbesondere Phosphorisotop 32, welche 
in der Radiobiologie und in der physiologischen 
Chemie verwendet werden, verhalten sich bei den 
hier in Rede stehenden Temperaturen instabil. 

Entsprechende Versuche, die in den Vereinigten 
Staaten zur Erforschung von Unfallursachen und 

aus Gründen des Arbeitschutzes durchgeführt wor-
den sind, führten zu dem Ergebnis, daß die soge-
nannte „Überlebenskennzeichnung" mit Ausnahme 
einer Radioaktivierung technisch nicht realisierbar 
ist; eine radioaktive Beimischung verbietet sich je-
doch aus vielerlei Gründen. 

Darüber hinaus werden in Terroristenkreisen 
überwiegend unkonventionelle oder ausländische 
Sprengstoffe verwendet, so daß in der Mehrzahl 
der Fälle mit Selbstlaboraten durch die Einfüh-
rung einer Überlebenskennzeichnung gewerblicher 
Sprengmittel keine weitere Ermittlungshilfe zu er-
warten ist. Aus den genannten Gründen erscheinen 
weitere Untersuchungen der kriminaltechnischen 
Anwendungsmöglichkeiten eines solchen Spreng-
stoff-Identifizierungssystems wenig erfolgverspre-
chend. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 8/1773 Frage B 3) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß spätestens mit 
dem Wahlgesetz für die Europawahlen die Wahlgesetze des 
Bundes dahin gehend geändert werden sollten, daß in Zukunft 
wahlberechtigten Deutschen, die innerhalb der EG wohnen, das 
Wahlrecht in der Bundesrepublik Deutschland zugesprochen 
wird? 

Die Bundesregierung hat, was die Ausdehnung 
des aktiven Wahlrechts bei Bundestagswahlen auf 
diesen Personenkreis oder gar auch auf weitere 
„Auslandsdeutsche" angeht, in dieser Wahlperiode 
bislang aus verschiedenen Gründen den Fraktionen 
des Deutschen Bundestages die Initiative zu einer 
entsprechenden Änderung des Bundeswahlgesetzes 
überlassen. Ich darf insoweit auf meine Antwort auf 
Ihre Schriftliche Frage für die Fragestunden im 
Deutschen Bundestag am 7./8. September 1977 (An-
lage 3 zum Stenographischen Bericht über die 
40. Sitzung des Deutschen Bundestages in der 
8. Wahlperiode am 9. September 1977, Seite 3111) 
verweisen. 

Nachdem die Deutschen in den übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaften in den 
Kreis der Wahlberechtigten bei der Direktwahl des 
Europäischen Parlaments einbezogen worden sind, 
liegt seit dem 18. April 1978 ein Gesetzentwurf der 
CDU/CSU-Fraktion vor, der diesem Personenkreis 
auch bei Bundestagswahlen das aktive Wahlrecht 
verschaffen will (vgl. BT-Drucksache 8/1716). Der 
Deutsche Bundestag hat den Entwurf am 27. April 
1978 an den Innen- und den Rechtsausschuß zur Be-
ratung überwiesen. Die Bundesregierung wird sich, 
falls vom Parlament erbeten, wie schon in den ver-
gangenen Wahlperioden an der Suche nach einer 
befriedigenden, verfassungskonformen und prakti-
kablen Lösung der Problematik des Wahlrechts der 
Deutschen im Ausland beteiligen. 
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Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Stutzer (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/1773 Frage B 4) : 

Wie viele Nachwuchskräfte werden derzeit von den Bundes-
ministerien im mittleren und gehobenen Dienst ausgebildet, 
und um wieviel Plätze soll in der zweiten Jahreshälfte 1978 bei 
den einzelnen Bundesministerien das Ausbildungsangebot ver-
mehrt werden? 

Die Zahlen der im Bundesdienst ausgebildeten 
Nachwuchskräfte betrugen nach dem Stande vom 
30. Juni 1977 

im mittleren Dienst 4 580 und 

im gehobenen Dienst 5157. 

Diese Zahlen beruhen auf den Erhebungen des 
Statistischen Bundesamtes auf Grund der Personal-
standsstatistik 1977. Die Zahlen der derzeit ausge-
bildeten Nachwuchskräfte könnten nur durch eine 
bei den  obersten Bundesbehörden durchzuführende 
Umfrage ermittelt werden. Ich gehe von Ihrem Ein-
verständnis aus, daß von dieser mit einem erheb-
lichen Zeit- und Verwaltungsaufwand verbundenen 
Sonderumfrage abgesehen wird. 

Zum zweiten Teil Ihrer Frage nach einer Vermeh-
rung des Ausbildungsangebots in der zweiten Jah-
reshälfte 1978 verweise ich auf die Antwort meines 
Kollegen von Schoeler auf die Fragen B 25/26 des 
Herrn Kollegen Pfeifer (Anlage 41 zum Stenographi-
schen Bericht der Sitzung des Deutschen Bundesta-
ges vom 27. April 1978), aus der sich ergibt, daß nach 
dem vorläufigen Ergebnis einer im März/April 1978 
durchgeführten Umfrage bei den obersten Bundesbe-
hörden im Jahre 1978 

im mittleren Dienst 1 472 und 

im gehobenen Dienst 475 Nachwuchskräfte 

mehr als im Jahre 1977 neu eingestellt werden sol-
len. 

Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Schröder (Lüneburg) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1773 Frage B 5) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß der sogenannte 
Radikalenerlaß zur Abwehr von Verfassungsfeinden aus dem 
öffentlichen Dienst im Jahr 1972 hinfällig geworden ist, und 
wenn ja, wie gedenkt die Bundesregierung ansonsten das Ein-
dringen von Verfassungsfeinden in den öffentlichen Dienst zu 
verhindern? 

Im Bereich des Bundes wird bei der Fernhaltung 
von Extremisten vom öffentlichen Dienst nicht nach 
dem von Ihnen angesprochenen Beschluß der Regie-
rungschefs des Bundes und der Länder aus dem 
Jahre 1972 verfahren. Maßgebend sind vielmehr die 
vom Bundesverfassungsgericht in seiner Entschei-
dung vom 22. Mai 1975 sowie vom Deutschen Bun-
destag in seiner Entschließung vom 24. Oktober 
1975 aufgestellten Grundsätze. Diese sind wesentli

-

cher Bestandteil der „Grundsätze für die Prüfung der 
Verfassungstreue" (abgedruckt im Bulletin 1976, 
S. 553), nach denen im Bundesbereich verfahren wird 
und die den Beschluß aus dem Jahre 1972 gegen-
standslos gemacht haben. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
daß auch der Beschluß aus dem Jahre 1972 lediglich 
das Verfahren betraf, die Rechtsgrundlagen aber, 
nach denen von Angehörigen des öffentlichen Dien-
stes nach wie vor Verfassungstreue zu fordern ist, 
unverändert ließ. 

Ich verweise auf meine mündlichen Antworten zu 
den Fragen Nrm. 33 und 34 des Abg. Daweke und 
Nrm. 35 und 36 des Abg. Dr. Klein in der Fragestunde 
des Deutschen Bundestages am 10. Mai 1978. 

Anlage 18 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Jahn (Braunschweig) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 6 und 7): 

Wird die Bundesregierung es ermöglichen, daß alle deutschen 
Staatsbürger, die im Ausland arbeiten und für diese Zeit ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland aufgegeben haben, 
ihr Wahlrecht zur Direktwahl des Europäischen Parlaments aus-
üben können, wie die Staatsbürger anderer Mitgliedsstaaten in 
der Europäischen Gemeinschaft? 

Hat die Bundesregierung einen zahlenmäßigen Überblick über 
alle Deutschen, die im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland 
oder im Auftrag deutscher Unternehmen im Ausland beruflich 
tätig sind, und kann sie diese Aufstellung nach Ländergruppen 
vorlegen? 

Zu Frage B 6: 

Nach § 6 Abs. 2 des Europawahlgesetzes, das vom 
Deutschen Bundestag einstimmig in 3. Lesung am 
16. März 1978 und vom Bundesrat im zweiten Durch-
gang am 21. April 1978 verabschiedet worden ist, 
können an der Wahl der 81 Abgeordneten des Euro-
päischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutsch-
land diejenigen Deutschen im Ausland teilnehmen, 
die am Wahltage seit mindestens drei Monaten in den 
europäischen Gebieten der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften leben. Nur inso-
weit wird im Hinblick auf den Sinn und Zweck der 
Direktwahl auf das Erfordernis der Ansässigkeit im 
Wahlgebiet verzichtet. 

Ihre Annahme, daß die Bürger der anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ohne 
Rücksicht auf ihren Aufenthaltsort an der jeweiligen 
Direktwahl ihrer Heimatstaaten teilnehmen könn-
ten, trifft in dieser Allgemeinheit nicht zu. So wer-
den nach den hier bekannten Entwürfen für die na

-

tionalen Wahlvorschriften zur Direktwahl etwa die 
im Ausland lebenden Briten und Luxemburger — 
selbst bei Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaft — grundsätzlich kein 
Wahlrecht besitzen. Dänemark, das sein innerstaat-
liches Wahlgesetz bereits verabschiedet hat, hat eine 
entsprechende Regelung wie die Bundesrepublik 
Deutschland getroffen. 
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Zu Frage B 7: 

Im Hinblick auf die oben dargestellte Regelung in 
§ 6 Abs. 2 des Europawahlgesetzes stellt sich die 
Frage einer Erfassung der Deutschen im Ausland 
nach den von Ihnen angesprochenen Kriterien nicht. 
Die Bundesregierung wäre auch nicht in der Lage, 
Ihnen den gewünschten zahlenmäßigen Überblick zu 
verschaffen. Die betreffenden Sachverhalte werden 
amtlichen deutschen Stellen, wie z. B den inländi-
schen Meldebehörden oder den deutschen Auslands-
vertretungen, nicht von Amts wegen bekannt. Auch 
über private Einrichtungen in der Bundesrepublik 
Deutschland würden sich nur unvollständige, auf 
bestimmte Personenkreise beschränkte Erkenntnisse 
gewinnen lassen. 

Anlage 19 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Hubrig (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1773 Frage B 8) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Einsatz von Kompakt-
Lagern in der Bundesrepublik Deutschland zur Lagerung von 
abgebrannten Brennelementen, und welche Erfahrungen sind mit 
dieser Methode in den Vereinigten Staaten gesammelt worden? 

Gegen das Konzept der sogenannten Kompakt-
lagerung abgebrannter Brennelemente in Kernkraft-
werken bestehen keine grundsätzlichen sicherheits-
technischen Bedenken. 

Wie bereits in der Fragestunde am 14. Dezember 
1977 auf eine gleichartige Frage des Abgeordneten 
Dr. Laufs mitgeteilt wurde (Sitzungsprotokoll S. 
4811), ist die Bundesregierung der Ansicht, daß der 
nachträgliche Einbau von Kompaktanlagen bei be-
reits fertiggestellten Kernkraftwerken als wesent-
liche Änderung der Anlage bzw. ihres Betriebs 
einem Genehmigungsverfahren nach § 7 AtG zu un-
terwerfen ist. Im Rahmen dieses Verfahrens wird 
im Einzelfall zu prüfen sein, ob die Kompaktlagerung 
unter Berücksichtigung der anlagenspezifischen Ge-
gebenheiten die atomrechtlichen Genehmigungsvor-
aussetzungen erfüllt. 

Die Bundesregierung hat in ihrem am 30. Novem-
ber 1977 dem Deutschen Bundestag vorgelegten Be-
richt zur Situation der Entsorgung der Kernkraft-
werke die von ihr als realistisch angesehene Ge-
samtstrategie der Elektrizitätswirtschaft zur Entsor-
gung dargelegt. Im Rahmen dieser Entsorgungsvor-
sorge wird die Nutzung vorhandener und neu zu 
schaffender Kapazitäten in Lagern innerhalb der 
Kernkraftwerke allerdings nur als äußerste Reserve 
zur Überwindung vorübergehender Schwierigkeiten 
angesehen, falls sich die angestrebte Zwischenlager-
lösung nicht rechtzeitig genug realisieren läßt. 

Methoden der Kompaktlagerung abgebrannter 
Brennelemente in den vorhandenen Lagerbecken 
der Kernkraftwerke werden auch in den USA unter-
sucht und erprobt. In einigen amerikanischen An-
lagen sind bereits Kompaktlagerstellen eingebaut, 

bei weiteren beantragt. Größere Probleme sind dort 
nicht erkennbar, insbesondere sind negative Er

-

fahrungen mit der Kompaktlagerung nicht bekannt. 

Anlage 20 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Steger (SPD) (Druck-
sache 8/1773 Frage B 9) : 

Welche Ergebnisse hat die angekündigte Prüfung der mög-
lichen Strahlenschäden durch die Wiederaufbereitungsanlage in 
Hanford/USA (Plenarprotokoll der 70. Sitzung des Bundes-
tages vom 27. Januar 1978, Seite 5569) erbracht, und ergeben 
sich daraus zusätzliche Auflagen für die deutsche Wiederauf-
arbeitungsanlage? 

Bei der Arbeit "Radiation exposures of Hanford 
workers dying from cancer and other causes" von 
T. F. Mancuso, A. Stewart und G. Kneale, die im 
November 1977 veröffentlicht worden ist, handelt 
es sich um eine epidemiologische Untersuchung der 
Arbeiter in der seit 1943 im Betrieb befindlichen 
kerntechnischen Anlagen in Hanford (USA), die in 
den ersten Jahrzehnten im wesentlichen der Erzeu-
gung von Plutonium für Kernwaffen diente. 

Die wissenschaftliche Überprüfung dieser Arbeit 
hat ergeben, daß die Arbeiter in Hanford eine ge-
ringere Sterblichkeit haben als die Gesamtbevölke-
rung der USA, also gesünder sind als der Durch-
schnitt der Amerikaner, ohne daß daraus selbstver-
ständlich weitere Rückschlüsse in eine andere Rich-
tung gezogen werden können. Die in der Arbeit ab-
geleiteten Beziehungen zwischen den Strahlendosen, 
die die Arbeiter während ihrer Tätigkeit in Hanford 
erhalten haben, und Krebserkrankungen sind — wie 
die Überprüfung ergeben hat — wissenschaftlich 
sehr anfechtbar. Die Ergebnisse von Mancuso, Ste-
wart und Kneale konnten nicht bestätigt werden. 
Dies war nach allen Erkenntnissen der Strahlen-
biologie und Strahlenschutzmedizin nicht anders zu 
erwarten, weil die auf den Empfehlungen der Inter-
nationalen Strahlenschutzkommission beruhenden 
maximal zulässigen Grenzwerte der Körperdosen 
für beruflich strahlenexponierte Personen so fest-
gelegt sind, daß bei ihrer Einhaltung keine signifi-
kante Erhöhung des Krebserkrankungsrisikos auf-
tritt. 

Zusätzliche Auflagen für die geplante deutsche 
Wiederaufarbeitungsanlage, die mit der Plutonium-
anlage in Hanford nicht vergleichbar ist, auf Grund 
der Arbeit von Mancuso, Stewart und Kneale sind 
nicht erforderlich. Die in der Strahlenschutzverord-
nung vom 13. Oktober 1976 verbindlich festgelegten 
Dosisgrenzwerte für beruflich strahlenexponierte 
Personen werden bei der geplanten deutschen 
Wiederaufarbeitungsanlage eingehalten werden. 
Gemäß § 28 der Strahlenschutzverordnung muß die 
Strahlenexposition der in der Wiederaufarbeitungs-
anlage beschäftigten Personen im übrigen auch un-
terhalb der in der Verordnung festgesetzten Grenz-
werte so gering wie möglich gehalten werden. 
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Anlage 21 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftlichen 
Fragen des  Abgeordneten Brandt (Grolsheim) (SPD) 
(Drucksache 8/1773 Fragen B 10 und 11): 

Treffen Meldungen zu, wonach am 22. März 1978 die Be-
schlußfassung über den Entwurf der Bundesregierung einer 
„Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Ausländer-
gesetzes" im Bundesrat abgesetzt wurde, weil die Bundes-
länder mit der Bundesregierung zuvor noch einmal das Gesamt-
konzept der Beschäftigung von Ausländern in der Bundes-
republik Deutschland erörtern wollen? 

Besteht die Notwendigkeit, im Rahmen solcher Erörterungen, 
falls sie stattfinden, auch die Empfehlungen der Bund-Länder-
Kommission vom Februar 1977 zur Verbesserung des aufenthalts-
rechtlichen Status ausländischer Arbeitnehmer in der Bundes-
republik Deutschland erneut zu behandeln, die durch die von der 
Bundesregierung vorgeschlagene Änderung der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zur Ausführung des Ausländergesetzes auf-
genommen worden waren, und worin sieht die Bundesregierung 
gegebenenfalls die Gründe für eine derartige Notwendigkeit? 

Zu Frage B 10: 

Die Bundesregierung hat keine Informationen 
darüber, daß die Entscheidung des Bundesrates am 
17. März 1978 deshalb vertagt worden sei, weil die 
Bundesländer mit der Bundesregierung zuvor noch 
einmal das Gesamtkonzept der Beschäftigung von 
Ausländern erörtern wollen. Die Bundesregierung 
geht daher davon aus, daß der Bundesrat alsbald 
über die erforderliche Zustimmung zur Änderung 
der Verwaltungsvorschrift entscheiden wird. 

Zu Frage B 11: 

Der von der Bundesregierung Anfang Januar 1978 
gebilligte Entwurf einer „Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Ausführung des Ausländerge-
setzes" (BR-Drucksache 71/78) entspricht einem Vor-
schlag der- 1976 eingesetzten Bund-Länder-Kommis-
sion zur Fortentwicklung einer umfassenden Kon-
zeption der Ausländerbeschäftigungspolitik. Diese 
Kommission, in der neben , dem Bund die  Arbeits-
und die Innenminister der Länder sowie die Kom-
munalen Spitzenverbände vertreten waren, befür-
wortete nach eingehenden Erörterungen eine schritt-
weise Verfestigung des aufenthaltsrechtlichen Status 
ausländischer Arbeitnehmer in der Konzeption, die 
jetzt dem Bundesrat zur Zustimmung vorliegt Die 
von ,der Bund-Länder-Kommission am 28. Februar 
1977 verabschiedeten Vorschläge sind auch von der 
Länder-Arbeitsministerkonferenz am 25. April 1977 
und von der Ständigen Konferenz der Innenminister 
der Länder am 22./23. Juni 1977 gebilligt worden. 
Der federführende Ausschuß für Innere Angelegen-
heiten und der Ausschuß für Arbeit und Sozialpoli-
tik  haben ,dem Bundesrat empfohlen, dem vorlie-
genden Entwurf zur Änderung ,der Verwaltungsvor-
schrift zuzustimmen. Für erneute Erörterungen be-
steht deshalb nach Auffassung der Bundesregierung 
keine Notwendigkeit. 

Anlage 22 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Daubertshäuser (SPD) . 

(Drucksache 8/1773 Fragen B 13 und 14): 

Hat die Bundesregierung einen Überblick darüber, in welchen 
bundesdeutschen Behörden, Verwaltungen und privatwirtschaft-
lichen Bereichen in Computer-Anlagen Personenkennziffern ge-
speist werden, und wenn ja, um welche Institutionen handelt es 
sich dabei? 

Durch welche Maßnahmen kann sichergestellt werden, daß 
die Institutionen, bei denen Computer-Anlagen mit Personen-
kennziffern betrieben werden, sich bei Regreßfällen wegen Ver-
letzung der Persönlichkeitsrechte u. a. Delikte materiell ab-
sichern können? 

Zu Frage B 13: 

Die Bundesregierung hat keinen vollständigen 
Gesamtüberblick über in automatisierten Datenver-
arbeitungsanlagen der öffentlichen Verwaltung und 
der privaten Wirtschaft gespeicherten Personen-
kennziffern. Ein einheitliches Personenkennzeichen 
gibt es  in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Es 
ist jedoch davon auszugehen, ,daß die ordnungsge-
mäße und wirtschaftliche Führung personenbezoge-
ner Daten in automatisierten Verfahren stets Ord-
nungsmerkmale erfordert. 

In der Bundesverwaltung werden verschiedene 
bereichseigene Systeme von Ordnungsmerkmalen 
verwendet, z. B. 

im Rahmen der Gewährung von Leistungen der Ver-
sorgungsanstalt des Bundes und der Länder, 

zur Abrechnung der Dienst- und Versorgungsbezüge 
durch das Bundesamt für Besoldung, 

zur Abrechnung der Dienst- und Versorgungsbezüge 
bei Bundesbahn und Bundespost, 

als Versicherten-Nummer bei der Rentenversiche-
rung, 

als Personenkennziffer bei der Bundeswehr, 

zur Führung des Ausländerzentralregisters, 

im Informationssystem NADIS beim Bundesamt für 
Verfassungsschutz, 

in den Datensammlungen ides  Bundeskriminalamtes. 

Aus dem Bereich der Länderverwaltungen sind 
verschiedene bereichseigene Systeme von Ord-
nungsmerkmalen bekannt, z. B. 

zur Abrechnung der Dienst- und Versorgungsbezüge, 
im Informationssystem INPOL, 

im Einwohnermeldewesen, Krankenhauswesen, 
Steuerwesen, in der Ausbildungsförderung und der 
Wohngeldzahlung. 

Auch die Privatwirtschaft kann auf solche Ord-
nungsmerkmale bei der automatisierten Datenver-
arbeitung nicht verzichten; allgemein bekannte 
Merkmale wie Konto-, Versicherungs-, Kunden-, 
Lieferanten-, Personalnummern erfüllen diese Auf-
gaben. 

Zu Frage B 14: 

Aus der evtl. Verletzung seiner Persönlichkeits-
rechte beim Betrieb von automatisierten Daten-
verarbeitungsanlagen entstehen für den betroffenen 
Bürger gegen die öffentliche Hand wie auch gegen 
die private Wirtschaft Schadensersatzansprüche 
nach den allgemeinen Vorschriften, z. B. aus der 
Amtshaftung (Art. 34 GG, § 839 BGB) oder aus 
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unerlaubter Handlung  (§  823 BGB). Voraussetzung 
dafür ist grundsätzlich ein Verschulden auf seiten 
der datenverarbeitenden Stelle. 

Von der Einführung einer eigenständigen ver-
schuldensabhängigen Schadensersatzregelung in das 
Bundesdatenschutzgesetz haben die zuständigen 
Ausschüsse des Deutschen Bundestages nach ein-
gehender Beratung zunächst abgesehen; es sollen 
noch 'einschlägige Erfahrungen gesammelt werden. 
Dabei wurde auch berücksichtigt, daß in solchen 
Fällen das Verschuldensprinzip nach der höchst-
richterlichen Rechtsprechung zugunsten des betrof-
fenen Bürgers erheblich abgemildert ist; danach 
liege die Darlegungs- und  Beweislast  für die Ord-
nungsmäßigkeit aller als schadensursächlich in Be-
tracht kommenden Idatenverarbeitungstechnischen 
und -organisatorischen Arbeitsvorgänge bei der da-
tenverarbeitenden Stelle. 

Durch den Einsatz von technischen und organisa-
torischen Maßnahmen der Datensicherung sowie die 
Schulung und Überwachung des bei der Datenver-
arbeitung tätigen Personals nach den Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes kann von den  daten-
verarbeitenden Stellen der Verletzung der Persön-
lichkeitsrechte der betroffenen Bürger vorgebeugt 
und damit Schadensfällen und entsprechenden Haf-
tungs- und Regreßansprüchen entgegengewirkt wer-
den. Im übrigen ist bekanntgeworden, daß die Ver-
sicherungswirtschaft Versicherungsschutz in evtl. 
Schadensfällen dieser Art anbietet. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Müller-Emmert (SPD) 
(Drucksache 8/1773 Fragen B 15 und 16): 

Ist die Bundesregierung bereit, sich beim Deutschen Sport-
bund und den Sportministern der Bundesländer dafür einzu-
setzen, daß die ständig zunehmenden Erlöse aus dem Lotterie-
wesen und der Fernsehlotterie „Glücksspirale" zugunsten der 
Sportorganisationen in verstärktem Maße für sozial- und ju-
gendpolitische Aufgaben der Sportvereine eingesetzt werden? 

Sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit, darauf hin-
zuwirken, daß neben den öffentlichen Förderungsmitteln von 
Bund, Ländern und Gemeinden auch die Eigenmittel der Sport-
organisationen und die Erlöse aus dem Lotteriewesen und 
ähnliche Zusatzfinanzierungen in verstärkter Weise für Maß-
nahmen der Sportvereine (Integration von Deutschen aus ost- 
und südosteuropäischen Ländern, Behindertensport, Programme 
für gefährdete Jugendliche oder Sport für Bürger im höheren 
Lebensalter) zu verwenden sind, und welche Konsequenzen will 
die Bundesregierung in ihrer Sportpolitik daraus ziehen? 

Ihre Fragen beziehen sich vorwiegend auf die 
Sportorganisationen im Länder- und kommunalen 
Bereich. Erlöse aus dem Lotteriewesen und der Fern-
sehlotterie „Glücksspirale" fließen vor allem den 
Landessportbünden zu. Die Sportorganisationen auf 
Bundesebene sind nur zum geringeren Teil betroffen. 

Wie Ihnen bekannt ist, besteht zudem keine origi-
näre Zuständigkeit des Bundes für die Förderung 
von Sportvereinen. Die Bundesregierung geht dar-
über hinaus von dem Grundsatz aus, daß die Orga-
nisationen des Sports ihr Aufgabengebiet in selbst-
verantwortlicher autonomer Entscheidung regeln. 

Bei dieser Sachlage halte ich es für erforderlich, 
vor Beantwortung Ihrer Fragen den Deutschen 
Sportbund als die Gemeinschaft der Sportverbände 
und Sportorganisationen in der Bundesrepublik 
Deutschland und die zuständigen Ressorts der Bun-
desländer um Äußerung — auch zu den Ihren Fra-
gen zugrunde liegenden Prämissen — zu bitten. Ich 
werde Sie über die Ergebnisse unterrichten. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vocken-
hausen (SPD) (Drucksache 8/1773 Frage B 17): 

Wie sind nach dem Wissensstand der Bundesregierung die 
Erfahrungen in den USA mit dem „Son of Sam Act", nach dem 
niemand durch ein Verbrechen, das er begangen hat, finanziell 
profitieren darf, und wird die Bundesregierung prüfen, ob und 
inwieweit solche Bestimmungen Eingang in unser Recht finden 
könnten? 

Über die Erfahrungen mit dem Son of Sam Act in 
den USA ist der Bundesregierung nichts bekannt. 
Der Bundesregierung liegt bisher auch der Text des 
Gesetzes nicht vor. Es kann deshalb noch nicht be-
urteilt werden, ob es sinnvoll ist, in eine Prüfung 
darüber einzutreten, inwieweit die Regelungen des 
fraglichen Gesetzes auch Eingang in unser Recht 
finden könnten. Ich bin aber gerne bereit, zu gege-
bener Zeit auf Ihre Frage zurückzukommen. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Schröder (Lüne-
burg) (CDU/CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 18 
und 19) : 

Welche Erfahrungen mit dem Gesetz zur Entschädigung der 
Opfer von Gewalttaten hat die Bundesregierung seit Inkraft-
treten des Gesetzes sammeln können? 

Welche Ergänzungen dieses Gesetzes hält die Bundesregie-
rung nach den gesammelten Erfahrungen für erforderlich, und 
wann gedenkt sie dem Bundestag entsprechende Vorschläge 
zu unterbreiten? 

Zu Frage B 18: 

Das Gesetz über die Entschädigung für Opfer von 
Gewalttaten (OEG) ist am 16. Mai 1976 in Kraft ge-
treten. Es wird von Landesbehörden, den Versor-
gungsämtern, durchgeführt. Die Bundesregierung 
hat, um über die bei neuartigen Gesetzen unver-
meidlichen Anfangsschwierigkeiten hinwegzuhel-
fen, im Mai 1976 und im Oktober 1977 Probleme 
der Anwendung des Gesetzes mit Landesbeamten 
erörtert. Sie hat darüber hinaus den Anstoß dazu 
gegeben, daß die Geschädigten in jedem Einzelfall, 
der zur Kenntnis der Polizei- und Strafverfolgungs-
behörden gelangt, durch Merkblätter auf ihre Rechte 
und Ansprüche hingewiesen werden. 

Nach dem Stand vom 31. Dezember 1977 wurden 
im Bundesgebiet bisher etwa 9 200 Entschädigungs- 
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anträge nach dem OEG gestellt. Davon waren am 
Stichtag rund 5 000 Fälle erledigt. In etwa 350 Fäl-
len sind Leistungen nach dem OEG bewilligt wor-
den. Die verhältnismäßig niedrige Zahl der Bewil-
ligungen erklärt sich u. a. daraus, daß viele An-
träge erst gestellt wurden, nachdem die Gesund-
heitsstörung folgenlos abgeklungen war; in diesen 
Fällen waren die Kosten der Heilbehandlung in der 
Regel von der gesetzlichen Krankenversicherung 
gedeckt worden. 

Der Bund trägt 40 % der Ausgaben, die den 
Ländern durch Geldleistungen nach dem OEG ent-
stehen. Die Aufwendungen, die hiernach auf den 
Bund entfallen, zeigen eine steigende Tendenz. Sie 
betrugen im Jahre 1977 etwa 111 000 DM und 
werden im ersten Quartal 1978 voraussichtlich 
120 000 DM erreichen. 

Zu Frage B 19: 

Die Bundesregierung hat u. a. auch auf Grund der 
bisherigen Erfahrungen mit dem OEG in dem Ent-
wurf eines 10. Gesetzes über die Anpassung der 
Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes eine Än-
derung des § 60 des Bundesversorgungsgesetzes 
vorgeschlagen. Danach soll im gesamten sozialen 
Entschädigungsrecht, zu dem auch das OEG gehört, 
künftig vom Zeitpunkt der Schädigung an geleistet 
werden unter der Voraussetzung, daß der Antrag 
innerhalb eines Jahres nach der Schädigung ge-
stellt wird (Rückwirkung des Antrags). Darüber 
hinaus hält die Bundesregierung zur Zeit keine 
grundlegenden Ergänzungen des OEG für erforder-
lich. 

Auf einige Punkte, an denen sich öffentliche Kri-
tik entzündet hat, möchte ich hier jedoch eingehen. 
Der Stichtag des Inkrafttretens des Gesetzes bedeu-
tet Härten für alle zurückliegenden Fälle. Die ge-
setzgebenden Körperschaften waren sich dessen be-
wußt und haben dieses Problem eingehend erörtert. 
Sie haben sich gegen eine Rückwirkung des Geset-
zes entschieden. Eine Härteklausel, die  eine flexi-
blere Handhabung erlauben würde, wäre gewiß für 
solche Fälle wünschenswert, in denen schwere Kör-
perschäden eingetreten sind, die. noch fortdauern. 
Hier hat sich private Initiative schon helfend einge-
schaltet. Ich begrüße das sehr, werde aber auch 
noch gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung prüfen, ob hier ein Weg 
gefunden werden kann, auf welchem die nun einmal 
unvermeidlichen Härten des Stichtages sich mildern 
lassen. 

Die Bundesregierung hatte in ihrem Gesetzent-
wurf vorgeschlagen, Sachschäden, die im Zusam-
menhang mit einer Gewalttat stehen, in gewissem 
Umfang zu ersetzen. Diese Vorschrift ist auf Ver-
langen des Bundesrates gestrichen worden. Im Zu-
sammenhang mit der Reform des Staatshaftungs-
rechts sind Überlegungen im Gange, die in Zukunft, 
je nach den Ergebnissen der Beratungen zum Staats-
haftungsrecht, zu einer anderen Beurteilung der 
Frage führen könnten. 

Zu den Problemen des Geltungsbereichs (Territo-
rialitätsprinzip) und zur Gegenseitigkeit bei der Ent-
schädigung von Ausländern gestatte ich mir, auf 

meine Antwort an die Frau Kollegin Lieselotte Ber-
ger (Berlin) auf deren Anfragen vom 27. April 1978 
zu verweisen. Abdruck liegt an. 

Anlage  26 

Antwort 

des Parl. Statssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
lichen Fragen der Abgeordneten Frau Berger (Ber-
lin) (CDU/CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 20 
und 21) : 

Hält es die Bundesregierung für angebracht, in den Kreis der 
Berechtigten nach dem Gesetz über die Entschädigung für 
Opfer von Gewalttaten (OEG) auch diejenigen Deutschen ein-
zubeziehen, die gerade wegen ihrer deutschen Staatsangehörig-
keit, also aus politischen Gründen im Ausland Opfer von Ge-
walttaten werden? 

Hält die Bundesregierung das dem OEG zugrundeliegende 
Territoritäts- und Gegenseitigkeitsprinzip überhaupt für sinn-
voll angesichts der Tatsache, daß einerseits die Zahl der 
deutschen Staatsangehörigen, die im Ausland Opfer von Ge-
walttaten werden, von Jahr zu Jahr steigt, und andererseits 
eine dem OEG entsprechende Regelung nur in wenigen Staa-
ten besteht oder zu erwarten ist? 

Zu Frage B 20: 

Das Gesetz über die Entschädigung für Opfer von 
Gewalttaten (OEG) beruht auf dem Grundgedanken, 
daß der Staat Leben und Gesundheit der Bürger 
schützen und ihnen helfen muß, wenn sie in diesen 
Lebensgütern verletzt werden. Wo diese Schutz-
funktion nicht mehr ausgeübt werden kann, endet 
auch die Entschädigungspflicht. Dem entspricht es, 
daß das OEG nur für Gewalttaten gilt, die im Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland oder außerhalb 
an Bord deutscher Schiffe und Flugzeuge begangen 
werden. Nur für diesen örtlichen Bereich kann deut-
schen Organen eine Verantwortung für die Sicher-
heit der Menschen und für die Aufklärung von 
Straftaten zugeschrieben werden. Dieser in der Be-
gründung zur Regierungsvorlage (Bundestags-Druck-
sache 7/2506, S. 13) enthaltene Gedanke ist im 
Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages einstim-
mig gebilligt worden. 

Zu Frage B 21: 

Die Bundesregierung hält das Territorialitätsprin-
zip für sinnvoll und sieht keinen Anlaß, dem Deut-
schen Bundestag vorzuschlagen, seine mit der ein-
stimmigen Annahme des Gesetzes getroffene Ent-
scheidung zu ändern. Sie sieht sich in dieser Auf-
fassung bestärkt durch die Ergebnisse eingehender 
Beratungen im Europarat. In der am 28. September 
1977 von den Ministerdelegierten angenommenen 
Entschließung heißt es: „Soweit nicht besondere 
Konventionen anzuwenden sind, soll die Entschädi-
gung vom dem Staat gezahlt werden, auf dessen 
Gebiet, einschließlich Schiffe und Flugzeuge, das 
Verbrechen begangen worden ist." Andere Staaten, 
die eine Entschädigung für Opfer von Gewalttaten 
eingeführt haben, folgen ebenfalls dem Territoriali-
tätsprinzip, z. B. Großbritannien, Irland, Schweden 
und die Niederlande. Der Bundesminister der Justiz 
hat in der Ministerkonferenz des Europarats vorge-
schlagen, eine europäische Konvention auszuarbei-
ten. Dieser Vorschlag ist auf Zustimmung gestoßen. 
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Die Bundesregierung hält dies für den richtigen 
Weg, das Entschädigungsrecht auf Deutsche auszu-
dehnen, die in Ländern leben oder sich vorüber-
gehend aufhalten, in denen eine Entschädigung bis-
her nicht vorgesehen oder bisher auf eigene Staats-
angehörige beschränkt ist (Beispiel Österreich). 

Das Gegenseitigkeitsprinzip, d. h. Entschädigung 
für Ausländer nur, wenn deren Heimatstaat Deut-
sche entsprechend entschädigen würde, ist auf Ver-
langen des Bundesrates im Verfahren vor dem Ver-
mittlungsausschuß in das OEG eingefügt worden. 
Die Gegenseitigkeitsklausel ist geeignet, den Schutz 
Deutscher im Ausland zu verbessern. Sie wirkt in 
Staaten, die noch keine vergleichbare Entschädi-
gungsregelung haben, als Anreiz, diese auch im In-
teresse ihrer eigenen Staatsbürger einzuführen. Die 
letzten Erkenntnisse bestätigen diese Erwartung. 
Die österreichische Regierung überprüft ihr auf dem 
Personalitätsprinzip beruhendes System. Die schwei-
zerische Regierung hat nach einem Bericht unserer 
Botschaft in Bern in Aussicht gestellt, den Schutz 
von ausländischen Staatsangehörigen, die in der 
Schweiz von Gewalttaten betroffen werden könnten, 
anhand der Ergebnisse entsprechender Vorarbeiten 
im Europarat und in der Internationalen Strafrechts-
vereinigung einer erneuten Prüfung zu unterziehen; 
sie hat auch ihre Mitarbeit bei einer evtl. Konven-
tion des Europarates zugesichert. 

Anlage 27 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Müller (Mülheim) (SPD) 
(Drucksache 8/1773 Frage B 22) : 

Kann die Bundesregierung in Aussicht stellen, daß sie im 
Rat der Europäischen Gemeinschaften eine Initiative ergreifen 
wird, um den Richtlinienvorschlag der Kommission vom 31. De-
zember 1976 zu verwirklichen, mit dem der Freibetrag für 
Reisemitbringsel von bisher 125 RE auf 200 RE angehoben 
werden soll? 

Die Bundesregierung unterstützt den Richtlinien

-

Vorschlag der Kommission, durch den der Realwert 
der Steuerfreibeträge wiederhergestellt und auch 
künftig erhalten bleiben soll. Der Vorschlag wurde 
im EG-Rat im Juni 1977 beraten. Dannach ist die Er-
örterung ausgesetzt worden. Sie wird voraussicht-
lich wiederaufgenommen, sobald die kurz vor dem 
Abschluß stehenden Beratungen über eine Ratsver-
ordnung zur Verwendung der Europäischen Rech-
nungseinheit in den Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaften erfolgreich zu Ende geführt sein 
werden. 

Wie sich die von der Kommission vorgeschlagene 
Richtlinie auswirken würde, bitte ich meiner im Pro-
tokoll der 57. Sitzung des Deutschen Bundestages — 
Anlage 5 — abgedruckten Antwort zu entnehmen. 

Anlage 28 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Stavenhagen 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1773 Frage B 23) : 

Ist die Bundesregierung bereit, unter dem Gesichtspunkt der 
Unterstützung von Kleinstbetrieben das Problem der Besteue-
rung bei Haltung mehrerer Nutzfahrzeuge, die aber nur alter-
nativ betrieben werden können, erneut zu überdenken, um ge-
gebenenfalls für einen beschränkten Personenkreis das Kraft-
fahrzeugsteuergesetz zu ändern? 

Nach geltendem Recht unterliegt der Kraftfahr-
zeugsteuer das Halten eines Kraftfahrzeugs oder 
eines Kraftfahrzeuganhängers zum Verkehr auf 
öffentlichen Straßen. Die Steuer entsteht somit ohne 
Rücksicht darauf, ob und in welchem Umfang öffent-
liche Straßen tatsächlich benutzt werden. Außerdem 
kommt es nach geltendem Recht weder für die Ent-
stehung noch für die Erhebung der Kraftfahrzeug-
steuer auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Fahrzeughalters an. Die von Ihnen zur Unterstüt-
zung von Kleinstbetrieben angeregte Sonderrege-
lung wäre mit diesen Grundsätzen nicht zu verein-
baren. Sie würde zu Berufungen anderer Personen-
kreise führen und wäre außerdem kaum praktika-
bel, da nicht wirksam überwacht werden könnte, 
ob die Fahrzeuge eines Kleinstunternehmens tatsäch-
lich nur alternativ betrieben werden. Die Bundes-
regierung sieht sich deshalb nicht in der Lage, eine 
Ihrer Anregung entsprechende Änderung des Kraft-
fahrzeugsteuergesetzes zu befürworten. 

Anlage 29 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Schröder (Lüneburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1773 Frage B 24) : 

Welche steuerlichen Maßnahmen wird die Bundesregierung 
zugunsten der Selbständigen ergreifen, um die steuerliche Be-
günstigung von steuerfreien Rücklagen für Zusatzrenten von 
Arbeitnehmern auszugleichen, die Arbeiter für ihre Arbeit-
nehmer zu Lasten des betrieblichen Gewinns in Kassen, Fonds 
und dergleichen einzahlen? 

Wenn ich Ihre Frage richtig interpretiere, schla-
gen Sie vor, Aufwendungen der Selbständigen für 
die eigene Altersvorsorge steuerlich in ähnlicher 
Weise zu behandeln wie Leistungen, die ein Ar-
beitgeber für seine Arbeitnehmer nach dem Be-
triebsrentengesetz erbringt. Dabei gehen Sie offen-
bar davon aus, daß die gewinnmäßige Berücksich-
tigung von Vorsorgungslasten, die ein Betrieb nach 
dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Al-
tersversorgung (BetrAVG) vom 19. Dezember 1974 
gegenüber seinen Arbeitnehmern vertraglich über-
nimmt, eine steuerliche Begünstigung darstellt. Das 
ist jedoch nicht der Fall. Die steuerliche Gewinn-
ermittlung richtet sich nach den handelsrechtlichen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die 
Möglichkeit, z. B. für eine gegenüber einem Dritten 
eingegangene Pensionsverpflichtung handelsrecht-
lich eine Rückstellung zu bilden, muß also auch für 
das Steuerrecht gelten. Altersversorgungszusagen 
gegenüber sich selbst stellen zivilrechtlich jedoch 
keine Verbindlichkeiten dar, so daß auch ihre ge-
winnminderne Berücksichtigung nicht möglich ist. 

Das BetrAVG regelt die betriebliche Altersver-
sorgung von Arbeitnehmern und Personen, die aus 
Anlaß ihrer Tätigkeit für einen Betrieb Versor- 
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gungszusagen erhalten haben, nicht jedoch die ei-
gene Altersvorsorge dieses Personenkreises. Auf-
wendungen für die eigene Altersvorsorge gehören 
sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Selbstän-
digen grundsätzlich zu den Kosten der Lebensfüh-
rung, die steuerlich in beiden Fällen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelung des § 10 EStG berücksichtigt 
werden. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Schreiber (SPD) 
(Drucksache 8/1773 Fragen B 25 und 26) : 

Ist die Bundesregierung angesichts der prekären Lage der 
portugiesischen Wirtschaft bereit, der Republik Portugal kurz-
fristig Finanzhilfen zu gewähren, und welche Möglichkeiten sieht 
sie hierzu? 

Wird die Bundesregierung insbesondere auf den Internatio-
nalen Währungsfonds einwirken, damit dieser seine für die 
portugiesische Regierung problematischen Forderungen, die er 
an die, Vergabe eines internationalen 750-Millionen-Dollar-
Kredits knüpft, abschwächt, und ist sie bereit, dem Beispiel 
Großbritanniens und Osterreichs zu folgen und Vorauszahlun-
gen von ihrem Anteil am IWF-Kredit zu leisten, um die akuten 
Zahlungsbilanzschwierigkeiten Portugals kurzfristig zu lindern? 

Zu Frage B 25: 

Wie Ihnen sicher bekannt ist, hat die Bundes-
regierung im Juni 1977 zugesagt, sich an einer inter-
nationalen Kreditaktion zugunsten Portugals mit 
einem Beitrag in Höhe von 200 Millionen Dollar zu 
beteiligen. Die Bundesregierung hat ebenso wie die 
USA und andere Staaten die Auszahlung ihres 
Beitrages daran gebunden, daß sich die portugie-
sische Regierung und der internationale Währungs-
fonds über ein Stabilisierungsprogramm für einen 
neuen IWF-Kredit an Portugal einigen. Damit sollte 
sichergestellt werden, daß die internationalen Stüt-
zungskredite wirkungsvoll zur Sanierung der portu-
giesischen Wirtschaft verwendet werden. 

Zu Frage B 26: 

Die Kreditverhandlungen zwischen der portugie-
sichen Regierung und dem IWF, die zeitweise durch 
die Umbildung der portugiesischen Regierung un-
terbrochen wurden, sind am 29. April 1978 erfolg-
reich abgeschlossen worden. 

Die Auszahlung des deutschen Kreditbeitrages an 
Portugal kann nunmehr erfolgen, sobald die Kre-
ditkonditionen zwischen der portugiesischen Noten-
bank und den deutschen Geschäftsbanken ausgehan-
delt und die Garantieübernahme durch den Bund 
geregelt ist. 

Anlage 31 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift

-

lichen Fragen des Abgeordneten Böhm (Melsungen) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 28 und 29) : 

Sind der Bundesregierung Pläne zur Verlegung des Militär-
flugplatzes Fulda-Sickels in den Bereich der Stadt Hünfeld be-
kannt? 

Kennt die Bundesregierung die Argumente, mit denen sich 
die Stadt Hünfeld gegen eine gegebenenfalls beabsichtigte 
Verlegung des Flugplatzes Fulda-Sickels in den Bereich der 
Stadt Hünfeld wendet, und ist sie bereit, diese Argumente zu 
berücksichtigen? 

Zu Frage B 28: 

Von der Stadt Fulda wird die Verlegung des Flug-
platzes Fulda-Sickels angestrebt. Bisherige Vor-
schläge für einen Ersatzstandort haben sich nicht als 
realisierbar erwiesen. Der Hessische Minister des 
Innern ist daher gebeten worden, im Rahmen der 
Landesplanung zu prüfen, ob weitere Standorte als 
Ersatz für den Flugplatz Fulda-Sickels in Betracht 
kommen. Ein Ergebnis hierzu liegt noch nicht vor. 

Zu Frage B 29:  

Die Stadt Hünfeld hat die Argumente, mit denen 
sie sich gegen eine Verlegung des Flugplatzes 
Fulda-Sickels in ihren Bereich wendet, der Bundes-
regierung mitgeteilt. Die Bundesregierung wird sie 
bei der weiteren Sachbehandlung im Auge behal-
ten. Da der Bund bei der Ermittlung geeigneten Er-
satzgeländes auf Vorschläge des Landes Hessen an-
gewiesen ist, wurde der Hessische Minister des 
Innern von den Argumenten der Stadt Hünfeld 
unterrichtet. 

Anlage 32 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Unland (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1773 Frage B 30) : 

Was hat die Bundesregierung mit welchem Ergebnis zur Aus-
führung des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 16. Juni 
1977 zu Tagesordnungspunkt 29 (Drucksache 8/521) unternommen? 

Die Anregungen des Europäischen Parlaments 
sind sorgfältig gepüft worden. Die Bundesregierung 
vermag sich jedoch weder das Analyseergebnis noch 
die daraus gezogenen Schlußfolgerungen voll zu 
eigen zu machen. 

Es ist richtig, daß sich die Grenzlage als zusätz-
liches Entwicklungshindernis einiger strukturschwa-
cher Regionen erweist. Diese Feststellung läßt sich 
jedoch nicht verallgemeinern. Einige Gebiete an den 
Binnengrenzen der Europäischen Gemeinchaft ha-
ben nachweisbar trotz Grenzlage in ihrer wirtschaft-
lichen Entwicklung aufgeholt. Zum Beispiel konnten 
in den letzten Jahren deutsche Gebiete an der 
französischen, belgischen und niederländischen 
Grenze aus der Förderung der Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur" entlassen werden, weil sie sich wirtschaft-
lich im Vergleich zu anderen Regionen im Landes-
innern positiv entwickelt hatten. 

Soweit und solange ein Entwicklungsrückstand in 
den deutschen Grenzregionen fortbesteht, werden 
diese Regionen im Rahmen der Gemeinschaftsauf-
gabe gefördert. Die Bundesregierung ist bemüht, 
die Förderungsmaßnahmen mit den Nachbarländern 
zu koordinieren. Eine grenzüberschreitende Planung 
ist z. B. zusammen mit den Niederlanden für die 
Ems-Dollart-Region in Angriff genommen worden. 
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Ein entsprechendes deutsch-niederländisches Pro-
gramm konnte vor kurzem der Öffentlichkeit vor-
gestellt werden. Bei dieser Gelegenheit bezeichnete 
das für Regionalpolitik zuständige Mitglied der EG-
Kommission Antonio Giolitti diese Art der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit als beispielhaft. 

Das Programm soll in enger Zusammenarbeit mit 
den regionalen Stellen weiterentwickelt werden 
und als Modell für weitere grenzüberschreitende 
Programme dienen. Der Ausschuß für Regionalpoli-
tik der Europäischen Gemeinschaften wird auf sei-
ner nächsten Sitzung prüfen, inwieweit die bei der 
Aufstellung des Programms gesammelten Erfahrun-
gen für die Zusammenarbeit an den übrigen Bin-
nengrenzen der Gemeinschaft nutzbar gemacht wer-
den können. 

Der Errichtung von „Euroverbänden" mit eigenen 
hoheitlichen Befugnissen auf beiden Seiten der 
Grenze stehen angesichts des heute erreichten Inte-
grationsstandes noch kaum zu überwindende recht-
liche und politische Hindernisse entgegen. Entspre-
chende Vorschläge, welche die ' Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften dem Rat vorlegen 
müßte, haben unter diesen Umständen wenig Aus-
sicht auf Erfolg. Praktische Erleichterungen für die 
Zusammenarbeit in den Grenzregionen, die mit der 
Errichtung von „Euroverbänden" angestrebt wer-
den, lassen sich weitgehend mit bestehenden Orga-
nisationsformen erreichen. Grenzüberschreitende 
Zusammenschlüsse kommunaler Verbände und son-
stiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften — wie 
die verschiedenen Euregio-Gremien — können mit 
Unterstützung der Zentralbehörden die Aufgaben 
eines „Euroverbandes" erfüllen. 

Anlage 33 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1773 Fragen B 31 und 32) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Vorschlag von Pro-
fessor Zöllner, ein unabhängiges Berater-Gremium von Wissen-
schaftlern, die im Bereich der Ernährungswissenschaften aktiv 
tätig sind, als Ernährungsbeirat der Bundesregierung zu berufen, 
um ihr bei Entscheidungsprognosen im Ernährungsbereich be-
hilflich zu sein und auch durch öffentliche Stellungnahmen in 
den Medien zu informieren und möglicherweise vielfältiger 
Verunsicherung entgegenzuwirken? 

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß ein solcher 
Ernährungsrat durchaus geeignet wäre, bei unterschiedlichen Auf-
fassungen zwischen dem Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten einerseits und dem Bundesmini-
sterium für Jugend, Familie und Gesundheit andererseits, be-
hilflich zu sein, ausgewogene Entscheidungen zu treffen? 

Zu Frage B 31: 

Der Bundesregierung liegt kein Antrag von Pro-
fessor Zöllner vor, als neues und zusätzliches Be-
ratungsgremium der Bundesregierung einen „Ernäh-
rungsbeirat" zu berufen. Auch sonst ist der Bundes-
regierung über einen solchen Vorschlag von Profes-
sor Zöllner nichts bekannt. 

Zu Frage B 32: 

Die Bundesregierung mißt den Erkenntnissen der 
Ernährungswissenschaft und dem Rat der Ernäh

-

rungswissenschaftler als Entscheidungshilfen für die 
von ihr zu treffenden Maßnahmen eine große Be-
deutung bei. So steht ihr neben einschlägigen Bera-
tungsgrémien beim BMJFG und beim BML, z. B. dem 
Bundesgesundheitsrat, dem Wissenschaftlichen Bei-
rat und dem Verbraucherausschuß, mit der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE), deren Prä-
sident Professor Zöllner zur Zeit ist, ein Beratungs-
gremium von Wissenschaftlern zur Verfügung, die 
im Bereich der Ernährungswissenschaften aktiv tä-
tig sind. Die DGE ist gemeinsam vom BMJFG und 
vom BML u. a. damit beauftragt, in vierjährigem 
Abstand einen Ernährungsbericht zu erstellen. Der 
dritte Ernährungsbericht ist 1976 erschienen, der 
vierte ist derzeit in Vorbereitung. Außerdem bedient 
sich die Bundesregierung des sachverständigen Ra-
tes der DGE bei der Ernährungsaufklärung und Er-
nährungsberatung. 

Die Bundesregierung ist aus diesen Gründen der 
Auffassung, daß es keines zusätzlichen, institutionell 
verankerten Ernährungsbeirats bedarf. 

Anlage 34  
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Pfeffermann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 33 und 34) : 

Wie viele Personen wurden in den Jahren 1976 und 1977 durch 
die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit 
beschäftigt, und wie groß war dieser Personenkreis zum 
31. März 1978? 

Welche dieser Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wurden im Be-
reich der Verwaltungen der öffentlichen Hand durchgeführt, und 
welche dieser Tätigkeiten eignen sich zur Umwandlung in 
Dauerarbeitsplätze für Behinderte? 

In Allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaf-
fung (ABM) waren neben den eingesetzten Stamm-
arbeitnehmern im Jahresdurchschnitt 1976 insgesamt 
28 842 und 1977 insgesamt 37 754 von den Arbeits-
ämtern zugewiesene Arbeitnehmer beschäftigt. Am 
31. März 1978 waren in ABM 43 598 zugewiesene 
Arbeitnehmer tätig. Auf den Bereich „Büro und Ver-
waltung" entfielen 1976 durchschnittlich 5 586 und 
1977 durchschnittlich 12 078 zugewiesene Arbeitneh-
mer. In diesem Bereich dürfte fast ausschließlich die 
öffentliche Hand Träger der Maßnahmen gewesen 
sein. 

Die Bundesregierung kann keine Angaben darüber 
machen, welche im Bereich der Verwaltungen der 
öffentlichen Hand als ABM geförderte Tätigkeiten 
sich zur Umwandlung in Dauerarbeitsplätze für Be-
hinderte eignen, da dies von den Voraussetzungen 
des jeweiligen Personalhaushalts abhängt. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen der Abgeordneten Frau Steinhauer 
(SPD) (Drucksache 8/1773 Fragen B 35 und 36): 
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Ist der Bundesregierung bekannt, welche Verbesserungen bei 
der Vermittlung durch die z. Z. bei der Bundesanstalt für Arbeit 
angelaufenen Organisationsänderungen eintreten? 

Wird durch diese Umorganisation gerade in der jetzigen 
Situation nicht vielmehr mindestens für einige Monate ein Rück-
gang bei der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitsämter eintreten, 
und wie kann dem gegebenenfalls entgegengewirkt werden? 

Zu Frage B 35: 

Die Bundesanstalt für Arbeit wird ab 1. Juni 1978 
schrittweise in den Arbeitsämtern die Abteilung 
Arbeitsvermittlung/Arbeitsberatung neu organisie-
ren. Sie setzt damit nach und nach die positiven Er-
fahrungen der mehrjährigen Modellversuche in den 
Arbeitsämtern Celle und Würzburg bundesweit in 
die Praxis um. 

Folgende organisatorische und personelle Maß-
nahmen werden getroffen: 
— Einbeziehung der Arbeitsberater in das aktive 

Vermittlungsgeschehen, 
— Verbesserung der Vermittlungsarbeit und Ar-

beitsvereinfachung durch Bildung größerer Or-
ganisationseinheiten — Berufsbereiche — mit 
breiterem Arbeitsmarktausschnitt, 

— Verlegung von verwaltungsmäßiger Routine

-

arbeit in Anmelde- und Bearbeitungsstellen, 
— Straffung des Leitungsgefüges durch die neue 

Gliederung: Arbeitsberater — Abschnittsleiter — 
Abteilungsleiter (Wegfall der bisherigen Grup-
penleiter). 

Die Vermittlungstätigkeit erfährt durch die Neu-
organisation keinen Rückgang; vielmehr wird die 
bei der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage erforder-
liche Effektivität der Arbeitsvermittlung gesteigert. 

Zu Frage B 36: 

Um personelle Härten zu vermeiden und Umstel-
lungsschwierigkeiten in möglichst geringem Rahmen 
zu halten, ist die schrittweise Einführung der Neu-
organisation in den Arbeitsämtern vorgesehen. Auch 
dadurch wird vermieden, daß während der Umorga-
nisation die Vermittlungstätigkeit unnötig beein-
trächtigt wird. 

Anlage 36 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift

-

lichen Fragen der Abgeordneten Frau Karwatzki 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 37 und 38) : 

Ist der Bundesregierung bekannt und hält sie es mit dem 
§ 182 Abs. 1 Nr. 1 bzw. dem § 368 Abs. 2 RVO und dem § 26 
Abs. 2 des Kartellgesetzes für vereinbar, daß Augenärzte 
Kontaktlinsen anpassen und Pflegemittel verkaufen? 

Wie hoch beziffert die Bundesregierung die dadurch entste-
henden fiskalischen Verluste bei Gewerbe- und Umsatzsteuer? 

Ich gehe davon aus, daß Ihre Fragen sich auf die 
Verordnung und Abgabe von Kontaktlinsen durch 
Augenärzte im Rahmen der gesetzlichen Kranken-
versicherung beziehen. Um Ihnen eine auch die Auf-
fassung der an der Durchführung der gesetzlichen 
Krankenversicherung Beteiligten einbeziehende Ant-
wort erteilen zu können, habe ich zunächst die 
Spitzenverbände der Träger der gesetzlichen Kran

-

kenversicherung und die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung um Stellungnahme gebeten. Sobald mir 
deren Äußerungen vorliegen, komme ich auf die An-
gelegenheit zurück. 

Anlage 37 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Zink (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1773 Frage B 39): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß bei den Versorgungs-
ämtern Wartezeiten bis zu einem Jahr bei der Antragstellung auf 
Anerkennung als Schwerbehinderter bestehen, und sieht die 
Bundesregierung Möglichkeiten, diese Wartezeit zu verkürzen? 

Es ist der Bundesregierung bekannt, daß Schwer-
behinderte zum Teil erhebliche Wartezeiten hinneh-
men müssen, bis sie von den Versorgungsämtern als 
Schwerbehinderte anerkannt werden. Die Ausdeh-
nung des durch das neue Schwerbehindertengesetz 
im Arbeitsleben geschützten Personenkreises auf 
alle Schwerbehinderten, ohne Rücksicht auf Art und 
Ursache der Behinderung, hat dazu geführt, daß bei 
den Versorgungsämtern eine große Zahl von An-
trägen auf Feststellung der Schwerbehinderten-
eigenschaft eingegangen ist und noch eingeht. Die 
Versorgungsämter sind offenbar noch nicht überall 
in dem erforderlichen Umfang durch entsprechende 
organisatorische und personelle Maßnahmen auf die 
neue Aufgabe eingestellt. Zu Wartezeiten bis zu 
einem Jahr kommt es nach meiner Kenntnis aller-
dings nur in Ausnahmefällen. In den meisten Bun-
desländern liegt die durchschnittliche Bearbeitungs-
zeit bei 3 bis 6 Monaten. 

Im übrigen handelt es sich bei den Versorgungs-
ämtern nicht um Bundesdienststellen, sondern um 
Landesbehörden, die nicht der Aufsicht der Bundes-
regierung unterstehen und denen ich Weisungen 
nicht erteilen kann. Für Organisation und Personal-
besetzung der Versorgungsämter sind die Minister 
und Senatoren für Arbeit und Soziales der Länder 
verantwortlich, denen die Versorgungsämter nach-
geordnet sind. Die Bundesregierung geht davon aus, 
daß die Länder die erforderlichen Maßnahmen er-
greifen, um vorhandene Bearbeitungsrückstände ab-
zubauen und die Bearbeitungszeiten spürbar zu ver-
kürzen. 

Anlage 38 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Becker (Frank-
furt) (CDU/CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 40 
und 41) : 

Wie viele Personen haben nach dem Wissensstand der Bun-
desregierung in den zwei Jahren seit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten 
(OEG) eine Schädigung gemäß § 1 erlitten? 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, wie viele 
davon einen Antrag auf Entschädigung nach dem OEG gestellt 
haben und welche Kosten durch die Anwendung des Gesetzes 
entstanden sind? 
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Zu Frage B 40: 

Wie viele Personen in den zwei Jahren seit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes über die Entschädigung 
für Opfer von Gewalttaten (OEG) eine Schädigung 
im Sinne des § 1 OEG erlitten haben, ist nicht be-
kannt. Die Kriminalstatistiken geben darüber keine 
verwertbare Auskunft, weil sie insbesondere nicht 
danach differenzieren, inwieweit der Geschädigte 
die Schädigung selbst mitverursacht hat. Sie ent-
halten auch eine große Zahl von Fällen, in denen 
die Gesundheitsstörung so geringfügig ist, daß der 
Geschädigte auf eine Antragstellung nach dem OEG 
verzichtet. 

Zu Frage B 41: 

Das OEG wird von den Ländern durchgeführt. Die 
Bundesregierung ist deshalb auf statistische An-
gaben der Länder angewiesen. Bis zum 31. Dezem-
ber 1977 wurden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung rd. 9 200 Anträge gestellt. In rd. 350 von ca. 
5 000 erledigten Fällen wurden Leistungen bewilligt. 
Die niedrige Zahl der Bewilligungen im Verhältnis 
zur Zahl der Anträge .erklärt sich u. a. daraus, daß 
eine große Zahl der Anträge erst gestellt wurde, 
nachdem die Gesundheitsstörung folgenlos abge-
klungen war. 

Der Bund trägt 40 v. H. der Geldleistungen. Dafür 
wurden für das Jahr 1976 704 DM, für das Jahr 1977 
111 000 DM aufgewandt. Für das erste Quartal 1978 
liegen erst Mitteilungen von fünf Bundesländern 
vor, wonach auf den Bundeshaushalt in diesem 
Zeitraum ca. 60 000 DM entfallen. Es ist damit zu 
rechnen, daß sich der Aufwand für das erste Quar-
tal nach Abrechnung auch der übrigen Länder auf 
rd. 120 000 DM verdoppeln wird. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Schreiber (SPD) 
(Drucksache 8/ 1773 Frage B 42) : 

Haben die von der Bundesregierung Anfang des Jahres an-
gekündigten Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen 
neuen Gesetzentwurf über die unentgeltliche Beförderung 
Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr inzwischen 
stattgefunden, und welches Ergebnis haben sie gegebenenfalls 
gehabt? 

Der im Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung erarbeitete Diskussionsentwurf eines Ge-

setzes über die unentgeltliche Beförderung Schwer-
behinderter im öffentlichen Personenverkehr wurde 
am 28. Februar 1978 mit Vertretern der Länder er-
örtert. Dabei ergaben sich erheblich voneinander 
abweichende Schätzungen über die Zahl der Schwer-
behinderten, die nach dem Diskussionsentwurf in 
die Vergünstigung einbezogen werden und die 
finanziellen Aufwendungen, die das angestrebte 
Gesetz erforderlich machen werden. 

Die Erörterungen sollen in Kürze weitergeführt 
werden. Ich hoffe, daß sich dabei die Möglichkeit 
ergibt, den Entwurf alsbald den parlamentarischen 
Gremien vorzulegen. 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Wüster (SPD) (Druck-
sache 8/1773 Frage B 43) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Rentner, die in der 
knappschaftlichen Krankenversicherung versichert sind und im 
Alter ihren Wohnsitz außerhalb eines Bergbaureviers haben, 
eine Beratungs- bzw. Geschäftsstelle ihrer Krankenkasse in zu-
mutbarer Entfernung nicht erreichen können, und erwägt die 
Bundesregierung, gegebenenfalls diesen Rentnern einen Wechsel 
zur AOK zu ermöglichen, wenn deren Geschäftsstelle näher am 
Wohnort liegt? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß nicht in al-
len Gebieten, in denen Knappschaftsrentner woh-
nen, ortsnahe Beratungsstellen für die Versicherten 
der Bundesknappschaft bestehen. Im Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung wird derzeit 
der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vor-
schriften der knappschaftlichen Krankenversiche-
rung der Rentner vorbereitet. Die Bundesregierung 
wird dabei prüfen, ob und unter welchen Voraus-
setzungen den Knappschaftsrentnern die Mitglied-
schaft bei der für ihren Wohnsitz zuständigen All-
gemeinen Ortskrankenkasse ermöglicht werden 
sollte oder wie sonst die Möglichkeit der versicher-
tennahen Beratungen verbessert werden kann. 

Bereits nach geltendem Recht — § 15 Sozialge-
setzbuch, Allgemeiner Teil — sind die Allgemeinen 
Ortskrankenkassen verpflichtet, über alle sozialen 
Angelegenheiten nach diesem Gesetzbuch Aus-
künfte zu erteilen. Dabei sind die Auskunftsstellen 
auch verpflichtet, untereinander mit dem Ziel zu-
sammenzuarbeiten, eine möglichst umfassende Aus-
kunftserteilung durch eine Stelle sicherzustellen. 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Steger (SPD) 
(Drucksache 8/1773 Frage B 44) : 

Ist der Bundesregierung — gegebenenfalls durch Schätzungen 
— bekannt, wieviel freiwillig Versicherte ihre Beitragsleistungen 
auf Grund der Erhöhung der Mindestbeiträge nicht weiter zah-
len, und wieviel nichterwerbstätige Frauen sich darunter be-
finden, und ist geplant, gegebenenfalls im Hinblick auf die 
Schaffung der eigenständigen Altersversicherung der Frau für 
diese Gruppe eine Übergangsregelung zu schaffen? 

Es ist der Bundesregierung nicht bekannt, ob we-
gen der Erhöhung des Mindestbeitrages in der frei-
willigen Rentenversicherung nach dem 20. Renten-
anpassungsgesetz freiwillig Versicherte ihre Bei-
tragsleistungen geändert oder eingestellt haben. 
Hierzu sind selbst grobe Schätzungen nicht möglich, 
weil der weitaus größte Teil der freiwillig Versi-
cherten sehr unregelmäßig Beiträge entrichtet und 
die Gründe für das Beitragsverhalten dieses Per-
sonenkreises nicht ermittelbar sind. 

Die Anhebung de Mindestbeitrages für die frei-
willig Versicherten im 20. Rentenanpassungsgesetz 
erfolgte unter dem Gesichtspunkt der Beitragsge-
rechtigkeit und der größeren Gleichbehandlung von 
freiwillig Versicherten und Pflichtversicherten. Der 
vor dem 20. Rentenanpassungsgesetz maßgebliche 
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Mindestbeitrag von monatlich 18,— DM führte im 
übrigen nur noch etwa zu einem Fünftel der Renten-
leistung, die der — verhältnismäßig höhere Mindest-
beitrag im Jahre der Rentenreform 1957 erbracht 
hatte, so daß auch leistungsrechtliche Gründe für 
die Anhebung des Mindestbeitrages in der freiwilli-
gen Versicherung ursächlich waren. Darüber hinaus 
war zu berücksichtigen, daß der freiwillig Ver-
sicherte mit seinem Mindestbeitrag beitragsunab-
hängige Leistungen auslösen kann, die überwiegend 
von der Versichertengemeinschaft zu erbringen 
sind. 

Aus all diesen Erwägungen ist zur Zeit nicht be-
absichtigt, eine Sonderregelung für Frauen hinsicht-
lich des Mindestbeitrages in der freiwilligen Ver-
sicherung vorzuschlagen. Was die Neuregelung der 
eigenständigen Alterssicherung für Frauen angeht, 
so wird die Bundesregierung zunächst die entspre-
chenden Vorschläge der hierzu eingesetzten Sach-
verständigenkommission abwarten. 

Anlage 42 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage der Abgeordneten Frau Hürland (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1773 Fage B 45) : 

Wie groß ist die Zahl der im Betrieb des Ehemanns ver-
sicherungspflichtig beschäftigten Ehefrauen in Wilhelmshaven, 
und wieviel dieser ehemals versicherungspflichtig beschäftigten 
Ehefrauen sind beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet und er-
halten Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz? 

Die Zahl der Frauen, die in Wilhelmshaven bei 
ihrem Ehemann versicherungspflichtig beschäftigt 
sind, ist nicht bekannt; sie kann auch nicht aus Un-
terlagen der die Beiträge einziehenden Krankenkas-
sen ermittelt werden. Es läßt sich auch nicht fest-
stellen, wie viele Frauen auf Grund einer beim Ehe-
mann ausgeübten Beschäftigung Leistungen nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz beziehen, da diese 
Fälle statistisch nicht erfaßt werden. 

Anlage 43 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Biehle (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1773 Frage B 46) : 

Ist es bekannt, daß z. B. im Standort Hammelburg Arbeit-
nehmer im Hinblick auf Fahrkostenerstattung und gegebenenfalls 
auch auf Verpflegungszuschuß unterschiedlich abgefunden wer-
den, weil die ursprüngliche Anerkennung des „Lagers Hammel-
burg" als abgelegene Dienststelle durch Erlaß BMVg — VR 
IV 8 — Az. 21-05-02 vom 15. Dezember 1977 widerrufen wurde, 
und sind Maßnahmen in Aussicht genommen, um die dadurch 
eingetretene Schlechterstellung eines Teils der Arbeitnehmer, die 
auf Tatsachen zurückzuführen ist, die diese nicht zu vertreten 
haben, abgestellt wird? 

Die Dienststätten „Lager Hammelburg" sind im 
Sinne des Rundschreibens des Bundesministers des 
Innern vom 18. Februar 1976 (GMBl S. 119) als abge-
legen anerkannt. Diese Anerkennung wurde 1977 
nicht widerrufen. Es wird allerdings geprüft, ob ihre 
Voraussetzungen entfallen sind. Hierbei wird zu be-
achten sein, daß als abgelegen grundsätzlich nur 

solche Dienststätten gelten, in deren Nähe das Woh-
nen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wie z. B. 
bei Radarstationen oder Depots. Im Interesse der 
Gleichbehandlung darf auch nicht außer Betracht 
bleiben, daß Arbeitnehmern in großen Städten und 
Ballungsräumen allgemein zugemutet wird, die Ko-
sten für das Zurücklegen oft erheblicher Wegstrek-
ken zwischen Wohnung und Arbeitsplatz aus dem 
Arbeitseinkommen zu bestreiten. 

Soweit bis zum 1. Januar 1967 eingestellte Arbeit-
nehmer Fahrkostenersatz und Verpflegungszuschuß 
auf Grund einer Sonderregelung aus dem Jahre 1959 
erhalten, werden diese weitergewährt. Diese Lei-
stungen sind arbeitsvertraglich vereinbart und 
konnten deswegen schon mit der Aufhebung der 
Erlasse aus 1959 am 31. Dezember 1966 nicht mehr 
entzogen werden. 

Anlage 44 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Würtz (SPD) 
(Drucksache 8/1773 Frage B 47): 

Sind dem Bundesverteidigungsministerium die Klagen über 
die zunehmende Lärmbelästigung durch Kettenfahrzeuge der 
Einwohner von Oerbke bekannt (Walsroder Zeitung vom 12. April 
1978), und was gedenkt das Bundesministerium zu tun, um eine 
Minderung des Lärms — vor allem in der Nacht — auf ein 
zumutbares MaB zu erreichen? 

Das Problem der Lärmbelästigung der Bürger des 
Ortes wurde in einer öffentlichen Sitzung der Ein-
wohnervertretung am 10. April 1978 als 6. Tages-
ordnungspunkt behandelt. Zu dieser Frage hatten 
sowohl der Gemeindedirektor, Herr Baumann, wie 
der Kommandant des NATO-Truppenübungsplatzes 
ausführlich Stellung genommen. Der Berichterstatter 
der Walsroder Zeitung war nach Auskunft der Be-
teiligten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend. 
Sein Bericht veranlaßte den Gemeindedirektor zu 
einer Gegendarstellung in der Ausgabe der Zeitung 
vom 18. April 1978. 

Die Klagen der Einwohner beruhen darauf, daß 
eine für den Militärverkehr gesperrte Straße, die 
von der Panzerringstraße durch den Ortskern zur 
Verladeanlage führt, von ortsunkundigen Einheiten 
auch mit Kettenfahrzeugen benutzt wird, obwohl 
die Kommandantur mit zweisprachiger Beschilderung 
das Verbot deutlich kenntlich gemacht hat. 

Gemeindevertretung und Kommandantur sind 
übereingekommen, das mißbräuchliche Benutzen der 
Straße durch Teile der übenden Truppen gemeinsam 
zu unterbinden. Dazu hat der Gemeindedirektor die 
Bevölkerung aufgefordert, die Fahrzeuge, die diese 
Straße benutzen, der Kommandantur anzuzeigen, um 
diese in die Lage zu versetzen, die Einheiten zur 
Verantwortung zu ziehen. 

Die Kommandantur übergibt allen übenden Trup-
penteilen Skizzen über die vorgeschriebene Fahrt 
zur Verladeanlage; sie wird die Überwachung im 
Rahmen des Möglichen verstärken und hat veran- 
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laßt, daß in die Eisenbahntransportbefehle ein Hin-
weis auf den Marschweg aufgenommen wird. 

Beide Seiten sind der Auffassung, daß diese Maß-
nahmen schnell und wirksam die Lärmbelästigun-
gen eindämmen werden. Es ist vorgesehen, die Ka-
pazität der Verladeanlage durch Neubau von zwei 
Rampen zu erhöhen, um die Verladezeiten zu ver-
kürzen. 

Die Möglichkeit, eine weitere Verladeanlage im 
Einzugsbereich des Truppenübungsplatzes zu er-
richten, wird zur Zeit untersucht. Die Durchführung 
dieses Vorhabens ist jedoch von der Entscheidung 
der Bundesbahn abhängig, welche der in Frage kom-
menden Strecken auf lange Sicht in Betrieb gehalten 
wird. 

Anlage 45 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Biehle 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 48 und 49) : 

Besteht die Auffassung, daß es ausreichend ist und den Prin-
zipien der Inneren Führung entspricht, wenn Offiziere, wie der 
Parl. Staatssekretär am 26. April 1978 auf meine entsprechende 
Anfrage mitteilte, in aller Regel" spätestens drei Monate vor 
der beabsichtigten Versetzung über diese Maßnahme unterrichtet 
werden, zumal dann, wenn es sich um verheiratete Offiziere 
handelt und man davon ausgeht, daß die Unterrichtung eine 
Vororientierung darstellt, die erst mit Aushändigung, der Ver-
setzungsverfügungen einen endgültigen Charakter erhält? 

Mit welchem zeitlichen Vorlauf trifft der Minister seine 
Entscheidungen auf der Generalsebene, und ist hier gewähr-
leistet, daß man bei den von der Versetzungsfolge betroffenen 
Offizieren dann noch von einer Transparenz der Personalführung 
sprechen kann? 

Zu Frage B 48: 

Bei den Offizieren, deren Versetzung vom Spit-
zenstellenwechsel abhängt, handelt es sich um eine 
vergleichsweise kleine Zahl. 

Die Unterrichtung dieser Offiziere über ihre be-
absichtigte Versetzung erfolgt erst, wenn die Ver-
setzung auch mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit verfügt werden wird. Abweichungen 
hiervon sind die Ausnahme. In den meisten Fällen 
ist dem Offizier die Planungsabsicht bereits vorher 
bekannt. Eine Vororientierung drei Monate vor der 
Versetzung steht durchaus mit den Prinzipien der 
Inneren Führung im Einklang. 

Zu Frage B 49: 

Die Entscheidung über Personalveränderungen auf 
der Generalsebene trifft der Minister in der Regel 
etwa 6 Monate vor deren Wirksamwerden. 

Informationsgespräche, auch mit den Betroffenen, 
erfolgen jedoch bereits etwa ein Jahr vorher. 

Entsprechend frühzeitig wird auch mit der Planung 
der daran hängenden Versetzungsketten ggf. mit 
Alternativen begonnen. Die Unterrichtung der von 
dieser Planung betroffenen Offiziere erfolgt — wie 
dargestellt — spätestens 3 Monate vor der Ver-
setzung. 

Anlage 46 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Schmidt 
(Kempten) (FDP) (Drucksache 8/1773 Fragen B 50 
und 51): 

Welche Erklärung hat die Bundesregierung für die Sicher-
heitsvorschriften entgegenstehenden Tiefflüge mehrerer Düsen-
flugzeuge am 3. Mai 1978 gegen 16.45 Uhr über der Stadt Rain 
am Lech, die nach Pressemeldungen zu Schäden in Millionen-
höhe an über 70 Häusern geführt haben? 

Ist die Bundesregierung bereit, umgehend die notwendigen 
Ermittlungen bezüglich der Schäden anzustellen und für 
rascheste und unbürokratischste Schadensregulierung sowie für 
eine Abstellung ähnlicher Vorfälle in Zukunft zu sorgen? 

Eine Formation des Jagdgeschwaders 74 „Möl-
ders" hatte den Auftrag, Abfangübungen in niedri-
ger Höhe durchzuführen. Dabei kam es auf noch un-
geklärte Weise zu Druckwellen, durch die der Scha-
den entstand. Die erforderlichen Untersuchungen 
werden durch den General Flugsicherheit der Bun-
deswehr geführt. 

Über Maßnahmen zur Verhinderung einer Wieder-
holung des bedauerlichen Vorfalls kann erst nach 
Abschluß der laufenden Untersuchungen entschieden 
werden. 

Die Bundesregierung hat veranlaßt, daß die ent-
standenen Schäden unmittelbar beglichen werden. 
Hierzu wurde die Wehrbereichsverwaltung VI in 
München eingeschaltet, die die erforderlichen Schrit-
te bereits eingeleitet hat. 

Anlage 47 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
'Frage des Abgeordneten Pfeifer (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/1773 Frage B 52) : 

Treffen Presseberichte zu, wonach die Bundesministerin für 
Jugend, Familie und Gesundheit, Frau Huber, bei einem Besuch 
in der Redaktion einer Ulmer Tageszeitung einerseits erklärt hat, 
der Geburtenrückgang könne durch finanzielle Anreize z. B. für 
junge Familien nicht entscheidend gestoppt werden, während sie 
andererseits die Absicht der Bundesregierung ankündigte, künf-
tig solche Krankenhäuser finanziell zu fördern, die unter der 
Bezeichnung „Frauen-Fachkrankenhäuser" Abtreibungen vorneh-
men? 

Die Aussage, daß durch finanzielle Anreize allein 
dem Rückgang der Geburten in der Bundesrepublik 
nicht begegnet werden könne, hat Frau Bundesmini-
ster Huber nicht nur während eines Besuchs einer 
Ulmer Tageszeitung getan, sondern auch schon bei 
anderen Anlässen, so auch bei Debatten im Deut-
schen Bundestag. 

Die Erklärung von Frau Minister Huber, man 
müsse sorgfältig prüfen, ob in unterversorgten Ge-
genden der Bundesrepublik nicht gynäkologische 
Zentren eingerichtet werden müßten, wo Frauen-
krankheiten aller Art behandelt werden sollen, wo 
u. a. bei Vorliegen einer Indikationsbescheinigung 
auch Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wer-
den, stand in einem anderen Zusammenhang. Sie be-
traf einen andere Personenkreis, nämlich denjenigen 
von Frauen, die trotz Vorliegens einer Indikations-
bescheinigung keinen Abbruch in den örtlichen Kran- 
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kenhäusern u. a. wegen der dort gefaßten Kreis-
tagsbeschlüsse vornehmen lassen können. Sie be-
tonte, daß zunächst jedoch der Bericht der Sachver-
ständigenkommission zur Reform des § 218 StGB 
abgewartet werden müsse. 

Im übrigen hat Frau Bundesminister Huber stets 
erklärt, daß nicht die Bundesregierung solche gynä-
kologischen Zentren errichten werde, sondern ge-
gebenenfalls erwägen müsse, ob sie andere geeig-
nete Träger unterstützt. 

Anlage 48 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Kühbacher (SPD) (Druck-
sache 8/1773 Frage B 53) : 

Mit welchen Mitteln kann dem PCB-Spiegel im Blut — der 
bei der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland am höch-
sten sein soll — begegnet werden, und um welchen Giftstoff 
handelt es sich, und durch welche Substanzen gelangt er in das 
menschliche Blut? 

Der Bundesregierung sind die Ergebnisse von Un-
tersuchungen bekannt, nach denen der Gehalt an 
polychlorierten Biphenylen (PCB) in .der Muttermilch 

 und im Fettgewebe der Bevölkerung der Bundes-
republik die allgemein registrierten Werte bei ande-
ren Nationen nach Angaben der Weltgesundheits-
organisation übertroffen haben soll. 

Da die Bestimmungsmethoden für PCB außer-
ordentlich schwierig sind und nur wenige Experten 
sich weltweit mit diesen Untersuchungen beschäfti-
gen, die Methoden aber selbst nicht standardisiert 
sind, ist ein Vergleich der Untersuchungen nicht 
möglich. Daher ist eine Aussage, der PCB-Gehalt sei 
im Körperfett der Bevölkerung ,der Bundesrepublik 
am höchsten, sehr zweifelhaft. Mit Sicherheit kann 
davon ausgegangen werden, daß die Belastungen 
der Menschen in den Industrienationen durch PCB 
gleich sind. Folglich müßten auch die ermittelten 
Werte an PCB in etwa korrespondieren. 

Polychlorierte Biphenyle bilden eine Gruppe von 
Organochlorverbindungen, die sehr beständig sind 
und auf Grund ihrer geringen elektrischen Leitfä-
higkeit, ihrer thermischen Stabilität, ihrer geringen 
Wasserlöslichkeit und wegen ihrer hohen Reak-
tionsträgheit für die verschiedensten Verwendungs-
zwecke benutzt werden. Die Verbindungen erhalten 
eine besondere Bedeutung durch ihre Nichtbrenn-
barkeit und Persistenz, die sich für die Umwelt als 
Belastung manifestiert. Die Anreicherung von PCB 
im menschlichen Fettgewebe findet überwiegend 
auf dem Weg über die Nahrungskette statt. So ist 
auch in der Fernsehsendung „Gift im Griff", die am 
15. Dezember 1977 vom Norddeutschen Rundfunk, 
3. Programm, ausgestrahlt worden ist, nicht der 
PCB-Gehalt des Blutes, sondern der des Körperfet-
tes angesprochen worden. Die sehr hohe Fettlöslich-
keit und der geringe Abbau im Stoffwechsel von 
Säugetieren, besonders der hochchlorierten Biphe-
nyle, führen zu sehr langer Verweildauer und damit 
zur Akkumulation im Körper. Die Stoffe werden 
sehr gut durch die Lungen, über die Haut und den 

Magendarmtrakt absorbiert. Die schädlichen Wir-
kungen von PCB auf die Gesundheit sind mannig-
fach, obwohl die akute orale Toxizität sehr gering 
ist. Da diese Stoffe im Menschen und seiner Um-
welt — also offensichtlich ubiquitär — auftreten, 
sah sich die Bundesregierung veranlaßt, einer sich 
durch PCB möglicherweise ergebenden gesundheit- 
lichen Gefährdung des Menschen und ,der Tiere ent-
gegenzuwirken. Die Bundesregierung ist zur Zeit 
dabei, die Richtlinie des Rates zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten der EG für Beschränkungen des Inverkehr

-
bringens und die Verwendung bestimmter gefähr-
licher Stoffe und Zubereitungen vom 27. Juli 1976 
(76/790/EWG) in deutsches Recht umzusetzen. Künf-
tig wird das Inverkehrbringen von PCB nur noch 
für die Verwendung in geschlossenen Systemen, in 
Kleinkondensatoren u. a. erlaubt sein. Diese Maß-
nahme wird dazu beitragen, die bereits seit gerau-
mer Zeit zu beobachtende Abnahme des PCB-Gehal-
tes im Fettgewebe der Bevölkerung der Bundesrepu-
blik zu beschleunigen, da dann eine kumulative Auf-
nahme der Stoffe nicht mehr möglich ist. 

Anlage 49 
Antwort 

des Parl. Statssekretärs Zander auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Picard (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/1773 Fragen B 54, 55, 56 und 57): 

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die 
Entstehung, Arbeitsweise und Zielsetzung der sogenannten 
Scientology-Church vor? 

Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, daß nach 
einem rechtskräftigen Beschluß des Landgerichts Stuttgart 
(Az.: 170321 und 121/75) die folgende Feststellung einer austra-
lischen parlamentarischen Untersuchungskommission verbreitet 
werden darf: „ ... die Scientology-Kirche ist in Wahrheit nicht 
der Welt größte Organisation für seelische Gesundheit, sondern 
der Welt größte Organisation aus unqualifizierten Leuten. Ihre 
Praxis ist eine ernste Bedrohung der Gesellschaft, medizinisch, 
moralisch und sozial. Ihre Anhänger sind bedauernswerte Ver-
führte und vielfach seelisch krank."? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß durch das Wir-
ken der Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Men-
schenrechte e. V., einer Tarnorganisation der Scientology-Sekte, 
psychisch Kranke und ihre Angehörigen verunsichert, Einrich-
tungen der psychiatrischen Versorgung und ihre Mitarbeiter 
eher in' Mißkredit gebracht werden, als daß positive Ergeb-
nisse der Tätigkeit dieser Kommission zu verzeichnen sind, und 
wenn ja, welche Folgerungen zieht sie daraus? 

Welche Möglichkeit sieht die Bundesregierung, das in der 
deutschen Öffentlichkeit teilweise falsche, positive Bild der in 
Frage 56 genannten Kommission zu korrigieren, den tatsäch-
lichen Sachverhalt darzustellen und so weiteren Schaden zu 
verhüten? 

Zu Frage B 54: 

Die „Scientology-Church" ist eine Gesellschaft 
des kalifornischen Rechts mit dem Geschäftssitz in 
England. Sie wurde 1954 gegründet und versteht 
sich als eine überkonfessionelle Religion, die auf 
den Lehren ihres Gründers Lafayette Ronald Hub-
bard aufbaut. 

In der Bundesrepublik Deutschland bestehen meh-
rere Organisationen, die sich zu diesen Lehren be-
kennen, so z. B. die Scientology-Kirche Deutschland 
München e. V. und die Scientology-Kirche Stuttgart 
e. V., aber auch Organisationen, bei denen sich die 
Zugehörigkeit nicht bereits aus der Bezeichnung er-
gibt, z. B. die „Kommission für Verstöße der Psy-
chiatrie gegen Menschenrechte" in München. 
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Die Scientology-Church versucht, ihre Weltan-
schauung durch Werbung von Mitgliedern zu ver-
breiten und veranstaltet entgeltliche Kurse für die-
se Mitglieder. 

Wegen der Praktiken der „Scientology-Church" 
wurden in den USA, in Großbritannien und in Au-
stralien amtliche Untersuchungen veranlaßt, die zu 
negativen Beurteilungen der Sekte führten. In der 
Bundesrepublik startete die „Scientology-Church" 
1972 eine großangelegte Kampagne gegen die Psy-
chiatrie, in der sie unwahre und verleumderische 
Behauptungen über die Behandlung psychisch Kran-
ker in der Bundesrepublik aufstellte. 

Zu Frage B 55: 

Nach Kenntnis der Bundesregierung trifft es zu, 
daß nach einem rechtskräftigen Beschluß des Land-
gerichts Stuttgart vom 22. August 1975 die von Ihnen 
genannte Feststellung verbreitet werden darf. 

Zu Frage B 56: 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, daß 
durch das Wirken der Kommission für Verstöße der 
Psychiatrie gegen Menschenrechte e. V., einer Tarn-
organisation der Scientology-Sekte, psychisch Kran-
ke und ihre Angehörigen verunsichert und Einrich-
tungen der psychiatrischen Versorgung und ihre 
Mitarbeit in Mißkredit gebracht werden. 

Sowohl die Kommission für Verstöße der Psychia-
trie gegen Menschenrechte als auch die Scientology-
Church selbst haben durch breitgestreute Veröffent-
lichungen unwahre und verleumderische Behauptun-
gen über die Verhältnisse in der deutschen Psy-
chiatrie verbreitet. Hierzu liegen inzwischen gericht-
liche Entscheidungen vor, die die Verbreitung der-
artiger Behauptungen untersagen. 

Zu Frage B 57: 

Die Bundesregierung tritt entschieden allen Ver-
suchen entgegen, die darauf abzielen, hilfesuchende 
Patienten und ihre Angehörigen zu verunsichern 
und das Vertrauen in die Psychiatrie zu untergraben. 
Sie wird insbesondere durch eine verstärkte Aufklä-
rungs- und Öffentlichkeitsarbeit auf die bedenkli-
chen Praktiken der Kommission für Verstöße der 
Psychiatrie gegen Menschenrechte e. V. hinweisen. 
In diesen Bemühungen wird sie schon heute durch 
das gezielte Engagement gesellschaftlicher Organisa-
tionen, insbesondere der Aktion Bildungsinforma-
tion e. V., in Stuttgart, tatkräftig unterstützt. 

Anlage 50 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 58 und 59) : 

Ist dem Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 
bekannt, daß die vorgesehenen festen Gebührensätze in dem 
Entwurf einer Kostenordnung des BGA für die Zulassung von 
Arzneimitteln und anderen Amtshandlungen nach dem AMG 76 
in ihrer Höhe vor allem kleine und mittlere Hersteller von 
Naturheilmitteln mit einem oft großen Sortiment von Arzneimit-
teln mit relativ geringem Umsatz unverhältnismäßig stark bela

-

sten und damit wettbewerbsverzerrend wirken und den Bestand 
dieser mittelständischen Unternehmen gefährden? 

Teilt der Bundesminister die Auffassung, daß in der Kosten-
ordnung auch die Gebühren für die Registrierung homöopathi-
scher Arzneimittel geregelt werden sollten, damit die außer-
ordentlich hohen Kosten für die Zulassung von Arzneimitteln 
und für andere Amtshandlungen für diese nicht präjudiziell 
wirken und damit die vorgesehenen Gebühren (insbesondere für 
andere Amtshandlungen) im Hinblick auf das große Sortiment 
der Hersteller solcher Arzneimittel nochmals auf ihre Praktibili-
tät und Zumutbarkeit überprüft und angemessen herabgesetzt 
werden? 

Zu Frage B 58: 

Die Verordnungsermächtigung des § 33 des Arz-
neimittelgesetzes sieht vor, daß sich die Höhe der 
Gebühren für die Entscheidung über die Zulassung 
von Arzneimitteln nach dem Personal- und Sach-
aufwand bestimmt. Die Gebühren sind nach §§ 2 
und 3 Satz 2 des Verwaltungskostengesetzes so zu 
bemessen, daß das geschätzte Gebührenaufkommen 
den auf die Amtshandlungen entfallenden durch-
schnittlichen Personal- und Sachaufwand für den 
betreffenden Verwaltungszweig nicht übersteigt. 
An diesen gesetzlich festgelegten Grundsätzen hat 
sich der Entwurf einer Kostenordnung des Bundes-
gesundheitsamtes für die Zulassung von Arzneimit-
teln und anderen Amtshandlungen nach dem Arz-
neimittelgesetz, auf den sich ihre Anfrage bezieht, 
orientiert. 

Der Entwurf ist den Bundesressorts und den be-
teiligten Kreisen zur Stellungnahme übersandt wor-
den. 

Bei der Auswertung der Stellungnahmen wird 
auch das von Ihnen angeschnittene Problem noch 
einmal eingehend geprüft werden. Schon jetzt aber 
ist abzusehen, daß der bestehende Markt infolge der 
Übergangsvorschriften des Gesetzes zur Neuord-
nung des Arzneimittelrechts nicht tangiert ist. 

Zu Frage B 59: 

Der Entwurf der Kostenordnung ist bewußt auf 
Tatbestände der Zulassung beschränkt worden. Eine 
präjudizielle Wirkung der hier vorgesehenen Ge-
bührensätze für die Registrierung homöopathischer 
Arzneimittel besteht nicht, weil es sich um unter-
schiedliche Tatbestände mit unterschiedlichem Per-
sonal- und Sachaufwand handelt, die gesondert zu 
prüfen sind. 

Anlage 51 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vok-
kenhausen (SPD) (Drucksache 8/1773 Fragen B 60 
und 61) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die B 44 im 
Bereich Ortsausgang Wolfskehlen in Richtung Goddelau beson-
ders unfallträchtig ist, und welche Maßnahmen hält sie gegebe-
nenfalls für geeignet, um Gefahren zu vermeiden? 

Teilt die Bundesregierung die Meinung, daß die Gründe, die 
die Stadt Groß-Gerau für einen schnellen Ausbau der B 44 in 
ihrem Stadtgebiet vorgetragen hat, nunmehr zu einer schnelle-
ren Planung Anlaß geben? 

Zu Frage B 60: 

Zwischen Dornheim und Stockstadt ist, wie Ihnen 
bekannt, eine Neuführung der B 44 vorgesehen, wo- 
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durch zugleich die höhengleichen Bahnübergänge 
nördlich Wolfskehlen und nördlich Stockstadt aus-
geschaltet bzw. beseitigt werden. Gegen den Plan-
feststellungsbeschluß ist Klage erhoben worden. 
Mit den Bauarbeiten soll unmittelbar nach Vorlie-
gen der Rechtskraft und Schaffung der baulichen 
Voraussetzungen begonnen werden. 

Nach Fertigstellung dieser Baumaßnahme wird die 
vorhandene B 44 am Ortsausgang Wolfskehlen stark 
entlastet, so daß sich weitere Maßnahmen erübri-
gen. 

Zu Frage B 61: 

Die von der Stadt Groß-Gerau vorgetragenen 
Gründe werden bei der Überprüfung des Bedarfs-
planes einfließen. Die Planung für einen Ausbau der 
B 44 in Groß-Gerau kann jedoch erst dann aufge-
nommen werden, wenn die Überprüfung des Be-
darfsplanes abgeschlossen ist und die B 44 in dem 
angesprochenen Abschnitt eine höherwertige Dring-
lichkeit erhalten hat. 

Anlage 52 
Antwort 

Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Jung (FDP) (Druck-
sache 8/1773 Fragen B 62 und 63) : 

Teilt die Bundesregierung meine Befürchtung, daß die Neu-
fassung der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, insbesondere 
durch die Vorschriften in Anlage 2 zu § 35 Abs. 1 Nr. 5, dazu 
führt, daß die Flugzeugführerausbildung durch Vereine wegen 
zu hoher Kosten in Gefahr gerät und darüber hinaus der Erwerb 
des Flugzeugführerscheins an materielle Voraussetzungen, die 
nur wenige erfüllen können, gebunden ist, und wenn ja, welche 
Folgerungen zieht sie daraus? 

Sieht die Bundesregierung mit mir die Gefahr, daß Luftfah-
rerschulen aus wirtschaftlichen Gründen unerlaubte Nebentätig-
keiten veranlassen müssen, die darüber hinaus die Flugsicherheit 
insgesamt beeinträchtigen, weil Teilzeitfluglehrer berufsmäßig 
als Luftfahrzeugführer beschäftigt sind und so die gesetzlichen 
Bestimmungen über Ruhezeiten des fliegenden Personals verlet-
zen, und wenn ja, wie will sie dieser Gefahr begegnen? 

Zu Frage B 62: 

Nein. Die Vorschriften der Anlage 2 zu § 32 Abs. 1 
Nr. 5 .der Luftverkehrszulassungs-Ordnung wurden 
im wesentlichen lediglich der geänderten Praxis an-
gepaßt und konkretisiert. Soweit Vorschriften we-
sentliche Ermessensentscheidungen durch die Luft-
fahrtbehörden voraussetzen, wird auf dem Erlaß-
wege im Rahmen der  Bundesauftragsverwaltung 
für deren bundeseinheitliche Anwendung gesorgt. 
Dabei werden die Belange der Luftsportvereine ge-
bührend berücksichtigt. 

Zu Frage B 63: 

Nein. Nebentätigkeiten von beruflichen Luftfah-
rern sind durchaus üblich. Einer Verletzung von 
Flugdienst- und Ruhezeitvorschriften ist in diesen 
Fällen dadurch vorgebeugt, daß nach § 7 Abs. 3 
der 2. Durchführungsverordnung zur Betriebsord-
nung für Luftfahrtgerät (2. DVLuftBO) eine Stelle 
(Luftfahrtunternehmer nach § 1 Abs. 1 der 
2. DVLuftBO oder Halter nach § 1 Abs. 3 der 
2. DVLuftBO) sämtliche Zeiten aufzuzeichnen und 
deren Einhaltung nach § 42 Abs. 6 LuftBO zu über-
wachen hat. 

Anlage 53 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Schirmer (SPD) (Druck-
sache 8/1773 Fragen B 64 und 65) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß durch Züge der Deut-
schen Bundesbahn in dem räumlich kleinen Streckenabschnitt 
zwischen Wunstorf und Bückeburg (im Zuge der Linie Hanno-
ver—Köln) allein im vergangenen Jahr durch — Presseberich-
ten zufolge — angeblich fehlerhafte Sicherung der Bahnüber-
gänge bei mehreren Unfällen vier Menschen getötet worden 
sind, und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie daraus? 

Was kann und was wird die Bundesregierung veranlassen, 
damit in so tragischer Weise deutlich gewordene Mänge] 
schnellstmöglich beseitigt und das nach regionalen Zeitungs-
berichten bestehende Zuständigkeits-, Zustimmungs- und Beteili-
gungsgerangel überwunden und die dringend notwendigen Ver-
kehrssicherungen nach neuesten Erkenntnissen eingebaut wer-
den? 

Zwei Unfälle an den Bahnübergängen im Bahnhof 
Lindhorst im April 1977 und im Bahnhof Kirch

-

horsten im April 1978 haben 3 Menschenleben ge-
fordert. Beide Unfälle waren nach Mitteilung der 
Deutschen Bundesbahn (DB) auf menschliches Ver-
sagen zurückzuführen (vorzeitiges Offnen bzw. nicht 
rechtzeitiges Schließen der Schranken). Die Planun-
gen für die Herstellung der Signalabhängigkeit 
wurden bereits in den Vorjahren aufgenommen. 
Ihre Realisierung wird die Sicherheit an beiden 
Bahnübergängen wesentlich verbessern. Die ent-
sprechenden Kreuzungsvereinbarungen wurden dem 
Landkreis Schaumburg-Lippe im Juli bzw. Oktober 
1977 zugesandt. Sie sind nach ,den Feststellungen der 
DB im Februar 1978 dem Niedersächsischen Landes-
verwaltungsamt zur Genehmigung vorgelegt wor-
den. Sobald die Zustimmung des Niedersächsischen 
Landesverwaltungsamtes vorliegt, werden seitens 
der DB die Arbeiten für den Einbau der Signalab-
hängigkeit eingeleitet. 

Anlage 54 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Schmitz (Baesweiler) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 66 und 67): 

Welche Maßnahmen zum Schutz der deutschen Gewässer hat 
die Bundesregierung auf Grund des Tankerunfalls vor der breto-
nischen Küste kurzfristig getroffen, und welche längerfristigen 
Maßnahmen werden bis wann abgeschlossen sein? 

Denkt die Bundesregierung an die Schaffung eines euro-
päischen oder internationalen Hilfsfonds zur Beseitigung der 
ökologischen Schäden solcher Tankerunfälle und zur Unter-
stützung der betroffenen Bevölkerung, und welche Hilfen hat 
sie an die Bevölkerung der bretonischen Küste zur Linderung der 
Folgen des Unfalls der Amoco Cadiz gegeben?

, 
 

Die Bundesregierung hat den Tankerunfall vor der 
bretonischen Küste zum Anlaß genommen, in einem 
Memorandum an den Präsidenten des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften vom 20. April 1978 
gemeinsame Maßnahmen der EG-Kommission und 
der Mitgliedsstaaten zur Verhütung von Tankerun-
fällen vorzuschlagen. Parallel dazu werden Möglich-
keiten zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen in-
ternational für die Nordsee im Rahmen des 1969 auf 
Betreiben der Bundesrepublik zustande gekomme-
nen Übereinkommens zusammen mit den Nordsee-
Anliegerstaaten und den Europäischen Gemeinschaf-
ten ausgebaut, insbesondere Verbesserung der Tech-
niken zur Ölbekämpfung. 
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Für den Bereich der Ostsee sind von den Ostsee

-

Anliegerstaaten im Rahmen der Helsinki-Konvention 
entsprechende Initiativen eingeleitet. 

Auf Grund der Erfahrungen, die bei anderen Tan-
kerunfällen in der Vergangenheit gewonnen werden 
konnten, sind auf nationaler Ebene neben den be-
reits in Kraft getretenen präventiven und repressi-
ven Maßnahmen Regelungen auf folgenden Gebieten 
in Vorbereitung, um Tankerunfälle zu verhüten, die 
Unfallfolgen zu begrenzen und eingetretene Ölver-
schmutzungen zu beseitigen: 

1. Verhütung von Tankerunfällen und Verringe-
rung der Unfallfolgen: 
— Nautik (Pflichtrouten) 
— Seelotswesen (Erweiterung der Lotsenannah-

mepflicht, Radarberatung, spezielle Ausbil-
dung der Seelotsen) 

— Sicherheit und Gesundheit der Besatzung 
— schiffahrtspolizeiliche 	Überwachung 	der 

Schiffssicherheitsvorschriften (Tanker-Check-
liste). 

Diese Maßnahmen, die national bis Ende des 
Jahres abgeschlossen sein werden, sollen nach 
Auffassung der Bundesregierung auch von allen 
EG-Mitgliedsstaaten gemeinschaftlich übernom-
men werden. 

— Verkehrstechnik (Ausstattung der Jade mit 
Landradaranlagen), Teilinbetriebnahme bis 
Ende 1979 

2. Bekämpfung von Ölverschmutzungen 
— Verbesserung der Möglichkeiten zur schadlo-

sen Beseitigung freigewordenen Öls 
— beschleunigte Weiterentwicklung mechani-

scher Abschöpfgeräte mit größerer Verwen-
dungsbreite (seegehend). 

Im Rahmen der Zwischenstaatlichen Beratenden 
Seeschiffahrtsorganisation (IMCO) sind zwei inter-
nationale Übereinkommen ausgearbeitet worden, die 
die Deckung der von Tankern verursachten Ölver-
schmutzungsschäden zum Gegenstand haben. Nach 
dem Übereinkommen vom 29. November 1969 über 
die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungs-
schäden haftet der Eigentümer des Tankers für die 
durch das Auslaufen von Öl verursachten Ver-
schmutzungsschäden bis zum Gesamtbetrag von ca. 
35 Millionen DM. Darüber hinaus sieht das Überein-
kommen vom 18. Dezember 1971 über die Errichtung 
eines Internationalen Fonds zur Entschädigung von 
Ölverschmutzungsschäden vor, daß, soweit der Scha-
den die in dem Ölhaftungsübereinkommen festge-
setzte Haftungshöchstgrenze übersteigt, eine Ent-
schädigung bis zum Betrage von ca. 75 Millionen 
DM von dem Internationalen Fonds zur Entschädi-
gung von Ölverschmutzungsschäden geleistet wird. 
Die Beiträge zu diesem Fonds sind von den Ölge-
sellschaften in den Vertragsstaaten zu entrichten. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat beide Über-
einkommen ratifiziert. Das Ölhaftungsübereinkom-
men von 1969 ist für die Bundesrepublik Deutsch-
land seit dem 18. August 1975 in Kraft. Mit dem 
Inkrafttreten des Ölfonds-Übereinkommens ist noch 

in diesem Jahr zu rechnen. Dem Anliegen der Schaf-
fung eines Internationalen Hilfsfonds zur Deckung 
der ökologischen Schäden von Tankerunfällen und 
zur Entschädigung der betroffenen Bevölkerung ist 
somit bereits Rechnung getragen. Solange das Ö1-
fonds-Übereinkommen von 191 noch nicht in Kraft 
getreten ist, leisten die Ölgesellschaften in Fällen, 
in denen die Haftung des Eigentümers des Tankers 
nach dem Haftungsübereinkommen von 1969 gege-
ben ist, der Schaden jedoch durch diese Haftung nicht 
voll gedeckt ist, auf Grund einer freiwilligen Über-
einkunft eine Entschädigung in gleicher Höhe, wie 
sie das  Ölfonds-Übereinkommen vorsieht. 

Im Rahmen des am 3. Februar 1977 unterzeichne-
ten deutsch-französischen Abkommens über gegen-
seitige Hilfeleistungen bei Katastrophen- oder 
schweren Unglücksfällen hat die Bundesregierung 
der französischen Regierung Hilfe bei der Beseiti-
gung der Ölverschmutzungsschäden angeboten. Die 
französische Regierung hat auf Grund dieses Ange-
bots ein Hilfeersuchen an die Bundesregierung ge-
richtet, das die Entsendung von Ölabsaugschiffen 
und von Experten umfaßte; sie hat dieses Hilfeer-
suchen später auf die Entsendung von Experten be-
schränkt. 

Anlage 55 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage ,des Abgeordneten Pfeifer (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/1773 Frage B 68) : 

Ist sich die Bundesregierung darüber im klaren, daß es bei 
den zu den Regionalgesprächen über die geplanten Strecken-
stillegungen bei der Deutschen Bundesbahn eingeladenen Ver-
tretern der entsprechenden Regionen auf wenig Verständnis 
stößt, wenn das Bundesverkehrsministerium bei diesen Gesprä-
chen nicht, wie beispielsweise die Landesregierung von Baden

-

Württemberg durch einen Staatssekretär oder wenigstens durch 
einen leitenden Beamten, vertreten ist, und wird das Bundes-
verkehrsministerium sich künftig bei diesen Regionalgesprä-
chen so vertreten lassen, daß ein Gespräch zwischen den Ver-
tretern der Region und den an den Entscheidungen über die 
Streckenstillegung tatsächlich verantwortlichen Personen möglich 
wird? 

Bei Maßnahmen wie die Umstellung des Schienen-
personenverkehrs auf Busbedienung hat die Deut-
sche Bundesbahn nach § 44 des Bundesbahngesetzes 
der zuständigen obersten Landesverkehrsbehörde 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In Ab-
sprache zwischen Bund und Ländern sind im Rah-
men ,der DB-Netzkonzeption in dieses Anhörungs-
verfahren Regionalgespräche eingebunden, in  de-
nen die geplanten Maßnahmen mit den örtlich Be-
teiligten erörtert werden sollen. Endgültige Entschei-
dungen des Bundesverkehrsministers bzw. Bundes-
kabinetts können erst nach Einschaltung des DB-
Verwaltungsrates und nach Abschluß des gesamten 
Anhörungsverfahrens unter Einbeziehung aller vor-
gebrachten Argumente gefällt werden. 

Anlage 56 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Würtz (SPD) (Drucksache 
8/1773 Frage B 69): 
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Unterscheidet die Bundesregierung bei der Beurteilung der 
Sicherheitslage von Flughäfen ein kurzfristiges und ein mittel-
fristiges Risiko? 

Nein, die Bundesregierung beurteilt die Sicher-
heitslage der Flughäfen unabhängig von irgendwel-
chen Fristen. 

Falls Flughafenanlagen ,ausnahmsweise von den 
einschlägigen Vorschriften abweichen, müssen, falls 
es sich um sicherheitsrelevante Abweichungen han-
delt, auf den Einzelfall abgestimmte, besondere be-
triebliche und flugsicherungsmäßige Vorkehrungen 
getroffen werden, die auf andere Weise den not-
wendigen Sicherheitsstandard garantieren. Da sol-
che Ausnahmelösungen meist nur unter Inkaufnah-
me der zulässigen Sicherheits-Mindestkriterien mög-
lich sind, drängt ,die Bundesregierung die zuständi-
gen Landesbehörden zur Installierung solcher Flug-
hafenanlagen, die einen 'größeren Sicherheitspuffer 
gewährleisten, den Piloten durch das Anbieten von 
Standardverfahren den An- und Abflug erleichtern 
und so die Anwendung von Sonderverfahren über-
flüssig machen. 

Anlage 57 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 70 und 71): 

Trifft es zu, daß die Deutsche Bundesbahn in Weiden die vor-
handenen Einrichtungen für Reinigungsbäder in der „Übernach-
tung" in absehbarer Zeit schließt und damit den ca. 200 aktiven 
und ehemaligen Bediensteten der Deutschen Bundesbahn ent-
zieht, die diese dringend erforderliche Einrichtung bisher benut-
zen, weil in ihren DB-Wohnungen keine Bäder vorhanden sind? 

Wieviel Wohnungen der Deutschen Bundesbahn gibt es in 
Weiden, die weder Dusche noch Bad besitzen, und welche Zeit-
planung hat die Bundesregierung zur Modernisierung dieser 
Wohnungen, die zum Teil nicht einmal mehr den einfachsten 
Bedürfnissen entsprechen, vorgesehen? 

Zu Frage B 70: 

Die Deutsche Bundesbahn (DB) hat für ihre Mit-
arbeiter seit dem Jahre 1951 Badeeinrichtungen ge-
schaffen, die auch von Angehörigen und ehemaligen 
Mitarbeitern (gegen Gebühr) benutzt werden kön-
nen. Die Zahl dieser Badeeinrichtungen ist von 552 
im Jahre 1967 auf 24 im Jahre 1977 zurückgegangen. 
Die DB hat im wesentlichen aus folgenden Gründen 
verfügt, die Badeeinrichtungen mit Ablauf des Mo-
nats Juni 1978 zu schließen. 
1. Die vorhandenen Einrichtungen entsprechen 

nicht mehr den heutigen hygienischen Anforde-
rungen. 

2. Es ist grundsätzlich nicht mehr nötig, derartige 
Einrichtungen vorzuhalten. 

3. Die Vorhaltung dieser Einrichtungen ist unwirt-
schaftlich. 

Die bahneigenen Badeeinrichtungen in Weiden/ 
Oberpfalz bestehen aus zwei Wannenbädern und 
drei Brausebädern. Sie sind nach einer 1976 durch-
geführten Erhebung werktäglich im Durchschnitt 
von 3 Personen (DB-Mitarbeiter, Angehörige von 
DB-Mitarbeitern, ehemalige DB-Mitarbeiter) benutzt 
worden. Diese Personen können nach Schließung 
der Einrichtung öffentliche Bademöglichkeiten be-
nutzen. 

Nicht betroffen von der Schließung der bahneige-
nen Badeeinrichtungen sind die nach besonderen 
Richtlinien für bestimmte DB-Mitarbeiter (u. a. Ran-
gierdienst, Ladedienst) vorzuhaltenden Wasch- und 
Duschräume, die sowohl beim Bahnhof und bei der 
Güterabfertigung Weiden/Oberpfalz vorhanden sind 
und somit weiter bestehenbleiben. 

Zu Frage B 71: 

Die Deutsche Bundesbahn hat ein Belegungsrecht 
für 880 Wohnungen in Weiden/Oberpfalz. Diese 
Wohnungen stehen teilweise im Eigentum der Deut-
schen Bundesbahn, teilweise gehören sie verschie-
denen Siedlungsgesellschaften. 360 Wohnungen ha-
ben keine Dusch- oder Badeeinrichtungen. Bei 240 
dieser Wohnungen ist es nach Zuschnitt oder Bau-
substanz nicht möglich, die sanitären Einrichtungen 
zu verbessern. Die restlichen 120 Wohnungen wird 
die Deutsche Bundesbahn entsprechend der Bedarfs-
lage zügig modernisieren.  

Anlage 58 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Biehle (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/1773 Frage B 72): 

Sehen die Planungen für die Deutsche Bundesbahn neben der 
Neubaustrecke Hannover—Würzburg weiterhin noch die Neu-
baustrecke Aschaffenburg—Würzburg vor, die in der Trassen-
führung im Raum Gemünden bei den Gemeinden Rohrbach und 
Wiesenfeld in die Strecke Hannover—Würzburg einmündet und 
die bei Nantenbach das Maintal überquert, wie dies aus Zeich-
nungen in der Zeitschrift „Die Bundesbahn" vom Dezember 1977 
hervorgeht? 

Der Genehmigungsantrag der Deutschen Bundes-
bahn (DB) für den Streckenabschnitt Rethen (L) — 
Würzburg der Neubaustrecke (NBS) Hannover—
Würzburg gem. § 14 (3) c Bundesbahngesetz wird 
zur Zeit beim Bundesminister für Verkehr geprüft. 

In den Planungen der DB zur NBS Hannover—
Würzburg ist die Anbindung der Strecke Aschaffen-
burg—Gemünden mit enthalten. 

Aus der Sicht der DB sollte bei der Fortschrei-
bung des Bundesverkehrswegeplanes (über 1985 
hinaus) der Ausbau/Neubau der Strecke Aschaffen-
burg—Gemünden vorgesehen werden. 

Anlage 59 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Seefeld (SPD) (Drucksache 
8/1773 Frage B 73): 

Ist die Bundesregierung über Erwägungen der französischen 
Regierung unterrichtet, den Bau einer zweiten Rheinbrücke bei 
Kehl zur Entlastung der bestehenden Europabrücke zu verwirk-
lichen, und — wenn ja — welche konkreten Aussagen können 
dazu gemacht werden? 

Bereits vor längerer Zeit sind von der Stadt Straß-
burg Überlegungen mit dem Ziel angestellt worden, 
durch den. Bau einer zweiten Rheinbrücke eine Ent-
lastung des innerstädtischen Straßennetzes herbei- 
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zuführen. Allerdings sind diese Überlegungen auf 
den Widerstand der Stadt Kehl gestoßen, da der 
Anschluß einer solchen Rheinbrücke im Süden von 
Kehl die bauliche Entwicklung einzelner Stadtteile 
behindern würde. 

Ob und in welcher Weise die Überlegungen der 
Stadt Straßburg in der Zwischenzeit weitergeführt 
worden sind, ist dem Bundesverkehrsministerium 
nicht bekannt geworden. Auch ist von der franzö-
sischen Seite ein offizieller Vorschlag zur Schaf-
fung eines neuen Rheinüberganges im Raum Straß-
burg—Kehl bisher nicht gemacht worden. Daher 
sind von der deutschen Seite vorerst keine konkre-
ten Aussagen zu diesem Problem möglich, zumal 
die mangelnde Leistungsfähigkeit der bestehenden 
„Europa-Brücke" in erster Linie auf die Schwierig-
keiten bei der Zollabfertigung sowie auf die an-
schließende, unzureichende Stadtdurchfahrt von 
Straßburg zurückzuführen ist. 

Anlage 60 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Walther (SPD) 
(Drucksache 8/1773 Fragen B 74, 75 und 76): 

Wie weit sind die planerischen, rechtlichen und finanziellen 
Vorbereitungen für die Beseitigung des höhengleichen Bahn-
übergangs beim Übergang der B 83 in Hofgeismar, Landkreis 
Kassel, gediehen? 

Trifft es zu, daß die Durchführung dieser Maßnahme bisher 
durch Einsprüche verhindert wurde, und was kann gegebenen-
falls die Bundesregierung unternehmen, um das Verfahren zu 
beschleunigen? 

Wann kann nach Meinung der Bundesregierung mit der 
Durchführung dieses dringend notwendigen Maßnahme begon-
nen werden? 

Die planerischen und finanziellen Vorbereitungen 
für die Beseitigung des schienengleichen Bahnüber-
ganges im Zuge der B 83 in Hofgeismar sind abge-
schlossen. Im Straßenbauhaushalt des Bundes sind 
für diese Maßnahme in diesem Jahr 1,0 Millionen 
DM eingeplant. Das gesetzlich vorgeschriebene Plan-
feststellungsverfahren ist im Gange, aber noch nicht 
rechtskräftig abgeschlossen. Planfeststellungsbehör-
de ist der Hessische Minister für Wirtschaft und 
Technik. 

Es trifft zu, daß eine Vielzahl von Einsprüchen 
vorliegt. Eine Einflußnahme der Bundesregierung 
auf das Verfahren ist nicht möglich. 

Mit der Baumaßnahme kann erst dann begonnen 
werden, wenn das Planfeststellungsverfahren rechts-
kräftig abgeschlossen und der erforderliche Grund-
erwerb getätigt worden sind. 

Anlage 61 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Hasinger (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1773 Fragen B 77 und 78): 

Wie begründet die Bundesregierung die Abschaffung der Ge-
schwisterermäßigung im Bahnbus- und Postreisedienst, und teilt 
sie die Auffassung, daß es sich hierbei um eine weitere Benach-
teiligung kinderreicher Familien handelt? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, zur Deckung des Bundes-
bahndefizits die Streichung anderer Vergünstigungen für kinder-
reiche Familien, beispielsweise die Geschwisterermäßigung für 
Einzelfahrkarten, zuzulassen? 

Zu Frage B  77: 

Die Geschwisterermäßigung im Ausbildungsver-
kehr von Bahnbus- und Postreisedienst ist im Rah-
men der allgemeinen Fahrpreiserhöhung am 1. März 
1978 aufgehoben worden. Grund war die unzurei-
chende Kostendeckung im Schülerverkehr. Hinzu 
kam, daß Eltern und Schüler heute weitgehend von 
Fahrtkosten entlastet sind: 

Für Grund- und Hauptschüler besteht im allge-
meinen ein gut ausgebautes, von den Ländern finan-
ziertes Schulbussystem. Schüler weiterführender 
Schulen erhalten — ausgenommen im Saarland und 
in Schleswig-Holstein — entweder volle Fahrt-
kostenerstattung oder die Belastung bleibt auf einen 
festen Fahrtkostenanteil beschränkt. Die Bundes-
länder sehen in der Fahrtkostenübernahme eine Auf-
gabe im Rahmen ihrer Bildungskompetenz; das ist 
nach der Verfassungsstruktur des Grundgesetzes 
sicher zutreffend. Im Zuge dieser Entwicklung hat 
die Geschwisterermäßigung ihre frühere soziale Be-
deutung weitgehend verloren; ihre Aufhebung hat 
insofern weitgehend keine besonderen Auswirkun-
gen mehr auf kinderreiche Familien. 

Zu Frage B 78: 

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort vom 
10. Januar 1978 (Bundestagsdrucksache 8/1413) auf 
die Kleine Anfrage der Opposition zu den „Sozial-
tarifen im Schienenpersonenfernverkehr" der Deut-
schen Bundesbahn — zu denen auch die Tarifstelle 
„kinderreiche Familien" gehört — darauf hinge-
wiesen, daß sich die Deutsche Bundesbahn bemühen 
wird, ehemals sozial begründete Ermäßigungen in 
kaufmännische Rabattangebote umzuwandeln. 

Anlage 62 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Hubrig (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1773 Frage B 86, 87 und 88) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den technischen Stand des 
Laser-Urananreicherungsverfahrens, und in welchem Umfange 
läßt sich eine höhere Ausbeutung an Uran 235 erreichen durch 
den Einsatz der Laser-Anreicherung? 

Wie beurteilt die Bundesregierung das vorgeschlagene „Civex-
Verfahren" zur Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente 
im Rahmen der Nichtverbreitung von Plutonium, und wer prüft 
im Auftrag der Bundesregierung die Verwendungsfähigkeit eines 
derartigen Verfahrens? 

Welche Forschungsprojekte zur Verwendung von Thorium in 
Hochtemperaturreaktoren und Leichtwasserreaktoren wurden bis-
her in der Bundesrepublik Deutschland verfolgt, und wer ist 
federführend bei der Koordinierung der Forschungsarbeiten für 
den Thorium-Uran-Kreislauf beauftragt? 

Zu Frage B 86: 

Die Bundesregierung fördert die Untersuchung 
zum Lasar-Urananreicherungsverfahren seit einigen 
Jahren. Die Arbeiten befinden sich noch im Grund-
lagenstadium. Es ist nach derzeitiger Erkenntnis 
nicht damit zu rechnen, daß die Beurteilung der Ein- 
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satzmöglichkeiten dieser Anreicherungsmethode vor 
Mitte der 80er Jahre und die Einsetzbarkeit selbst 
vor Anfang der 90er Jahre gegeben sein wird. Die 
Erhöhung der Ausbeute an Uran 235 mit Hilfe die-
ses Verfahrens wird durch die Kosten der damit 
gewonnenen Trennarbeit und deren Verhältnis zu 
den Kosten des Natururans bestimmt. 

Auf Grund des Standes der Untersuchungen läßt 
sich dazu derzeit keine abschließende Aussage ma-
chen. 

Für den sicherlich nicht erreichbaren Idealfall der 
restlosen Abtrennung des Urans 235 würde dies 
eine Erhöhung der Ausbeute von ca. 50 % bedeu-
ten. 

Zu Frage B 87: 

Das „CIVEX" genannte Wiederaufarbeitungsver-
fahren wurde von seinen „Erfindern" Marshall und 
Starr als langfristige Alternative für die Wiederauf-
arbeitung von Schnellbrüter-Brennelementen vorge-
schlagen, da es von ihnen, wegen des Gehaltes an 
hochradioaktiven Spaltprodukten im extrahierten 
Plutonium, als proliferationssicher angesehen wird: 
Das so „verunreinigte" Plutonium kann wegen der 
auftretenden y-Strahlung nicht mehr in Handschuh-
boxentechnik, sondern nur in „Heißen-Zellen-Anla-
gen" fernbedient manipuliert werden. Damit wäre 
der Versuch einer Abzweigung mit sehr großem und 
demnach leicht entdeckbarem Aufwand verbunden. 

Die Idee hierzu ist nicht neu. Das Verfahren ist 
im Grundsatz dem PUREX-Prozeß der Flüssig-Flüs-
sig-Extraktion gleich; nur entfällt die vollständige 
Reinigung des Pu von den Spaltprodukten. 

Für die Wiederaufarbeitung von Leichtwasser-
reaktor-Brennelementen ist das vorgeschlagene 
Verfahren nicht geeignet, da der in Leichtwasser-
reaktoren einzusetzende Brennstoff aus Reaktivi-
tätsgründen keine derartigen Mengen an Spaltpro-
dukten enthalten darf. 

Zur Verwirklichung des „CIVEX"-Verfahrens be-
darf es noch einer längeren Studien- und Experimen-
tierphase. Es wird zur Zeit im Rahmen des INFCE-
Programms diskutiert, ob und unter welchen Be-
dingungen eine derartige Wiederaufarbeitungs-
anlage-Variante tatsächlich die Wiederaufarbeitung 
proliferationssicherer machen kann. In der Bundes-
republik Deutschland wird dieses Verfahren im 
Kernforschungszentrum Karlsruhe überprüft. 

Zu Frage B 88: 

Der Thorium-Brennstoffkreislauf war von Anfang 
an die Auslegungsbasis der Hochtemperaturreakto-
ren in der Bundesrepublik Deutschland. Der AVR 
(Betriebsaufnahme 1967) und der THTR-300 benut-
zen Thorium als Brutstoff. Dadurch ist der Thorium-
Brennstoffkreislauf Bestandteil der deutschen 
Hochtemperatur-Reaktorentwicklung. 

Die Federführung und Koordination der For-
schungsarbeiten auf dem Gebiet des Thorium-
Brennstoffkreislaufs liegen beim Projekt „Hoch-
temperaturreaktor-Brennstoffkreislauf" (HBK) der 

Kernforschungsanlage Jülich. Die Partner im Pro-
jekt sind: 

Gelsenberg AG 

Gesellschaft für Hochtemperaturreaktor-Technik 
mbH 

Hochtemperatur-Brennelement GmbH 
Hochtemperatur-Reaktorbau GmbH 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH 
NUKEM GmbH 

SIGRI Elektrographit GmbH 
Ringsdorff-Werke GmbH 

Im Rahmen des HBK-Projekts erfolgt die Entwick-
lung von Brennelementen für Hochtemperaturreak-
toren sowie die Entwicklung einer Wiederaufarbei-
tungstechnologie thoriumhaltiger Brennstoffe. 

Die Verwendung von Thorium in Schwerwasser-
reaktoren wurde vor 1970 besonders im Hinblick auf 
Schwerwasserbrutreaktoren untersucht. Über die 
Möglichkeit des Einsatzes von Thorium in Druck-
wasserreaktoren wurden in den Jahren 1970 bis 
1973 in Zusammenarbeit von Siemens und der Kern-
forschungsanlage Jülich Auslegungsstudien durch-
geführt. 

Im Rahmen des INFCE-Programms wird der Tho-
rium/Uran-Kreislauf als Alternative zum Uran/Plu-
tonium-Kreislauf für schnelle und thermische Reak-
toren untersucht. Für die Koordination der Arbei

-

ten über den Thorium/Uran-Kreislauf stellt die Bun-
desrepublik Deutschland in den entsprechenden 
Arbeitsgruppen jeweils den Rapporteur. 

Ein Einfluß auf Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten ist durch das INFCE-Programm nicht vor 
1979 zu erwarten. 

Anlage 63 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Laufs (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1773 Fragen B 89 und 90) : 

In welchen Arbeitsgruppen des Internationalen Brennstoffkreis-
laufprogramms INFCE ist die Bundesrepublik Deutschland betei-
ligt, und wie viele Vertreter von Wirtschafts- und Forschungs-
zentren, differenziert nach den einzelnen Bereichen, arbeiten in 
den Arbeitsgruppen mit? 

Gedenkt die Bundesregierung, die zuständigen Ausschüsse des 
Deutschen Bundestages über den Stand der Beratungen im Rah-
men des INFCE-Programms durch das für die Koordinierung der 
INFCE-Arbeiten federführend tätige Ministerium zu unterrich-
ten? 

Zu Frage B 89: 

Die Bundesrepublik Deutschland ist in allen acht 
Arbeitsgruppen des Internationalen Brennstoffkreis-
laufprogramms (INFCE) beteiligt und hat darüber 
hinaus auch Sitz im übergeordneten Technischen 
Koordinierungskomitee. 

Vertreter von Wirtschafts- unid Forschungsinsti-
tutionen arbeiten wie folgt in den einzelnen Ar-
beitsgruppen (AG) mit: 
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AG 1 — Verfügbarkeit von Kernbrennstoffen und 
Schwerwasser: 
Wirtschaft 5 Vertreter, Forschung 1 Ver-
treter. 

AG 2 — Urananreicherung: 
Wirtschaft 6 Vertreter, Forschung 2 Ver-
treter. 

AG 3 — Langfristige Versorgung mit Technologie, 
Brennstoff und Schwerwasser: 
Wirtschaft 7 Vertreter. 

AG 4 — Wiederaufarbeitung, Plutonium-Rückfüh-
rung: 
Wirtschaft 5 Vertreter, Forschung 5 Ver-
treter. 

AG 5 — Schnelle Brüter: 
Wirtschaft 3 Vertreter, Forschung 7 Ver-
treter. 

AG 6 — Behandlung abgebrannter Brennelemente: 
Wirtschaft 4 Vertreter, Forschung 2 Ver-
treter. 

AG 7 — Lagerung und Beseitigung radioaktiver 
Abfälle: 
Wirtschaft 4 Vertreter, Forschung 6. Ver-
treter. 

AG 8 — Alternative Reaktorkonzepte und Brenn-
stoffkreisläufe: 
Wirtschaft 8 Vertreter, Forschung 9 Ver-
treter. 

Die Leiter der deutschen Delegationen bei den acht 
Arbeitsgruppen sind Angehörige des Bundesmini-
steriums für Forschung und Technologie. 

Zu Frage B 90: 

Die Bundesregierung wird die zuständigen Aus-
schüsse des Bundestages über die wesentlichen Er-
gebnisse von INFCE informieren. 

Da INFCE vorwiegend eine Veranstaltung zur 
Evaluierung technischer Probleme ist, hat das Bun-
desministerium für Forschung und Technologie die 
Federführung für die Koordinierung der INFCE-Ar-
beiten. 

Anlage 64 
Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1773 Frage B 91) : 

Wie hoch sind die jährlichen Zuschüsse des Bundes an die 
Saarberg-Interplan für die Uransuche im Raum Baden-Baden- 
Gernsbach? 

Die Uransuche der Saarberg Interplan im Raum 
Baden-Baden/Gernsbach (sog. Untersuchungsfeld 
Murgtal) wird seit 1973 durch Bundesmittel geför-
dert. Die bis einschließlich 1977 aufgewendeten 
Bundesmittel von 8,25 Millionen DM verteilen sich 
zeitlich wie folgt: 

1973: 	479 TDM 
1974: 1 378 TDM 

1975: 1 995 TDM 
1976: 2 001 TDM 
1977: 2 396 TDM 

In 1978 wird der Bundesanteil an den Projektko-
sten etwa 2 Millionen DM betragen. 

Anlage 65 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Rühe (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1773 Fragen B 92 und 93): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die jetzt in Hamburg ge-
troffene Regelung, nach der die anteilige Rückzahlung von Mit-
teln aus der Bundesausbildungsförderung wieder rückgängig ge-
macht wurde, nachdem ursprünglich für die Beteiligung an 
rechtswidrigen Streikaktionen an der Universität die Betroffenen 
zur Rückzahlung aufgefordert worden waren, und welche Folge-
rungen zieht sie daraus? 

Sind Pressemeldungen zutreffend, nach denen der Hamburger 
Senator für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. Biallas, eine Wei-
sung des Bonner Bundesministeriums für Bildung und Wissen-
schaft dabei befolgte, und sind insbesondere Meldungen zutref-
fend, nach denen Prof. Biallas einen Brief des Bundesministers 
für Bildung und Wissenschaft, Dr. Schmude, erhielt, in dem die 
Hamburger Rückforderungsaktion als zu hart bezeichnet wurde? 

Zu Frage B 92: 

§ 20 Abs. 2 Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) schreibt vor, daß Ausbildungsförderung 
zurückzufordern ist für die Zeit der Ausbildung, in 
der sie der Auszubildende aus einem von ihm zu 
vertretenden Grund unterbrochen hat. Bei der Aus-
führung dieser Vorschrift ist der Behörde kein Er-
messen eingeräumt, das die Berücksichtigung all-
gemein- oder hochschulpolitischer Erwägungen er-
möglichte. Auf diese Rechtslage hat der Bundes-
minister für Bildung und Wissenschaft die Hambur-
gische Oberste Landesbehörde für Ausbildungsför-
derung unter Bezugnahme auf das Urteil des OVG 
Münster vom 23. August 1977 — Gz. VIII A 1672/75 
— hingewiesen. 

Die Rückforderung setzt aber voraus, daß dem 
Amt für Ausbildungsförderung die Unterbrechung 
der Ausbildung aus einem vom Auszubildenden zu 
vertretenden Grund bekannt ist und gegebenenfalls 
von ihm nachgewiesen werden kann. Pauschale, an 
die Nichtabgabe von Erklärungen anknüpfende Ver-
mutungen reichen, zumal wenn zur Abgabe der ge-
forderten Erklärung eine Rechtspflicht nicht besteht, 
regelmäßig nicht aus. Die Feststellung, ob die ge-
nannten Voraussetzungen des Rückforderungsan-
spruchs vorliegen, obliegt primär dem zuständigen 
Amt für Ausbildungsförderung. 

Die Bundesregierung geht nach dem bisherigen 
Schriftwechsel des Bundesministers für Bildung und 
Wissenschaft mit der zuständigen Hamburgischen 
Behörde davon aus, daß diese über die Rechtslage 
unterrichtet ist und das Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz dementsprechend vollzieht. 

Zu Frage B 93: 

Pressemeldungen des in der Frage geschilderten 
Inhalts sind dem Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft nicht bekannt; sie wären unzutreffend. 
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